
 
 An die Bürgerinnen und Bürger von Gundelsheim 
und die Presse 
 
 
 
 
 
 
 
 

E I N L A D U N G  Gundelsheim, 15.10.2025 

 
 

Am Mittwoch, den 22.10.2025 findet um 19:00 Uhr eine Sitzung des 

Gemeinderates im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. 

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der oben genannten Sitzung lade ich Sie ein.  
 
Tagesordnung 
 
 1. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2025 

- Bekanntgabe der nichtöffentlichen Beschlüsse  
- Protokoll 

 

 2. Gutachten für Beantragung der Wasserrechte 
 

 3. Prozessleittechnik, Automatisierungs- und Fernwirktechnik Wasserversorgung 
- Umschichtung von Haushaltsmitteln 

 

 4. Bebauungsplan "Ob dem Dorf V" in Gundelsheim-Höchstberg mit Erlass von 
örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO, Gemarkung Höchstberg 
- Kenntnisnahme und Beschluss der Abwägungsvorschläge zu den 
Stellungnahmen der   
  Öffentlichkeit und der Behörden aus der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
sowie § 4   
  Abs. 2 BauGB 
- Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB i.V.m. § 74 LBO und § 4 GemO 

 

 5. Beschaffung eines Gerätewagen-Transport (GW-T ü. 9,0 t zGM) für die 
Abteilung Gundelsheim der Freiwilligen Feuerwehr Gundelsheim  
- Vergabe der Lieferung 

 

 6. Feuerwehr Gundelsheim  
- Zugang Theresienstraße 

 

 7. Industrieleichtbauhalle in Gundelsheim 
- Auftragsvergabe 

 

 8. Haushaltsentwicklung 2025; Grundsteuer 
 

 9. Haushaltsentwicklung 2025 
 

 10. Vergabe von städtischen Bauplätzen in den Baugebieten "Baumgarten" in 
Gundelsheim-Obergriesheim und "Rainweinberg-Steingrube" in Gundelsheim-
Bachenau 
- Vergaberichtlinien im Reservierungsverfahren 

 

 11. Neubau eines Carports mit 4 Stellplätzen in Gundelsheim-Böttingen, Ortsstraße 
15/1, Flst.Nr. 19, Antrag auf Ausnahme/Befreiung/Abweichung 

 



   

 12. Neubau eines Carports mit 4 Stellplätzen in Gundelsheim-Böttingen, Ortsstraße 
17, Flst.Nr. 18, Antrag auf Ausnahme/Befreiung/Abweichung 

 

 13. Errichtung Zweifamlilienhaus mit 4 offenen Stellplätzen in Gundelsheim-
Obergriesheim, Hinter der Dreschhalle, Flst.Nr. 3631 

 

 14. Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Gundelsheim-
Obergriesheim, Mäurichstraße, Flst.Nr. 3448 

 

 15. Bekanntgabe, Verschiedenes 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
Heike Schokatz 
Bürgermeisterin  
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/149 
 
 
Gutachten für Beantragung der Wasserrechte 
 
 

Sachverhalt: 
 
Mit dem Masterplan Wasserversorgung Baden-Württemberg erfolgt eine Bestandsaufnahme 
der öffentlichen Wasserversorgung im IST-Zustand und als Prognose für 2050. Das Ziel: eine 
zukunftsfähige Wasserversorgung, die Trinkwasser verlässlich, in guter Qualität und zu einem 
angemessenen Preis zur Verfügung stellt. Das Ergebnis der Erhebung für Gundelsheim sieht 
zusammengefasst so aus:  
Die Bevölkerung von Gundelsheim wird von heute 7.421 Einwohner voraussichtlich um 8,5 % 
auf 8.054 Einwohner im Jahr 2050 anwachsen. Entsprechend werden der mittlere Tagesbedarf 
von 1.068 m³/Tag auf 1.248 m³/Tag und der Spitzentagesbedarf von 1.580 m³/Tag auf 2.034 
m³/Tag steigen.  
 
Aufgrund der Klimaentwicklung ist davon auszugehen, dass die gesamte Eigengewinnung 
(Quellen und Brunnen) bis 2050 im Mittel von heute 1.399 m³/Tag auf 1.323 m³/Tag, in 
Trockenperioden von 1.462 m³/Tag auf 1.397 m³/Tag (nutzbares Dargebot gem. Wasserrecht / 
natürliches Dargebot) sinken wird. Zusätzlich besteht zurzeit ein Bezugsrecht von 432 m³/Tag 
vom ZV BWV. 
 
Der mittlere Bedarf kann sowohl heute als auch zukünftig größtenteils gedeckt werden, lediglich 
im Versorgungsgebiet Böttingen wird sich bis zum Jahr 2050 ein Defizit (-7,6 %) entwickeln. 
Zudem wird sich beim Spitzenbedarf in Trockenperioden bis zum Jahr 2050 in mehreren 
Versorgungsgebieten ein großes Defizit (-22,8 % im VG Bachenau/Tiefenbach; -28,8 % im VG 
Obergriesheim; -8,2 % im VG Gundelsheim; -28,6 % im VG Böttingen) entwickeln, sofern keine 
Maßnahmen ergriffen werden. Heute ist der Spitzenbedarf gedeckt. 
 
Vor diesem Hintergrund ist das weitere Vorgehen zu beurteilen, warum es sinnvoll und nötig ist, 
die Wasserrechte für die stillgelegten Quellen und Brunnen wieder zu reaktivieren. Historisch 
bedingt gab es lange Zeit einen höheren Wasserbedarf (verschiedene Firmen in Gundelsheim 
in besondere die Firma Kühne).  
 
Im Zuge der Gespräche gibt es eine Vereinbarung zur Wasserlieferung an den Zweckverband 
Wasserversorgungsgruppe Mühlbach. Der Zweckverband wird sich zudem mindestens hälftig 
an den Kosten für die Studie zur Erneuerung der Wasserrechte und einer möglichen 
Wasserlieferung seitens der Stadt Gundelsheim beteiligen. Hier wird eine Deckelung der Kosten 
für die Stadt Gundelsheim bei brutto 35.000 € vorgesehen. Bereits in den Haushaltsplanungen 
2025 war eine hälftige Kostenbeteiligung des Zweckverbands vorgesehen. Inzwischen hat sich 
die Planung dahingehend geändert, alle Wasserrechte wieder zu reaktivieren. 
 
Die Fortschreibung des Angebots des Ingenieurbüros steht aktuell noch aus.     
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt einer Vergabe der Studie zur Erneuerung der Wasserrechte an Weber 
Ingenieure in 34576 Homberg (Efze) gemeinsam mit dem Zweckverband 
Wasserversorgungsgruppe Mühlbach zu. Die Kosten für die Stadt Gundelsheim sind auf brutto 
35.000 € gedeckelt. 
     
 
 

Anlagen: 
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/137 
 
 

Prozessleittechnik, Automatisierungs- und Fernwirktechnik Wasserversorgung 

- Umschichtung von Haushaltsmitteln 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach wird zum 01.01.2026 die 
Betriebsführung der Wasserversorgung der Stadt Gundelsheim übernehmen. 
 
Nach Abstimmungsgesprächen zwischen der aktuellen Betriebsführerin, der Heilbronner 
Versorgungs GmbH, der Wasserversorgungsgruppe Mühlbach und der Verwaltung ist eine 
Übernahme der Betriebsführung dennoch bereits zum 01.12.2025 angestrebt, da der 
01.01.2026 aufgrund der Feiertage als ungünstiger Übergabetermin gilt. Der Zweckverband 
berechnet hierfür einen Betrag in Höhe von 8.750 € (netto). 
 
Demzufolge ist dem Zweckverband Mühlbachgruppe bis spätestens 01.12.2025 der Zugriff auf 
die bestehenden Prozessleit-, Automatisierungs- und Fernwirksystemen zu gewähren und eine 
fehlerfreie Datenübertragung sicherzustellen.  
 
Da das Prozessleitsystem (PLS) der Stadt Gundelsheim jedoch ein anderes System als der des 
Zweckverbandes Mühlbachgruppe ist, ist die Einrichtung einer geeigneten Schnittstelle 
zwischen den beiden Systemen erforderlich. Die hierfür anfallenden Kosten werden auf 
maximal 50.000 € (netto) geschätzt. Bis zur Gemeinderatssitzung am 22.10.2025 werden noch 
nicht alle benötigten Angebote vorliegen, um die Kosten hierfür konkret zu beziffern, daher sind 
die geschätzten Kosten großzügiger kalkuliert. 
 
Im Haushalt 2025 stehen bereits Mittel in Höhe von 10.000 € für die Automatisierungs- und 
Fernwirktechnik zur Verfügung. Die restlichen erforderlichen Mittel sollen aus den für die 
Rohrnetzanalyse bereitgestellten Mitteln in Höhe von 40.000 € entnommen und entsprechend 
umgeschichtet werden. 
 
Im Investitionshaushalt der Wasserversorgung wurden von den veranschlagten Mitteln in Höhe 
von 398.000 € (saldiert) zum Stand 07.10.2025 bislang lediglich 44.626,15 € (saldiert) 
verausgabt. 
  
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Gemeinderat stimmt der Umschichtung der erforderlichen Mittel aus den für die 
Rohrnetzanalyse bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 40.000 € für die 
Prozessleit-, Automatisierungs- und Fernwirktechnik zu. 
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2. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung die Beauftragungen zur Einrichtung einer 
erforderlichen Schnittstelle für die Prozess-, Automatisierungs- und Fernwirktechnik im 
Rahmen des Budgets entsprechend vorzunehmen. 
     
 
 

Anlagen: 
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/147 
 
 
Bebauungsplan "Ob dem Dorf V" in Gundelsheim-Höchstberg mit Erlass von örtlichen 
Bauvorschriften nach § 74 LBO, Gemarkung Höchstberg 
- Kenntnisnahme und Beschluss der Abwägungsvorschläge zu den Stellungnahmen der   
  Öffentlichkeit und der Behörden aus der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4   
  Abs. 2 BauGB 
- Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB i.V.m. § 74 LBO und § 4 GemO 
 
 

Sachverhalt: 
 
 
Nachdem über Jahre hinweg keine Baugebietsentwicklung in Höchstberg realisiert werden 
konnte, hat der Ortschaftsrat den Wunsch geäußert, das Gebiet „Ob dem Dorf V“ aus der 
damals noch im Entwurf befindlichen Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2038 der Stadt 
Gundelsheim zu erschließen.  

In der nichtöffentlichen Sitzung am 24.03.2021 hat sich der Gemeinderat aus verschiedenen 
vorgestellten städtebaulichen Konzepten für das damalige Konzept Variante 3 ausgesprochen.  

Auf dessen Grundlage wurde der Bebauungsplanvorentwurf entwickelt. In der öffentlichen 
Sitzung am 22.09.2021 wurde vom Gemeinderat das Aufstellungsverfahren eingeleitet, der 
Planvorentwurf gebilligt sowie die Freigabe zur Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden beschlossen. 

Aufgrund der im Rahmen der Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen sowie der 
im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens vorgeschlagenen Flächenreduzierung wurde 
der Städtebauliche Entwurf angepasst und in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 
23.02.2022 vorgestellt. 

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2038 konnte in 2024 beendet werden. Er ist seit 
18.07.2024 rechtskräftig. Im Rahmen dieser Gesamtfortschreibung erfolgte eine Reduzierung 
der Gebietsausweisung, die wiederum zu einer Änderung des zukünftigen Geltungsbereichs 
führte. 

In der öffentlichen Sitzung am 13.11.2024 wurde vom Gemeinderat der Planentwurf gebilligt 
sowie die Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden beschlossen. Die 
Beteiligung wurde in der Frist vom 09.12.2024 bis 24.01.2025 durchgeführt. Im Nachgang daran 
sind kleinere, redaktionelle Änderungen am Planwerk entstanden, welche jedoch nicht die 
Grundzüge der Planung berühren. Daher kann der Satzungsbeschluss aus Sicht der 
Verwaltung gefasst werden. 

Die durch die Planung hervorgerufenen Eingriffe in den Naturhaushalt können nicht vollständig 
innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. 
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Es ist daher geplant den gesetzlich notwendigen Ausgleich über externe Maßnahmen 
auszugleichen. Zum einen durch eine Maßnahme im Stadtwald der Stadt Gundelsheim, zum 
anderen auf drei von der Stadt gepachteten Flurstücken in der Nähe des Plangebietes als 
Ersatzhabitate für Feldlerchen. 

Vorbehaltlich der Zustimmung zur Abwägung können die Satzungsbeschlüsse über den 
Bebauungsplan und über die Örtlichen Bauvorschriften gefasst werden. Die 
Satzungsbeschlüsse sind im Anschluss ortsüblich bekannt zu machen. Mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung treten der Bebauungsplan „Ob dem Dorf V“ und die Örtlichen Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan in Kraft. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan 
sowie die Örtlichen Bauvorschriften mit Begründung bei der Stadtverwaltung eingesehen 
werden können. 

Herr Wittrock vom Planungsbüro „Studio Stadtlandschaften“ (ehemals „Wick + Partner“) aus 
Stuttgart wird in der Sitzung anwesend sein und die Ergebnisse der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 
2 und § 4 Abs. 2 BauGB sowie den Stand des Bebauungsplanes und der örtlichen 
Bauvorschriften „Ob dem Dorf V“ in der Fassung zum Satzungsbeschluss vorstellen. Der 
Erschließungsträger, vertreten durch Herrn Dr. Dopfer, wird ebenfalls anwesend sein. 
  
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Gemeinderat der Stadt Gundelsheim nimmt die Ergebnisse der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und zur Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des 
Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften „Ob dem Dorf V“ in der Fassung vom 
24.10.2024 zur Kenntnis und beschließt die in der Anlage 1 dargestellten Abwägungs- und 
Beschlussvorschläge vom 01.10.2025. 

2. Der Bebauungsplan „Ob dem Dorf V“ in der Fassung vom 01.10.2025 bestehend aus 
Planteil (Anlage 2) und Textteil (Anlage 3) wird gemäß § 10 BauGB i.V.m. § 4 GemO als 
Satzung beschlossen. 

3. Die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften „Ob dem 
Dorf V“ in der Fassung vom 01.10.2025 (Anlage 3) werden gemäß § 74 LBO i.V.m. § 4 
GemO als Satzung beschlossen. 

4. Die Begründung (Anlage 4) in der Fassung vom 01.10.2025 sowie die Anlagen (Anlage 6-
9) werden gebilligt. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Abwägung der Stellungnahmen den 
Behörden mitzuteilen und die Satzungsbeschlüsse ortsüblich bekanntzumachen. Der 
Bebauungsplan tritt mit der Bekanntgabe nach § 10 BauGB i.V.m. § 4 GemO in Kraft. 

    
   
 
 

Anlagen: 
 
AN 1_ABWÄGUNG BET_BP Ob dem Dorf V 
AN 2_PLANTEIL_BP Ob dem Dorf V 
AN 3_TEXTTEIL_BP Ob dem Dorf V 
AN 4_BEGRUENDUNG_BP Ob dem Dorf V 
AN 5_UBmitGOP_BP Ob dem Dorf V 
AN 6_BP Ob dem Dorf V_Geruchsgutachten 
AN 7_BP Ob dem Dorf V_Schalltechnische Untersuchung 
AN 8_BP Ob dem Dorf V_Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
AN 9_BP Ob dem Dorf V_Ingenieurgeologisches Flächengutachten 
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Z$",1@#;,$&-4"&%#4&Q@#$;,8-,"&$-VN"&./$&7@"8,1;8#6&/%,1&FK$4"@-VN&;,4VN#JJ,D
$,$&7@"N/N@1:6>,$&c8439)&!"/@@,$M&O6$F,1M&6$",1-1%-4VN,&b,@@,1d&8,"1/JJ,$)&
&
C**1).)-()%?-(D)-+)%
C(B)-1)>%T0)4.-""*'(1%'($%/)4)-"+")**'(1%67(%&)7*71-)S;#")(%(#5,%&)7S
*71-)S$#")(1)+)"B%b&)7*;&c%
&
EK1&;,/@/;-4VN,&Z$",146VN6$;,$&6$%&%-,&%#1#64&;,9/$$,$,$&U#",$&8,4",N"&
$#VN&%,$&O,4"->>6$;,$&%,4&L,/@/;-,%#",$;,4,"5,4&cL,/@ULd&,-$,&o8,1>-""D
@6$;43J@-VN"&;,;,$K8,1&%,>&=LCO)&T,-",1,&X$J/1>#"-/$,$&N-,156&4",N,$&XN$,$&
->&=LCO#$5,-;,3/1"#@&561&`,1JK;6$;)&
&
[)-")4)%Y(874.#"-7(+d')**)(%$)+%V&\/%-.%Y(")4()"%
%
X$J/1>#"-/$,$&56&%,$&Z$",1;16$%.,1N:@"$-44,$&4/9-,&9,-",1,&1#6>8,5/;,$,&
X$J/1>#"-/$,$&Fa$$,$&J#VNK8,1;1,-J,$%&6$%&>#\4"#84#8N:$;-;&%,1&=LCOD
N/>,3#;,&,$"$/>>,$&9,1%,$)&O-"",&$6"5,$&!-,&N-,156&#6VN&%,$&=LCODb#1D
",$.-,9,1&4/9-,&=LCO9-44,$)&
X$48,4/$%,1,&.,19,-4,$&9-1&#6J&6$4,1&L,/"/3Db#"#4",1)&
O,#VN",$&!-,&8-"",&#6VN&6$4,1&#F"6,@@,4&g,1F8@#""&JK1&Q@#$6$;4"1:;,1)&
"#$$%&'(()))*+,-./.)*01(02)3+2405%22+(67665785-%95+,-.5:1-;/
.+4$$5$21.5&$1++<3,34#:13*%09=!
&

&
&
&
&
&
U)(("(-+(#,.)J%
O,8#66$;43@#$&-4"&$-VN"&8,"1/JJ,$)&
&
&
&
&
&
&
&
U)(("(-+(#,.)J%
%
%
%
%
%
%
U)(("(-+(#,.)J%
%
%
%
%
%
%
&
&

+)& &Q/@-5,-31:4-%-6>&?,-@81/$$M&!VN1,-8,$&./>&'P)'()*'*+&
&
8,5K;@-VN&%,4&Q@#$",-@4&;-8"&,4&./$&N-,1#64&,-$&3##1&7$>,1F6$;,$_&7$1,;6$D
;,$<&
&
U-,&;,3@#$",$&Q#1F3@:"5,&@:$;4&%,1&E#N18#N$&4-$%&>-"&,-$,1&O1,-",&./$&*&>&8,D
>,44,$)&?-,1&4/@@",&8,%#VN"&9,1%,$M&%#44&%-,&f7C&*H&%-,4&4/&#@4&g#\&./1D
4-,N"M&B,%/VN&%-,&O1,-",&%,1&E#N15,6;,&-$59-4VN,$&56;,$/>>,$&N#"M&,.,$"6,@@&
4/@@",&>#$&%-,4&8,1KVF4-VN"-;,$&6$%&N-,1&,-$&g#\&./$&*MH'&>&,-$3@#$,$)&f-$,&
=:$;,&%,1&;,3@#$",$&Q#1F3@:"5,&-4"&$-VN"&#$;,;,8,$)&
U,4N#@8&N-,1&,-$,&7$>,1F6$;&
U-,&=:$;,&./$&Q#1FJ@:VN,$&->&!"1#\,$1#6>&-$&=:$;4#6J4",@@6$;M&%-,&56>&`/1D
9:1"4,-$3#1F,$&;,,-;$,"&4-$%M&8,"1:;"&RMP'&>&cb#3-",@&A)H)*&W#8,@@,&A)HD(&f7Cw&

&
&
U)(("(-+(#,.)J%
b,-$,&O,%,$F,$)&
&
U)(("(-+(#,.)J%
U-,&?-$9,-4,&4-$%&6>4,"56$;48,5/;,$&6$%&$-VN"&1,@,.#$"_&4",6,18#1&#6J&
f8,$,&%,1&O#6@,-"3@#$6$;)&
U-,&?-$9,-4,&4-$%&B,%/VN&#$&%#4&564":$%-;,&X$;,$-,618K1/&9,-",1;,@,-",")&
U-,&8,4",N,$%,&f14VN@-,\6$;43@#$6$;&-4"&1,;,@F/$J/1>)&U,$$/VN&9-1%&%-,&
!",@@6$;$#N>,&-$&O,56;&#6J&%-,&!",@@3@#"581,-",$&8,1KVF4-VN"-;")&U-,&
=:$;43#1F3@:"5,&9,1%,$&-$&%,1&f14VN@-,\6$;43@#$6$;&#6J&*M*'>&.,181,-D
",1"M&%-,&L,N9,;,&%/1"&#6J&(MG'&>&1,%65-,1")&&
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b#3-",@&R)()+&W#8,@@,&**&C7!"d)&
L@,-VN5,-"-;&-4"&8,-&Q#1FJ@:VN,$&->&!"1#\,$1#6>&-$&=:$;4#6J4",@@6$;&,-$,&E#N1D
;#44,$81,-",&./$&>-$%,4",$4&HM*+&>&,1J/1%,1@-VN&cb#3-",@&A)H)*&W#8,@@,&A)HD(&
f7Cw&b#3-",@&R)()+&W#8,@@,&**&C7!"d)&
Y6>&CKVF9:1"4,-$3#1F,$&-4"&8,-&Q#1FJ@:VN,$&->&!"1#\,$1#6>&-$&=:$;4#6J4",@D
@6$;&-$&%,1&C,;,@&,-$,&Q#1F4"#$%@:$;,&./$&+MP'&>&4/9-,&,-$,&E#N1;#44,$D
81,-",&./$&HM+'&>&,1J/1%,1@-VN&cb#3-",@&A)H)*&W#8,@@,&A)HD(&f7Cw&b#3-",@&R)()+&
W#8,@@,&**&C7!"d)&
&
7$&%,$&;,3@#$",$&Q#1F86VN",$&4-$%&O,3J@#$56$;,$&;,3@#$"M&N-,18,-&4/@@",&8,-&
%,1&O,3J@#$56$;&>-"&O:6>,$&%#1#6J&;,#VN","&9,1%,$M&%#44&%-,&O#6>F1/$,&
$-VN"&-$&%-,&E#N18#N$&1#;")&f.,$"6,@@&4/@@",$&!:6@,$8:6>,&N-,1&;,3J@#$5"&9,1D
%,$)&
&
U,1&!"1#\,$",-@M&9/&F,-$&L,N9,;&./1;,4,N,$&-4"M&Fa$$",&>-"",@4&E#N18#N$;,D
4"#@"6$;_E#N18#N$8,@#;&,-$,&789,-VN6$;&./>&#$%,1,$&!"1#\,$8,1,-VN&,1N#@D
",$)&
&

76J&%,$&O,8#66$;43@#$&N#"&%-,4&F,-$,&7649-1F6$;,$M&%#&%-,4,&l$%,16$D
;,$&4-VN&-$$,1N#@8&%,1&J,4";,4,"5",$&`,1F,N14J@:VN,&8,9,;,$)&U-,&76J",-D
@6$;&%#1-$&-4"&$61&#@4&C-VN"@-$-,&./1N#$%,$M&4-,N,&=,;,$%,)&&
&
%
%
%
%
%
U)(("(-+(#,.)J%
U,1&?-$9,-4&-4"&6>4,"56$;48,5/;,$&6$%&-4"&#6J&f8,$,&%,1&O#6@,-"3@#$6$;&
$-VN"&1,@,.#$")&
&
&
U)(("(-+(#,.)J%
U,1&?-$9,-4&-4"&6>4,"56$;48,5/;,$)&
&

R)& &S,"5,&OT&L>8?M&!VN1,-8,$&./>&(H)(*)*'*A&
&
%,1&/8,$&;,$#$$",&O,8#66$;43@#$&961%,&./$&6$4&,-$;,4,N,$&6$%&N-$4-VN"@-VN&
%,1&!"1/>.,14/1;6$;&cg-"",@D&6$%&S-,%,143#$$6$;d&K8,131KJ")&
EK1&%-,&!"1/>.,14/1;6$;&-$&%-,4,>&O#6;,8-,"&-4"M&9-,&->&8,-@-,;,$%,$&O,8#6D
6$;43@#$&,-$;,5,-VN$,"M&JK1&%-,&f11-VN"6$;&,-$,1&W1#J/4"#"-/$&,-$&Q@#"58,%#1J&
>-"&,-$,1&L1a\,&./$&V#)&+M+&>&h&+M+&>&,1J/1%,1@-VN)&T-1&8-"",$&!-,M&->&O,8#6D
6$;43@#$&,-$,$&Q@#"5&->&O,1,-VN&%,1&->&Q@#$&,-$;,5,-VN$,",$&!",@@,&#6J56$,ND
>,$)&U-,&W1#J/4"#"-/$&>644&%-1,F",$&Y6;#$;&859)&7$4VN@644&./$&%,1&!"1#\,&
N#8,$)&U#4&L,8:6%,&>644&4/&;,4",@@"&9,1%,$&Fa$$,$M&%#44&4-VN&./1&%,1&Y6D
;#$;44,-",&,-$&O,%-,$6$;41#6>&>-"&,-$,1&W-,J,&./$&>-$%,4",$4&(M+'&>&,1;-8")&
U,1&!"#$%/1"&961%,&8,1,-"4&>-"&?,11$&W/8-#4&T-""1/VF&./$&%,1&E-1>#&!"6%-/&
!"#%"@#$%4VN#J",$&#8;,431/VN,$)&
&
&
&
&
EK1&%-,&1,VN"@-VN,&!-VN,16$;&%,1&!"#"-/$&-4"&%-,&f-$"1#;6$;&,-$,1&8,4VN1:$F",$&
3,14a$@-VN,$&U-,$4"8#1F,-"&,1J/1%,1@-VN)&
T-1&8-"",$&!-,&6$4,1,&b/@@,;,$&./>&E#VN8,1,-VN&L16$%4"KVF41,VN"M&fDg#-@&
QLCgDO/%,$/1%$6$;tS,"5,DOT)%,M&56>&;,;,8,$,$&`,1J#N1,$45,-"36$F"&
56&8,",-@-;,$)&
EK1&%-,&!"1/>.,14/1;6$;&9-VN"-;,&`,14/1;6$;4,-$1-VN"6$;,$&9-,&5)&O)&b#8,@D
.,1",-@,14VN1:$F,&%K1J,$&#6J&#@4&$-VN"&K8,18#68#1&#64;,9-,4,$,$&E@:VN,$&,1D
1-VN","&9,1%,$)&U-,4,&4-$%&56>&#F"6,@@,$&Q@#$6$;44"#"64&-$&71"&6$%&7$5#N@&

&
&
U)(("(-+(#,.)J&
76J;16$%&%,1&!",@@6$;$#N>,&N#8,$&,1$,6",&784"->>6$;,$&>-"&%,1&S,"5,&
OT&L>8?&4"#"";,J6$%,$)&f4&-4"&%,1&S,"5,&OT&L>8?&,1F@:1"&9/1%,$M&
%#44&%-,&8-4N,1&;,"1/JJ,$,&E,4"4,"56$;M&#@4/&%-,&Y6@:44-;F,-"&./$&`,14/1D
;6$;4#$@#;,$&8-4&56&,-$,1&L1a\,&./$&A'&>*&-$$,1N#@8&%,1&;,4#>",$&E@:D
VN,&^LH&c->&S/1%D]4",$&%,4&Q@#$;,8-,",4dM&%,6"@-VN&J@,h-8@,1&JK1&%,$&`,1D
4/1;6$;4"1:;,1&-4"M&#@4&,-$,&,h"1#&%#JK1&J,4";,4,"5",&E@:VN,&JK1&`,14/1D
;6$;4#$@#;,$)&U#1#6JN-$&N#"&4-VN&S,"5,&OT&L>8?&B,%/VN&#8@,N$,$%&;,D
:6\,1"&6$%&8,4",N"&#6J&%-,&E,4"4,"56$;&,-$,1&F/$F1,",$&E@:VN,&JK1&`,14/1D
;6$;4#$@#;,$&->&8,"1,JJ,$%,$&O,1,-VN)&
U,>&7$@-,;,$&9-1%&%#N,1&$6$&;,J/@;")&U-,&Q@#$6$",1@#;,$&9,1%,$&,$"D
431,VN,$%&#$;,3#44"&6$%&-$$,1N#@8&%,1&aJJ,$"@-VN,$&L1K$J@:VN,&->&S/1%D
]4",$&%,4&L,@"6$;48,1,-VN4&,-$,&V#)&+M+&>&h&+M+&>&E@:VN,&JK1&`,14/1D
;6$;4#$@#;,$&F/$F1,"&J,4";,4,"5"&6$%&%#%61VN&F/$F1,"&.,1/1",")&
&
U)(("(-+(#,.)J%
U,1&?-$9,-4&-4"&6>4,"56$;48,5/;,$)%
&
&
&
&
&
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$/VN&$-VN"&8,F#$$")&
?-$4-VN"@-VN&%,1&b#8,@"1#44,$&-$$,1N#@8&%,4&S,68#6;,8-,"4&8-"",$&9-1&6>&O,D
1KVF4-VN"-;6$;&%,4&xg,1F8@#""&O:6>,M&6$",1-1%-4VN,&=,-"6$;,$&6$%&b#$:@,xM&
%,1&E/14VN6$;4;,4,@@4VN#J"&JK1&!"1#\,$D&6$%&`,1F,N149,4,$)&
!/J,1$&#$&aJJ,$"@-VN,$&Q#1F3@:"5,$&=#%,4:6@,$&JK1&f@,F"1/>/8-@-":"&;,3@#$"&
4-$%M&8-"",$&9-1&6>&J1KN5,-"-;,&g-"",-@6$;M&%#>-"&%-,&,1J/1%,1@-VN,$&!"1/>F#8,@&
43:",4",$4&8,-&%,1&764JKN16$;43@#$6$;&./1;,4,N,$&9,1%,$&Fa$$,$)&
U-,&?,14",@@6$;&%,4&,@,F"1-4VN,$&`,14/1;6$;4$,"5,4&,1J/@;"&%61VN&,-$&./$&%,1&
S,"5,&OT&L>8?&8,#6J"1#;",4M&u6#@-J-5-,1",4&Z$",1$,N>,$)&O,-&%,1&764JKND
16$;43@#$6$;&-4"&%,1&N-,1JK1&,1J/1%,1@-VN,&5,-"@-VN,&76J9#$%&8,-&%,1&S,"5,&OT&
L>8?&56&,1J1#;,$&6$%&->&O#65,-",$3@#$&56&8,1KVF4-VN"-;,$)&
&
Y61&`,1>,-%6$;&./$&!VN:%,$&#$&8,4",N,$%,$&`,14/1;6$;4@,-"6$;,$&8-"",$&
9-1&!-,M&%-,&O#6J-1>,$&#6J&%#4&f-$N/@,$&./$&=#;,3@:$,$&N-$569,-4,$)&
=#;,3@:$,&>K44,$&1,VN"5,-"-;&./1&O#68,;-$$&8,-&%,1&S,"5,&OT&L>8?&#$;,D
J/1%,1"&9,1%,$)&
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&

P)& &U,6"4VN,&W,@,F/>&W,VN$-F&L>8?M&!VN1,-8,$&./>&(A)'()*'*+&
&
.-,@,$&U#$F&JK1&%-,&,1$,6",&O,",-@-;6$;&#>&O,8#66$;43@#$.,1J#N1,$)&U-,&W,@,D
F/>&U,6"4VN@#$%&L>8?&c$#VNJ/@;,$%&W,@,F/>&;,$#$$"d&D&#@4&S,"5,-;,$"K>,D
1-$&6$%&S6"56$;48,1,VN"-;",&-)&!)&.)&n&(*+&784)&(&WbL&D&N#"&%-,&U,6"4VN,&W,@,D
F/>&W,VN$-F&L>8?&8,#6J"1#;"&6$%&8,./@@>:VN"-;"M&#@@,&C,VN",&6$%&QJ@-VN",$&
%,1&T,;,4-VN,16$;&9#N156$,N>,$&4/9-,&#@@,&Q@#$.,1J#N1,$&U1-"",1&,$";,;,$D
56$,N>,$&6$%&%,>,$"431,VN,$%&%-,&,1J/1%,1@-VN,$&!",@@6$;$#N>,$&#856;,D
8,$)&Y6&%,1&/)&;)&Q@#$6$;&$,N>,$&9-1&9-,&J/@;"&!",@@6$;<&
&
g-"&!VN1,-8,$&859)&g#-@&./>&(0)&]F"/8,1&*'*(_QWX&*(DO,"1-,8M&?#1#@%&b6%1#4&
N#8,$&9-1&561&/)&#)&Q@#$6$;&8,1,-"4&!",@@6$;&;,$/>>,$)&
&
U-,4,&!",@@6$;$#N>,&;-@"&6$.,1:$%,1"&9,-",1)&
&
Y61&`,1./@@4":$%-;6$;&@-,;"&%-,4,1&g#-@&,-$&#F"6,@@,1&O,4"#$%43@#$&>-"&o8,1@#D
;,16$;&%,4&Q@#$;,8-,",4&8,-)&
c>?3)1?&!01-!@1-)4+$<3,'&
A?1!4+&!B3#43,!01-!C$1++<3,34#:1!.1?,19D,$1!E+4304-&$1++<3,!F1?,$!0?1!
G1?$<3,13!01-!H1+1;2:I!0?1!?:!&D0+?J#!+?1,13013!K2#3,1.?1$!13013=&
&
Z$4,1&W,#>&O1,-"8#$%&-4"&6$",1&J/@;,$%,>&b/$"#F"&56&,111,-VN,$<&
WyS=y!TyQWXy*(yO1,-"8#$%yS,68#6;,8-,",t",@,F/>)%,&
EK1&CKVFJ1#;,$&4",N,$&9-1&XN$,$&;,1$,&561&`,1JK;6$;)&
&
!",@@6$;$#N>,&./>&(0)(')*'*(<&
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!
U)(("(-+(#,.)J%
!
!
!
!
!
&
!
U)(("(-+(#,.)J%
U-,&!",@@6$;$#N>,&./>&(0)(')*'*(&-4"&8,1,-"4&#8;,9/;,$)&U#4&789:D
;6$;4,1;,8$-4&-4"&#>&(H)(()*'*A&./>&L,>,-$%,1#"&%,1&!"#%"&L6$%,@4D
N,->&8,4VN@/44,$&9/1%,$)&f-$,&,1$,6",&789:;6$;&,1J/@;"&%#N,1&$-VN")&
&
U)(("(-+(#,.)J%
%
%
%
%
%
U)(("(-+(#,.)J%
!
!
!
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&
A?1!H1+1;2:!A1<$&J#+430!L:.>!"34J#92+,130!H1+1;2:!,13433$=!/!4+&!M1$F1?/
,13$D:1-?3!<30!M<$F<3,&.1-1J#$?,$1!?*!C*!N*!O!8P!B.&*!Q!HRL!/!#4$!0?1!A1<$/
&J#1!H1+1;2:!H1J#3?;!L:.>!.14<9$-4,$!<30!.1N2++:SJ#$?,$I!4++1!T1J#$1!<30!
E9+?J#$13!01-!K1,1&?J#1-<3,!)4#-F<31#:13!&2)?1!4++1!E+43N1-94#-13!A-?$$1-!
13$,1,13F<31#:13!<30!01:13$&%-1J#130!0?1!1-92-01-+?J#13!C$1++<3,34#:13!
4.F<,1.13*!U<!01-!2*!,*!E+43<3,!31#:13!)?-!)?1!92+,$!C$1++<3,'!
!
L1,13!013!V1.4<<3,&%+43!#4.13!)?-!34J#92+,13013!W?3)430'!
!
X3!E<3;$!8!01-!Y-$+?J#13!V4<N2-&J#-?9$13!F<:!V1.4<<3,&%+43!"Z-1?+1?$<3,13=!
)?-0!0?1!<3$1-?-0?&J#1!@1-+1,<3,!N23!H1+1;2::<3?;4$?23&+?3?13!"HR/G?3?13=!
91&$,1+1,$*!A?1&1-!Z2-01-<3,!)?01-&%-1J#13!)?-!:?$!92+,1301-!
V1,-D30<3,'!
T1,1+<3,13!F<-!U<+4&&<3,!01-!2.1-?-0?&J#13!B<&9D#-<3,!N23!HR/G?3?13!&?30!?3!
O!8P!B.&4$F![!CS$F1!6!<30![!HRL!4.&J#+?1\130!13$#4+$13*!A?1!R-?$1-?13!F<-!B-$!
<30!K1?&1!01-!H-4&&139D#-<3,!N23!HR/G?3?13!&?30!04:?$!.<301&,1&1$F+?J#!,1/
-1,1+$*!
C2++$1!1&!.1?!01:!@1-.2$!N23!2.1-?-0?&J#!,19D#-$13!HR/G?3?13!?:!V1.4<<3,&/
%+43!.+1?.13I!.1#4+$13!)?-!<3&!1?31!E-D9<3,!?:!T4#:13!1?31&!M2-:13;23$-2++/
N1-94#-13&!N2-!01:!F<&$S30?,13!].1-N1-)4+$<3,&,1-?J#$!N2-*!
!
V1?!01-!^:&1$F<3,!01&!V1.4<<3,&%+431&!.?$$13!)?-!34J#92+,1301!>?3)1?&1!F<!
.14J#$13'!
!
X:!E+43.1-1?J#!.19?3013!&?J#!F<-F1?$!;1?31!H1+1;2::<3?;4$?23&+?3?13!01-!H1+1/
;2:!"&?1#1!.1?+?1,13013!G4,1%+43=*!
!
U<-!$1+1;2::<3?;4$?23&$1J#3?&J#13!@1-&2-,<3,!01&!V4<,1.?1$1&!?&$!?:!Z4++1!
1?31&!B<&.4<&!0?1!@1-+1,<3,!31<1-!H1+1;2::<3?;4$?23&+?3?13!?:!E+43,1.?1$!
<30!4<\1-#4+.!01&!E+43,1.?1$1&!1-92-01-+?J#*!
A4:?$!)?-!-1J#$F1?$?,!N2-!01-!B<&&J#-1?.<3,!<3&1-1!E+43<3,!<30!<3&1-!G1?&/
$<3,&N1-F1?J#3?&!1-&$1++13!;Y3313!<30!B.&%-4J#13!.1FD,+?J#!1?31&!;22-0?3?1-/
$13I!)?-$&J#49$+?J#13!V4<4.+4<9&!N2-31#:13!;Y3313I!.?$$13!)?-!C?1!&%S$1&$13&!
P!K2J#13!N2-!B<&&J#-1?.<3,&.1,?33!<:!R23$4;$4<934#:1!:?$!<3&1-1:!H14:!
V-1?$.430!<30!_.1-&130<3,!01-!B<&.4<%+S31!":Y,+?J#&$!?3!0?,?$4+1-!Z2-:!?:!
EAZ/!<30!?:!A`Z/6777/Z2-:4$=*!W/a4?+'!
H!5MG5CK5EHG6Q5V-1?$.4305M1<.4<,1.?1$1b$1+1;2:*01!*!
!
K?-!:4J#13!04-4<9!4<9:1-;&4:I!04&&!4<&!)?-$&J#49$+?J#13!L-D3013!1?31!@1-/
&2-,<3,!01&!M1<.4<,1.?1$1&!:?$!H1+1;2::<3?;4$?23&?39-4&$-<;$<-!?3!<3$1-?-0?/
&J#1-!V4<)1?&1!3<-!.1?!B<&3<$F<3,!4++1-!@2-$1?+1!1?31-!;22-0?3?1-$13!W-&J#+?1/
\<3,!&2)?1!1?31-!4<&-1?J#13013!E+43<3,&&?J#1-#1?$!:Y,+?J#!?&$*!

U-,&!",@@6$;$#N>,&./>&(0)(')*'*(&-4"&8,1,-"4&->&C#N>,$&%,1&789:D
;6$;442$/34,&561&J1KN5,-"-;,$&O,",-@-;6$;&;,>)&n&A&784)&(&O#6LO&#8;,D
9/;,$)&U#4&789:;6$;4,1;,8$-4&-4"&#>&(H)(()*'*A&./>&L,>,-$%,1#"&%,1&
!"#%"&L6$%,@4N,->&8,4VN@/44,$&9/1%,$)&f-$,&,1$,6",&789:;6$;&,1J/@;"&
%#N,1&$-VN")&
!
!
!
"#$%&!'&(&&)*)*+*,-!
A4&!HRL!)<-01!0<-J#!0?1!H1+1;2::<3?;4$?23&:201-3?&?1-<3,&,1&1$F!?:!
M2N1:.1-!676Q!32N1++?1-$*!A1-!.?&#1-?,1!O!8P!HRL!"L-<30&4$F!01-!V13<$/
F<3,!Y9913$+?J#1-!K1,1=!)<-01!4<9,1#2.13*!!
W&!,?+$!3<3!O!Q6c!@1-+1,<3,!<30!d301-<3,!N23!R2::<3?;4$?23&+?3?13!
"HRL!676Q=e!#?1-!B.&*!8'!
QV1?!01-!@1-+1,<3,!2.1-?-0?&J#1-!G1?$<3,13!&?30!0?1!X3$1-1&&13!01-!K1,1/
.4<+4&$$-S,1-I!01-!V1$-1?.1-!Y9913$+?J#1-!H1+1;2::<3?;4$?23&31$F1!<30!0?1!
&$S0$1.4<+?J#13!V1+43,1!4.F<)S,13*!6X3!0?1!B.)S,<3,!:<&&!F<,<3&$13!
1?31-!.143$-4,$13!@1-+1,<3,!2.1-?-0?&J#1-!G1?$<3,13!?3&.1&2301-1!1?39+?1/
\13I!04&&!01-!B<&.4<!N23!M1$F13!:?$!&1#-!#2#1-!R4%4F?$S$!.1&J#+1<3?,$!
)?-0!201-!0?1!R2&$13!01-!@1-+1,<3,!#?1-0<-J#!:4\,1.+?J#!,1&13;$!)1-/
013*![C2)1?$!.143$-4,$I!&2++13!?3!01-!T1,1+!2.1-?-0?&J#1!G1?$<3,13!N1-+1,$!
)1-013I!)133!N1-1?3F1+$!&$1#1301!L1.S<01!201-!L1.S<0143&4::+<3/
,13!1-&J#+2&&13!)1-013!&2++13*!fC2)1?$!0?1!@1-+1,<3,!?:!T4#:13!1?31-!
L1&4:$.4<:4\34#:1!;22-0?3?1-$!)1-013!;433I!0?1!?3!13,1:!F1?$+?J#1:!
U<&4::13#43,!34J#!01-!B3$-4,&$1++<3,!4<9!U<&$?::<3,!0<-J#,19D#-$!
)?-0I!&2++!0?1!@1-+1,<3,!?3!01-!T1,1+!<3$1-?-0?&J#!1-92+,13*!",1&1$F1/?:/?3/
$1-31$*01=!
!
B:!@1-.2$!N23!M?101-&%433<3,&9-1?+1?$<3,13!4<9!V4&?&!01-!T1J#$&,-<30/
+4,1!01&!Ocf!G4301&.4<2-03<3,!"GV]=!V4013/KD-$$1:.1-,!&2++!91&$,1/
#4+$13!)1-013*!U<-!Z-4,1I!?3!)?1!)1?$!N23!0?1&1-!g-$+?J#13!V4<N2-&J#-?9$!
4<J#!H1+1;2::<3?;4$?23&+?3?13!1-94&&$!&?30I!.1&$1#13!<3$1-&J#?10+?J#1!
T1J#$&4<994&&<3,13*!
!
B<&!2-$&,1&$4+$1-?&J#1-!C?J#$!<30!<3$1-!01:!V1+43,!01-!@1-;1#-&&?J#1-/
#1?$!&2++!43!01-!g-$+?J#13!V4<N2-&J#-?9$!91&$,1#4+$13!)1-013*!A1-!Y-$+?J#13!
V4<N2-&J#-?9$!;433!F<:?301&$!?:!T4#:13!01-!B.)S,<3,!34J#!O!Q6c!B.&*!
8!C4$F!Q!HRL!1-#1.+?J#1&!L1)?J#$!F<;2::13*!
!
A4&!E+43<3,&F?1+!1?31-!<3$1-?-0?&J#13!@1-+1,<3,!)?-0!04#1-!4<9-1J#$/
1-#4+$13!<30!?&$!.1,-D301$I!04!0?1!<3$1-?-0?&J#1!@1-+1,<3,!?:!T4#:13!01-!
L1&4:$:4\34#:1!;22-0?3?1-$!)1-013!;433!<30!.1-1?$&!?3!013!H1?+,1.?1/
$13!)1&$+?J#!1-92+,$1*!A4&!&$S0$1.4<+?J#1!U?1+I!4<&!L-D3013!01&!]-$&/!<30!



!"#$%&'()(')*'*+& & !,-",&(P&./$&(0&

!
!
!
>?3&?J#$+?J#!,1%+43$1-!V4<:%9+43F<3,13!?&$!04&!ha1-;.+4$$!D.1-!V4<:&$430/
2-$1!<30!<3$1-?-0?&J#1!@1-/!<30!W3$&2-,<3,&43+4,13h!01-!Z2-&J#<3,&,1&1++/
&J#49$!9D-!C$-4\13/!<30!@1-;1#-&)1&13I!B<&,4.1!67Q[e!&?1#1!?3&.1&2301-1!
B.&J#3?$$!8I!F<!.14J#$13*!
!
K?-!.?$$13!C?1I!0?1!X#313!D.1-+4&&1313!E+43<3$1-+4,13!3<-!9D-!?3$1-31!U)1J;1!
F<!.13<$F13!<30!3?J#$!43!A-?$$1!)1?$1-F<,1.13)&
"A?1!4+&!B3#43,!01-!C$1++<3,34#:1!.1?,19D,$1!E+4304-&$1++<3,!F1?,$!0?1!
G1?$<3,13!01-!H1+1;2:I!0?1!?:!&D0+?J#!+?1,13013!K2#3,1.?1$!13013*=&
&

G430&J#49$&.?+0&!"]-$&-430+4,1=!G1?$<3,13!<3$1-?-0?&J#!F<!N1-+1,13I!;433!
?3&,1&4:$!4<J#!1--1?J#$!)1-013I!04!.?&#1-I!4<J#!?:!^:91+0I!;1?31!2.1-?-/
0?&J#!N1-+1,$13!H1+1923/!<30!C$-2:+1?$<3,13!N2-#43013!&?30*!
X:!H1i$$1?+!)?-0!F<01:!<3$1-!R4%?$1+!A!>?3)1?&1!U?99*!j!1?3!>?3)1?&!F<!
E9+43F<3,13!.1?!G1?$<3,&$-4&&13!4<9,132::13*!
!
!
!
.*,,&,#/,(%0*-!
!
!
!

G)& &X$%64"1-,D&6$%&?#$%,@4F#>>,1&?,-@81/$$DE1#$F,$M&!VN1,-8,$&./>&*()'()*'*+&
&
9-1&8,4":"-;,$&%,$&f-$;#$;&XN1,4&!VN1,-8,$4&./>&'+)(*)*'*A&4/9-,&%,$&f1N#@"&
%,1&Q@#$6$",1@#;,$)&
&
Z$",1&O,56;$#N>,&#6J&XN1&!VN1,-8,$&6$%&$#VN&Q1KJ6$;&%,1&Z$",1@#;,$&9-1%&
>-";,",-@"M&%#44&4,-",$4&%,1&X?b&F,-$,&7$1,;6$;,$&/%,1&O,%,$F,$&#$&%,>&;,D
3@#$",$&`/1N#8,$&8,4",N,$)&
&

&
&
U)(("(-+(#,.)J%
&
&
U)(("(-+(#,.)J%
b,-$,&O,%,$F,$M&7$1,;6$;,$&/%,1&?-$9,-4,)&
&

0)& &?#$%9,1F4F#>>,1&?,-@81/$$DE1#$F,$M&!VN1,-8,$&./>&(')(*)*'*A&
&
;,;,$&%,$&->&O,"1,JJ&;,$#$$",$&O,8#66$;43@#$&9,1%,$&./$&!,-",$&%,1&?#$%D
9,1F4F#>>,1&F,-$,&O,%,$F,$&,1N/8,$)&
&

&
&
U)(("(-+(#,.)J&
b,-$,&O,%,$F,$M&7$1,;6$;,$&/%,1&?-$9,-4,)&
&&

(')& &Y9,VF.,18#$%&O/%,$4,,DT#44,1.,14/1;6$;M&!VN1,-8,$&./>&'0)(*)*'*A&
&
->&O,1,-VN&%-,4,1&g#\$#N>,&8,J-$%,$&4-VN&9,%,1&./1N#$%,$,&$/VN&;,3@#$",&
7$@#;,$&%,1&OT`)&f4&9,1%,$&%#N,1&F,-$,&O,%,$F,$&,1N/8,$)&
&

&
&
U)(("(-+(#,.)J%
b,-$,&O,%,$F,$M&7$1,;6$;,$&/%,1&?-$9,-4,)&

(()& &L#4.,14/1;6$;&Z$",1@#$%&L>8?M&!VN1,-8,$&./>&'+)(*)*'*A&
&
XN1,&fDg#-@&-4"&-$&6$4,1,>&!24",>&#$;,F/>>,$)&
T-1&9,1%,$&XN1,&7$J1#;,&6>;,N,$%&8,#18,-",$)&
&

&
&
U)(("(-+(#,.)J%
Y61&f14",@@6$;&%,1&789:;6$;442$/34,&-4"&,$";,;,$&%,1&7$FK$%-;6$;&
F,-$,&9,-",1,&!",@@6$;$#N>,&%,1&L#4.,14/1;6$;&Z$",1@#$%&L>8?&,-$;,D
;#$;,$)&
&
&
&
&
&
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(*)& &W,@,&[/@6>864&S,"5&L>8?M&!VN1,-8,$&./>&(()(*)*'*A&
&
9-1&N#8,$&F,-$,&f-$9:$%,&;,;,$&%,$&/);)&O,8#66$;43@#$)&
&
&

&
&
U)(("(-+(#,.)J%
b,-$,&O,%,$F,$M&7$1,;6$;,$&/%,1&?-$9,-4,)&
&

(H)& &OZSU&?,-@81/$$DE1#$F,$&
&
R1?31!C$1++<3,34#:1!1?3,1,43,13*!
&

&
&
II&
&

(A)& &L,>,-$%,&?#\>,14N,->M&!VN1,-8,$&./>&*')(*)*'*A&
&
.-,@,$&U#$F&JK1&%-,&g-"",-@6$;&K8,1&%#4&O,8#66$;43@#$.,1J#N1,$&j]8&%,>&U/1J&
`k&-$&L6$%,@4N,->)&U-,&Q@#$6$",1@#;,$&N#8,$&9-1&,-$;,4,N,$)&!,-",$4&L,D
>,-$%,&?#\>,14N,->&9,1%,$&F,-$,&7$1,;6$;,$&/%,1&f-$9:$%,&,1N/8,$)&
f-$,&9,-",1,&O,",-@-;6$;&#>&`,1J#N1,$&-4"&6$4,1,14,-"4&$-VN"&$/"9,$%-;)&
&

&
&
U)(("(-+(#,.)J%
b,-$,&O,%,$F,$M&7$1,;6$;,$&/%,1&?-$9,-4,)&

(+)& &L,>,-$%,&]JJ,$#6M&!VN1,-8,$&./>&*0)'()*'*+&
&
N-,1>-"&,1N#@",$&!-,&%-,&!",@@6$;$#N>,&%,1&L,>,-$%,&]JJ,$#6)&
U,1&L,>,-$%,1#"&%,1&L,>,-$%,&]JJ,$#6&N#"&-$&%,1&!-"56$;&#>&*G)'()*'*+&
K8,1&%,$&O,8#66$;43@#$&x]8&%,>&U/1J&`xM&L,>#1F6$;&?aVN4"8,1;&8,1#",$)&
&
f4&9,1%,$&F,-$,&7$1,;6$;,$&561&Q@#$6$;&./1;,81#VN"&6$%&%,1&Q@#$6$;&-$&%,1&
./1@-,;,$%,$&E/1>&F#$$&56;,4"->>"&9,1%,$)&
&

&
&
U)(("(-+(#,.)J%
%
%
%
U)(("(-+(#,.)J%
b,-$,&O,%,$F,$M&7$1,;6$;,$&/%,1&?-$9,-4,)&

(R)& &L,>,-$%,&O-@@-;N,->M&!VN1,-8,$&./>&(')(*)*'*A&
&
./$&!,-",$&%,1&L,>,-$%,&O-@@-;N,->&9,1%,$&F,-$,&7$1,;6$;,$&859)&O,%,$F,$&
./1;,81#VN")&T-1&$,N>,$&%#4&`,1J#N1,$&564"->>,$%&561&b,$$"$-4&6$%&9K$D
4VN,$&8,-&%,1&9,-",1,$&Z>4,"56$;&.-,@&f1J/@;)&
&

&
&
U)(("(-+(#,.)J%
b,-$,&O,%,$F,$M&7$1,;6$;,$&/%,1&?-$9,-4,)&
&

(P)& &L,>,-$%,&S,VF#15->>,1$&
&
R1?31!C$1++<3,34#:1!1?3,1,43,13*&
&

&
&
II&
!

(G)& &!"#%"&S,6%,$#6&
&
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&
&
&
&
&

&
&
II&
&
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&
.-,@,$&U#$F&JK1&%-,&O,",-@-;6$;&#$&%,>&/);)&O,8#66$;43@#$.,1J#N1,$)&
&
!":%",8#6@-VN,&O,@#$;,&%,1&!"#%"&O#%&E1-,%1-VN4N#@@&4-$%&$-VN"&8,"1/JJ,$M&,4&
9,1%,$&F,-$,&O,%,$F,$&/%,1&7$1,;6$;,$&,1N/8,$)&
&

&
&
U)(("(-+(#,.)J%
%
U)(("(-+(#,.)J%
b,-$,&O,%,$F,$M&7$1,;6$;,$&/%,1&?-$9,-4,)&

*')& &!"#%"&O#%&C#33,$#6&
!
R1?31!C$1++<3,34#:1!1?3,1,43,13*!
&

&
&
II&
&

&



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften

"Ob dem Dorf V"

Planzeichnung

redaktionelle Ergänzung seit Entwurfsbeschluss

Stadt Gundelsheim - Landkreis Heilbronn

Maßstab 1 : 500
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30°-42°

II

o

SD
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WH 7,0m

max. 2 WE

WA

0,4

30°-42°

II

SD
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ED

max. 4 WE

WA

0,4

30°-42°

II

SD

ED

GH 10,5m

WH 7,0m

max. 4 WE

WA

0,4

III

o

FD
GH 10,5m0° - 5°

max. 9 WE

WA

0,4

III

o

FD
GH 10,5m0° - 5°

max. 9 WE

D

Beschluss über den Planentwurf

Aufstellungsbeschluss

Beteiligung Träger öffentlicher Belange

Benachrichtg. über öff. Ausl. am

Satzungsbeschluss

Beschluss am

öffentliche Bekanntmachung am

Beschluss am

durchgeführt vom

Veröffentlichung

bis

öffentliche Bekanntmachung am

am

am

am

Bebauungsplan

Örtliche Bauvorschriften

Beschluss über den Planvorentwurf

Frühz. Beteiligung Träger öffentlicher Belange

Benachrichtg. über öff. Ausl. am

durchgeführt vom

Beschluss zur frühz. Beteiligung

bis

öffentliche Bekanntmachung am

am

am

Beschluss über Anregungen am

28.09.2021

13.11.2024

05.12.2024

09.12.2024

x

x

x

22.09.2021

11.10.2021 12.11.2021

22.09.2021

22.09.2021

28.09.2021

08.10.2021

13.11.2024

24.01.2025

05.12.2024

Es wird bestätigt, dass der Inhalt
dieses Bebauungsplanes und der örtlichen
Bauvorschriften in der Fassung vom
.................... mit seinen Festsetzungen
durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text
mit den hierzu ergangenen Beschlüssen
des Gemeinderates übereinstimmt und

dass die für die Rechtswirksamkeit

maßgebenden Verfahrensvorschriften
beachtet wurden.

Gundelsheim, den

...................................................

Bürgermeisterin Heike Schokatz

Ausfertigungsvermerk

Mit der öffentlichen Bekanntmachung
vom ..................... tritt dieser

Bebauungsplan und die örtlichen
Bauvorschriften in der Fassung
vom ...................... in Kraft.

Gundelsheim, den

....................................................

Bürgermeisterin Heike Schokatz

Rechtskraftvermerk

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 16-20 BauNVO)

GRZ – maximale Grundflächenzahl0,4

GH
max

 – maximale Gebäudehöhe, siehe TextteilGH
max

maximale Zahl der VollgeschosseII

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und

Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

ÖG1 - Randeingrünung
ÖG2 - Retentionsflächen

Flächen für die Abwasserbeseitigung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Flächen für die Abwasserbeseitigung
- Niederschlagswasser -

Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

LR

Mit Leitungsrecht zu belastende
Fläche, siehe Textteil

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:
– Fuß- und Radweg –

offene Bauweiseo

F+R

Lw1
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:
– Landwirtschaftlicher Weg, Anbindung Hohlweg –

Private Grünfläche

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen, siehe Textteil

Anpflanzen und Erhalten von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

PfG

Anpflanzen von Einzelbäume, siehe Textteil

PG

Wirtschaftsweg/Grassweg

Höhenlage baulicher Anlagen, Erdgeschossfußbodenhöhe,
siehe Textteil

WH
max

 – maximale Wandhöhe, siehe TextteilWH
max

offene Bauweise, nur Einzel- und DoppelhäuserED

Lw2

ÖG

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Maßnahmenfläche, siehe TextteilMF

Straßenverkehrsfläche, Gehwegsfläche und Flächen für das Parken
von Fahrzeugen "P" (Aufteilung nur als Richtlinie)

Fläche für Aufschüttung und Abgrabung, soweit zur Herstellung
des Straßenkörpers erforderlich § 9 Abs. 1 Nr. 26

P

Stellung der baulichen Anlagen
(Ausrichtung der Gebäudehaupt- bzw. Firstrichtung)

Planungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1,2,3 u. 7 BauGB und §§ BauNVO)

EFH = 258.5

max. 2 WE
Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
je Wohngebäude (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Zweckbestimmung Elektrizität
- geplante Trafostation

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Hinweise

Gebäudebestand mit Hausnummer

Flurstücksgrenzen mit Flurstücksnummern

SD Satteldach

Örtliche Bauvorschriften

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 1 bis 7 LBO)

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen,
hier: Höhenlage baulicher Anlagen (EFH) und
Stellung der baulichen Anlagen

Sonstige Planzeichen

FD Flachdach

8

1190/6

oberirdische offene Stellplätze,
Überdachte Stellplätze (Carports)

St

GA oberirdische Garagen

Flächen für Stellplätze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen,
hier: Beschränkung der Zahl der Wohnungen, Maß der

baulichen Nutzung und Abgrenzung Örtlicher Bauvorschriften,
hier: Dachform und Dachneigung

Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung Schutzgebiet Nr. 167211250676
Biotop nach § 30 BNatSchG

Umgrenzung - Biotop -,
innerhalb des Geltungsbereichs

Biotop

260.20 geplante Straßenhöhe, gemäß Erschließungsplanung

Biotop

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden
Fläche (Sichtfelder), (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

voraussichtliche Grundstücksgrenzen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(§ 74 Abs. 6 LBO)

Vermaßung in m ü. NN5,50

z.B. 0° - 5° zulässige Dachneigung in Grad von ... bis ...

Kulturdenkmal gemäß § 2 DSchG (Sühnekreuz)D

Katastergrundlage mit Höhen:
"Gemeinde Gundelsheim, Gemarkung Höchstberg, BG Ob dem Dorf V, Bestandsplan mit Höhen" Stand
10.10.2024 vom Vermessungsbüro Geo-Informationszentrum  Schwing & Dr. Neureither, Bad Friedrichshall.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 176)

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl.
1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023
(GBl. S. 422)

0 5 10 25 50

01.10.2025

Übersichtslageplan o.M. (Digitale Topografische Karte, RIPS LUBW, 03/2025)

ZEICHENERKLÄRUNG

RECHTSGRUNDLAGEN
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Stadtplanung Architektur GmbH
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info@studiostadtlandschaften .de

PLANEXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHEN

Füllschema der Nutzungsschablone:

1  2

3  4

5  6

7

2 Zahl der Vollgeschosse

4 Bauweise

6 max. Wandhöhe WH
max

,

 max. Gebäudehöhe GH
max

1 Art der baulichen Nutzung

3 Grundflächenzahl  (GRZ)

5 Dachform und Dachneigung

7 Höchstzulässige Zahl der

Wohnungen (WE) je Wohngebäude

CEF-Maßnahme für Feldlerchen, Flst.-Nr. 3226, 3227 und 3228

Gemarkung Höchstberg: Anlage einer Buntbrache/Blühstreifen

CEF-Fläche
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Deutscher Name Botanischer Name Wuchsklasse 

Großbäume, 20 bis 30 m 

Spitz-Ahorn* Acer platanoides I. Ordnung 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus I. Ordnung 

Rosskastanie Aesculus hippocastanum I. Ordnung 

Ginkgo* Ginkgo bilboa I. Ordnung 

Trauben-Eiche* Quercus petraea I. Ordnung 

Stiel-Eiche* Quercus robur I. Ordnung 

Winter-Linde Tilia cordata I. Ordnung 

Sommer-Linde Tilia platyphyllos I. Ordnung 

   

Kleinbäume und mittelhohe Bäume, 7 bis 20 m 

Feldahorn Acer campestre II. Ordnung 

Birke Betula pendula II. Ordnung 

Felsenbirne* Amelanchier laevis II. Ordnung 

Hainbuche*  Carpinus betulus II. Ordnung 

Kornelkirsche* Cornus mas II. Ordnung 
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Baumhasel* Corylus colurna II. Ordnung 

Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata II. Ordnung 

Apfeldorn* Crateagus lavallei II. Ordnung 

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna II. Ordnung 

Pflaumenblättriger Weißdorn* Crataegus x prunifolia II. Ordnung 

Blasenesche* Koelreuteria paniculata II. Ordnung 

Amberbaum* Liquidambar styraciflua II. Ordnung 

Baummagnolie* Magnolia kobus II. Ordnung 

Hopfenbuche* Ostrya carpinifolia II. Ordnung 

Vogel-Kirsche  Prunus avium II. Ordnung 

Gewöhnliche Traubenkirsche  Prunus padus II. Ordnung 

Schnurbaum* Sophora japonica II. Ordnung 

Mehlbeere* Sorbus aria II. Ordnung 

Vogelbeere Sorbus aucuparia II. Ordnung 

Schwedische Mehlbeere* Sorbus intermedia II. Ordnung 

Elsbeere Sorbus torminalis  II. Ordnung 

Europäische Eibe Taxus baccata II. Ordnung 

Bergulme Ulmus glabra II. Ordnung 

Feldulme Ulmus minor II. Ordnung 

   

Obstbäume (Hochstämme ab 1,6 m Kronenansatz) 

Apfel-, Birnen-, Kirsche-, Pflaumen-, Quitten- Bäume 

   

Sträucher 

Hainbuche  Carpinus betulus  

Gewöhnliche Hasel Corylus avellana  

Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata  

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna  

Gewöhnliches Pfaffenhütchen  Euonymus europaeus  

Faulbaum  Frangula alnus  

Gewöhnlicher Liguster  Ligustrum vulgare  

Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum  

Schlehe Prunus spinosa  

Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica  

Echte Hunds-Rose Rosa canina  

Wein-Rose Rosa rubiginosa  

Weiden Arten Salix div. spec.  

Schwarzer Holunder  Sambucus nigra  

Trauben-Holunder  Sambucus racemosa  

Europäische Eibe Taxus baccata  

Wolliger Schneeball Viburnum lantana  

Gewöhnlicher Schneeball  Viburnum opulus  
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%)(!+#1'0#'11)-P,)(!;$(%3)1)-P,)(!h4(!)-()1!,i,)1)(!3-4*4T-+P,)(!^-)*Z$*#!
$*+!-(!%)(!-(#)(+-h!T)('#c#)(!CP0)1Z*DP,)(!$'+c'T),)(H!!
A)1!24,*Y)T!-+#!:)+#$(%#)-*!h4(!b)1(Z*DP,)(!'(%!b)1(1$'.!%)+!*$(%)+Y)-j
#)(! :-4#4Sh)13'(%+! #14P0)()1! "#$(%41#)H! 7-*%#-)10411-%41)! Y)1%)(! (-P,#!
#$(T-)1#H!!
!
"$)U<$/@2$>93-:P=-:$#4?1?=42930$*401A@1:$;02:03:$04.0$=0<4.=0$#0/0-6
:-.=M$
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! ! !

!

!

GHMHX! 81,$*#'(T+c-)*)!'(%!%)1!"P,'#ccY)P0!%)1!>$#'1$!GLLL!&)3-)#)!-.!"-(()!%)+!:'(%)+($#'1j
+P,'#cT)+)#c)+!!

#02:@./$ A$+!B*$(T)3-)#!*-)T#!$'E)1,$*3!h4(!>$#'1$!GLLLj&)3-)#)(H!A$+!(DP,+#T)*)j
T)()!>$#'1$!GLLLj&)3-)#! -+#!%$+!ee2j&)3-)#!gWGMjdIM!]5(#)1)!m$T+#!'(%!
'(#)1)1!b4P,)1_f!P$H!MfL!0.!(41%i+#*-P,!%)+!B*$(T)3-)#+H!!
!
"$74.2493:1493$/0<$&<3@1:-.=2P4010$-./$/02$>93-:PPQ09Y2$X?.$J@:-<@$
Vggg6,0;40:0.$42:$/@2$K1@.=0;40:$X?.$=0<4.=0<$#0/0-:-.=M$!

GHMHU! 5.Y)*#3)c4T)()!C'+Y-10'(T)(!$'Z!%)(!6)(+P,)(!'(%!+)-()!&)+'(%,)-#!+4Y-)!%-)!:)hi*j
0)1'(T!-(+T)+$.#!

#02:@./$ ^4(!%)1!e*DP,)!T),)(!0)-()!&)ZD,1%'(T)(!Za1!%-)!.)(+P,*-P,)!&)+'(%,)-#!
$'+H!8+! -+#!.-#! <..-++-4()(!$'+!%)1!/$(%Y-1#+P,$Z#! O"#D'3)f!&)1aP,)R!c'!
1)P,()(H! <.! >41%4+#)(! 3)Z-(%)#! +-P,! )-(! *$(%Y-1#+P,$Z#*-P,)1! :)#1-)3! .-#!
"S)-+)cY-)3)*S14%'0#-4(H!!!
^4(!%)1!i+#*-P,!h)1*$'Z)(%)(!:)1(31'(()1!"#1$E)!T),)(!0)-()!)1,)3*-P,)(!
/D1.)-(Y-10'(T)(!$'+H!
J'1! 81.-##*'(T! %)1! C'+Y-10'(T)(! %'1P,! *$(%Y-1#+P,$Z#*-P,)! <..-++-4()(!
Y'1%)!)-(!-..-++-4(++P,'#c1)P,#*-P,)+!&'#$P,#)(!)1+#)**#H!
!
"$)U<$/@2$>93-:P=-:$'0.293f,02-./304:$;02:03:$04.0$@11=0504.0$#06
/0-:-.=M$!

GHMHML! 5.Y)*#3)c4T)()!C'+Y-10'(T)(!$'Z!b'*#'1Ta#)1!'(%!+4(+#-T)!"$P,Ta#)1!

#02:@./$ <(()1,$*3!%)+!B*$(T)3-)#+!3)Z-(%)#!+-P,!%$+!b'*#'1%)(0.$*!T).H!F!G!A"P,&!
]"a,()01)'c_!O"$(%+#)-(f!3)c)-P,()#!MNULR!$'Z!%).!e*+#Hj>1H!MXMM!$.!i+#j
*-P,)(!;$(%!%)+!B*$(T)3-)#+!$(!%)1!:i+P,'(T!c'1!:)1(31'(()1!"#1$E)H!!
!
"$)U<$/@2$>93-:P=-:$O-1:-<6$-./$2?.2:4=0$>@93=U:0<$;02:03:$04.0$@116
=0504.0$#0/0-:-.=M$$

GHG! ?3)1+-P,#!a3)1!%-)!h41$'++-P,#*-P,)!8(#Y-P0*'(T!%)+!5.Y)*#c'+#$(%+!3)-!>-P,#%'1P,Za,1'(T!
%)1!B*$('(T!

:)-!>-P,#%'1P,Za,1'(T!%)1!B*$('(T!Ya1%)!0)-(!'(.-##)*3$1)1!8-(T1-ZZ!-(!>$#'1!'(%!/$(%+P,$Z#!)1Z4*j
T)(H! 8+! -+#! h4(! 0)-()(! Y)+)(#*-P,)(! ^)1D(%)1'(T)(! %)1! ($#'1+P,'#cZ$P,*-P,)(! :)%)'#'(T!
$'+c'T),)(H! A-)! +),1! T'#)! *$(%Y-1#+P,$Z#*-P,)! 8-T('(T! %)1! e*DP,)! *D++#! %$1$'Z! +P,*-)E)(f! %$++!
CP0)13$'!*$(TZ1-+#-T!3)#1-)3)(!Y-1%H!!
!

GHd! B14T(4+)!a3)1!%-)!8(#Y-P0*'(T!%)+!5.Y)*#c'+#$(%+!3)-!A'1P,Za,1'(T!%)1!B*$('(T!

&).DE!C(*$T)!M!>1H!G3!%)+!:$'&:!-+#!)-()!B14T(4+)!a3)1!%-)!8(#Y-P0*'(T!%)+!5.Y)*#c'+#$(%+!
3)-!A'1P,Za,1'(T!%)1!B*$('(Tf!-(+3)+4(%)1)!%-)!.iT*-P,)(!)1,)3*-P,)(!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
:$'j!'(%!:)#1-)3+S,$+)!%)1!T)S*$(#)(!^41,$3)(!$'Z!%-)!:)*$(T)!($P,!F!M!C3+H!g!>1H!W!:'P,+#$3)!
$!3-+!-!:$'&:!c'!3)+P,1)-3)(f!'(#)1!$(%)1).!-(Z4*T)!
!
$$R!%)+!:$'+!'(%!%)+!^41,$(%)(+)-(+!%)1!T)S*$(#)(!^41,$3)(f!+4Y)-#!1)*)h$(#!)-(+P,*-)E*-P,!C3j
1-++$13)-#)(f!
!
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! ! !

!

!

33R!%)1!>'#c'(T!($#a1*-P,)1!;)++4'1P)(f!-(+3)+4(%)1)!e*DP,)f!:4%)(f!7$++)1f!9-)1)f!BZ*$(c)(!'(%!
3-4*4T-+P,)!^-)*Z$*#f!Y43)-!+4Y)-#!.iT*-P,!%-)!($P,,$*#-T)!^)1ZaT3$10)-#!%-)+)1!;)++4'1P)(!c'!3)j
1aP0+-P,#-T)(!-+#f!
!
PPR!%)1!C1#!'(%!6)(T)!$(!8.-++-4()(!h4(!"P,$%+#4ZZ)(f!/D1.f!81+P,a##)1'(T)(f!/-P,#f!7D1.)!'(%!
"#1$,*'(T!+4Y-)!%)1!^)1'1+$P,'(T!h4(!:)*D+#-T'(T)(f!
!
%%R!%)1!C1#!'(%!6)(T)!%)1!)1c)'T#)(!C3ZD**)!'(%!-,1)1!:)+)-#-T'(T!'(%!^)1Y)1#'(Tf!
!
))R!%)1!;-+-0)(!Za1!%-)!.)(+P,*-P,)!&)+'(%,)-#f!%$+!0'*#'1)**)!813)!4%)1!%-)!5.Y)*#!Oc'.!:)-+S-)*!
%'1P,!5(ZD**)!4%)1!b$#$+#14S,)(Rf!
!
ZZR!%)1!b'.'*-)1'(T!.-#!%)(!C'+Y-10'(T)(!h4(!^41,$3)(!3)($P,3$1#)1!B*$(T)3-)#)!'(#)1!:)1aP0j
+-P,#-T'(T!)#Y$-T)1!3)+#),)(%)1!5.Y)*#S143*).)!-(!:)c'T!$'Z!.iT*-P,)1Y)-+)!3)#14ZZ)()!&)3-)#)!
.-#!+S)c-)**)1!5.Y)*#1)*)h$(c!4%)1!$'Z!%-)!>'#c'(T!h4(!($#a1*-P,)(!;)++4'1P)(f!
!
TTR!%)1!C'+Y-10'(T)(!%)1!T)S*$(#)(!^41,$3)(!$'Z!%$+!b*-.$!Oc'.!:)-+S-)*!C1#!'(%!C'+.$E!%)1!
91)-3,$'+T$+).-++-4()(R!'(%!%)1!C(ZD**-T0)-#!%)1!T)S*$(#)(!^41,$3)(!T)T)(a3)1!%)(!e4*T)(!%)+!
b*-.$Y$(%)*+f!
!
,,R!%)1!)-(T)+)#c#)(!9)P,(-0)(!'(%!"#4ZZ)H!
!
A-)!($P,Z4*T)(%!3)+P,1-)3)()(!C'+Y-10'(T)(!$'Z!%-)!"P,'#cTa#)1!3)c-),)(!+-P,!%$3)-!$'Z!%-)!!
!

•! #@-R3@20h!:$'3)%-(T#)!7-10'(T)(!Y)1%)(!%'1P,!%-)!2)1+#)**'(T!%)1!&)3D'%)!'(%!<(Z1$j
+#1'0#'1! .-#! )(#+S1)P,)(%)(! :$'+#)**)(#D#-T0)-#)(! ,)1h41T)1'Z)(! '(%! +-(%! .-#!
h41a3)1T),)(%)(!O#).S41D1)(R!7-10'(T)(!h)13'(%)(H!C(*$T)(3)%-(T#)!7-10'(T)(!)(#+#)j
,)(!%'1P,!%-)!811-P,#'(T!%)1!&)3D'%)!'(%!<(Z1$+#1'0#'1!'(%!+-(%!-H%H;H!%$')1,$Z#H!!

!
'(%!%-)!
!

•! #0:<40;2R3@20h$:)#1-)3+3)%-(T#)!7-10'(T)(!)(#+#),)(!%'1P,!%-)!>'#c'(T!'(%!+-(%!-H%H;H!
%$')1,$Z#H!$

!

GHdHM! 9-)1)!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! ^iT)*K!
A'1P,!%-)!)(#+#),)(%)!b'*-++)(Y-10'(T!-+#!%).!-(%-1)0#)(!^)1*'+#!h4(!G!
e)*%*)1P,)(j;)h-)1)(!c'!1)P,()(H!!
8-()!:))-(#1DP,#-T'(T!h4(!T)3D'%)31a#)(%)(!'(%!,i,*)(31a#)(%)(!^4j
T)*$1#)(!-+#!(-P,#!T)T)3)(H!A$+!e)*%T),i*c!)(#*$(T!%)+!24,*Y)T)+!3*)-3#!
)1,$*#)(H! :$'3)%-(T#)!"#i1'(T)(! h4(! -.!5.Z)*%! %)+!8-(T1-ZZ+3)1)-P,+!
31a#)(%)(!^iT)*(!+-(%!(-P,#!c'!)1Y$1#)(f!%$!%-)!)1Z$++#)(!T)3D'%)j!'(%!
,i,*)(31a#)(%)(!^4T)*$1#)(!$*+!:)Y4,()1!%)+!"-)%*'(T+1$'.+!)-()!1)j
*$#-h!,4,)!"#i1'(T+#4*)1$(c!T)T)(a3)1!/D1.!$'ZY)-+)(H!A-)!a3)1S*$(#)!
e*DP,)!+#)**#!0)-(!)++)(#-)**)+!>$,1'(T+,$3-#$#!%$1H!!
!
e*)%)1.D'+)K!
8+!)1Z4*T#!0)-(!8-(T1-ZZ!-(!%$+!S4#)(c-)**)!m$T%,$3-#$#f!%$!%$+!e)*%T),i*c!
)1,$*#)(! 3*)-3#H! A-)! Za1! e*)%)1.D'+)! $##1$0#-h)(! /$(%+P,$Z#+)*).)(#)!
3*)-3)(!3)+#),)(H!!
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! ! !

!

!

!
e$(Tf!^)1*)#c'(T!4%)1!9i#'(T!($P,!F!II!C3+HM!>1HM!:>$#"P,&K!
A'1P,!%-)!8-(,$*#'(T!%)1!:$'c)-#)(1)T)*'(T!$'E)1,$*3!%)1!^4T)*31'#c)-#!
OMHMLH!\!GXH`GUHGHR!0$((!%-)+)1!^)134#+#$#3)+#$(%!$'+T)+P,*4++)(!Y)1j
%)(H!
!
81,)3*-P,)!"#i1'(T!($P,!F!II!C3+HM!>1HG!:>$#"P,&K!
"#i1'(T)(f!%-)!%)(!81,$*#'(T+c'+#$(%!%)1!*40$*)(!B4S'*$#-4()(!T)ZD,1j
%)(!0i(()(f!+-(%!YD,1)(%!%)1!:$'.$E($,.)(!(-P,#!c'!)1Y$1#)(H!!
!
8(#($,.)f!J)1+#i1'(T!4%)1!:)+P,D%-T'(T!h4(!e41#SZ*$(c'(T+j!'(%!;'j
,)+#D##)(!($P,!F!II!C3+HM!>1Hd!:>$#"P,&K!
C'ZT1'(%!%)+!6)-%)h)1,$*#)(+!%)1!e)*%*)1P,)!-.!$(T1)(c)(%)(!/)3)(+j
1$'.! '(%! %)1! %$.-#! h)13'(%)()(! :)#14ZZ)(,)-#! h4(! G! ;)h-)1)(! +-(%!
h41T)c4T)()! C'+T*)-P,+.$E($,.)(! O=8ej6$E($,.)(R! )1Z41%)1*-P,f!
'.!%)(!8-(#1-##!%-)+)+!^)134#+#$#3)+#$(%+!c'!h)1.)-%)(H!!

!
!

;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A'1P,!%-)!J'($,.)!h4(!̂ )10),1!'(%!:)hi*0)1'(T!0i(()(!9-)1$1#)(!$'P,!
-(!%)(!$(T1)(c)(%)(!b4(#$0#*)3)(+1D'.)(!T)+#i1#!4%)1!3)'(1',-T#!Y)1j
%)(H!6-#!)1,)3*-P,)(!:))-(#1DP,#-T'(T)(!-+#!n)%4P,!(-P,#!c'!1)P,()(f!%$!
)+!+-P,!)-()1+)-#+!'.!+#i1'(T+#4*)1$(#)!:1'#h4T)*$1#)(!%)+!"-)%*'(T+j
1$'.+! ,$(%)*#! '(%! $(%)1)1+)-#+! =8ej6$E($,.)(! Za1!
+#i1'(T+).SZ-(%*-P,)!e)*%hiT)*!Oe)*%*)1P,)R!'.T)+)#c#!Y)1%)(H!!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$AU3<:$X?<@-22493:1493$P-$0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$/02$>93-:P6
=-:2$E40<0$/-<93$/0.$*0<1-2:$X?.$D0;0.2<W-50.M$$

GHdHG! BZ*$(c)(!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A'1P,!%-)!?3)13$''(T!T),)(!^)T)#$#-4(+Z*DP,)(!h4(!a3)1Y-)T)(%!T)j
1-(T)1!($#'1+P,'#cZ$P,*-P,)1!7)1#-T0)-#!h)1*41)(H!A$+!e)*%T),i*c!)(#*$(T!
%)+!24,*Y)T+!3*)-3#!)1,$*#)(H!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 6-#! )1,)3*-P,)(!:))-(#1DP,#-T'(T)(! -+#! (-P,#! c'! 1)P,()(H! <.!/$'Z)!%)1!
J)-#!0i(()(!+-P,!3)-!0411)0#)1!5.+)#c'(T!'(%!BZ*)T)!%)1!BZ*$(cT)34#)!
3)+4(%)1+!-(!%)(!;$(%3)1)-P,)(!%)+!B*$(T)3-)#+!i04*4T-+P,)!>-+P,)(!
)(#Y-P0)*(H!!
!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$ AU3<:$ X?<@-22493:1493$.493:$ P-$ 0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$/02$
>93-:P=-:2$KA1@.P0.M$
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! ! !

!

!

GHdHd! :4%)(`e*DP,)!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A'1P,!%-)!811-P,#'(T!%)1!&)3D'%)!'(%!%-)!C(*$T)!h4(!81+P,*-)E'(T+Z*Dj
P,)(! +4Y-)! %)1! )1Z41%)1*-P,)(! &)*D(%).4%'*$#-4()(! Y)1%)(! :i%)(!
h)1+-)T)*#!'(%!h)1%-P,#)#f!Y$+!.-#!)-()1!:))-(#1DP,#-T'(T!3cYH!̂ )1*'+#!%)1!
($#a1*-P,)(!:4%)(Z'(0#-4()(!)-(,)1T),#H!!
C'Z!%)(!'(h)1+-)T)*#)(!'(%!(-P,#!a3)13$'#)(!e*DP,)(!-+#!.-#!0)-()(!)1j
,)3*-P,)(! :))-(#1DP,#-T'(T)(! c'! 1)P,()(H! J'0a(Z#-T! +#)**#! +-P,! %-)!
^)1+-)T)*'(T+1$#)!-.!B*$(T)3-)#!Y-)!Z4*T#!%$1K!
!

j! h4**+#D(%-T!h)1+-)T)*#)!e*DP,)(K!MgHXIX!.G!
j! #)-*h)1+-)T)*#)!e*DP,)(K!MHMLL!.G!

!
<.!:)+#$(%!+#)**#!+-P,!%-)!^)1+-)T)*'(T+1$#)!-.!B*$(T)3-)#!Y-)!Z4*T#!%$1K!
!

j! h4**+#D(%-T!h)1+-)T)*#)!e*DP,)(K!dNN!.G!
j! #)-*h)1+-)T)*#)!e*DP,)(K!gUL!.G!

!
<.!;$,.)(!%)1!e*DP,)(-($(+S1'P,($,.)!'(%!:)3$''(T!)(#+#),#!)-()!
>)##4j>)'h)1+-)T)*'(T! -(! 2i,)! h4(! P$H! MgHIUd!.G! %'1P,! h4**+#D(%-T)!
^)1+-)T)*'(T!+4Y-)!IML!.G!%'1P,!9)-*h)1+-)T)*'(TH!A-)+!)(#+S1-P,#!)-()1!
?3)13$''(T!h4(!P$H!NLr!%)+!B*$(T)3-)#+H!<.!:)+#$(%!+-(%!3-+,)1!dfMr!
a3)13$'#H!!
A)1!/$(%Y-1#+P,$Z#!Y)1%)(!e*DP,)(!%)1!^411$(TZ*'1!-.!5.Z$(T!h4(!P$H!
GfU!,$!%$')1,$Z#!)(#c4T)(H!!!!
!
?3)1!)-(!:4%)(+P,'#c04(c)S#!0$((!%)1!$(Z$**)(%)!,4P,Y)1#-T)!@3)134j
%)(! $'Z! Y)(-T)1! ,4P,Y)1#-T)! *$(%Y-1#+P,$Z#*-P,)! e*DP,)(! $*+!
:4%)(h)13)++)1'(T!$'ZT)31$P,#!Y)1%)(H!!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A-)!:))-(#1DP,#-T'(T!%)1!:4%)(Z'(0#-4()(!Y-10#!YD,1)(%!%)1!"#$(%c)-#!
%)1!&)3D'%)!'(%!81+P,*-)E'(T+Z*DP,)(!%$')1,$Z#H!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$AU3<:$X?<@-22493:1493$P-$0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$/02$>93-:P6
=-:2$#?/0.$-./$)1W930M$

GHdHI! 7$++)1!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A)1! &1'(%Y$++)1()'3-*%'(T! 04..#! $'ZT1'(%! %)+! ,q%14T)4*4T-+P,)(!
5(#)1T1'(%+! )-()! $**T).)-()! :)%)'#'(T! c'H! A'1P,! %-)! 811-P,#'(T! %)1!
&)3D'%)!+4Y-)!%)1!h)1+-)T)*#)(!e*DP,)(!ZD**#!h)1.),1#!@3)1Z*DP,)(Y$+j
+)1!$(f!%$+!(-P,#!h)1+-P0)1(!0$((!'(%!c'+D#c*-P,!%)(!^41Z*'#)1!3)*$+#)#H!
A'1P,!%-)!C(*$T)!h4(!;)#)(#-4(+.'*%)(!'(%!;-T4*)(!+4Y-)!%)1!^)1Y)(j
%'(T! Y$++)1%'1P,*D++-T)1! :)*DT)! '(%! A$P,3)T1a('(T! 0i(()(! %-)!
8-(T1-ZZ)!.-(-.-)1#!Y)1%)(H!!
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! ! !

!

!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A$+!>-)%)1+P,*$T+Y$++)1!h4(!"#1$E)(!'(%!%)(!&1'(%+#aP0)(!Y-1%!T)j
%14++)*#!OA$P,3)T1a('(Tf!J-+#)1()R!a3)1!)-(!;)T)(Y$++)10$($*+q+#).!
-(!)-(!;)T)(1aP0,$*#)3)P0)(f!%$+!$.!i+#*-P,)(!&)3-)#+1$(%!()'!T)S*$(#!
Y-1%!)-(T)*)-#)#! '(%! T)+$..)*#H!A-)+! -+#! +4!%-.)(+-4(-)1#f! %$++!('1! -(!
8l#1).ZD**)(!O"#$101)T)()1)-T(-++)R!)-()!Y)-#)1)!T)%14++)*#)!C3*)-#'(T!
($P,!@+#)(!-(!%-)!^41Z*'#!O)1#aP,#-T#)+!&1$3)(+q+#).R!)1Z41%)1*-P,!-+#H!!
@3)1Z*DP,)(T)YD++)1!+-(%!h4(!%)1!B*$('(T!(-P,#!3)#14ZZ)(H!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$ AU3<:$ X?<@-22493:1493$.493:$ P-$ 0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$/02$
>93-:P=-:2$C@220<M$

!

GHdHN! b*-.$`/'Z#!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A-)!b$*#*'Z#)(#+#),'(T!$'Z!%)(!e1)-Z*DP,)(!Y-1%!%'1P,!%-)!:)3$''(T!3)j
)-(#1DP,#-T#! Y)1%)(H! A$! $'ZT1'(%! %)1! 94S4T1$Z-)! %)1! b$*#*'Z#$3Z*'++! -(!
"-)%*'(T+1-P,#'(T!)1Z4*T#f!-+#!.-#!)-()1!h)1.-(%)1#)(!e1-+P,j!'(%!b$*#*'Z#j
c'Z',1!$'Z!%-)!3)+#),)(%)!74,(3)3$''(T!c'!1)P,()(H!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! ^)1+-)T)*#)!e*DP,)(!0i(()(!%)(!7D1.)-(+)*j8ZZ)0#!3)Ta(+#-T)(!'(%!c'!
3-40*-.$#-+P,)(! :)*$+#'(T)(f! -(+3)+4(%)1)! -.! "4..)1f! Za,1)(H! 8+!
04..#!c'!)-()1!h)1+#D10#)(!C'Z,)-c'(T!#$T+a3)1!'(%!)-()1!h)1.-(%)1#)(!
(DP,#*-P,)(!C30a,*'(TH!A$+!&)3-)#!*-)T#!*$'#!%)1!;)T-4($*)(!b*-.$$($j
*q+)! %)1! ;)T-4(! 2)-*314((je1$(0)(! O<6C!;<=298;!t!;s=b/8f! GLGGR! -(!
)-().!:)1)-P,!.-#!.-##*)1)1!3-+!)1,i,#)1!#,)1.-+P,)1!:)*$+#'(TH!<(Y-)Y)-#!
%-)!T)S*$(#)!:)3$''(T!%-)!#,)1.-+P,)!:)*$+#'(T!Y)-#)1!)1,i,)(!Ya1%)f!
0$((!(-P,#!+-P,)1!h41,)1T)+$T#!Y)1%)(H!6-#!)-().!C(+#-)T!%)1!8.-++-4j
()(!%'1P,!^)10),1!'(%!e)')1'(T+$(*$T)(!$'Z!%$+!*40$*)!b*)-(0*-.$!-+#!
c'!1)P,()(H!8-(j!'(%!A'1P,T1a('(T+.$E($,.)(!-.!B*$(T)3-)#!#1$T)(!
c'!)-()1!^)1.-(%)1'(T!%)1!C'+Y-10'(T)(!3)-H!
!
!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$AU3<:$X?<@-22493:1493$P-$0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$/02$>93-:P6
=-:2$O145@fD-A:M!

!

GHdHg! /$(%+P,$Z#!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A$+! /$(%+P,$Z#+3-*%!Y-1%! ($P,,$*#-T! h)1D(%)1#H!A-)! %'1P,! %)(!:)3$'j
'(T+S*$(! )1iZZ()#)(! B*$('(T+.iT*-P,0)-#)(! +),)(! )-()! .$Eh4**)!



$
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5.Y)*#3)1-P,#!`!&1a(41%('(T+S*$('(T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$(%K!LMHMLHGLGN!

! ! !

!

!

81Y)-#)1'(T!$.!(i1%*-P,)(!@1#+1$(%! -.!C(+P,*'++! $(! %-)! 3)+#),)(%)!
74,(3)3$''(T! h41H! A$+! +#D%#)3$'*-P,)! J-)*! -+#! %-)! "P,$ZZ'(T! )-()+!
%'1P,T1a(#)(!74,(T)3-)#+f!Y43)-!h41,$(%)()!&1a(+#1'0#'1)(!%)+!24,*j
Y)T+!)1,$*#)(!3*)-3)(H!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 81,)3*-P,)!:))-(#1DP,#-T'(T)(! +-(%! (-P,#! )1+-P,#*-P,H! 81,4*'(T+Z'(0#-4j
()(!Y)1%)(!(-P,#!)-(T)+P,1D(0#H!A-)!Y)-#1D'.-T)(!:*-P03)c-),'(T)(!-(!
%-)! Z1)-)! /$(%+P,$Z#! h4.! )#Y$+!Y)-#)1! (i1%*-P,! T)*)T)()(! 24P,S'(0#!
Y)1%)(!(-P,#!)1,)3*-P,!3))-(#1DP,#-T#!O'H$H!2i,)(3)T1)(c'(T!%)1!3$'*-j
P,)(!C(*$T)(RH!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$ AU3<:$ X?<@-22493:1493$.493:$ P-$ 0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$/02$
>93-:P=-:2$D@./293@A:$-./$&<3?1-.=M$$

!

GHdHW! :-4*4T-+P,)!^-)*Z$*#!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 6-#!)1,)3*-P,)(!:))-(#1DP,#-T'(T)(!$'Z!%-)!3-4*4T-+P,)!^-)*Z$*#! -+#!(-P,#!
c'! 1)P,()(H! :)%)'#+$.)! :-4#4Sh)13'(%1D'.)! 4%)1! 7$(%)10411-%41)!
Y)1%)(!%'1P,!%-)!B*$('(T!(-P,#!c)1+P,(-##)(H!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 81,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!+-(%!(-P,#!)1+-P,#*-P,H!!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$ AU3<:$ X?<@-22493:1493$.493:$ P-$ 0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$/02$
>93-:P=-:2$;4?1?=42930$*401A@1:M$

GHdHX! 81,$*#'(T+c-)*)!'(%!%)1!"P,'#ccY)P0!%)1!>$#'1$!GLLLj&)3-)#)!-.!"-(()!%)+!:'(%)+($#'1j
+P,'#cT)+)#c)+!!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 81,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!+-(%!(-P,#!)1+-P,#*-P,H!A$+!^41,$3)(! Za,1#!c'!
0)-()(!:))-(#1DP,#-T'(T)(!%)+!"P,'#ccY)P0+!'(%!%)1!81,$*#'(T+c-)*)!
h4(!>$#'1$!GLLLj&)3-)#)(H!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 81,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!+-(%!(-P,#!)1+-P,#*-P,H!A$+!^41,$3)(! Za,1#!c'!
0)-()(!:))-(#1DP,#-T'(T)(!%)+!"P,'#ccY)P0+!'(%!%)1!81,$*#'(T+c-)*)!
h4(!>$#'1$!GLLLj&)3-)#)(H!
!
!



$
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! ! !

!

!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$ AU3<:$ X?<@-22493:1493$.493:$ P-$ 0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$X?.$
J@:-<@$Vggg6,0;40:0.M$

GHdHU! 5.Y)*#3)c4T)()!C'+Y-10'(T)(!$'Z!%)(!6)(+P,)(!'(%!+)-()!&)+'(%,)-#!+4Y-)!%-)!:)hi*j
0)1'(T!-(+T)+$.#!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 7D,1)(%!%)1!:$'S,$+)!-+#!Za1!%-)!$(T1)(c)(%)!>$P,3$1+P,$Z#!%'1P,!C(j!
'(%!C3#1$(+S41#!'(%!%-)!:$'$13)-#)(!+)*3+#!.-#!#).S41D1)(!/D1.).-++-j
4()(!c'!1)P,()(H!!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! "P,$**-..-++-4()(K!
A-)!"P,$**#)P,(-+P,)!5(#)1+'P,'(T!%)+!:a14+!28<>8Qm5Af!LUHMLHGLGdf!
04..#!c'!Z4*T)(%)(!81T)3(-++)(K!
!

j! <.!;$,.)(! %)+! :)3$''(T+S*$(h)1Z$,1)(+! Y'1%)! )-()! "P,$*j
*-..-++-4(+S14T(4+)! )1+#)**#H! A-)! :)'1#)-*'(T! %)1!
"P,$**-..-++-4()(! )1Z4*T#! -.! :)3$''(T+S*$(h)1Z$,1)(! -(! %)1!
;)T)*!$(,$(%!%)(!@1-)(#-)1'(T+Y)1#)(!%)1!A<>!MXLLNH!

j! A-)! "P,$**-..-++-4()(! %'1P,! %-)! /$(%Y-1#+P,$Z#+3)#1-)3)!Y'1j
%)(!-(!C(*),('(T!$(!%-)!9C!/D1.!3)'1#)-*#H!!

j! A$+!B*$(T)3-)#!+4**!$*+!$**T).)-()+!74,(T)3-)#!O7CR!$'+T)Y-)j
+)(!Y)1%)(H!

j! ea1!%-)!(DP,+#T)*)T)()!+P,'#c3)%a1Z#-T)!:)3$''(T!Y'1%)(!%-)!
;-P,#Y)1#)!Za1!$**T).)-()!74,(T)3-)#)!h4(!#$T+!NN!%:OCR!'(%!
($P,#+!IL!%:OCR!,)1$(T)c4T)(H!8-(c)*()!0'1cc)-#-T)!&)1D'+P,j
+S-#c)(!+4**)(!%)(!9$T1-P,#Y)1#!'.!(-P,#!.),1!$*+!dL!%:OCR!'(%!
%)(!>$P,#1-P,#Y)1#!'.!(-P,#!.),1!$*+!GL!%:OCR!a3)1+P,1)-#)(H!

j! 8(#+S1)P,)(%!%)1!;)T)*'(T!%)1!9C!/D1.!.'++!%)1!&)+$.#3)j
#1-)3! 3)#1$P,#)#! Y)1%)(H! 8-()! C304SS*'(T! )-(c)*()1! C(*$T)(!
4%)1!"P,$**k')**)(!-+#!-(!%)1!;)T)*!(-P,#!c'*D++-TH!!

j! 8+!Y'1%)!%-)!C3+#1$,*'(T!%)1!.$ET)3*-P,)(!"P,$**k')**)(!3)j
+#-..#! '(%! c'.! :)'1#)-*'(T+S)T)*! c'+$..)(T)Z$++#f! '(#)1!
:)1aP0+-P,#-T'(T!%)1!8-(Y-10c)-#f!%)1!94(j!'(%!<.S'*+,$*#-T0)-#!
'(%!%)1!B)T)*.-(%)1'(T!$'Z!%).!C'+31)-#'(T+Y)TH!&1'(%*$T)!
,-)1Za1!Y$1)(!/-#)1$#'1$(T$3)(f!)-T)()!6)++'(T)(!+4Y-)!C(T$j
3)(!+)-#)(+!%)1!:)#1)-3)1H!

j! :)1)-#+!-.!^41Z)*%!Y'1%)(!"P,$**+P,'#c.$E($,.)(!c'1!8-(,$*j
#'(T!%)1!c'*D++-T)(!<..-++-4(+1-P,#Y)1#)!04(c-S-)1#f!%-)! -(!%)(!
:)1)P,('(T)(!3)1)-#+!3)1aP0+-P,#-T#!Y'1%)(!O#)P,(-+P,)!81#aP,j
#-T'(T! $(! %)1! "P,$**k')**)! \! "P,$**%D.SZ)1RH! 8+! -+#! %$,)1! c'!
T)YD,1*)-+#)(f!%$++!%-)+)!"P,$**+P,'#c.$E($,.)(!'.T)+)#c#!
+-(%f! 3)h41! -.! C**T).)-()(!74,(T)3-)#! %)+! :)3$''(T+S*$(+!
]@3!%).!A41Z!^_!>)'3$'#)(!)(#+#),)(!3cYH!T)(),.-T#!Y)1%)(H!

j! 8+!#1)#)(!Z4*T)(%)!:)'1#)-*'(T+S)T)*!-(!%)(!h)1+P,-)%)()(!:)j
#1-)3+c'+#D(%)!$'ZK!!

j! !!!!!!!j!;)T)*3)#1-)3K!3-+!NI!%:OCR! #$T+!'(%!3-+!dN!%:OCR! -(!%)1!!!!
*$'#)+#)#)(!>$P,#+#'(%)!
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! ! !

!

!

j! !!!!!!!j! 81(#)3)#1-)3K! 3-+! NI! %:OCR! #$T+! '(%!3-+! dX! %:OCR! -(! %)1!!!!
*$'#)+#)#)(!>$P,#+#'(%)!

j! !!!!!!!j!+)*#)()+!81)-T(-+K!3-+!NU!%:OCR! #$T+!'(%!3-+!IU!%:OCR! -(!!
%)1!*$'#)+#)#)(!>$P,#+#'(%)!

j! A-)!<..-++-4(+1-P,#Y)1#)!%)1!9C!/D1.!Y)1%)(!#$T+!'(%!($P,#+!
)-(T),$*#)(H!

j! A-)!e41%)1'(T!%)1!9C!/D1.!,-(+-P,#*-P,!%)+!"S-#c)(S)T)*01-#)1-j
'.+!Y-1%!)1Za**#H!

j! 8+!Y)1%)(! 0)-()!e)+#+)#c'(T)(! T)T)(a3)1! %)(! T)Y)13*-P,)(!
"P,$**-..-++-4()(!-.!:)3$''(T+S*$(!)1Z41%)1*-P,H!!

!
&)1'P,+-..-++-4()(K!!
^4.!:a14! <6C!;<=298;!t!;s=b/8!&6:2!t!=@Hb&! *-)T#!)-()!&)1'P,+j
<..-++-4(+S14T(4+)! Za1! %)(! :)3$''(T+S*$(! h41! O"#$(%K! >4h).3)1!
GLGIRH! <.!81T)3(-+!Y-1%!%-)!&)1'P,++#'(%)(,D'Z-T0)-#! -.!m$,1! -(!$**)(!
:$'Z)(+#)1(!%)+!B*$(T)3-)#+!)-(T),$*#)(H!A-)!9-)1,$*#'(T!-(!2iP,+#3)1T!
+#)**#!+4.-#!0)-()!8-(+P,1D(0'(T!Za1!%$+!B*$(T)3-)#!%$1H!!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$ AU3<:$ X?<@-22493:1493$.493:$ P-$ 0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$/02$
>93-:P=-:2$'0.293f,02-./304:M$$

GHdHML! 5.Y)*#3)c4T)()!C'+Y-10'(T)(!$'Z!b'*#'1Ta#)1!'(%!+4(+#-T)!"$P,Ta#)1!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A$+! h41,$(%)()! b'*#'1%)(0.$*! ]"a,()01)'c_! Y-1%! )1,$*#)(H! 6-#! %).!
C'Z#1)#)(! $1P,D4*4T-+P,)1! e'(%)! -+#! n)%)1c)-#! c'! 1)P,()(f! 43Y4,*! -.!
B*$(T)3-)#!0)-()!2-(Y)-+)!3)0$((#!+-(%H!!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 81,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!+-(%!(-P,#!)1+-P,#*-P,H!!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$ AU3<:$ X?<@-22493:1493$.493:$ P-$ 0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$/02$
>93-:P=-:2$O-1:-<6$-./$>@93=U:0<M$$

GHdHMM! ^)1.)-%'(T!h4(!8.-++-4()(!+4Y-)!%)1!+$P,T)1)P,#)!5.T$(T!.-#!C3ZD**)(!'(%!C3YD++)1(!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A-)!YD,1)(%!%)1!:$'S,$+)!$(Z$**)(%)(!C3ZD**)!'(%!C3YD++)1!Y)1%)(!
($P,!%)(!T)+)#c*-P,)(!^41T$3)(!O'H$H!:'(%)+j:4%)(+P,'#cT)+)#cR!'(%!
%)(!$()10$((#)(!;)T)*(!%)1!9)P,(-0!Z$P,T)1)P,#!)(#+41T#!'(%!3),$(j
%)*#H!8.-++-4()(!%'1P,!:$'.$+P,-()(!+-(%!('1!#).S41D1!T)T)3)(H!!

!
!
!
!
!
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!

!

;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 6-#!6$E($,.)(!%)+!0*-.$$(T)S$++#)(!:$')(+!Y)1%)(!=@Gj8.-++-4()(!
h)1.-(%)1#!OcH:H!"4*$1('#c'(Tf!7D1.)S'.S)(RH!A-)!-.!74,(T)3-)#!a3j
*-P,)(! $(Z$**)(%)(! C3ZD**)f! Y-)! 2$'+.a**! '(%! &1a(+P,(-##! +4Y-)!
C3YD++)1!Y)1%)(!1)T)*04(Z41.!)(#+41T#!'(%!3),$(%)*#H!!
A$+!>-)%)1+P,*$T+Y$++)1!h4(!"#1$E)(!'(%!%)(!&1'(%+#aP0)(!Y-1%!T)j
%14++)*#!OA$P,3)T1a('(Tf!J-+#)1()R!a3)1!)-(!;)T)(Y$++)10$($*+q+#).!
-(!)-(!;)T)(1aP0,$*#)3)P0)(f!%$+!$.!i+#*-P,)(!&)3-)#+1$(%!()'!T)S*$(#!
Y-1%!)-(T)*)-#)#! '(%! T)+$..)*#H!A-)+! -+#! +4!%-.)(+-4(-)1#f! %$++!('1! -(!
8l#1).ZD**)(!O"#$101)T)()1)-T(-++)R!)-()!Y)-#)1)!T)%14++)*#)!C3*)-#'(T!
($P,!@+#)(!-(!%-)!^41Z*'#!O)1#aP,#-T#)+!&1$3)(+q+#).R!)1Z41%)1*-P,!-+#H!!
@3)1Z*DP,)(T)YD++)1!+-(%!h4(!%)1!B*$('(T!(-P,#!3)#14ZZ)(H!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$AU3<:$X?<@-22493:1493$.493:$P-$0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$4.$#06
P-=$@-A$&54224?.0.S$I;AW110$-./$I;QW220<M$$

GHdHMG! >'#c'(T!)1()')13$1)1!8()1T-)(!+4Y-)!%-)!+S$1+$.)!'(%!)ZZ-c-)(#)!>'#c'(T!h4(!8()1T-)!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 81,)3*-P,)!:))-(#1DP,#-T'(T)(! +-(%! (-P,#! )1+-P,#*-P,f! %$! %-)! :$'S,$+)!
#).S41D1!-+#H!!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A-)! /$(%)+T)+)#cT)3'(T! '(%! %)1! :)3$''(T+S*$(! #1)ZZ)(!;)T)*'(T)(!
c'1!>'#c'(T!%)1!"4*$1)()1T-)H!:)-!%)1!811-P,#'(T!h4(!&)3D'%)(f!$'+T)j
(4..)(! >)3)($(*$T)(f! .'++! )-()! B,4#4h4*#$-0$(*$T)! -(+#$**-)1#!
Y)1%)(H!A$%'1P,!0$((!%)1!^)131$'P,!h4(!Z4++-*)(!8()1T-)#1DT)1(!h)1j
.-(%)1#!Y)1%)(H!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$AU3<:$X?<@-22493:1493$.493:$P-$0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.$4.$#06
P-=$@-A$/40$J-:P-.=$0<.0-0<;@<0<$&.0<=40.M$$

GHdHMd! A$1+#)**'(T)(!h4(!/$(%+P,$Z#+S*D()(!+4Y-)!+4(+#-T)(!B*D()(f!-(+3)+4(%)1)!%)+!7$++)1jf!
C3Z$**j!'(%!<..-++-4(++P,'#c1)P,#+!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A-)!B*$('(T!Y-%)1+S1-P,#!(-P,#!%)(!A$1+#)**'(T)(!%)+!/$(%+P,$Z#+S*$(+!
4%)1! +4(+#-T)(! B*D()(! %)+! 7$++)1jf! C3Z$**j! 4%)1! <..-++-4(++P,'#cj
1)P,#+H!!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A-)!B*$('(T!Y-%)1+S1-P,#!(-P,#!%)(!A$1+#)**'(T)(!%)+!/$(%+P,$Z#+S*$(+!
4%)1! +4(+#-T)(! B*D()(! %)+! 7$++)1jf! C3Z$**j! 4%)1! <..-++-4(++P,'#cj
1)P,#+H!!
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!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$AU3<:$X?<@-22493:1493$.493:$P-$0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.M$$

GHdHMI! 81,$*#'(T!%)1!3)+#.iT*-P,)(!/'Z#k'$*-#D#!-(!&)3-)#)(f!-(!%)()(!%-)!%'1P,!;)P,#+h)141%('(T!
c'1!81Za**'(T!h4(!;)P,#+$0#)(!%)1!8'14SD-+P,)(!5(-4(!Z)+#T)*)T#)(!<..-++-4(+T1)(cY)1#)!
(-P,#!a3)1+P,1-##)(!Y)1%)(!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 7D,1)(%!%)1!:$'S,$+)!0$((!%-)!/'Z#k'$*-#D#! -.!B*$(T)3-)#!h41a3)1T)j
,)(%!%'1P,!:$'.$+P,-()(!)#PH!3))-(#1DP,#-T#!+)-(H!!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 81,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!+-(%!(-P,#!)1+-P,#*-P,H!A-)!%'1P,!%$+!B*$(T)3-)#!
)(#+#),)(%)! :)hi*0)1'(T+j! '(%!^)10),1+c'($,.)! '(%! %-)! %$.-#! h)1j
3'(%)()(!C'+Y-10'(T)(! %'1P,! <..-++-4()(! +-(%! h41$'++-P,#*-P,! (-P,#!
%$c'!T))-T()#f!%-)!/'Z#k'$*-#D#!%$')1,$Z#!)1,)3*-P,!c'!h)1+P,*)P,#)1(H!!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$*?<3@;0.$AU3<:$X?<@-22493:1493$.493:$P-$0<30;14930.$#004.:<W93:4=-.=0.M$$

GHdHMN! 7)P,+)*Y-10'(T)(!cY-+P,)(!%)(!)-(c)*()(!:)*$(T)(!%)+!5.Y)*#+P,'#c)+!($P,!%)(!:'P,j
+#$3)(!$!3-+!%!%)+!F!M!C3+H!g!>1H!W!:$'&:!

6iT*-P,)!)1,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!YD,1)(%!%)1!
!

@^$ #@-R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! 81,)3*-P,)!C'+Y-10'(T)(!+-(%!(-P,#!)1+-P,#*-P,H!

!
;^$ #0:<40;2R3@20$$

I-2Q4<Y-.=0.! A-)!C'+Y-10'(T)(!$'Z!%-)!'(#)1+P,-)%*-P,)(!"P,'#cTa#)1!3)#1-ZZ#!)-(!h)1j
()#c#)+!7-10'(T+T)ZaT)H!>$P,Z4*T)(%!+-(%!%-)n)(-T)(!$'ZT)Za,1#f!%-)!-.!
B*$(T)3-)#!Y$,1+P,)-(*-P,!+-(%H!!
!
A-)! Y)+)(#*-P,)(! C'+Y-10'(T)(! %)1! B*$('(T! 3)c-),)(! +-P,! $'Z! %$+!
"P,'#cT'#! :4%)(`e*DP,)H! A'1P,! %$+! T)S*$(#)! ^41,$3)(! )1T)3)(! +-P,!
($P,#)-*-T)! C'+Y-10'(T)(! $'ZT1'(%! %)1! T)S*$(#)(! e*DP,)(-($(+S1'P,j
($,.)f!e*DP,)(h)1+-)T)*'(T!'(%!:4%)(h)1%-P,#'(TH!A$.-#!)1T)3)(!+-P,!
7)P,+)*Y-10'(T)(! Y-)! %)1! ^)11-(T)1'(T! %)1!&1'(%Y$++)1()'3-*%'(Tf!
%)1!^)1+P,-)3'(T!%)+!"S)0#1'.+!$(!9-)1j!'(%!BZ*$(c)($1#)(f!%)1!^)1D(j
%)1'(T!%)+!b*)-(0*-.$+!'(%!%)+!/$(%+P,$Z#+3-*%)+H!
!
5(#)1!:)1aP0+-P,#-T'(T!%)1!i04*4T-+P,)(!7)1#-T0)-#!%)+!B*$(T)3-)#+!'(%!
%)1!T)S*$(#)(!>'#c'(T!-+#!(-P,#!.-#!)1,)3*-P,)(!7)P,+)*Y-10'(T)(!'(#)1!
%)(!"P,'#cTa#)1(!c'!1)P,()(H!
!
!



$

"#$%#!&'(%)*+,)-.!\!:)3$''(T+S*$(!]@3!%).!A41Z!^_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GM!

5.Y)*#3)1-P,#!`!&1a(41%('(T+S*$('(T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$(%K!LMHMLHGLGN!

! ! !

!

!

9^$ #0Q0<:-.=$$

%@2$ *?<3@;0.$ AU3<:$ X?<@-22493:1493$ .493:$ P-$ 0<30;14930.$C093201Q4<Y-.=0.$ PQ46
2930.$/0.$>93-:P=U:0<.M!

!
!

GHI! J'+$..)(Z$++'(T!%)1!5.Y)*#$'+Y-10'(T)(!

"P,'#cT'#! )1,)3*-P,! (-P,#!!
)1,)3*-P,!

C'+Y-10'(T)(!

9-)1)f! BZ*$(c)(! '(%! -,1)! /)3)(+j
1D'.)! OC1#)(! '(%! :-4#4S)f!
3-4*4T-+P,)!^-)*Z$*#R!

u! ! ^)1*'+#! h4(! S4#)(c-)**)(! 2$3-#$#)(!
Za1!^iT)*!Oe)*%*)1P,)R!

:4%)(! u! ! ?3)1Y-)T)(%! ^)1*'+#! %)1! :4%)(j
Z'(0#-4()(! %'1P,!^)1+-)T)*'(T! '(%!
%$')1,$Z#)1!^)1*'+#!+),1!T'#)1!*$(%j
Y-1#+P,$Z#*-P,)1!B14%'0#-4(+Z*DP,)(!

e*DP,)! u! ! >)')(#Y-P0*'(T! $'Z! 3-+,)1! '(3)j
3$'#)(!e*DP,)(!

7$++)1! ! u! !
b*-.$`/'Z#! u! ! ^)1*'+#! h4(! +-)%*'(T+1)*)h$(#)(!

e*DP,)(!Za1!%-)!b$*#*'Z#)(#+#),'(T!
/$(%+P,$Z#+3-*%!'(%!81,4*'(T! ! u! !!
6)(+P,`&)+'(%,)-#! ! u! !
b'*#'1j`"$P,Ta#)1! ! u! !
>$#'1$!GLLL! ! u! !
8.-++-4()(f!C3ZD**)f!C3YD++)1! ! u! !
81()')13$1)!8()1T-)(! ! u! !
B*D()! ! u! !
/'Z#k'$*-#D#!! ! u! !
7)P,+)*Y-10'(T)(! ! u! !
!
!
! !
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N$ ,0R1@.:0$'@T.@350.S$54:$/0.0.$A02:=02:011:0$0<30;14930$.@93:0414=0$B5Q01:@-2Q4<Y-.6
=0.$X0<540/0.S$X0<34./0<:S$X0<<4.=0<:$?/0<$2?Q04:$58=1493$@-2=0=14930.$Q0</0.$2?110.S$
2?Q40$=0=0;0.0.A@112$=0R1@.:0$_;0<Q@93-.=25@T.@350.$$

dHM! 6$E($,.)(!c'1!^)1.)-%'(T!'(%!6-(-.-)1'(T!!

&).DE!FMI!:>$#"P,&!T)*#)(!$**)!:))-(#1DP,#-T'(T)(!h4(!>$#'1!'(%!/$(%+P,$Z#f!Y)*P,)!%-)!/)-+j
#'(T+ZD,-T0)-#!)1,)3*-P,!3))-(#1DP,#-T)(!0i(()(!$*+!8-(T1-ZZH!>$P,!FMN!:>$#"P,&!+-(%!h)1.)-%3$1)!
8-(T1-ZZ)!c'!'(#)1*$++)(f!'(h)1.)-%3$1)!+-(%!$'+c'T*)-P,)(!4%)1!-(!+4(+#-T)1!7)-+)!c'!04.S)(+-)j
1)(H!!
<.!5.Y)*#3)1-P,#!+-(%!6$E($,.)(!c'!Z41.'*-)1)(f!.-#!%)()(!)1,)3*-P,)!($P,#)-*-T)!C'+Y-10'(T)(!
$'Z!%-)!5.Y)*#!h)1.-)%)(f!h)1,-(%)1#f!h)11-(T)1#!4%)1!$'+T)T*-P,)(!Y)1%)(!0i(()(f!Y43)-!+4Y4,*!
%-)!:$'S,$+)f!$*+!$'P,!%-)!:)#1-)3+S,$+)!$3c'%)P0)(!-+#H!!

dHMHM! "P,'#cT'#!BZ*$(c)(f!9-)1)!'(%!3-4*4T-+P,)!^-)*Z$*#!

6M!\!=8ej6$E($,.)!81+$#c,$3-#$#!e)*%*)1P,)!!

J'1!^)1.)-%'(T!h4(!$1#)(+P,'#c1)P,#*-P,)(!^)134#+#$#3)+#D(%)(!-+#!Za1!%-)!e)*%*)1P,)!O!"#$%#&#'(
)*+,-,R! )-()! =8ej6$E($,.)! c'1! "-P,)1'(T! %)1! 04(#-('-)1*-P,)(! i04*4T-+P,)(! e'(0#-4($*-#D#!
%'1P,c'Za,1)(H!2-)1c'! -+#!$'E)1,$*3!%)+!&)*#'(T+3)1)-P,+!%-)!C(*$T)!)-()1!:'(#31$P,)! -(!)-().!
5.Z$(T!h4(!-(+T)+$.#!LfN!,$!-(!4ZZ)()(!e*'1*$T)(!)1Z41%)1*-P,H!C*#)1($#-h!0$((!$'P,!8l#)(+-hT1a(j
*$(%!4%)1!;4#0*))$(+$$#)(!$(T)*)T#!Y)1%)(H!A-)!C(*$T)!h4(!:'(#31$P,)(!-+#!.-#!)-()1!6-(%)+#31)-#)!
h4(!P$H!ML!.!O-(0*H!Gjd!.!"P,Y$1c31$P,)R!'(%!)-()1!/D(T)!h4(!.-(H!MLL!.!-(!e41.!)-()+!:*a,+#1)-j
Z)(+! c'! )(#Y-P0)*(H! A-)! 5.+)#c'(T! %)1! :'(#31$P,)! 0$((! $'P,! .-#! Gjd! )#Y$! T*)-P,T14E)(!
:*a,+#1)-Z)(!)1Z4*T)(H!!

A-)!6$E($,.)!%-)(#!%)1!^)13)++)1'(T!%)+!>$,1'(T+$(T)34#+!'(%!%)1!C'ZY)1#'(T!%)1!:1'#1)h-)1)H!
A$3)-!.'++!)-(!6-(%)+#$3+#$(%!h4(!MNL!.!c'!3)+#),)(%)1!'(%!T)S*$(#)1!:)3$''(T!+4Y-)!c'!7-(%j
1D%)1(!'(%!.-(%)+#)(+!NL!.!h4(!e)*%T),i*c)(!'(%!$(%)1)(!)-(c)*(+#),)(%)(!h)1#-0$*)(!"#1'0#'1)(!
)-(T),$*#)(!Y)1%)(H!A-)!e*DP,)!+4**#)!.$l-.$*!$(!%)1!"#-1(+)-#)!$(!7)T)!$(T1)(c)(!'(%!"#i1+#)**)(!
.-#!*-P,#)1!'(%!(-)%1-T)1!^)T)#$#-4(!)(#,$*#)(H!A-)!6$E($,.)(Z*DP,)!-+#!(-P,#!Y)-#)1!$*+!cY)-!b-*4j
.)#)1! h4(! %)(! 3)#14ZZ)()(! ;)h-)1)(! $(c'*)T)(H! A-)! C'+Za,1'(T+S*$('(T! -+#! %'1P,! )-()(!
)(#+S1)P,)(%!k'$*-Z-c-)1#)(!e$P,S*$()1!%'1P,c'Za,1)(H!!
"&.-*&/#0+#12*&-,3&-+&%*+&4*5#$$+6,7"#+&$+3*'&8-99:&!&;<:=&>5*'+?22*+&@?'%*+:&
!
6G!j!eD**j!'(%!;4%'(T+$13)-#)(!h4(!&),i*c)(!!
A-)!8(#Z)1('(T!h4(!&),i*c)(!.'++!$'Z!)-(!6-(-.'.!3)+P,1D(0#!Y)1%)(H!A-)!8-(T1-ZZ)!-(!&),i*c3)j
+#D(%)! .a++)(! $'E)1,$*3! %)1! ^4T)*31'#c)-#f! cY-+P,)(! %).! LMH! @0#43)1! '(%! GXH`GUH! e)31'$1!
+#$##Z-(%)(H!!
<+#!%-)+!$'+!+P,Y)1Y-)T)(%)(!&1a(%)(!(-P,#!.iT*-P,f!.a++)(!%-)!&),i*c)!'(.-##)*3$1!h41!%)1!8(#j
Z)1('(T! %'1P,! k'$*-Z-c-)1#)+! e$P,S)1+4($*! $'Z! )-(! $0#')**)+! ^4104..)(! h4(! ^iT)*(! '(%!
e*)%)1.D'+)(!,-(!a3)1S1aZ#!Y)1%)(H!
&),i*c)!%a1Z)(!$'E)1,$*3!%)+!&)*#'(T+3)1)-P,+! Za1!%-)!"P,$ZZ'(T!h4(!:$'+#)**)()-(1-P,#'(T+Z*Dj
P,)(! (-P,#! )(#Z)1(#! Y)1%)(H! ^)13*)-3)(%)! &),i*c)! -(! %-1)0#)(! >$,3)1)-P,! %)1! :$'$13)-#)(! +-(%!
%'1P,!T))-T()#)!"P,'#c.$E($,.)(f!cH:H!:$'cD'()f!c'!+-P,)1(H!!
"&.-*&/#0+#12*&-,3&-+&%*+&4*5#$$+6,7"#+&$+3*'&8-99:&.&A&>5*'+?22*+&@?'%*+:&&
!
6d!j!<(+)0#)(+P,4()(%)!:)*)'P,#'(T!
J'.!"P,'#c!h4(!($P,#$0#-h)(!<(+)0#)(! -+#!%-)!:)*)'P,#'(T!.-#! -(+)0#)(+P,4()(%)(!/$.S)(!)(#j
+S1)P,)(%!%).!$0#')**)(!"#$(%!%)1!9)P,(-0!$'+c'+#$##)(H!8+!+-(%!/)'P,#)(!c'!YD,*)(f!%-)!0)-(!
"#1)'*-P,#!)1c)'T)(H!A-)!C'E)(3)*)'P,#'(T!-+#!$'Z!%$+!'(3)%-(T#)!)1Z41%)1*-P,)!6-(%)+#.$E!c'!3)j
+P,1D(0)(H!
"&.-*&/#0+#12*&-,3&-+&%*+&4*5#$$+6,7"#+&$+3*'&8-99:&.&B&>5*'+?22*+&@?'%*+:&
&
&
&
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6I!\!^4T)*+P,'#c!3)-!&)3D'%)h)1T*$+'(T!!

A-)!T)S*$(#)(!&)3D'%)!+4**#)(!0)-()!T14EZ*DP,-T)(!T)T)(+)-#-T!$(T)41%()#)(!e)(+#)1Z14(#)(!$'Zj
Y)-+)(f! Y)*P,)! ^iT)*! c'.!A'1P,Z*-)T)(! h)1Za,1)(H! &)T)3)()(Z$**+! +-(%! T))-T()#)!6$E($,.)(!
T)T)(!%)(!c'!)1Y$1#)(%)(!^4T)*+P,*$T!c'!#1)ZZ)(H!A-)!^)1iZZ)(#*-P,'(T!%)1!"P,Y)-c)1-+P,)(!^4T)*j
Y$1#)! ").S$P,! ]^4T)*Z1)'(%*-P,)+! :$')(! .-#! &*$+! '(%! /-P,#_! O"=26<A! )#! $*Hf! GLMGR! 3-)#)#! c'!
%-)+).!9,).$!)-()(!T'#)(!?3)13*-P0H$
"&.-*&/#0+#12*&-,3&-+&%*+&4*5#$$+6,7"#+&$+3*'&8-99:&.&C&>5*'+?22*+&@?'%*+:&
"&.-*&/#0+#12*+&/;(/C&%-*+*+&%*'&D*'2*-%$+6&)?+&#'3*+,E1$3F'*E13"-E1*+&D*'5?3,3#35*,3G+%*+&
+#E1&H&CC&!5,:&;&I':&;(<&4I#3JE1K&$+%&%*'&/-+-2-*'$+6&)?+&LG'2&$+%&?73-,E1*+&J3M'@-'N$+6*+:&
!
6N!j!&1a(Z*DP,)(!'(%!BZ*$(cT)34#)!

•! ;$(%)-(T1a('(T!:$'T)3-)#!OBZT!MR!

<(()1,$*3!%)1!e*DP,)!BZTM!+-(%!Z1)-Y$P,+)(%)!2)P0)(SZ*$(c'(T)(!.-#!C1#)(!%)1!C1#)(h)1j
Y)(%'(T+*-+#)! $(c'*)T)(! '(%! %$')1,$Z#! c'! )1,$*#)(H! A-)! BZ*$(c'(T)(! +-(%! .-(%)+#)(+!
cY)-1)-,-T!$'+c'Za,1)(H!J'.!$(T1)(c)(%)(!*$(%Y-1#+P,$Z#*-P,)(!7)T!+-(%!%-)!C3+#D(%)!T)j
.DE!>;&!c'!3)1aP0+-P,#-T)(H!!

!
•! ;$(%)-(T1a('(T!OBZT!GR!

<(()1,$*3!%)1!e*DP,)!BZTG!-+#!)-()!)l#)(+-h!T)('#c#)!7-)+)!.-#!:D'.)(!c'!)(#Y-P0)*(!'(%!
%$')1,$Z#!c'!'(#)1,$*#)(H!<(()1,$*3!%)1!e*DP,)!+-(%!.-(%)+#)(+!Za(Z!,4P,+#D..-T)!/$'3j!
'(%`4%)1!@3+#3D'.)(!$(c'SZ*$(c)(H!7)-#)1)!BZ*$(c'(T)(!-(!e41.!h4(!&),i*cT1'SS)(!4j
%)1!2)P0)(!+-(%!c'*D++-TH!8+!Y-1%!$'Z!%-)!C1#)(!%)1!C1#)(h)1Y)(%'(T+*-+#)!h)1Y-)+)(H!

ea1!%-)!C(+$$#!h4(!7-)+)(Z*DP,)(! -+#!$'#4P,#,4()+!"$$#T'#!$'+!%).!B14%'0#-4(+1$'.!W!
]"a%%)'#+P,)+!:)1Tj!'(%!2aT)**$(%_!+4Y-)!%).!51+S1'(T+T)3-)#!MM!]"a%Y)+#%)'#+P,)+!
:)1T*$(%_!c'!h)1Y)(%)(H!6$,%!Gl`m$,1f!C31D'.)(!%)+!6$,%T'#+f!0)-()!Aa(T'(TH!!

!
•! 8-(c)*SZ*$(cT)34#!M!\!"#1$E)(3D'.)!

C(!%)(!-.!B*$(!T)0)((c)-P,()#)(!"#)**)(!+-(%!/$'33D'.)!T).DE!%)1!C1#)(h)1Y)(%'(T+j
*-+#)!c'!SZ*$(c)(!'(%!%$')1,$Z#!c'!)1,$*#)(H!A-)!:$'.+#$(%41#)!+-(%!.-#!)-()1!:$'.+P,)-3)!
h4(!.-(%)+#)(+!N!k.!$'+c'+#$##)(!'(%!h41!?3)1Z$,1)(!c'!+P,a#c)(H!8+!-+#!)-(!$'+1)-P,)(%!
%'1P,Y'1c)*3$1)1!;$'.!+-P,)1c'+#)**)(H!A-)!BZ*$(c+#$(%41#)!0i(()(!h4(!%)1!B*$(%$1+#)*j
*'(T!'.!3-+!c'!N!.!$3Y)-P,)(H!!

!
•! 8-(c)*SZ*$(cT)34#!G!\!C(SZ*$(c)(!h4(!:D'.)(!$'Z!:$'T1'(%+#aP0)(!!
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)-()(!:)-#1$T!c'!Y)(-T)1!]/-P,#h)1+P,.'#c'(T_!'(%!C(+S1aP,)!$(!T)+'(%)!74,(h)1,D*#(-++)H!!
!

dHMHW! "P,'#cT'#!b'*#'1j`"$P,Ta#)1!

6Mg!\!A)(0.$*+P,'#c!
"4**#)(!3)-!%)1!A'1P,Za,1'(T!h41T)+),)()1!81%$13)-#)(!$1P,D4*4T-+P,)!e'(%)!4%)1!:)Z'(%)!)(#j
%)P0#! Y)1%)(f! -+#! %-)+! T).DE! F! GL! A"P,&! '.T),)(%! )-()1! A)(0.$*+P,'#c3),i1%)! 4%)1! %)1!
&).)-(%)! $(c'c)-T)(H! C1P,D4*4T-+P,)! e'(%)! O"#)-(Y)10c)'T)f! 6)#$**#)-*)f! b)1$.-01)+#)f! b(4j
P,)(f!)#PHR!4%)1!:)Z'(%)!O&1D3)1f!6$')11)+#)f!:1$(%+P,-P,#)(f!$'ZZD**-T)!81%h)1ZD13'(T)(f!)#PHR!+-(%!
3-+! c'.!C3*$'Z!%)+!h-)1#)(!7)10#$T)+!($P,!%)1!C(c)-T)! -(!'(h)1D(%)1#).!J'+#$(%!c'!)1,$*#)(f!
+4Z)1(!(-P,#!%-)!A)(0.$*+P,'#c3),i1%)!.-#! )-()1!^)10a1c'(T!%)1!e1-+#!)-(h)1+#$(%)(! -+#H!C'Z!%-)!
C,(%'(T!h4(!@1%('(T+Y-%1-T0)-#)(!OF!GW!A"P,&R!Y-1%!,-(T)Y-)+)(H!:)-!%)1!"-P,)1'(T!'(%!A40'j
.)(#$#-4(! $1P,D4*4T-+P,)1! "'3+#$(c! -+#! c'.-(%)+#! .-#! 0'1cZ1-+#-T)(! /))1c)-#)(! -.! :$'$3*$'Z! c'!
1)P,()(H!C'+Za,1)(%)!:$'Z-1.)(!+4**#)(!+P,1-Z#*-P,!-(!b)((#(-+!T)+)#c#!Y)1%)(H!
!
"&.-*&/#0+#12*&%-*+3&J-E1*'$+6&)?+&%*+N2#"79"*6*'-,E1*+&4*"#+6*+&$+%&%*'&4*@#1'$+6&)?+&
8*$6+-,,*+&%*'&X$"3$'6*,E1-E13*:&&
"&.-*&/#0+#12*&-,3&-+&%*+&4*5#$$+6,7"#+&$+3*'&8-99:&T&B&$+%&.&<&>5*'+?22*+&@?'%*+:&
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!

dHG! ?3)1+-P,#!^)1.)-%'(T+j!'(%!6-(-.-)1'(T+.$E($,.)(!

^)1.)-%'(T+j`6-(-.-)1'(T+.$E($,.)(!3$'3)%-(T#)1!^41,$3)(Y-10'(T)(!

>1H! 6$E($,.)!
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b
'
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1j
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$
P,
T
a
j

#)
1!

6M! =8e!e)*%*)1P,)! ! ! ! ! ! ! !

6G! eD**j`;4%'(T+$13)-#)(! ! ! ! ! ! ! !

6N! &1a(Z*DP,)(`BZ*$(cT)34#)! ! ! ! ! ! ! !

6g! 81,$*#!:-4#4S! ! ! ! ! ! ! !

6X! &)+#$*#'(T!e1)-Z*DP,)(! ! ! ! ! ! ! !

6U! :4%)(+P,'#c! ! ! ! ! ! ! !

6ML! A$P,3)T1a('(T! ! ! ! ! ! ! !

6MM! C'E)(.$#)1-$*! ! ! ! ! ! ! !

6MI! 7$++)1%'1P,*D++-T)!:)*DT)! ! ! ! ! ! ! !

6MN! 2i,)(3)T1)(c'(T!3$'*-P,)1!C(*$T)(! ! ! ! ! ! ! !

6Mg! A)(0.$*+P,'#c! ! ! ! ! ! ! !

!

^)1.)-%'(T+j`6-(-.-)1'(T+.$E($,.)(!3)#1-)3+3)%-(T#)1!^41,$3)(Y-10'(T)(!

>1H! 6$E($,.)!
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-#!

b
'
*#'
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`"
$
P,
T
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j

#)
1!

6d! <(+)0#)(+P,4()(%)!:)*)'P,#'(T! ! ! ! ! ! ! !

6I! 6$E($,.)(!T)T)(!^4T)*+P,*$T! ! ! ! ! ! ! !

6W! ;)T)(Y$++)11aP0,$*#)3)P0)(!! ! ! ! ! ! ! !

6MG! C3*)-#'(T!h4(!>-)%)1+P,*$T+Y$++)1! ! ! ! ! ! ! !

6Md! J-+#)1()(! ! ! ! ! ! ! !

!
!
!
!
!
!
!
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! ! !

!

!

dHd! C1#!'(%!C'+.$E!h4(!'(h)1.)-%3$1)(!($P,#)-*-T)(!C'+Y-10'(T)(!

>$P,!A'1P,Za,1'(T!h4(!6-(-.-)1'(T+.$E($,.)(!'(%!S*$(-(#)1()(!C'+T*)-P,+!'(%!81+$#c.$E($,j
.)(!3*)-3)(!h41$'++-P,#*-P,!Z4*T)(%)!($P,#)-*-T)!5.Y)*#$'+Y-10'(T)(!3)+#),)(K!
!

>93-:P6$
=U:0<$

#050<Y-.=$

KA1@.P0.S$E40<0S$
#4?1?=42930$*401A@1:$$

0)-()!)1,)3*-P,)(!($P,#)-*-T)(!C'+Y-10'(T)(!

#?/0.f)1W930$ A-)!8-(T1-ZZ)!-(!%)(!:4%)(!O^)1+-)T)*'(Tf!?3)13$''(TR!Y)1%)(!%'1P,!%-)!
6-(-.-)1'(T!%)1!^)1+-)T)*'(Tf!%)1!7-)%)1h)1Y)(%'(T!%)+!@3)134%)(+f!
%)1!A$P,3)T1a('(T!+4Y-)!%'1P,!%-)!^)1Y)(%'(T!Y$++)1%'1P,*D++-T)1!
6$#)1-$*-)(!T).-(%)1#H!!
&2$ ;104;0.$ i0/?93$ .@93:0414=0$ I-2Q4<Y-.=0.$ @-A$ /@2$ >93-:P=-:$
]*0<1-2:$-./$#004.:<W93:4=-.=$/0<$#?/0.A-.Y:4?.0.^$/-<93$*0<2406
=01-.=$-./$_;0<;@--.=$;02:030.M!

C@220<$ 0)-()!)1,)3*-P,)(!($P,#)-*-T)(!C'+Y-10'(T)(!

D-A:f$O145@$ 0)-()!)1,)3*-P,)(!($P,#)-*-T)(!C'+Y-10'(T)(!

D@./293@A:2;41/f$$
&<3?1-.=$

0)-()!)1,)3*-P,)(!($P,#)-*-T)(!C'+Y-10'(T)(!

'0.293f$
,02-./304:$

0)-()!)1,)3*-P,)(!($P,#)-*-T)(!C'+Y-10'(T)(!

O-1:-<6f$>@93=U:0<$$ 0)-()!)1,)3*-P,)(!($P,#)-*-T)(!C'+Y-10'(T)(!

!
!

dHI! B*$()l#)1()!C'+T*)-P,+j!'(%!81+$#c.$E($,.)(!

dHIHM! =8ej6$E($,.)!c'1!"-P,)1'(T!%)1!04(#-('-)1*-P,)(!i04*4T-+P,)(!e'(0#-4($*-#D#!OF!II!C3+f!
N!:>$#"P,&R!Za1!%-)!e)*%*)1P,)!

J'1!^)1.)-%'(T!h4(!$1#)(+P,'#c1)P,#*-P,)(!^)134#+#$#3)+#D(%)(!-+#!Za1!%-)!e)*%*)1P,)!O!"#$%#&#'(
)*+,-,R! )-()! =8ej6$E($,.)! c'1! "-P,)1'(T! %)1! 04(#-('-)1*-P,)(! i04*4T-+P,)(! e'(0#-4($*-#D#!
%'1P,c'Za,1)(H!2-)1c'! -+#!$'E)1,$*3!%)+!&)*#'(T+3)1)-P,+!%-)!C(*$T)!)-()1!:'(#31$P,)! -(!)-().!
5.Z$(T!h4(!-(+T)+$.#!LfN!,$!-(!4ZZ)()(!e*'1*$T)(!)1Z41%)1*-P,H!C*#)1($#-h!0$((!$'P,!8l#)(+-hT1a(j
*$(%!4%)1!;4#0*))$(+$$#)(!$(T)*)T#!Y)1%)(H!A-)!C(*$T)!h4(!:'(#31$P,)(!-+#!.-#!)-()1!6-(%)+#31)-#)!
h4(!P$H!ML!.!O-(0*H!Gjd!.!"P,Y$1c31$P,)R!'(%!)-()1!/D(T)!h4(!.-(H!MLL!.!-(!e41.!)-()+!:*a,+#1)-j
Z)(+! c'! )(#Y-P0)*(H! A-)! 5.+)#c'(T! %)1! :'(#31$P,)! 0$((! $'P,! .-#! Gjd! )#Y$! T*)-P,T14E)(!
:*a,+#1)-Z)(!)1Z4*T)(H!!

A-)!6$E($,.)!%-)(#!%)1!^)13)++)1'(T!%)+!>$,1'(T+$(T)34#+!'(%!%)1!C'ZY)1#'(T!%)1!:1'#1)h-)1)H!
A$3)-!.'++!)-(!6-(%)+#$3+#$(%!h4(!MNL!.!c'!3)+#),)(%)1!'(%!T)S*$(#)1!:)3$''(T!+4Y-)!c'!7-(%j
1D%)1(!'(%!.-(%)+#)(+!NL!.!h4(!e)*%T),i*c)(!'(%!$(%)1)(!)-(c)*(+#),)(%)(!h)1#-0$*)(!"#1'0#'1)(!
)-(T),$*#)(!Y)1%)(H!A-)!e*DP,)!+4**#)!.$l-.$*!$(!%)1!"#-1(+)-#)!$(!7)T)!$(T1)(c)(!'(%!"#i1+#)**)(!
.-#!*-P,#)1!'(%!(-)%1-T)1!^)T)#$#-4(!)(#,$*#)(H!A-)!6$E($,.)(Z*DP,)!-+#!(-P,#!Y)-#)1!$*+!cY)-!b-*4j
.)#)1! h4(! %)(! 3)#14ZZ)()(! ;)h-)1)(! $(c'*)T)(H! A-)! C'+Za,1'(T+S*$('(T! -+#! %'1P,! )-()(!
)(#+S1)P,)(%!k'$*-Z-c-)1#)(!e$P,S*$()1!%'1P,c'Za,1)(H!!
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! ! !

!

!

!

dHN! :)1aP0+-P,#-T'(T!$T1$1+#1'0#'1)**)1!:)*$(T)!

&).DE!F!MN!C3+H!d!:>$#"P,&!+-(%!3)-!%)1!B*$('(T!h4(!b4.S)(+$#-4(+.$E($,.)(!$T1$1+#1'0#'j
1)**)!:)*$(T)!c'!3)1aP0+-P,#-T)(H!!
ea1!%-)!B*$('(T!)l#)1()1!C'+T*)-P,+.$E($,.)(!Y)1%)(!*$(%Y-1#+P,$Z#*-P,!T)('#c#)!e*DP,)(!-(!+),1!
T)1-(T).!5.Z$(T!OP$H!LfN!,$R!Za1!%-)!C(*$T)!)-()+!:'(#31$P,)+#1)-Z)(+!-(!C(+S1'P,!T)(4..)(H!!
?3)1!)-(!:4%)(.$($T).)(#!0$((!%)1!+),1!,4P,Y)1#-T)!@3)134%)(!-.!8-(T1-ZZ+3)1)-P,!$'Z!T))-Tj
()#)f! $'ZY)1#'(T+ZD,-T)! *$(%Y-1#+P,$Z#*-P,)! e*DP,)(! $*+! b4.S)(+$#-4(+.$E($,.)! $'ZT)31$P,#!
Y)1%)(H!A$%'1P,!)1T-3#!+-P,!)-()!%)'#*-P,)!^)13)++)1'(T!%)1!CT1$1+#1'0#'1!-.!C'ZY)1#'(T+3)1)-P,H!!
6-#!)1,)3*-P,)(!()T$#-h)(!e4*T)(!Za1!%-)!/$(%Y-1#+P,$Z#!-+#!(-P,#!h41$'++-P,#*-P,!(-P,#!c'!1)P,()(H!
!

Z$ F.$#0:<@93:$Y?550./0$@./0<Q04:4=0$K1@.-.=258=1493Y04:0.$$

<.!;$,.)(!%)1!&)+$.#Z41#+P,1)-3'(T!%)+!e*DP,)(('#c'(T+S*$(+!GLdX!%)1!"#$%#!&'(%)*+,)-.!Y'1j
%)(! .-##)*+! )-()1! C*#)1($#-h)(S1aZ'(T! h)1+P,-)%)()! 74,(3$'Z*DP,)(S4#)(c-$*)! -(()1,$*3! %)1!
&).$10'(T!&'(%)*+,)-.!T)S1aZ#H!A-)!('(!)(#Y-P0)*#)!e*DP,)!+#)**#)!+-P,!Za1!%)(!@1#+#)-*!2iP,+#3)1T!
$.!T))-T()#+#)(!,)1$'+H!!
!
!

b$ H-$0<Q@<:0./0$B5Q01:@-2Q4<Y-.=0.$@-A=<-./$/0<$I.AW114=Y04:$X?.$P-1W224=0.$*?<3@;0.$
AU<$293Q0<0$B.AW110$-./$O@:@2:<?R30.$][$L$I;2M$d$J<M$\$4$#@-,#^$

A-)!-.!B*$(T)3-)#!c'*D++-T)(!^41,$3)(!3)%-(T)(!($P,!%)1c)-#-T).!b)((#(-++#$(%!0)-()!C(ZD**-T0)-#!
Za1!+P,Y)1)!5(ZD**)!'(%!b$#$+#14S,)(H!^4(!74,(T)3-)#)(!'(%!%)()(! -.!74,(T)3-)#!c'*D++-T)(!
>'#c'(T)(f!Y-)!C(*$T)(! Za1!0-1P,*-P,)f!0'*#'1)**)f!+4c-$*)f! T)+'(%,)-#*-P,)!'(%!+S41#*-P,)!JY)P0)!
+4Y-)!/D%)(f!"P,$(0j!'(%!"S)-+)Y-1#+P,$Z#)(!'(%!(-P,#!+#i1)(%)!2$(%Y)10+3)#1-)3)!T),)(!($P,!
%)1c)-#-T).!b)((#(-++#$(%!0)-()!T)ZD,1*-P,)(!7-10'(T)(!$'+H!!
!

d$ H-2W:P14930$I.=@;0.$

gHM! :)+P,1)-3'(T!%)1!Y-P,#-T+#)(!6)10.$*)!%)1!h)1Y)(%)#)(!#)P,(-+P,)(!^)1Z$,1)(!3)-!%)1!5.j
Y)*#S1aZ'(T!

gHMHM! C1#)(+P,'#c!!

8+!Y'1%)!)-(!&'#$P,#)(!h4.!:a14!B/C>:C;!&?92/8;!&6:2!)1+#)**#!Oe$'(-+#-+P,)!5(#)1+'P,'(T)(!
.-#! +S)c-)**)1! $1#)(+P,'#c1)P,#*-P,)1! B1aZ'(TfdLHLUHGLGGRH!A$3)-!Y'1%)! Z4*T)(%)!6)#,4%-0! $(T)j
Y$(%#K!
!
<.!J)-#1$'.!h4.!CS1-*!3-+!m'*-!GLGL!Y'1%)(!81Z$++'(T)(!%)1!9-)1T1'SS)!^iT)*!+4Y-)!b$1#-)1'(T)(!
S4#)(c-)**)1!2$3-#$#+#1'0#'1)(!'(%!/)3)(+1D'.)!h)1+P,-)%)()1!9-)1T1'SS)(!-.!5(#)1+'P,'(T+T)j
3-)#!%'1P,T)Za,1#H!<.!J)-#1$'.!6$-!3-+!")S#).3)1!GLGG!Y'1%)(!-(()1,$*3!%)+!:)3$''(T+S*$(+!]@3!
%).!A41Z!2iP,+#3)1T!>41%1$(%_f!"#$%#!&'(%)*+,)-.!81Z$++'(T)(!%)1!9-)1T1'SS)!;)S#-*-)(!'(%!%)1!
"P,.)##)1*-(T+$1#!&14E)1!e)')1Z$*#)1!+4Y-)!b$1#-)1'(T)(!S4#)(c-)**)1!2$3-#$#+#1'0#'1)(!'(%!/)3)(+j
1D'.)!h)1+P,-)%)()1!9-)1T1'SS)(!)1TD(c#H!
!
2$3-#$#+#1'0#'1)(K!
C.!MUHLNHGLGL!Y'1%)(!-(()1,$*3!%)+!&)*#'(T+3)1)-P,+!%)+!:)3$''(T+S*$(+!]9)-*41#!2iP,+#3)1T!j!
>41%1$(%_f!"#$%#!&'(%)*+,)-.!h4104..)(%)!&),i*c)!T)c-)*#!($P,!:$'.,i,*)(!+4Y-)!24*cj!'(%!
;-(%)(+S$*#)(!$3T)+'P,#f!%-)!Y-P,#-T)!2$3-#$#+#1'0#'1)(!Za1!,i,*)(31a#)(%)!^iT)*f!3$'.,i,*)(3)j
Y4,()(%)! e*)%)1.D'+)! 4%)1! lq*43-4(#)! bDZ)1! %$1+#)**)(! 0i(()(H! C.! MWHLNHGLGG! )1Z4*T#)! %-)+)!
5(#)1+'P,'(T! $'P,! Za1! %)(! &)*#'(T+3)1)-P,! %)+! :)3$''(T+S*$(+! ]@3! %).! A41Z! ^_f! "#$%#!



$

"#$%#!&'(%)*+,)-.!\!:)3$''(T+S*$(!]@3!%).!A41Z!^_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dL!

5.Y)*#3)1-P,#!`!&1a(41%('(T+S*$('(T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$(%K!LMHMLHGLGN!

! ! !

!

!

&'(%)*+,)-.H!A-)!5(#)1+'P,'(T!%)1!&),i*c)!)1Z4*T#)!34%)(T)+#a#c#!'(#)1!^)1Y)(%'(T!)-()+!e)1(j
T*$+)+! '(%! OZ$**+! (4#Y)(%-TR! .-#! 2-*Z)! )-()+! ^-%)4)(%4+04S+H! C'E)1%).! Y'1%)! $'Z! %$')1,$Z#!
('#c3$1)!^4T)*()+#)1!O;)-+-T()+#)1R!T)$P,#)#H!<.!;$,.)(!%)1!81Z$++'(T!Y'1%)!c'%).!$'Z!:-4#4Sj
+#1'0#'1)(!T)$P,#)#f!%-)!+-P,!$*+!2$3-#$#)!Za1!Y)-#)1)!$1#)(+P,'#c1)P,#*-P,!1)*)h$(#)!9-)1$1#)(!)-T()(!
0i((#)(f!cH!:H!3)+4(%)1)!BZ*$(c)($1#)(!OC(,$(T!<^jC1#)(!'(%!>$,1'(T+SZ*$(c)(!Za1!$1#)(+P,'#cj
1)P,#*-P,!1)*)h$(#)!"P,.)##)1*-(T+$1#)(R!4%)1!S4#)(c-)**)!;)S#-*-)(,$3-#$#)H!
!
^iT)*K!
ea1!%-)!81,)3'(T!%)1!^iT)*!)1Z4*T#)(! -(+T)+$.#! Za(Z!:)T),'(T)(!cY-+P,)(!CS1-*!'(%!m'*-!GLGLf!
Y43)-!+4Y4,*!"-P,#3)43$P,#'(T)(!$*+!$'P,!$0'+#-+P,)!>$P,Y)-+)!$'ZT)(4..)(!Y'1%)(H!"D.#*-j
P,)!:)T),'(T)(!)1Z4*T#)(!-(!%)(!Z1a,)(!641T)(+#'(%)(H!A$3)-!Y'1%)(!%-)!$1##qS-+P,)(!&)+D(T)!
'(%!;'Z)!'(#)1+P,-)%)(!'(%!%-)!c'T),i1-T)(!C1#)(!*$T)T)($'!-(!)-()1!b$1#)!)-(T)#1$T)(H!A-)!"-P,#j
3)43$P,#'(T)(! Y'1%)(! #)-*+! .-#! 3*4E).! C'T)f! #)-*+! '(#)1! J',-*Z)($,.)! )-()+! e)1(T*$+)+!
h41T)(4..)(H!A-)!C'+Y)1#'(T!%)1!81,)3'(T+%$#)(!)1Z4*T#)!($P,!%)(!6)#,4%)(+#$(%$1%+!c'1!81j
Z$++'(T!%)1!:1'#hiT)*!A)'#+P,*$(%+!O"?A:8=b!)#!$*HGLLNRH!
!
;)S#-*-)(K!
A-)!81Z$++'(T!%)1!;)S#-*-)(!)1Z4*T#)!.-##)*+!"-P,#3)43$P,#'(TH!2-)1c'!Y'1%)(!3)-!h-)1!:)T),'(T)(!
cY-+P,)(!6$-!'(%!")S#).3)1!GLGG!%-)!Za1!%-)!9-)1T1'SS)!1)*)h$(#)(!:-4#4S+#1'0#'1)(!$3T)T$(T)(H!
A-)!:)T),'(T)(!Z$(%)(!#)-*+!YD,1)(%!%)1!h41.-##DT*-P,)(!C'ZYD1.S,$+)!#)-*+!$.!+SD#)1)(!>$P,j
.-##$T!+#$##H!A$%'1P,!Y'1%)(!%-)!S4#)(c-)**)(!2$3-#$#)!-(!'(#)1+P,-)%*-P,)(!:)+4(('(T++-#'$#-4()(!
)1Z$++#!'(%!%-)!Za1!%)(!9$T)+j!'(%!m$,1)+h)1*$'Z!#qS-+P,)(!C0#-h-#D#+.'+#)1!%)1!C1#)(!3)1aP0+-P,#-T#H!
C.!)1+#)(!:)T),'(T+#)1.-(!Y'1%)(!c),(!0a(+#*-P,)!^)1+#)P0)!On)!M!.xR!-(!e41.!h4(!9)SS-P,+#aj
P0)(! O#)-*T'..-)1#R! -.!:)1)-P,! S4#)(c-)**)1!;)S#-*-)(,$3-#$#)! $'+T)31$P,#! O+-),)!b$1#)! MRH! A-)+)!
0a(+#*-P,)(!^)1+#)P0)!Y'1%)(!3)-!%)(!%1)-!Z4*T)(%)(!81Z$++'(T+#)1.-()(!c'+D#c*-P,!c'!%)(!($#a1*-j
P,)(! :-4#4S+#1'0#'1)(! a3)1S1aZ#H! A-)! 81Z$++'(T! %)1! 9-)1T1'SS)! ;)S#-*-)(! )1Z4*T#)! $(,$(%! %)+!
6)#,4%)(+#$(%$1%+! h4(!/C5e8;!)#! $*H! OGLLWR! '(%! /C5e8;! OGLMIR! +4Y-)! h4(!2C=298/! )#! $*H!
OGLLURH!
!
&14E)1!e)')1Z$*#)1K!
A-)!81Z$++'(T!%)1!"P,.)##)1*-(T+$1#!&14E)1!e)')1Z$*#)1!O/qP$)($!%-+S$1R!)1Z4*T#)!-.!5(#)1+'P,'(T+j
T)3-)#!$(!cY)-!:)T),'(T+#)1.-()(!-.!J)-#1$'.!cY-+P,)(!m'(-!'(%!")S#).3)1!GLGGH!A$3)-!Y'1%)!
3)-!9$T3)T),'(T)(!)-()!c-)*41-)(#-)1#)!"'P,)!($P,!8-)1(!'(%!Z1a,)(!;$'S)(+#$%-)(!$.!8(%)!%)1!
e*'Tc)-#!%)1! n)Y)-*-T)(!&)()1$#-4(! -(!^4104..)(!%)1!;$'S)(Z1$ESZ*$(c)(!%'1P,T)Za,1#H!A$1a3)1!
,-($'+!Y'1%)!($P,!$%'*#)(!e$*#)1(!C'++P,$'!T),$*#)(!O28;6C>>!'(%!9;C59>8;!GLMMRH!

gHMHG! :4%)(!

J'1!:)'1#)-*'(T!%)1!T)4*4T-+P,)(!"-#'$#-4(!Y'1%)!)-(!<(T)(-)'1T)4*4T-+P,)+!e*DP,)(T'#$P,#)(!h4.!
:a14!9s><&8"!&6:2f!GNHMLHGLGdf!)1+#)**#H!
!
J'1!810'(%'(T!%)+!5(#)1T1'(%)+!Y'1%)(!$.!MGHMLHGLGd!$'Z!%)1!5(#)1+'P,'(T+Z*DP,)!-(+T)+$.#!X!
b*)-(1$..34,1'(T)(!O;b"R!3-+!.$lH!NfL!.!'(#)1!&)*D(%)43)10$(#)!O&@bR!(-)%)1T)31$P,#H!

gHMHd! 7$++)1!

8+!*-)T)(!"#$101)T)(T)Z$,1)(0$1#)(!Za1!%-)!"#$%#!&'(%)*+,)-.!h41!O:<9!<>&8><85;8!C&RH!

gHMHI! b*-.$`/'Z#!

8+! *-)T)(!A$#)(!%)1! ]b*-.$$($*q+)! Za1!%)(!;)T-4($*h)13$(%!2)-*314((je1$(0)(_! O<6C!;<=298;!t!
;s=b/8R!h41H!

gHMHN! 6)(+P,`&)+'(%,)-#!

J'1!:)'1#)-*'(Tf!Y)*P,)!"P,$**-..-++-4()(!$'Z!%$+!B*$(T)3-)#!)-(Y-10)(f!Y'1%)!)-()!"P,$**#)P,(-j
+P,)!5(#)1+'P,'(T!%'1P,T)Za,1#!O28<>8Qm5Af!<>&8><85;:?;@!e?;!5678/9Cb5"9<bf!LUHMLHGLGdRH!!
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<(!:)c'T!$'Z!%-)!:)'1#)-*'(T!%)1!&)1'P,+3)*$+#'(T!%'1P,!9-)1,$*#'(T+3)#1-)3)!Y'1%)!)-()!&)1'P,+j
<..-++-4(+S14T(4+)!%'1P,T)Za,1#!O<6C!;<=298;!t!;s=b/8!&6:2!t!=@Hb&f!>4h).3)1!GLGIRH!

gHMHg! 6)#,4%-0!%)+!5.Y)*#3)1-P,#+!!

A-)!:)Y)1#'(T!%)+!:)+#$(%)+!'(%!%)+!8-(T1-ZZ+!)1Z4*T#!($P,!%)1!6)#,4%-0!%)1!/Z5!:$%)(j7a1##).j
3)1T!OGLLNRH!A).($P,!Y)1%)(!%-)!e'(0#-4(+)1Za**'(T)(!%)1!"P,'#cTa#)1! -(! Za(Z!"#'Z)(!h4(!]+),1!
,4P,_!a3)1!].-##)*_!3-+!]+),1!T)1-(T_!3)Y)1#)#H!
!

:)Y)1#'(T++#'Z)(!'(%!%)1)(!:)%)'#'(T!

7)1#+#'Z)!
:)%)'#'(T!Za1!%)(!
>$#'1,$'+,$*#!

81,)3*-P,0)-#!

+),1!,4P,!
3)+4(%)1)!

)1,)3*-P,!,4P,!
.-##)*! $**T).)-()!
T)1-(T!

T)1-(T)! '()1,)3*-P,!
+),1!T)1-(T!

!
<(()1,$*3!%)1!k'$(#-#$#-h)(!8-(T1-ZZ+j!C'+T*)-P,+3-*$(c!)1Z4*T#!%-)!:)Y)1#'(T!%)+!:)+#$(%)+!'(%!%)+!
8-(T1-ZZ+!Za1!%-)!"P,'#cTa#)1!C1#)(!`!:-4#4S)!'(%!:4%)(!($P,!%)1!6)#,4%-0!%)+!6-(-+#)1-'.+!Za1!5.j
Y)*#f! >$#'1+P,'#c! '(%! ^)10),1! :$%)(j7a1##).3)1T! GLMLK! C(*$T)! G! c'! F! X! %)1! ^)141%('(T! %)+!
6-(-+#)1-'.+!Za1!5.Y)*#f!>$#'1+P,'#c!'(%!^)10),1!a3)1!%-)!C()10)(('(T!'(%!C(1)P,('(T!h41c)-#-T!
%'1P,T)Za,1#)1!6$E($,.)(!c'1!b4.S)(+$#-4(!h4(!8-(T1-ZZ+Z4*T)(H!Os0404(#4h)141%('(T!j!sb^@R!!
!

gHG! 2-(Y)-+)!$'Z!"P,Y-)1-T0)-#)(f!%-)!3)-!%)1!J'+$..)(+#)**'(T!%)1!C(T$3)(!$'ZT)#1)#)(!+-(%!

:)%)'#)(%)!"P,Y-)1-T0)-#)(!-(!%)1!J'+$..)(+#)**'(T!%)1!<(Z41.$#-4()(!,$3)(!+-P,!(-P,#!)1T)3)(H!
!

gHd! :)+P,1)-3'(T!%)1!T)S*$(#)(!6$E($,.)(!c'1!?3)1Y$P,'(T!%)1!)1,)3*-P,)(!C'+Y-10'(T)(!
%)1!A'1P,Za,1'(T!%)+!:$'*)-#S*$(+!$'Z!%-)!5.Y)*#!

<.!^)1Z$,1)(!,$#!+-P,!,)1$'+T)+#)**#f!%$++!-(+3)+4(%)1)!%)1!:4%)(f!%$+!&1'(%Y$++)1!+4Y-)!^iT)*!
Oe)*%*)1P,)(R!.-#!)1,)3*-P,)(!()T$#-h)(!C'+Y-10'(T)(!3)#14ZZ)(!+)-(!Y)1%)(H!A-)!e)+#+)#c'(T)(!
)1.iT*-P,)(!n)%4P,!)-()!;)$*-+-)1'(T!%)+!^41,$3)(+f!4,()!)1,)3*-P,)!:))-(#1DP,#-T'(T)(H!7)1%)(!
%-)!-.!:)3$''(T+S*$(!Z)+#T)*)T#)(!^)1.)-%'(T+jf!6-(-.-)1'(T+j!'(%!b4.S)(+$#-4(+.$E($,.)(!
(-P,#!4%)1!('1!'(c'1)-P,)(%!%'1P,T)Za,1#f!-+#!%)1!:)3$''(T+S*$(!.-#!)1,)3*-P,)(!5.Y)*#$'+Y-10'(j
T)(!h)13'(%)(H!

!
C'+!%-)+).!&1'(%!+-(%!Z4*T)(%)!?3)1Y$P,'(T++P,Y)1S'(0#)!c'!+),)(K!
!! 8-(,$*#'(T!%)+!:$'j!'(%!B*$('(T+1)P,#)+!
!! ?3)1Y$P,'(T!%)1!:$'.$E($,.)(!
!! 64(-#41-(T!%)1!=8ej6$E($,.)!e)*%*)1P,)!
!! ?3)1Y$P,'(T!%)+!^)1+-)T)*'(T+T1$%)+!%)1!:$'j!'(%!^)10),1+Z*DP,)(!
!! ?3)1Y$P,'(T!%)1!C3Za,1'(T!%)+!>-)%)1+P,*$T+Y$++)1+!
!! ?3)1Y$P,'(T!%)1!BZ*$(cT)34#)!'(%!S*$(-(#)1()(!'(%!S*$()l#)1()(!6$E($,.)(Z*Dj!
!!!!!!!P,)(!Oe)1#-T+#)**'(T+j!'(%!8(#Y-P0*'(T+04(#14**)R!

!
A-)!C'+Za,1'(T!%)1!b4.S)(+$#-4(+.$E($,.)(!+4**#)!h4(!%)1!&).)-(%)!)1+#.$*-T!cY)-!m$,1)!($P,!
<(01$Z##1)#)(!%)+!:)3$''(T+S*$()+!3cYH!C(*$T)!%)1!81+P,*-)E'(Tf!<(Z1$+#1'0#'1!'(%!&)3D'%)(!'(%!
)1()'#!($P,!%1)-!m$,1)(!%'1P,!@1#+3)+-P,#-T'(T!a3)1S1aZ#!Y)1%)(H!
&)T)3)()(Z$**+!-+#!h4(!%)1!&).)-(%)!c'!0*D1)(f!43!T))-T()#)!6$E($,.)(!c'!C3,-*Z)!T)#14ZZ)(!Y)1j
%)(!.a++)(H!!
!



$

"#$%#!&'(%)*+,)-.!\!:)3$''(T+S*$(!]@3!%).!A41Z!^_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dG!

5.Y)*#3)1-P,#!`!&1a(41%('(T+S*$('(T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$(%K!LMHMLHGLGN!

! ! !

!

!

gHI! C**T).)-(!h)1+#D(%*-P,)!J'+$..)(Z$++'(T!%)+!5.Y)*#3)1-P,#+!!

A-)!"#$%#!&'(%)*+,)-.!S*$(#!%-)!8(#Y-P0*'(T!)-()+!74,(T)3-)#+!$.!(i1%*-P,)(!@1#+1$(%!%)+!9)-j
*41#+!2iP,+#3)1TH!!
A-)!C'Z+#)**'(T!%)+!:)3$''(T+S*$(+!]@3!%).!A41Z!^_!.$P,#!%-)!81+#)**'(T!)-()+!5.Y)*#3)1-P,#)+!
($P,!%).!FF!G!OIR!'(%!G$!:$'&:!)1Z41%)1*-P,H!!
!
A$+!^41,$3)(!-+#!h41$'++-P,#*-P,!.-#!)1,)3*-P,)(!8-(T1-ZZ)(!$'Z!%-)!"P,'#cTa#)1!:4%)(`e*DP,)f!9-)1)!
Oe)*%*)1P,)R!+4Y-)!b*-.$`/'Z#!h)13'(%)(H!A-)!8-(T1-ZZ)!0i(()(!#)-*Y)-+)!%'1P,!)(#+S1)P,)(%)!6$Ej
($,.)(! h)1.-(%)1#! Y)1%)(H! 8-(! h4**+#D(%-T)1! C'+T*)-P,! %)1! 8-(T1-ZZ)! )1Z4*T#! a3)1!
b4.S)(+$#-4(+.$E($,.)(!-.!B*$(T)3-)#!'(%!$'E)1,$*3!%)+!B*$(T)3-)#+H!!
ea1!%-)!"P,'#cTa#)1!7$++)1f!6)(+P,`&)+'(%,)-#f!/$(%+P,$Z#+3-*%`81,4*'(T!'(%!b'*#'1j`"$P,Ta#)1!
)1T)3)(!+-P,!0)-()!)1,)3*-P,)(!C'+Y-10'(T)(!3cYH!h)13*)-3)(!%'1P,!%-)!5.+)#c'(T!h4(!^)1.)-j
%'(T+j!'(%!6-(-.-)1'(T+.$E($,.)(!'(#)1,$*3!%)1!81,)3*-P,0)-#++P,Y)**)H!
!
e4*T)(%)!^)1.)-%'(T+j!'(%!6-(-.-)1'(T+.$E($,.)(!+-(%!,)1h41c',)3)(K!
"P,'#c!%)+!@3)134%)(+f!8-(j!'(%!A'1P,T1a('(T!%)+!B*$(T)3-)#+f!A$P,3)T1a('(Tf!^)1Y)(%'(T!
Y$++)1%'1P,*D++-T)1!:)*DT)!
!
b4.S)(+$#-4(+.$E($,.)(K!
=8ej6$E($,.)!Za1!e)*%*)1P,)(f!C(*$T)!h4(!;)#)(#-4(+3)1)-P,)(!c'1!C3*)-#'(T!%)+!@3)1Z*DP,)(j
Y$++)1+!!
8'14SD-+P,)1!C1#)(+P,'#cK!
C1#)(+P,'#c1)P,#*-P,)!^)134#+#$#3)+#D(%)!($P,!F!II!:>$#"P,&!Y)1%)(!(-P,#!$'+T)*i+#f!+4Z)1(!%-)!
^41T$3)(! c'1! :$'c)-#)(1)T)*'(T! O:$'Z)*%Z1)-.$P,'(T! $'E)1,$*3! %)1! ^4T)*31'#c)-#R! )-(T),$*#)(!
Y)1%)(H!C'Z!%-)!2-(Y)-+)!c'1!8-(T1-ZZ+.-(-.-)1'(T!Y-1%!h)1Y-)+)(H!A)1!81Z4*T!h41!:$'3)T-((!%'1P,j
c'Za,1)(%)(! =8ej6$E($,.)! Za1! e)*%*)1P,)(! O:'(#31$P,)+#1)-Z)(R! -+#! %'1P,! )-(! 1)T)*.DE-T)+!
64(-#41-(T!+-P,)1c'+#)**)(H!!
!
A-)!6$E($,.)(!+-(%!3)-!h4**+#D(%-T)1!:)$P,#'(T!'(%!5.+)#c'(T!%$c'!T))-T()#f!%-)!)1,)3*-P,)(!
8-(T1-ZZ)! -(!>$#'1!'(%!/$(%+P,$Z#! -.!1)P,#*-P,)(!"-(()!$'+c'T*)-P,)(!+4Y-)!$1#)(+P,'#c1)P,#*-P,)!
^)134#+#$#3)+#D(%)!c'!h)1.)-%)(H!
!

gHN! ;)Z)1)(c*-+#)!%)1!p')**)(f!%-)!Za1!%-)!-.!:)1-P,#!)(#,$*#)()(!:)+P,1)-3'(T)(!'(%!:)Y)1#'(j
T)(!,)1$(T)c4T)(!Y'1%)(!

;8&<@>C/^8;:C>A!^8;:C>A!;8&<@>!"9599&C;9!OGLLURK!;)T-4($*S*$(!;)T-4(!"#'##T$1#!
!
7<=b!Q!BC;9>8;!C;=2<98b98>!"9CA9B/C>8;!OGLGdRK!e*DP,)(('#c'(T+S*$(!GLdX!&'(%)*+,)-.!
!
7<=b!Q!BC;9>8;!C;=2<98b98>!"9CA9B/C>8;!OGLGdRK!/$(%+P,$Z#+S*$(!GLdX!&'(%)*+,)-.!
!
/C>A8"C>"9C/9!e?;!5678/9!:CA8>j7?;9986:8;&!OGLGIRK!;D'.*-P,)+!<(Z41.$#-4(+j!'(%!B*$('(T+j
+q+#).!O;<B"R!
!
/e5!OGLLNRK!8.SZ),*'(T)(!Za1!%-)!:)Y)1#'(T!h4(!8-(T1-ZZ)(!-(!>$#'1!'(%!/$(%+P,$Z#!-(!%)1!:$'*)-#j
S*$('(T!+4Y-)!81.-##*'(T!h4(!C1#!'(%!5.Z$(T!h4(!b4.S)(+$#-4(+.$E($,.)(&
!
;8&<8;5>&"B;o"<A<56!e;8<:5;&f!/C>A8"C69!e?;!&8@/@&<8f!;@2"9@ee8!5>A!:8;&:C5!OGLMMRK!C'Zj
3)1)-#'(T!'(%!C'+Y)1#'(T!%)1!:4%)(+P,D#c'(T+%$#)(!$'Z!:$+-+!%)+!C/b!'(%!C/:!
!
B/C>:C;!&?92/8;!OGLGGRK!e$'(-+#-+P,)!5(#)1+'P,'(T)(!.-#!+S)c-)**)1!$1#)(+P,'#c1)P,#*-P,)1!B1aj
Z'(T!
!
28<>8!Q!m5A!<>&8><85;:?;@!e?;!5678/9Cb5"9<b!OGLGdRK!"P,$**#)P,(-+P,)!5(#)1+'P,'(T!!
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!
<6C!;<=298;!t!;s=b/8!&6:2!t!=@Hb&!OGLGIRK!&)1'P,+j<..-++-4(+S14T(4+)!
!
<6C!;<=298;!t!;s=b/8!&6:2!t!=@Hb&!OGLGdRK!81+#)**'(T!)-()1!b*-.$$($*q+)!Za1!%)(!;)T-4($*h)1j
3$(%!2)-*314((je1$(0)(!
!
9s><&8"!&6:2!:8;C98>A8!&8@/@&8>!5>A!<>&8><85;8!OGLGdRK!<(T)(-)'1T)4*4T-+P,)+!e*DP,)(T'#j
$P,#)(!
!
:<9!<>&8><85;8!C&!OGLMURK!"#$%#!&'(%)*+,)-.f!"#$101)T)(1-+-04.$($T).)(#!
!
!
!
$'ZT)+#)**#K!
"#'##T$1#f!%)(!MXHMLHGLGI!
*)#c#.$*-T!T)D(%)1#K!LMHMLHGLGN!
!
!
!
>:-/4?$>:@/:1@./293@A:0.!O),).$*+!7-P0QB$1#()1R!
"#$%#S*$('(T!C1P,-#)0#'1!&.32!
"-*3)13'1T+#1$E)!MNUC!V!WLMWX!"#'##T$1#!
YYYH+#'%-4+#$%#*$(%+P,$Z#)(H%)!V!-(Z4[+#'%-4+#$%#*$(%+P,$Z#)(H%)!
!
!
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I$J$7$I$J$,$

$

L$ &4.=<4AA26fI-2=104932;41@.P40<-.=$

!
&).DE!FMI!:>$#"P,&!T)*#)(!$**)!:))-(#1DP,#-T'(T)(!h4(!>$#'1!'(%!/$(%+P,$Z#f!Y)*P,)!%-)!/)-+j
#'(T+ZD,-T0)-#!)1,)3*-P,!3))-(#1DP,#-T)(!0i(()(!$*+!8-(T1-ZZH!>$P,!F!MN!:>$#"P,&!+-(%!h)1.)-%3$1)!
8-(T1-ZZ)!c'!'(#)1*$++)(f!'(h)1.)-%3$1)!+-(%!$'+c'T*)-P,)(!4%)1!-(!+4(+#-T)1!7)-+)!c'!04.S)(+-)j
1)(H!!
A-)! 1)P,()1-+P,)!:-*$(c-)1'(T!%-)(#! %)1! e)+#+#)**'(T! %)1!b4.S)(+$#-4(+(4#Y)(%-T0)-#! +4Y-)! %)1!
:).)++'(T!%)+!)h#*H!(4#Y)(%-T)(!b4.S)(+$#-4(+'.Z$(T)+H!!

MHM! :)Y)1#'(T+h)1Z$,1)(!

A-)!8-(T1-ZZ+j`C'+T*)-P,+3-*$(c-)1'(T!)1Z4*T#!($P,!%)(!8.SZ),*'(T)(!%)1!/5:7H!C*+!&1'(%*$T)!%-)j
()(K!

!! 6-(-+#)1-'.!Za1!5.Y)*#f!>$#'1+P,'#c!'(%!^)10),1!GLMLK!s0404(#4h)141%('(T!j!sb^@!
!! /Z5!GLLNK!8.SZ),*'(T)(!Za1!%-)!:)Y)1#'(T!h4(!8-(T1-ZZ)(!-(!>$#'1!'(%!/$(%+P,$Z#!-(!
%)1!:$'*)-#S*$('(T!+4Y-)!81.-##*'(T!h4(!C1#!'(%!5.Z$(T!h4(!b4.S)(+$#-4(+.$E($,j
.)(!

!! /5:7!GLMdK!A$+!"P,'#cT'#!:4%)(! -(!%)1!($#'1+P,'#c1)P,#*-P,)(!8-(T1-ZZ+1)T)*'(T!\!
C13)-#+,-*Z)!

!
C'Z3$')(%!$'Z!%)1!h)13$*j$1T'.)(#$#-h)(!:)+P,1)-3'(T!'(%!:)Y)1#'(T!h4(!>$#'1!'(%!/$(%+P,$Z#!
h41!'(%!($P,!%).!8-(T1-ZZ!)1Z4*T#!)-()!:)Y)1#'(T!($P,!)-().!Za(Z+#'Z-T)(!64%)**!+4Y-)!%-)!81.-##j
*'(T!%)+!b4.S)(+$#-4(+'.Z$(T)+H!A-)!:)1)P,('(T!%)+!C'+T*)-P,3)%$1Z+!)1Z4*T#!-(!C(($,.)!%)+!
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Deutscher Name Botanischer Name Wuchsklasse 

Großbäume, 20 bis 30 m 

Spitz-Ahorn* Acer platanoides I. Ordnung 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus I. Ordnung 

Rosskastanie Aesculus hippocastanum I. Ordnung 

Ginkgo* Ginkgo bilboa I. Ordnung 

Trauben-Eiche* Quercus petraea I. Ordnung 

Stiel-Eiche* Quercus robur I. Ordnung 

Winter-Linde Tilia cordata I. Ordnung 

Sommer-Linde Tilia platyphyllos I. Ordnung 

   

Kleinbäume und mittelhohe Bäume, 7 bis 20 m 

Feldahorn Acer campestre II. Ordnung 

Birke Betula pendula II. Ordnung 

Felsenbirne* Amelanchier laevis II. Ordnung 

Hainbuche*  Carpinus betulus II. Ordnung 

Kornelkirsche* Cornus mas II. Ordnung 
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Baumhasel* Corylus colurna II. Ordnung 

Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata II. Ordnung 

Apfeldorn* Crateagus lavallei II. Ordnung 

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna II. Ordnung 

Pflaumenblättriger Weißdorn* Crataegus x prunifolia II. Ordnung 

Blasenesche* Koelreuteria paniculata II. Ordnung 

Amberbaum* Liquidambar styraciflua II. Ordnung 

Baummagnolie* Magnolia kobus II. Ordnung 

Hopfenbuche* Ostrya carpinifolia II. Ordnung 

Vogel-Kirsche  Prunus avium II. Ordnung 

Gewöhnliche Traubenkirsche  Prunus padus II. Ordnung 

Schnurbaum* Sophora japonica II. Ordnung 

Mehlbeere* Sorbus aria II. Ordnung 

Vogelbeere Sorbus aucuparia II. Ordnung 

Schwedische Mehlbeere* Sorbus intermedia II. Ordnung 

Elsbeere Sorbus torminalis  II. Ordnung 

Europäische Eibe Taxus baccata II. Ordnung 

Bergulme Ulmus glabra II. Ordnung 

Feldulme Ulmus minor II. Ordnung 

   

Obstbäume (Hochstämme ab 1,6 m Kronenansatz) 

Apfel-, Birnen-, Kirsche-, Pflaumen-, Quitten- Bäume 

   

Sträucher 

Hainbuche  Carpinus betulus  

Gewöhnliche Hasel Corylus avellana  

Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata  

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna  

Gewöhnliches Pfaffenhütchen  Euonymus europaeus  

Faulbaum  Frangula alnus  

Gewöhnlicher Liguster  Ligustrum vulgare  

Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum  

Schlehe Prunus spinosa  

Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica  

Echte Hunds-Rose Rosa canina  

Wein-Rose Rosa rubiginosa  

Weiden Arten Salix div. spec.  

Schwarzer Holunder  Sambucus nigra  

Trauben-Holunder  Sambucus racemosa  

Europäische Eibe Taxus baccata  

Wolliger Schneeball Viburnum lantana  

Gewöhnlicher Schneeball  Viburnum opulus  
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Acker mit fragmentarischer
Unkrautvegetation (37.11)

Biotoptypen nach Ökokonto-Verordnung 2010

Sonstige Planzeichen

Räumlicher Geltungsbereich
Bebauungsplan "Ob dem Dorf V"

Zeichenerklärung

Sehr geringe - keine naturschutzfachliche
Bedeutung

Grasreiche Ruderalvegetation (35.64)

Mittlere naturschutzfachliche Bedeutung

Grasweg (60.25)

Schotterweg (60.23)

Grasweg mit Holzlagerplatz (60.25/60.41)

Versiegelte Flächen (60.20)

Gebüsch mittlerer Standorte (42.20)

Hausgarten (60.60)

Geringe naturschutzfachliche Bedeutung

Hohlweg/Feldhecke mittlerer Standorte (41.22)

Hohe naturschutzfachliche Bedeutung

Bäume auf mittelwertigen Biotoptypen (45.30b)

Biotop geschützt nach § 33 NatSchG BW
"Hohlweg im Stahlbühl" (Nr. 167211250676)

Räumlicher Geltungsbereich
Bebauungsplan "Ob dem Dorf IV"

Wirtschaftsweg

Fläche für Landwirtschaft

Bestehendes Planungsrecht

Topografische Karte: RIPS LUBW, 2022
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1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Stadt Gundelsheim plant die Aufstellung des Bebauungsplanes “Ob dem Dorf V“ im Stadtteil 

Gundelsheim-Höchstberg. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde in der Stellungnahme des Landratsamts Heilbronn 

eine gutachterliche Aussage zu den Geruchsimmissionen im Plangebiet durch benachbarte land-

wirtschaftliche Betriebe gefordert. 

Dazu wurde eine Geruchsausbreitungsrechnung für das Plangebiet nach den Vorgaben der TA 

Luft (2021) sowie der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 (2010) „Qualitätssicherung in der Ausbrei-

tungsrechnung“ durchgeführt. 

Die iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG ist von der DAkkS akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 

17025 für die Ausbreitungsrechnung nach TA Luft (2021) und VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 (2010), 

13 (D-PL-14202-01-00). 

2 Vorgehensweise 

Für die Immissionsprognose Geruch wurden folgende Untersuchungsschritte durchgeführt: 

a) Durchführung eines Vor-Ort-Termins zur Aufnahme der zu berücksichtigenden Tierhal-

tungsbetriebe. 

b) Erstellen eines Modell-Setups (Gelände, Gebäude, Quellen, Rechengitter) für das Plan-

gebiet und die nähere Umgebung nach TA Luft (2021). 

c) Berechnung der Emissionen für die Tierhaltungen gemäß den Vorgaben der VDI-Richtli-

nie 3894, Blatt 1 (2011) bzw. vergleichbarer Konventionswerte. Die Emissionsberechnung 

mit Quellen-Zuordnung wurden anhand der Angaben der Betriebsleiter, der Genehmi-

gungsunterlagen sowie der beim Vor-Ort-Termin festgehaltenen Rahmenbedingungen 

vorgenommen.  

d) Durchführung der Windfeldberechnung unter Berücksichtigung der Wirkung der Gelände-

form auf Strömung und Turbulenz. 

e) Zwei Ausbreitungsrechnungen Geruch für die Gesamtbelastung (unter Berücksichtigung 

von zwei Tierhaltungsbetrieben) im Untersuchungsgebiet nach den Vorgaben der TA Luft 

(2021), Anhang 2 und der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 (2010), 13 „Qualitätssicherung in 

der Ausbreitungsrechnung“. 

f) Darstellung der Ergebnisse.  

g) Beurteilungsvorschlag.  
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3 Gerüche und ihre Beurteilung 

Basis für die Untersuchung bildet die Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Im-

missionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft (2021)), insbe-

sondere Anhang 2 „Ausbreitungsrechnung“ und Anhang 7 „Festlegung und Beurteilung von Ge-

ruchsimmissionen“. 

3.1 Kenngröße 
Kenngröße zur quantitativen Beurteilung von Gerüchen ist die relative Häufigkeit von Geruchs-

stunden in Bezug auf die Jahresstunden, IG, ausgedrückt z.B. in Prozent der Jahresstunden. 

Bei Emissionen aus der Tierhaltung ist gemäß TA Luft (2021) Anhang 7 Nr. 4.6 die belästigungs-

relevante Geruchsstundenhäufigkeit zu ermitteln. Diese ergibt sich aus der Kenngröße durch 

Multiplikation mit einem tierartspezifischen Faktor (s.u.).  

3.2 Immissionswerte  
Die TA Luft (2021) spricht in Anhang 7, Nr. 3.1 von erheblichen Beeinträchtigungen oder Beläs-

tigungen, wenn der Immissionswert überschritten wird. Die Immissionswerte werden nach Ge-

bietstypen unterschieden: 

 Wohn-/Mischgebiet:  10 % 

 Gewerbe-/Industriebetrieb: 15 % 

 Dorfgebiet:   15 %   (nur bei Tierhaltung anzusetzen) 

Beurteilt werden nur Bereiche, in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten.  

Maßgebliche Immissionsorte für diese Untersuchung sind die geplanten Wohnnutzungen in 

Höchstberg (gestrichelte Konturlinie, Abbildung 4-2). 

Der Immissionswert gilt für alle Geruchswahrnehmungen, denen ein Immissionsort ausgesetzt 

ist.  

Für die Bestimmung der Vorbelastung wurde vom Landratsamt zwei genehmigte Tierhaltungen 

benannt (Abbildung 4-2).  

3.3 Beurteilung 
Für die im Plangebiet vorgesehene Wohnnutzungen wird der in Kap. 3.2 aufgeführte Immissions-

wert von 10 % zugrunde gelegt. 

3.4 Tierartspezifische Faktoren 
Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, ist 

nach TA Luft (2021), Anhang 7, Nr. 4.6 eine belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelas-

tung zu berechnen und diese anschließend mit den Immissionswerten zu vergleichen.  

Für die Berechnung der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb wird die Gesamtbelastung IG mit 

dem Faktor fgesamt multipliziert.  
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Die TA Luft (2021) legt die Gewichtungsfaktoren f für die Gesamtbelastung wie folgt fest:  

Tierartspezifische Geruchsqualität Gewichtungsfaktor 

Mastgeflügel 1,5 

Mastschweine 

(bis zu einer Tierplatzzahl von 500 in qualitätsgesicherten Haltungsverfahren mit 

Auslauf und Einstreu, die nachweislich dem Tierwohl dienen) 

0,65 

Mastschweine 

(bis zu einer Tierplatzzahl von 5.000 bzw. unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Umrechnungsfaktoren für eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen) 
0,75 

Milchkühe mit Jungtieren, Mastbullen 0,5 

Pferde 0,5 

Milch-/Mutterschafe mit Jungtieren 0,5 

Milchziegen mit Jungtieren 0,5 

 

Alle anderen Tierarten sollen ohne Faktor bzw. mit Faktor 1,0 behandelt werden.   

Der tierartspezifische Faktor z.B. für eine Rinderhaltung beträgt demnach 0,5. Das bedeutet z.B., 

dass für Beiträge aus einer Rinderhaltung aus berechneten 12 % – multipliziert mit 0,5 – zu be-

wertende belästigungsrelevante 6 % werden.   
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4 Örtliche Verhältnisse 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Ortsteil Höchstberg der Stadt Gundelsheim im Land-

kreis Heilbronn (Abbildung 4-1, Abbildung 4-2).  

 

Abbildung 4-1: Luftbild der Umgebung von Höchstberg (gelber Kreis). (Luftbildgrundlage: © GeoBasis-

DE/BKG 2024 ℗ Hexagon) 

Geographisch gehört Höchstberg zur Kocher-Jagst-Ebene. Der Ort liegt auf einer Anhöhe mit 

etwa 250 Metern über dem Meeresspiegel und ist umgeben von hügeligem, überwiegend land-

wirtschaftlich genutzten Flächen sowie von Mischwäldern. 

Die Anhöhe ist durch die umliegenden Flusstäler begrenzt, zu denen das Gelände jeweils abfällt. 

Westlich verläuft der Tiefenbach und südlich die Jagst. Von der Jagst aus geht östlich der Anhöhe 

ein Nebenfluss (die Schefflenz) gen Norden/Nordosten. Die Höhenunterschiede zwischen den 

Flusstälern und Höchstberg betragen zwischen 70 m und 100 m. 

Nördlich von Höchstberg geht das Gelände mit einer leichten Steigung in eine Ebene mit etwa 

270 m über dem Meeresspiegel über.  

Das geplante Wohngebiet sowie die berücksichtigten Tierhaltungsbetriebe sind in Abbildung 4-2 

dargestellt.  
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Östlich an das Plangebiet angrenzend liegt auf Flurstück Nr. 1048/1 ein landwirtschaftlicher Be-

trieb mit einer Rinder- und Schweinehaltung. Nordöstlich des Plangebiets liegt auf Flurstück 

Nr. 1251 befindet sich eine Schafhaltung. 

 

 

Abbildung 4-2: Topographische Karte der näheren Umgebung von Höchstberg. Das Untersuchungsgebiet 

umschließt das geplante Wohngebiet (gestrichelte Kontur, schwarz) im Norden von 

Höchstberg sowie die östlich davon liegenden Tierhaltungsbetriebe (orange Konturen). 

(Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH/ 2024 powered by geoGLIS GmbH & Co. 

KG©, www.onmaps.de) 
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5 Geruchsemissionen und Quellen 

In der Ausbreitungsrechnung wurden die in Abbildung 4-2 markierten Betriebe berücksichtigt, 

welche im Folgenden näher erläutert werden. 

5.1 Flst. Nr. 1048/1 – landwirtschaftlicher Betrieb – Nr. 1 

Der landwirtschaftliche Betrieb auf dem Flurstück Nr. 1048/1 umfasst eine Rinder- und Schwei-

nehaltung. Die folgende Abbildung 5-1 zeigt die in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigten 

Bauwerke und Emissionsquellen zur Tierhaltung auf dem Flurstück Nr. 1048/1.  

 

 

Abbildung 5-1: Übersicht (Bauwerke und Emissionsquellen) der Tierhaltung auf dem Flst. Nr. 1048/1 in 

Höchstberg. Die farbigen Markierungen bezeichnen die einzelnen Emissionsquellen, die 

Abkürzungen entsprechen den im Text verwendeten Bezeichnungen für die einzelnen 

Quellen bzw. Quell-Bereiche. (Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 

Zu der Tierhaltung auf dem Flurstück Nr. 1048/1 gehören ein Rinderstall (S1) und ein Schweine-

stall (S2). Es wurden zwei Ausbreitungsrechnungen durchgeführt, um die genehmigten Ställe zu 

berücksichtigen. In Szenario V1 wird der Rinderstall (V1-S1) im Altgebäude wie bisher genehmigt 

angesetzt. In Szenario V2 wird der Altstall aufgegeben und durch einen neuen Rindermaststall 

(V2-S1, Halle in 2017 genehmigt) ersetzt.  
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Neben den Geruchsemissionen aus der Tierhaltung waren auch die Emissionen aus einem Fest-

mistlager (FM) zu berücksichtigen.  

In der nachfolgenden Tabelle 5-1 ist die Berechnung der Emissionen dokumentiert. Zur Orientie-

rung dient der Lageplan in Abbildung 5-1. Die Berechnung stützt sich auf die Angaben des Be-

treibers sowie auf die einschlägigen Konventionswerte für spezifische Geruchsemissionen (VDI-

Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011)). 

Tabelle 5-1:  Emissionen aus der Tierhaltung (Tierbesatz). 

Stall/ 

Kennung 
Tierart Tierzahl 

Einzeltier-

masse**1 

Großvieh- 

einheiten 

Spez. Emis-

sionsfaktor**1 

Geruchs-

emission **2 

GV/Tier GV GE/(GV s) GE/s 

V1-S1 

(Altstall) 

Rinder  

> 2 Jahre 
 1,2 14,4 12 173 

männl. Rinder  

(1 -2 Jahre) 
 0,7 4,20 12 51 

weibl. Rinder  

(1 - 2 Jahre) 
 0,6 3,60 12 44 

männl. Rinder  

(6 - 12 Monate) 
 0,5 1,50 12 18 

weibl. Rinder  

(6-12 Monate) 
 0,4 1,20 12 15 

Kälber  

(< 6 Monate) 
 0,19 1,14 12 14 

V2-S1 

(Neustall) 

männl. Rinder  

(1 - 2 Jahre) 
 0,7 38,50 12 462 

männl. Rinder  

(6 - 12 Monate) 
 0,5 16,50 12 198 

S2  

(V1 & V2) 

Mastschweine  

(bis 120 kg) 
 0,15 0,60 50 30 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) und nach KTBL GV-Rechner  
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
 

Die Summe der Emissionen aus dem Stall V1-S1 beträgt 315 GE/s, aus V2-S1 660 GE/s.  

Die nachfolgende Tabelle 5-2 zeigt die Berechnung der Emissionen aus betrieblichen Neben-

quellen, die im Zusammenhang mit der Tierhaltung stehen. Zur Orientierung dienen die Lage-

pläne in Abbildung 5-1. 
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Tabelle 5-2:  Berechnung der Emissionen aus betrieblichen Einrichtungen/Nebenquellen. 

Quelle/ 

Kennung 
Einrichtung 

Grund-

fläche 

Spez. Emissions-

faktor**1 

Zuschlag/ 

Minderung 

Geruchs-

emission **2 

m² GE / (m² s) Faktor GE/s 

FM  

(V1 & V2) 
Festmistlager  
               m2 (Rinder) 

 3 - 84 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) 
**2):  ganzzahlig aufgerundet  

Für alle Quellen der Rinderhaltung (Ställe und Festmistlager) wurde in der Ausbreitungsrechnung 

der tierartspezifische Faktor 0,5 angesetzt. Für die Emissionen der Schweinehaltung wurde der 

Faktor 0,75 angesetzt. 

 

Verteilung der Emissionen auf die Quellen 

Die Emission des Stalls werden auf die offenen Teile der Stallhülle (bspw. Fenster, Tore) aufge-

teilt.  

An der Südseite des Stallgebäudes V1-S1 sind vorhanden: 

- 1 Fenster je 1,1 m x 1,1 m. 

An der Ostseite des Stallgebäudes V1-S1 befinden sich insgesamt: 

- 1 Tür mit 1 m x 2 m,  

- 2 Fenster je 1,1 m x 1,1 m. 

An der Nordseite des Stallgebäudes V1-S1 befinden sich: 

- 1 Tor mit 2 m x 2,3 m. 

Abhängig von diesen Flächenanteilen ergibt sich für die Südseite des Stallgebäudes V1-S1 ein 

Geruchsstoffstrom von 38 GE/s und für die Osteite 137 GE/s. An der Nordseite werden 142 GE/s 

freigesetzt. 

An der Südseite des Stallgebäudes V2-S1 sind vorhanden: 

- 1 Tor 6 m x 4,5 m. 

An der Nordseite des Stallgebäudes V2-S1 sind vorhanden: 

- 1 Tor 6 m x 4,5 m. 

Abhängig von diesen Flächenanteilen ergeben sich für die Süd- und Nordseite des Stallgebäudes 

V2-S1 ein Geruchsstoffstrom von jeweils 330 GE/s. 

Der Schweinestall S2 verfügt nur zur Südseite über offene Teile der Stallhülle, sodass die ge-

samten Emissionen dort freigesetzt werden. 

Die Emissionen des Festmistlagers werden über eine Volumenquelle über die Quellgrundfläche 

berücksichtigt.  
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5.2 Flst. Nr. 1251 – landwirtschaftlicher Betrieb – Nr. 2 

Der landwirtschaftliche Betrieb auf dem Flurstück Nr. 1251 umfasst eine Schafhaltung. Die fol-

gende Abbildung 5-2 zeigt die Emissionsquellen zur Tierhaltung, wie in der Ausbreitungsrech-

nung berücksichtigt.  

 

Abbildung 5-2: Übersicht (Bauwerke und Emissionsquellen) der Tierhaltung auf dem Flst. Nr. 1251 nord-

östlich von Höchstberg. Die farbigen Markierungen bezeichnen die einzelnen Emissions-

quellen, die Abkürzungen entsprechen den im Text verwendeten Bezeichnungen für die 

einzelnen Quellen bzw. Quell-Bereiche. (Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 

Zu der Schafhaltung auf dem Flurstück Nr. 1251 gehören der Winterstall (S) und ein Festmistlager 

als Feldmiete (FM).  

Der Stall wird nur von Januar bis einschließlich März genutzt und steht von April bis Dezember 

leer, da sich die Schafe im Freien aufhalten. Das Festmistlager wird von April bis Juni genutzt.  

In der nachfolgenden Tabelle 5-4 ist die Berechnung der Emissionen dokumentiert. Zur Orientie-

rung dient der Lageplan in Abbildung 5-2. Die Berechnung stützt sich auf die Angaben des Be-

treibers sowie auf die einschlägigen Konventionswerte für spezifische Geruchsemissionen (VDI-

Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011)). 
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Tabelle 5-3:  Emissionen aus der Tierhaltung (Tierbesatz). 

Stall/ 

Kennung 
Tierart Tierzahl 

Einzeltier-

masse**1 

Großvieh- 

einheiten 

Spez. Emis-

sionsfaktor**1 

Geruchs-

emission **2 

GV/Tier GV GE/(GV s) GE/s 

S1  

(Januar) 

Schafe  0,15 22,50 25 563 

Jungtiere  0,02**3) 4,50 25 113 

Böcke  0,22 0,88 50 44 

S1  

(Februar, 

März) 

Schafe  0,15 22,50 25 563 

Jungtiere  0,05**3) 11,25 25 282 

Böcke  0,22 0,88 50 44 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) und nach KTBL GV-Rechner  
**2):  ganzzahlig aufgerundet  

**3):  mittlere Tiergewichte nach Betreiberangaben 

 

Die Summe der Emissionen betragen im Januar 720 GE/s, im Februar und März 889 GE/s.  

Die nachfolgende Tabelle 5-2 zeigt die Berechnung der Emissionen aus betrieblichen Neben-

quellen, die im Zusammenhang mit der Tierhaltung stehen. Zur Orientierung dienen die Lage-

pläne in Abbildung 5-1. 

Tabelle 5-4:  Berechnung der Emissionen aus betrieblichen Einrichtungen/Nebenquellen. 

Quelle/ 

Kennung 
Einrichtung 

Grund-

fläche 

Spez. Emissions-

faktor**1 

Zuschlag/ 

Minderung 

Geruchs-

emission **2 

m² GE / (m² s) Faktor GE/s 

FM Festmistlager   3 - 240 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) 
**2):  ganzzahlig aufgerundet  

Für alle Quellen der Schafhaltung (außer die Böcke) wurde in der Ausbreitungsrechnung der 

tierartspezifische Faktor 0,5 angesetzt. Die Emissionen der Böcke wurden mit dem tierartspezifi-

schen Faktor von 1,0 angesetzt. 

Die Geruchsemissionen des Festmistlagers (240 GE/s) wurden gewichtet nach dem Tiergewicht 

den tierartspezifischen Faktoren wie folgt zugeteilt: 

· Weibl. Schafe inkl. Jungtiere– 27,0 GV von 27,88 GV à 97 % x 240 GE/s = 233 GE/s mit 

Faktor 0,5 

· Böcke – 0,88 GV von 27,88 GV à 3 % x 240 GE/s = 8 GE/s mit Faktor 1,0 

Die resultierenden Emissionen wurden dabei ganzzahlig aufgerundet. 
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Verteilung der Emissionen auf die Quellen 

Die Emissionen der Quellen wurden über Volumenquellen über der jeweiligen Quellgrundfläche 

bzw. -höhe im Modell freigesetzt. 
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6 Meteorologische Verhältnisse 

6.1 Allgemeines 
Für die Ausbreitungsrechnung ist nach TA Luft (2021) Anhang 2 und 7 prinzipiell der Zeitraum 

eines Jahres stundenfein zu betrachten (8.760 Jahresstunden), da die Kenngröße zur Beurteilung 

als relativer Anteil der Geruchsstunden an den Jahresstunden anzugeben ist. 

Als für die Ausbreitungsrechnung relevante meteorologische Daten sind im Anhang 2 der TA Luft 

(2021) die Größen Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Turbulenzzustand (Ausbreitungs-

klasse) festgelegt. Die ersten beiden Informationen geben Auskunft über die Verlagerung mit dem 

Wind, die Turbulenz steuert maßgeblich die Verdünnung eines Luftschadstoffes. 

Als Format für die Daten sind in der TA Luft (2021), Anhang 2, Abschnitt 9, stundenfein aufeinan-

der folgende meteorologische Daten (AKTerm) vorgesehen. Alternativ kann eine Ausbreitungs-

klassenstatistik (AKS) verwendet werden. Diese Daten sollen für das Untersuchungsgebiet re-

präsentativ sein. 

Für die Ausbreitungsrechnung geeignete Messungen lagen im Bereich Höchstberg nicht vor. 

Für das Bundesland Baden-Württemberg sind modellierte Ausbreitungsklassenzeitreihen  

(AKTerm) und -statistiken (AKS) in einer Rasterweite von 500 m verfügbar (LUBW (2021)). Auf-

grund der Zeitabhängigkeit einiger Quellen wurde in der Ausbreitungsrechnung eine AKTerm ver-

wendet. Als standortbezogene repräsentative meteorologische Eingangsdaten wurde die zum 

Untersuchungsgebiet nächstgelegene geeignete AKTerm ausgewählt (Farbig in Abb. 6-1, Häu-

figkeitsverteilungen der Windrichtung im 500 m-Raster).  

 

Die für die Ausbreitungsrechnung verwendete AKTerm hat die Koordinaten (Gauß-Krüger Koor-

dinaten): 

· RW = 3516500 

· HW = 5462000 

In der Ausbreitungsrechnung wurde die AKTerm an dem Standort vorgegeben, für den Sie be-

rechnet wurde (siehe Abbildung 6-1).  
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Abbildung 6-1: Standortbezogene modellierte AKTerm. Die verwendeten meteorologischen Daten sind 

farbig markiert (Quelle: Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW). 
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Die nachfolgende Abbildung 6-2 zeigt die Gesamt-Häufigkeitsverteilung der Windrichtung, Abbil-

dung 6-3 die der Windgeschwindigkeit und Abbildung 6-4 die Häufigkeitsverteilung der Ausbrei-

tungsklassen der standortbezogenen meteorologischen Eingangsdaten. 

 

 

Abbildung 6-2: Gesamt-Häufigkeitsverteilung der Windrichtung der für die Ausbreitungsrechnung verwen-

deten standortbezogenen meteorologischen Eingangsdaten. 

 

Der Jahresmittelwert der Windgeschwindigkeit beträgt 3,2 m/s.  
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Abbildung 6-3: Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten (Klassierung nach TA Luft (2021)) der für 

die Ausbreitungsrechnung verwendeten standortbezogenen meteorologischen Eingangs-

daten. 

 

Abbildung 6-4: Häufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen (Turbulenzzustand der bodennahen Atmo-

sphäre, I, II = stabil, III/1, III/2 = neutral, IV, V = labil) der für die Ausbreitungsrechnung 

verwendeten standortbezogenen meteorologischen Eingangsdaten. 
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6.2 Örtliche Kaltluftströmungen 
Kaltluftströmungen entstehen in wolkenarmen Nächten bei großräumig windschwachen Wetter-

lagen. Über Grünland und Ackerland kühlt die Luft deutlich stärker ab als über Wald- und Sied-

lungsgebieten. Die kühlere Luft setzt sich, da sie schwerer ist, zunächst dem lokalen Geländege-

fälle folgend hangabwärts in Bewegung (Kaltluftabfluss). Mehrere solcher Kaltluftabflüsse können 

sich zu Kaltluftströmungen und Kaltluftströmungssystemen zusammenschließen, die auch in ebe-

nes Gelände hineinreichen und niedrige Hügel überströmen können.  

Kaltluftströmungen gelten als turbulenzarm. In ihnen können Luftbeimengungen über längere 

Strecken relativ wenig verdünnt transportiert werden. Aufgrund der Natur der Kaltluftströmungen 

sind dabei auch geländebedingte Richtungswechsel während der Verlagerung möglich.  

Die TA Luft (2021) befasst sich im Anhang 2, Nr. 9.8 mit dem Thema Kaltluft. Dort wird jedoch im 

Wesentlichen ein Prüfauftrag formuliert und für den Fall, dass die Kaltluftströmungen berücksich-

tigt werden müssen, die Dokumentation der Vorgehensweise gefordert. Zur Methodik äußert sich 

die TA Luft (2021) nicht konkret, sondern stellt lediglich einen Rahmen auf:  

„Fallbezogen ist zu prüfen, ob einfache Verfahren, wie Abschätzungen oder Screening-Verfahren 

ausreichen oder ob die Kaltluftabflüsse auf komplexere Weise durch Einbeziehung in die Aus-

breitungsrechnung berücksichtigt werden müssen."  

Eine allgemeinverbindliche Methode zur sachgerechten Berücksichtigung von Kaltluftströmungen 

in Geruchsausbreitungsrechnungen ist gegenwärtig in den Gesetzen, Richtlinien und Leitfäden 

zur Ausbreitungsrechnung nicht verankert.  

Aufgrund der Orografie im Untersuchungsgebiet ist das Auftreten lokaler Kaltluftströmungen im 

Bereich Höchstberg zu erwarten. Um die Relevanz von Kaltluftströmungen in Höchstberg zu prü-

fen, wurde das Kaltluftabfluss-Modell GAK („Geruchsausbreitung in Kaltluftabflüssen“, Röckle & 

Richter (2000)) eingesetzt. Dieses Modell wurde von der iMA Richter und Röckle GmbH & Co. 

KG im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg entwickelt.  

Die Überprüfung der Kaltluftströmungen mit dem Modellsystem GAK (Röckle & Richter (2000), 

Abb. 6-5) hat gezeigt, dass in Höchstberg keine Kaltluftströmungen ausgebildet werden die das 

Plangebiet erfassen. Die äußerst schwach ausgeprägte Strömung (0,3 m/s, Schichtdicke < 5 m) 

fließt geländefolgend vom Plangebiet weg und wird stark durch die übergeordnete Strömung do-

miniert. Eine gesonderte Berücksichtigung von Kaltluftströmungen war daher nicht erforderlich. 
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7 Ausbreitungsrechnung 

7.1 Verwendetes Programmsystem 

Zur Ausbreitungsrechnung wurde das Modellsystem LASAT (Version 3.4.24, Janicke (2020)) ein-

gesetzt. LASAT erfüllt als „Muttermodell“ von AUSTAL (Janicke & Janicke (2014)) die Anforde-

rungen des Anhangs 2 der TA Luft (2021) und der VDI-Richtlinie 3945, Blatt 3 (2020). 

7.2 Beurteilungsgebiet, Berechnungsgebiet und Rechengitter 

Maßgeblicher Immissionsort für diese Untersuchung ist das geplante Gebiet für neue Wohnnut-

zungen „Ob dem Dorf V“ in Höchstberg. Damit ist auch das Beurteilungsgebiet im Umfang fest-

gelegt. 

Das Berechnungsgebiet wurde wegen der zu berücksichtigenden Tierhaltungen etwas größer 

gewählt.  

Das Berechnungsgebiet wurde durch insgesamt vier ineinander geschachtelte Rechengitter er-

fasst (vergleiche Tabelle 7-1, Abbildung 7-1). Das äußere Gitter überdeckt das gesamte Rechen-

gebiet mit einer Maschenweite (horizontal) von 16 m. Das innere Gitter löst das Untersuchungs-

gebiet mit einer Maschenweite von 2 m auf. 

Tabelle 7-1:  Eigenschaften der verwendeten Rechengitter. Bezugspunkt (Nullpunkt des Modells, 

UTM-Koordinaten) ist E = 516.400, N = 5.459.900.  

LUE steht für „linke untere Ecke“, ROE für „rechte obere Ecke“. 

Nummer 
Maschen-
weite in 
Meter 

Anzahl 
Maschen 
West-Ost 

Anzahl  
Maschen 
Süd-Nord 

Ausdehnung 
West-Ost in 

Meter 

Ausdehnung 
Süd - Nord in 

Meter 

Rechts- und 
Hochwert 

LUE 

Rechts- und 
Hochwert 

ROE 

1 16 86 81 1 376 1 296 
515 904 

5 459 228 
517 280 

5 460 524 

2 8 104 82 832 656 
516 224 

5 459 564 
517 056 

5 460 220 

3 4 94 86 376 344 
516 264 

5 459 604 
516 640 

5 459 948 

4 2 142 138 284 276 
516 308 

5 459 640 
516 592 

5 459 916 

 

Der vertikale Abstand der Rechenflächen beträgt in Bodennähe entsprechend der Anforderung 

im Anhang 2 der TA Luft (2021), der zufolge das Ergebnis repräsentativ für 1,5 m über Grund 

sein soll, 3 m. Anschließend liegen die Rechenflächen bis auf eine Höhe von 25 m über Grund 

jeweils 2 m auseinander. Darüber steigt der Abstand der Rechenflächen zunächst geringfügig, 

dann schneller an, bis das Modellgebiet mit 26 Rechenflächen eine Höhe von 1.500 m über Grund 

erreicht. 
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Abbildung 7-1: Berechnungsgebiet (hier: Lage des äußeren Berechnungsgitters) sowie die Lage der inei-

nander geschachtelten Rechengitter. Der Gitterursprung (Nullpunkt des Berechnungsge-

bietes, rot) und der Anemometerstandort (Ansatzpunkt der meteorologischen Eingangsda-

ten, blau) sind ebenfalls markiert. (Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 
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7.3 Berücksichtigung des Gebäudeeinflusses 

Um eine gebäudefeine Auswertung an den geplanten Wohnhäusern zu ermöglichen und um ggf. 

die auch in der Realität auftretenden abschirmenden Effekte der Baukörper mit zu berücksichti-

gen, wurde die geplante Bebauung im Wohngebiet gemäß der zur Verfügung gestellten Planung 

(Baufenster) explizit in der Windfeldmodellierung und damit für die Ausbreitungsrechnung vorge-

geben (siehe Abbildung 7-2).  

 

 

Abbildung 7-2: Gebäude, wie sie in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt wurden. Die farbige Unter-

scheidung zeigt die Gebäudehöhen im Rechengitter. Der Gitterursprung (Nullpunkt des 

Berechnungsgebietes) ist durch ein rotes Kreuz markiert. (Hintergrund: LGL, www.lgl-

bw.de, 2024) 
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7.4 Berücksichtigung des Geländeeinflusses 

Die Geländehöhe (Geländeform) wurde aufgrund der im Berechnungsgebiet auftretenden Hö-

henunterschiede in allen Rechengittern berücksichtigt (Abbildung 7-3). Als digitales Höhenmodell 

wurden EU-DEM (2016)-Daten verwendet. 

Innerhalb des Beurteilungsgebietes und des gesamten Berechnungsgebietes treten lediglich im 

Randbereich Höhenunterschiede auf, die das Steigungskriterium der TA Luft (2021) Anhang 2, 

Nr. 12 von 1:5 überschreiten (Abbildung 7-4).  

 

 

Abbildung 7-3: Die Geländehöhe im Berechnungsgebiet in m NHN. Die geplante Wohnbebauung in 

Höchstberg befindet sich in der Mitte der Karte. Der Bezugspunkt ist mit einem roten Kreuz 

dargestellt. (Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 
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Abbildung 7-4: Gelände-Steigungen im Berechnungsgebiet. Grün: Steigungen größer 1:20 (= 0,05), Gelb: 

Steigungen größer 1:5 (= 0,2), (vergleiche TA Luft (2021), Anhang 2, Abschnitt 12). Höchst-

berg befindet sich in der linken Mitte der Karte. Der Bezugspunkt ist mit einem roten Kreuz, 

der Anemometerstandort in blau dargestellt. (Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 

Die Rauigkeitslänge z0 wird nach TA Luft (2021), Anhang 2, Nr. 6 in einem Kreis mit dem 15-

fachen Radius der Quellhöhe bestimmt. Als Maß für die Bodenrauigkeit wird im vorliegenden 

Fall aus dem Landbedeckungsmodell Deutschland (LBM-DE (2012)) des Bundesamts für Karto-

graphie und Geodäsie ein Wert von z0 = 0,5 m (Rauigkeitsklasse 6 der TA Luft (2021)) ermittelt. 

Der aus dem LBM-DE (2012) ermittelte Wert ergibt sich aus einem Flächenmittel von z0 = 0,1 m 

für „Nicht bewässertes Ackerland“ und z0 = 1,0 m für „Nicht durchgängig städtische Prägung“ (TA 

Luft (2021), Anhang 2, Tab. 15). Wie in Abbildung 7-5 dargestellt, entspricht das Rauigkeitskata-

ster LBM-DE (2012) überwiegend der tatsächlichen Nutzung.  
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Die Bebauung am Immissionsort wird explizit berücksichtigt (Kap. 7.3). Auf Grund der Windrich-

tungsverteilung kommt es aber auch zu einer Anströmung über die Ortsbebauung, die nicht ex-

plizit mit Gebäuden in der Windfeldberechnung berücksichtigt wurde. Da sich zudem Nutzungen 

der Kategorie Wald-Strauch-Übergangsstadien (z0 = 0,5 m) zwischen der nördlich gelegenen 

Tierhaltung und dem geplanten Wohngebiet befindet, beschreibt die Rauigkeitslänge von 0,5 m 

die Landnutzung im Untersuchungsgebiet realistisch (siehe Abbildung 7-5). Die Verdrängungs-

höhe d0 hat dann nach TA Luft (2021), Anhang 2, Nr. 9.6 den Wert 3 m. 

 

 

Abbildung 7-5: Luftbild der Umgebung des Plangebietes (schwarz gestrichelte Kontur) und der berück-

sichtigten Betriebe (gelbe Kontur) mit Rauigkeitsklasse nach LBM-DE (2012). (Luftbild-

grundlage: © GeoBasis-DE/BKG 2024 ℗ Hexagon) 

7.5 Windfeldmodell 
Die TA Luft (2021) erlaubt im Anhang 2, Nr. 12 die Verwendung eines diagnostischen Windfeld-

modells (wie es im Modell LASAT implementiert ist), wenn keine Steigungen größer als 1:5 auf-
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treten. Im gesamten Beurteilungsgebiet und im gesamten Berechnungsgebiet treten solche Stei-

gungen lediglich kleinräumig, vereinzelt und ausschließlich am äußersten Rand auf, wo sie kei-

nen Einfluss auf den Ausbreitungsweg zwischen den Emissionsquellen und den Immissionsorten 

haben. Daher ist das diagnostische Windfeldmodell hier einsetzbar.  

Eine gesonderte Berücksichtigung von Kaltluftströmungen war nicht erforderlich (siehe Abschnitt 

6.2). 

Die immissionsseitigen Beurteilungspunkte befinden sich in ausreichendem Abstand zu den 

nächstgelegenen Emissionsquellen auf Flurstück 1048/1. Gemäß TA Luft (2021), Anhang 2, Nr. 

11 können daher die Einflüsse der berücksichtigten Bebauung im geplanten Wohngebiet auf das 

Windfeld und die Turbulenzstruktur mit Hilfe des diagnostischen Windfeldmodells berücksichtigt 

werden. 

Die Verwendung eines diagnostischen Windfeldmodells für die Ausbreitungsrechnung ist daher 

gemäß TA Luft (2021), Anhang 2, Nr. 9.8, Nr. 11 und Nr. 12 sachgerecht. Als Windfeldmodell 

wurde das in das Modellsystem LASAT integrierte diagnostische Windfeldmodell LPRWND ein-

gesetzt.  

7.6 Anemometerposition 

Die standortbezogenen meteorologischen Daten wurden im 500 m-Raster berechnet für die Ko-

ordinaten (Umrechnung aus Gauß-Krüger-Koordinaten) 

· E = 516 418 

· N = 5 460 255 

In der Ausbreitungsrechnung wurden die Daten an dem Punkt vorgegeben, für den sie berechnet 

wurden (Anemometerposition). 

Als Anemometerhöhe wurde entsprechend den Angaben im Kopf der AKTerm die mit der Rauig-

keitsklasse 6 korrespondierende Höhe von 15,9 m über Grund angesetzt. 

7.7 Emissionen und Quellen im Modell 

Die Berechnung der Emissionen und die Festlegung der Quellen im Modell sind ausführlich im 

Kapitel 5 dieses Berichtes dargestellt. 

Eine Zusammenfassung der Quellen mit den modellinternen Quellenbezeichnungen, den in der 

Ausbreitungsrechnung zugeordneten Geruchsstoffströmen und den Quellgeometrien in der No-

menklatur des Ausbreitungsmodells sind im Anhang 1 aufgelistet. 

7.8 Zeitliche Charakteristik der Emissionen im Modell 

Die vom Weidegang unabhängigen Emissionsquellen wurden als ganzjährig dauerhaft rund um 

die Uhr aktiv angesetzt. Dies stellt ein Höchstmaß an konservativer Betrachtungsweise dar. Die 

Stallemissionen der Schafhaltung sowie die berücksichtigten Emissionen des Festmistlagers (als 

Feldmiete) wurden entsprechend der Zeiten des Weidegangs vorgegeben. 

7.9 Überhöhung 

Alle Quellen wurden konservativ ohne Überhöhung aufgrund von Wärmeinhalt oder Austrittsge-

schwindigkeit angesetzt.  
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7.10 Zählschwelle 

Zur realistischen Bestimmung der Geruchsstundenhäufigkeit wurde eine Konzentration von 

0,25 GE/m³ als Zählschwelle verwendet (Standardwert nach Janicke (1985)). 

7.11 Qualitätsstufe (statistische Sicherheit) 

Die Qualitätsstufe wurde - entsprechend der AUSTAL-Nomenklatur- mit „+2“ (entsprechend einer 

Freisetzungsrate von 8 Partikel/Sekunde) gewählt. Die statistische Schwankung der Berech-

nungsergebnisse liegt im ausgewerteten Modellgitter bei ≤ 0,2 %.  

Die verbleibende statistische Rechenunsicherheit wurde in konservativer Betrachtungsweise auf 

die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung hinzuaddiert. 

7.12 Ergebnisdarstellung nach TA Luft 

Die TA Luft (2021) fordert eine Darstellung der Berechnungsergebnisse auf quadratischen Beur-

teilungsflächen, deren Kantenlänge 250 m beträgt. Das quadratische Gitternetz ist dabei so fest-

zulegen, dass der Emissionsschwerpunkt in der Mitte einer Beurteilungsfläche liegt. Im begrün-

deten Einzelfall kann von dieser Vorgabe abgewichen werden.  

Im vorliegenden Fall sind die Distanzen zwischen den Quellen des Tierhaltungsbetriebes und den 

Immissionsorten z.T. deutlich geringer als 250 m. Zudem sollte aus dem Ergebnis eine angemes-

sene räumliche Differenzierung, auch innerhalb des Plangebietes möglich sein. Aus diesem 

Grund erfolgte die Auswertung auf Beurteilungsflächen mit einer Kantenlänge von 20 m. 
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8 Ergebnis 

8.1 Variante 1 
In der Variante 1 wurde für den Betrieb Nr. 1 auf Flurstück 1048/1 die bisher genehmigte Rinder-

haltung im alten Stallgebäude berücksichtigt. 

Die Abbildung 8-1 zeigt das Ergebnis der Geruchsausbreitungsrechnung (V01) für das Untersu-

chungsgebiet in Höchstberg in der Auflösung des innersten Rechengitters von 2 m. In Abbildung 

8-2 ist das Ergebnis auf Beurteilungsflächen mit 20 m Kantenlänge dargestellt.  

Der Immissionswert für Wohngebiete von 10 % ist durch den Farbübergang „Blau-Grün“ gekenn-

zeichnet. Zudem wird die berechnete Geruchsstundenhäufigkeit in Abbildung 8-2 als Zahlenwert 

auf den Beurteilungsflächen dargestellt. Der Umgriff des Plangebietes (Stand 25.06.2020) ist 

durch die gestrichelte Konturlinie hervorgehoben. Die relevanten Immissionsorte dieser Geruchs-

untersuchung sind die Baufenster im Plangebiet. 
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Abbildung 8-1: Ergebnis der Ausbreitungsrechnung V01 für die geplante Wohnbebauung im B-Plangebiet 

in Höchstberg unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch zwei Tierhaltungen. Ergeb-

nis im Berechnungsgebiet mit Maschenweite 2 m. Dargestellt ist die berechnete belästi-

gungsrelevante Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden. (Hintergrund: LGL, 

www.lgl-bw.de, 2024) 

Das Berechnungsergebnis zeigt, dass an allen Baufenstern Werte von kleiner 10 % (maximal 

7 %) berechnet werden. Der Beurteilungswert für Wohngebiete (10 %) bleibt damit deutlich ein-

gehalten und die bestehenden Tierhaltungen stellen keine Einschränkung für das Plangebiet dar.  
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Abbildung 8-2: Ergebnis der Ausbreitungsrechnung V01 für die geplante Wohnbebauung im B-Plangebiet 

in Höchstberg unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch zwei Tierhaltungen. Ergeb-

nis auf Beurteilungsflächen mit 20 m Seitenlänge. Dargestellt ist die berechnete belästi-

gungsrelevante Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden. (Hintergrund: LGL, 

www.lgl-bw.de, 2024) 

8.2 Variante 2 
In der Variante 2 wurde für den Betrieb Nr. 1 auf Flurstück 1048/1 eine mögliche Bullenmast in 

der in 2017 genehmigten Halle angesetzt. Das alte Stallgebäude wird in diesem Szenario nicht 

mehr genutzt. 

Die Abbildung 8-3 zeigt das Ergebnis der Geruchsausbreitungsrechnung (V02) für das Untersu-

chungsgebiet in Höchstberg in der Auflösung des innersten Rechengitters von 2 m. In Abbildung 

8-4 ist das Ergebnis auf Beurteilungsflächen mit 20 m Kantenlänge dargestellt.  

Der Immissionswert für Wohngebiete von 10 % ist durch den Farbübergang „Blau-Grün“ gekenn-

zeichnet. Zudem wird die berechnete Geruchsstundenhäufigkeit in Abbildung 8-4 als Zahlenwert 

auf den Beurteilungsflächen dargestellt. Der Umgriff des Plangebietes (Stand 25.06.2020) ist 

durch die gestrichelte Konturlinie hervorgehoben. Die relevanten Immissionsorte dieser Geruchs-

untersuchung sind die Baufenster im Plangebiet. 
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Abbildung 8-3: Ergebnis der Ausbreitungsrechnung V02 für die geplante Wohnbebauung im B-Plangebiet 

in Höchstberg unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch zwei Tierhaltungen. Ergeb-

nis im Berechnungsgebiet mit Maschenweite 2 m. Dargestellt ist die berechnete belästi-

gungsrelevante Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden. (Hintergrund: LGL, 

www.lgl-bw.de, 2024) 

Das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung V02 zeigt, dass an allen Baufenstern Werte von kleiner 

10 % (maximal 8%) berechnet werden. Der Beurteilungswert für Wohngebiete (10 %) bleibt damit 

auch dann eingehalten, wenn der Betrieb auf Flurstück 1048/1 die bestehende Tierhaltung auf 

eine größere Bullenmast umstellt. Die Tierhaltung in Höchstberg stellt somit keine Einschränkung 

für das Plangebiet dar.  
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Abbildung 8-4: Ergebnis der Ausbreitungsrechnung V02 für die geplante Wohnbebauung im B-Plangebiet 

in Höchstberg unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch zwei Tierhaltungen. Ergeb-

nis auf Beurteilungsflächen mit 20 m Seitenlänge. Dargestellt ist die berechnete belästi-

gungsrelevante Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden. (Hintergrund: LGL, 

www.lgl-bw.de, 2024) 
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9 Zusammenfassung 

Die Stadt Gundelsheim plant. die Aufstellung des Bebauungsplanes “Ob dem Dorf V“ im Stadtteil 

Gundelsheim-Höchstberg. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde in der Stellungnahme des Landratsamts Heilbronn 

eine gutachterliche Aussage zu den Geruchsimmissionen im Plangebiet durch einen benachbar-

ten landwirtschaftlichen Betrieb gefordert. 

Dazu wurde eine Geruchsausbreitungsrechnung für das Plangebiet nach den Vorgaben der TA 

Luft (2021) sowie der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 (2010) „Qualitätssicherung in der Ausbrei-

tungsrechnung“ durchgeführt. 

Maßgebliche Immissionsorte für diese Untersuchung sind die Baufenster der geplanten Wohn-

nutzungen in Höchstberg. 

Beurteilung 

Für Wohnnutzungen gilt allgemein der Immissionswert 10 %.  

Ergebnis  

Die Berechnungsergebnisse (V01 und V02, siehe Kapitel 5.1) zeigen Werte bis maximal 7 % bzw. 

8 % am südlichsten Baufenster des Plangebietes. In den Baufenstern des gesamten Plangebie-

tes ist damit der Immissionswert für Wohngebiete (10 %) sicher eingehalten. 

Die verwaltungsrechtliche Bewertung bleibt der Genehmigungsbehörde vorbehalten. 

 

Gerlingen, den 25.11.2024 

 
 
 
 

Alexandra Westbrink     Dr. Markus Hasel 

M. Sc. Meteorologie     Diplom Meteorologe 

 

 

 
Dieser Bericht wurde nach den Anforderungen unseres Qualitätsmanagementsystems nach DIN 17025 erstellt. Der 

Bericht oder Teile daraus dürfen nur für das vorliegende Projekt vervielfältigt oder weitergegeben werden. 
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Anhang 1 – Quellen, Emissionen und Quellgeometrien im Modell  

Die Berechnung der Emissionen und die Zuordnung zu den Quellen sind ausführlich im Kapitel 5 

dieses Berichtes beschrieben. 

Hier folgt eine Zusammenfassung und Abbildungen (Abbildung A1-1, Abbildung A2-2) der Quel-

len mit den modellinternen Quellenbezeichnungen, den in der Ausbreitungsrechnung zugeordne-

ten Geruchsstoffströmen (Tabelle A1-1) und den Quellgeometrien (Tabelle A1-2) in der Nomen-

klatur des Ausbreitungsmodells. 

 

 

Abbildung A1-1: Übersicht der Emissionsquellen der Tierhaltung auf dem Flst. Nr. 1048/1 in Höchstberg. 

Die farbigen Markierungen bezeichnen die einzelnen Emissionsquellen, die Abkürzungen 

entsprechen den verwendeten Bezeichnungen für die einzelnen Quellen bzw. Quell-Berei-

che. (Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 
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Abbildung A2-2: Übersicht der Emissionsquellen der Tierhaltung auf dem Flst. Nr. 1251 nordöstlich von 

Höchstberg. Die farbigen Markierungen bezeichnen die einzelnen Emissionsquellen, die 

Abkürzungen entsprechen den verwendeten Bezeichnungen für die einzelnen Quellen 

bzw. Quell-Bereiche. (Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 

Die Quellen sind in der Ausbreitungsrechnung als Flächen- bzw. Volumenquelle realisiert, deren 

relative Koordinaten, Ausdehnung und Ausrichtung in Tabelle A1-1 angeben sind.  
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Tabelle A1-1:  Auflistung der Quellen im Modell und der Geruchsstoffströme. Die Emissionen der Schaf-

haltung B2 sind zeitlich abhängig von Weidegang und angegeben als Emissionen im Ja-

nuar, Februar bis März sowie April bis Dezember. Außerdem sind sie nach tierartspezifi-

schen Faktor unterteilt. Die Emissionen des entsprechendes Festmistlagers sind angege-

ben als Emissionen im April bis Juni / Juli bis März. 

Quell-

Nr. 
Quelle 

Emissionen in GE/s 

V01 

Emissionen in GE/s 

V02 

Tierartspez. 

Faktor 

1 qB1v1-S1-S 38 0 0,5 

2 qB1v1-S1-O 137 0 0,5 

3 qB1v1-S1-N 142 0 0,5 

4 qB1v2-S1-S 0 330 0,5 

5 qB1v2-S1-N 0 330 0,5 

6 qB1-FM     84 84 0,5 

7 qB1-S2     30 30 0,75 

8 
qB2-S      

Jan / Feb - Mrz / Apr - Dez 

676 / 845 / 0 676 / 845 / 0 0,5 

44 / 44 / 0 44 / 44 / 0 1,0 

9 
qB2-FM     

Apr - Jun / Jul - Mrz 

233 / 0 233 / 0 0,5 

8 / 0 8 / 0 1,0 
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Tabelle A1-2: Quellgeometrien. Alle Koordinaten bezogen auf den Bezugspunkt des Modells und in Me-

ter. (VQ=Volumenquelle, vFQ = vertikale Flächenquelle) 
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Name 
Xq Yq Hq Aq Bq Cq Wq   

m m m m m m °   

qB1v1-S1-S 129.1 -115.1 1.7  3.0  0.0 1.1 162.9 vFQ 

qB1v1-S1-O 131.6 -114.0 0.0  4.4  0.0 2.0  73.4 vFQ 

qB1v1-S1-N 139.0  -82.8 0.0  1.4  0.0 2.3 162.9 vFQ 

qB1v2-S1-S 135.8 -110.5 0.0  3.8  0.0 4.5 163.4 vFQ 

qB1v2-S1-N 145.8  -83.5 0.0  4.4  0.0 4.5 162.7 vFQ 

qB1-FM     136.3  -80.7 0.0  7.0  4.0 1.5 342.5 VQ 

qB1-S2     123.5 -113.4 1.5  3.5  0.0 1.0 162.6 vFQ 

qB2-S      434.0  138.4 0.0 25.1 17.2 6.2 261.2 VQ 

qB2-FM     458.6  108.3 0.0 33.1  5.9 1.5 244.6 VQ 
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Anhang 2 – Eingangsdateien der Ausbreitungsrechnung  

 

Die Dateien mit zeitabhängigen Größen sind in Auszügen wiedergegeben, da der Umfang den 

Rahmen dieser Textdokumentation gesprengt hätte. 

Für die Geländehöhen wurden außerdem noch 4 Dateien srfa0i1.dmna, i=1,..4 für jedes Rechen-

gitter vorgegeben, die wegen ihres Umfangs hier in der Text-Dokumentation ebenfalls keine Auf-

nahme finden konnten. 
 
==================================================== param.def 
.  
  Ident = "Hoechstberg" 
  Seed = 11111 
  Interval = 01:00:00 
  RefDate = 2010-01-01.00:00:00 
  Start = 00:00:00 
  End = 365.00:00:00 
  Average = 24 
  Flags = +MAXIMA+PLURIS+RATEDODOR 
  Series = {variable_odor_050.def  variable_odor_100.def  variable_odor1_050.def  varia-
ble_odor1_100.def} 
==================================================== sources.def 
.  
! Nr          |      Xq      Yq     Hq    Aq    Bq    Cq     Wq 
Q  qB1v1-S1-S |   129.1  -115.1    1.7   3.0   0.0   1.1  162.9 
Q  qB1v1-S1-O |   131.6  -114.0    0.0   4.4   0.0   2.0   73.4 
Q  qB1v1-S1-N |   139.0   -82.8    0.0   1.4   0.0   2.3  162.9 
Q  qB1v2-S1-S |   135.8  -110.5    0.0   3.8   0.0   4.5  163.4 
Q  qB1v2-S1-N |   145.8   -83.5    0.0   4.4   0.0   4.5  162.7 
Q  qB1-FM     |   136.3   -80.7    0.0   7.0   4.0   1.5  342.5 
Q  qB1-S2     |   123.5  -113.4    1.5   3.5   0.0   1.0  162.6 
Q  qB2-S      |   434.0   138.4    0.0  25.1  17.2   6.2  261.2 
Q  qB2-FM     |   458.6   108.3    0.0  33.1   5.9   1.5  244.6 
================================================= substances.def 
.  
  Name = gas 
  Unit = g 
  Rate = 8.00000 
  Vsed = 0.0000 
! Substance  |       Vdep       Refc       Refd       Rfak  Rexp 
K  odor      |  0.000e+00  1.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  1.00 
K  odor_050  |  0.000e+00  1.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  1.00 
K  odor_075  |  0.000e+00  1.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  1.00 
K  odor_100  |  0.000e+00  1.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  1.00 
K  odor1     |  0.000e+00  1.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  1.00 
K  odor1_050 |  0.000e+00  1.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  1.00 
K  odor1_075 |  0.000e+00  1.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  1.00 
K  odor1_100 |  0.000e+00  1.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  1.00 
==================================================== emissions.def 
.  
! SOURCE      |     gas.odor gas.odor_050 gas.odor_075 gas.odor_100  gas.odor1 gas.odor1_050 
gas.odor1_075      gas.odor1_100 
E  qB1v1-S1-S |    0.000e+00    3.800e+01    0.000e+00  0.000e+00   0.000e+00     0.000e+00     
0.000e+00      0.000e+00  
E  qB1v1-S1-O |    0.000e+00    1.370e+02    0.000e+00  0.000e+00   0.000e+00     0.000e+00     
0.000e+00      0.000e+00  
E  qB1v1-S1-N |    0.000e+00    1.420e+02    0.000e+00  0.000e+00   0.000e+00     0.000e+00     
0.000e+00      0.000e+00  
E  qB1v2-S1-S |    0.000e+00    0.000e+00    0.000e+00  0.000e+00   0.000e+00     3.300e+02     
0.000e+00      0.000e+00  
E  qB1v2-S1-N |    0.000e+00    0.000e+00    0.000e+00  0.000e+00   0.000e+00     3.300e+02     
0.000e+00      0.000e+00  
E  qB1-FM     |    0.000e+00    8.400e+01    0.000e+00  0.000e+00   0.000e+00     8.400e+01     
0.000e+00      0.000e+00  
E  qB1-S2     |    0.000e+00    0.000e+00    3.000e+01  0.000e+00   0.000e+00     0.000e+00     
3.000e+01      0.000e+00  
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E  qB2-S      |    0.000e+00            ?    0.000e+00          ?   0.000e+00             ?     
0.000e+00             ?  
E  qB2-FM     |    0.000e+00            ?    0.000e+00          ?   0.000e+00             ?     
0.000e+00             ?  
==================================================== 
==================================================== grid.def 
.  
  RefX = 32516400 
  RefY = 5459900 
  GGCS = UTM 
  Sk = { 0.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 
300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0 } 
  Nzd = 1 
  Flags = +NESTED+BODIES 
! Nm | Nl Ni Nt Pt     Dd  Nx  Ny  Nz     Xmin     Ymin  Rf  Im       Ie 
N 04 |  1  1  3  3   16.0  86  81  26   -496.0   -672.0 0.5 200  1.0e-04 
N 03 |  2  1  3  3    8.0 104  82  26   -176.0   -336.0 0.5 200  1.0e-04 
N 02 |  3  1  3  3    4.0  94  86  26   -136.0   -296.0 1.0 200  1.0e-04 
N 01 |  4  1  3  3    2.0 142 138  11    -92.0   -260.0 1.0 200  1.0e-04 
================================================== bodies.def 
.  
  DMKp = { 6.000 1.000 0.300 0.050 0.700 1.200 15.0 0.500 0.300 } 
  TrbExt = 1 
  Btype = BOX 
!  Name  |         Xb         Yb      Hb      Ab      Bb      Cb      Wb 
B    01  |     -46.21     -84.73    0.00   10.70   10.52    7.00    9.67 
B    02  |     -38.27     -68.55    0.00    5.99    5.99    3.00  279.46 
B    03  |     -29.69     -68.38    0.00   12.72    8.26    9.00  280.23 
B    04  |     -26.79     -84.15    0.00    5.95    3.63    3.00   10.11 
B    05  |     -15.72     -72.44    0.00    7.60    7.02    5.00  280.11 
B    06  |      -6.91     -81.19    0.00    3.90    3.08    5.00  101.14 
B    07  |      -4.69     -86.12    0.00   11.65    9.00    8.00    9.74 
B    08  |       7.68     -80.86    0.00   11.09    6.03    8.00  189.02 
B    09  |     -15.51    -108.73    0.00   10.48    9.90    7.00    9.20 
B    10  |     -18.51    -114.25    0.00    5.98    5.03    5.00    9.26 
B    11  |      -8.07    -119.09    0.00    7.11    6.28    5.00   10.52 
B    12  |     -12.89    -129.63    0.00   10.95   10.03    7.00    9.46 
B    13  |      14.28    -113.84    0.00   12.93    8.64    7.00   10.07 
B    14  |      16.60    -132.55    0.00    9.98    9.46    7.00    9.66 
B    15  |      15.68    -132.73    0.00   10.88    5.84    7.00    9.75 
B    16  |      22.67     -86.29    0.00   12.99    5.47    7.00    9.61 
B    17  |      33.06     -84.09    0.00   10.69    5.25    7.00  189.55 
B    18  |      31.70     -84.33    0.00    8.02    6.13    3.00  280.62 
B    19  |      41.53     -84.45    0.00   10.01    8.15    7.00  280.20 
B    20  |      54.78     -84.04    0.00   10.11    8.09    7.00  280.11 
B    21  |      46.36    -103.53    0.00    6.11    6.08    3.00  330.54 
B    22  |      74.39     -87.13    0.00   10.62    3.07    5.00    8.79 
B    23  |      73.40     -81.74    0.00    5.54    4.08    5.00  280.25 
B    24  |      73.63     -90.52    0.00   11.87    3.20    3.00    9.28 
B    25  |      73.11     -87.36    0.00    6.69    6.31    3.00  278.97 
B    26  |      60.24    -100.74    0.00   10.32    6.75    7.00  278.72 
B    27  |      58.74    -114.21    0.00    4.99    3.90    7.00    8.70 
B    28  |      57.23    -102.15    0.00    4.62    3.71    7.00  277.93 
B    29  |      59.03    -106.15    0.00    4.87    2.65    7.00  278.90 
B    30  |      51.45    -119.97    0.00    7.71    7.20    5.00  263.37 
B    31  |      50.47    -126.13    0.00   10.03    4.28    7.00  262.24 
B    32  |      42.32    -136.18    0.00    8.60    9.94    7.00  351.90 
B    33  |      42.68    -126.10    0.00    5.78    1.66    7.00  262.57 
B    34  |      56.75    -145.29    0.00    4.07    3.66    5.00  242.95 
B    35  |      65.94    -140.24    0.00   12.00    7.04    7.00  252.92 
B    36  |      50.63    -166.53    0.00    9.41    8.64   11.00  343.18 
B    37  |      32.48    -150.49    0.00    8.80    8.78    7.00  352.06 
B    38  |      28.59    -156.49    0.00    7.00    6.53    5.00  353.13 
B    39  |      36.00    -157.37    0.00    8.54    7.49    5.00  172.39 
B    40  |      21.43    -162.76    0.00   10.73   10.83    7.00  262.76 
B    41  |      48.99    -177.66    0.00    7.67    6.26    3.00  339.88 
B    42  |      40.85    -185.49    0.00   12.50    7.12    7.00  339.20 
B    43  |      49.90    -196.83    0.00   14.49    5.52    7.00   69.43 
B    44  |      45.29    -194.10    0.00    7.42    4.43    7.00   69.48 
B    45  |      25.43    -178.52    0.00    6.16    4.50    3.00  352.97 
B    46  |      93.29    -182.46    0.00   35.30   33.42    5.00  247.18 
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B    47  |     106.65    -188.83    0.00   12.24   10.27    3.00  336.84 
B    48  |      79.19    -182.05    0.00    5.54    4.04    3.00  343.98 
B    49  |      81.73    -159.27    0.00   16.06    8.96    7.00  252.97 
B    50  |      88.84    -149.49    0.00    9.27    7.63    5.00  254.47 
B    51  |      90.36    -144.76    0.00    5.84    5.07    3.00  343.40 
B    52  |      93.95    -119.76    0.00   11.73    6.62    7.00  252.50 
B    53  |     107.90    -124.10    0.00    8.69   10.70    7.00  162.83 
B    54  |     110.25    -126.14    0.00   11.94    9.01    5.00   71.57 
B    55  |      97.02    -114.98    0.00    9.72    7.42    5.00  343.21 
B    56  |     106.90    -112.65    0.00    6.98    2.42    5.00  323.54 
B    57  |      99.91     -96.00    0.00   11.53    8.92    8.00  252.88 
B    58  |     101.82     -88.52    0.00    2.56    2.81    3.00  341.35 
B    59  |     109.84     -81.65    0.00    5.57    3.23    3.00  250.28 
B    60  |     121.41     -53.64    0.00   10.23   10.79    7.00   76.13 
B    61  |     116.55     -43.54    0.00    7.45    5.95    7.00  346.36 
B    62  |     126.91     -31.23    0.00    8.84    5.19    3.00  255.92 
B    63  |     121.93     -17.00    0.00   11.12    8.52    5.00  255.81 
B    64  |     122.72     -78.49    0.00   31.86   17.45    8.00  252.84 
B    65  |     137.20     -83.15    0.00   25.61   12.66    6.00  253.04 
============================================================ metlib.def 
. 
  Version = 5.3   
  Z0 = 0.500      
  D0 = 3.000      
  Xa =  18.0      
  Ya = 355.0      
  Ha =  15.9      
  Ua = ?          
  Ra = ?          
  KM = ?          
  ZgMean = 258    
  Wind = ?        
  WindLib = ~\lib    
!    T1    T2       Ua     Ra    KM  Wind 
Z     0     1    1.793     10     1  1001 
Z     1     2    1.793     20     1  1002 
Z     2     3    1.793     30     1  1003 
Z     3     4    1.793     40     1  1004 
Z     4     5    1.793     50     1  1005 
Z     5     6    1.793     60     1  1006 
Z     6     7    1.793     70     1  1007 
Z     7     8    1.793     80     1  1008 
Z     8     9    1.793     90     1  1009 
Z     9    10    1.793    100     1  1010 
Z    10    11    1.793    110     1  1011 
Z    11    12    1.793    120     1  1012 
Z    12    13    1.793    130     1  1013 
Z    13    14    1.793    140     1  1014 
Z    14    15    1.793    150     1  1015 
Z    15    16    1.793    160     1  1016 
Z    16    17    1.793    170     1  1017 
Z    17    18    1.793    180     1  1018 
Z    18    19    1.793    190     1  1019 
Z    19    20    1.793    200     1  1020 
Z    20    21    1.793    210     1  1021 
Z    21    22    1.793    220     1  1022 
Z    22    23    1.793    230     1  1023 
Z    23    24    1.793    240     1  1024 
... 
Z   192   193    2.280    130     5  6013 
Z   193   194    2.280    140     5  6014 
Z   194   195    2.280    150     5  6015 
Z   195   196    2.280    160     5  6016 
Z   196   197    2.280    170     5  6017 
Z   197   198    2.280    180     5  6018 
Z   198   199    2.280    190     5  6019 
Z   199   200    2.280    200     5  6020 
Z   200   201    2.280    210     5  6021 
Z   201   202    2.280    220     5  6022 
Z   202   203    2.280    230     5  6023 
Z   203   204    2.280    240     5  6024 
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Z   204   205    2.280    250     5  6025 
Z   205   206    2.280    260     5  6026 
Z   206   207    2.280    270     5  6027 
Z   207   208    2.280    280     5  6028 
Z   208   209    2.280    290     5  6029 
Z   209   210    2.280    300     5  6030 
Z   210   211    2.280    310     5  6031 
Z   211   212    2.280    320     5  6032 
Z   212   213    2.280    330     5  6033 
Z   213   214    2.280    340     5  6034 
Z   214   215    2.280    350     5  6035 
Z   215   216    2.280    360     5  6036 
========================================================================== meteo.def 
. 
  Version = 5.3   
  Z0 = 0.500      
  D0 = 3.000      
  Xa =  18.0      
  Ya = 355.0      
  Ha =  15.9      
  Ua = ?          
  Ra = ?          
  KM = ?          
  ZgMean = 258    
  WindLib = ~..\V02\lib     
  RefDate = 2010-01-01T00:00:00+0100 
!            T1             T2     Ua     Ra    KM 
Z      00:00:00       01:00:00  2.400    163     1  
Z      01:00:00       02:00:00  2.500    150     1  
Z      02:00:00       03:00:00  2.700    168     1  
Z      03:00:00       04:00:00  4.100    178   3.1  
Z      04:00:00       05:00:00  4.400    170   3.1  
Z      05:00:00       06:00:00  4.800    174   3.1  
Z      06:00:00       07:00:00  5.000    169   3.1  
Z      07:00:00       08:00:00  5.300    160   3.1  
Z      08:00:00       09:00:00  7.600    169   3.1  
Z      09:00:00       10:00:00  7.700    181   3.1  
Z      10:00:00       11:00:00  5.500    164   3.1  
Z      11:00:00       12:00:00  5.400    175   3.1  
Z      12:00:00       13:00:00  6.800    201   3.1  
Z      13:00:00       14:00:00  6.700    207   3.1  
Z      14:00:00       15:00:00  6.600    204   3.1  
Z      15:00:00       16:00:00  6.500    200   3.1  
Z      16:00:00       17:00:00  6.500    196   3.1  
Z      17:00:00       18:00:00  6.400    207   3.1  
Z      18:00:00       19:00:00  6.400    200   3.1  
Z      19:00:00       20:00:00  6.300    187   3.1  
Z      20:00:00       21:00:00  6.200    215   3.1  
Z      21:00:00       22:00:00  4.100    199   3.1  
Z      22:00:00       23:00:00  4.000    204   3.1  
Z      23:00:00     1.00:00:00  4.000    210   3.1  
... 
Z  364.00:00:00   364.01:00:00  3.100    266   3.1  
Z  364.01:00:00   364.02:00:00  2.600    261     2  
Z  364.02:00:00   364.03:00:00  2.500    257     2  
Z  364.03:00:00   364.04:00:00  2.300    266     2  
Z  364.04:00:00   364.05:00:00  2.200    252     2  
Z  364.05:00:00   364.06:00:00  2.100    262     2  
Z  364.06:00:00   364.07:00:00  1.900    237     2  
Z  364.07:00:00   364.08:00:00  1.900    256     2  
Z  364.08:00:00   364.09:00:00  2.200    230     2  
Z  364.09:00:00   364.10:00:00  2.400    238     2  
Z  364.10:00:00   364.11:00:00  2.600    216     2  
Z  364.11:00:00   364.12:00:00  2.200    203   3.2  
Z  364.12:00:00   364.13:00:00  2.300    232   3.2  
Z  364.13:00:00   364.14:00:00  2.400    217   3.2  
Z  364.14:00:00   364.15:00:00  2.500    220     2  
Z  364.15:00:00   364.16:00:00  2.600    206     2  
Z  364.16:00:00   364.17:00:00  1.600    178     2  
Z  364.17:00:00   364.18:00:00  1.600    154     1  
Z  364.18:00:00   364.19:00:00  1.700    178     1  
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Z  364.19:00:00   364.20:00:00  1.700    141     1  
Z  364.20:00:00   364.21:00:00  1.800    148     2  
Z  364.21:00:00   364.22:00:00  1.800    165     2  
Z  364.22:00:00   364.23:00:00  1.900    164     2  
Z  364.23:00:00   365.00:00:00  1.800    223     2  
==================================================== variable_odor1_050.def 
. 
  Eq.qB2-S.gas.odor1_050 = qB2-S.odor_050 
  Eq.qB2-FM.gas.odor1_050 = qB2-FM.odor_050 
!           T1           T2  qB2-S.odor_050 qB2-FM.odor_050 
Z     00:00:00     01:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     01:00:00     02:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     02:00:00     03:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     03:00:00     04:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     04:00:00     05:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     05:00:00     06:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     06:00:00     07:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     07:00:00     08:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     08:00:00     09:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     09:00:00     10:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     10:00:00     11:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     11:00:00     12:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     12:00:00     13:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     13:00:00     14:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     14:00:00     15:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     15:00:00     16:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     16:00:00     17:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     17:00:00     18:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     18:00:00     19:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     19:00:00     20:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     20:00:00     21:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     21:00:00     22:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     22:00:00     23:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     23:00:00   1.00:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
... 
Z 364.00:00:00 364.01:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.01:00:00 364.02:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.02:00:00 364.03:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.03:00:00 364.04:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.04:00:00 364.05:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.05:00:00 364.06:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.06:00:00 364.07:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.07:00:00 364.08:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.08:00:00 364.09:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.09:00:00 364.10:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.10:00:00 364.11:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.11:00:00 364.12:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.12:00:00 364.13:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.13:00:00 364.14:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.14:00:00 364.15:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.15:00:00 364.16:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.16:00:00 364.17:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.17:00:00 364.18:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.18:00:00 364.19:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.19:00:00 364.20:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.20:00:00 364.21:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.21:00:00 364.22:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.22:00:00 364.23:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.23:00:00 365.00:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
==================================================== variable_odor1_100.def 
. 
  Eq.qB2-S.gas.odor1_100 = qB2-S.odor_100 
  Eq.qB2-FM.gas.odor1_100 = qB2-FM.odor_100 
!           T1           T2  qB2-S.odor_100 qB2-FM.odor_100 
Z     00:00:00     01:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     01:00:00     02:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     02:00:00     03:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     03:00:00     04:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     04:00:00     05:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     05:00:00     06:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     06:00:00     07:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
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Z     07:00:00     08:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     08:00:00     09:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     09:00:00     10:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     10:00:00     11:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     11:00:00     12:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     12:00:00     13:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     13:00:00     14:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     14:00:00     15:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     15:00:00     16:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     16:00:00     17:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     17:00:00     18:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     18:00:00     19:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     19:00:00     20:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     20:00:00     21:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     21:00:00     22:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     22:00:00     23:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     23:00:00   1.00:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
... 
Z 364.00:00:00 364.01:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.01:00:00 364.02:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.02:00:00 364.03:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.03:00:00 364.04:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.04:00:00 364.05:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.05:00:00 364.06:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.06:00:00 364.07:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.07:00:00 364.08:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.08:00:00 364.09:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.09:00:00 364.10:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.10:00:00 364.11:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.11:00:00 364.12:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.12:00:00 364.13:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.13:00:00 364.14:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.14:00:00 364.15:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.15:00:00 364.16:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.16:00:00 364.17:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.17:00:00 364.18:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.18:00:00 364.19:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.19:00:00 364.20:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.20:00:00 364.21:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.21:00:00 364.22:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.22:00:00 364.23:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.23:00:00 365.00:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
==================================================== variable_odor_050.def 
. 
  Eq.qB2-S.gas.odor_050 = qB2-S.odor_050 
  Eq.qB2-FM.gas.odor_050 = qB2-FM.odor_050 
!           T1           T2  qB2-S.odor_050 qB2-FM.odor_050 
Z     00:00:00     01:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     01:00:00     02:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     02:00:00     03:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     03:00:00     04:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     04:00:00     05:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     05:00:00     06:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     06:00:00     07:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     07:00:00     08:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     08:00:00     09:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     09:00:00     10:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     10:00:00     11:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     11:00:00     12:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     12:00:00     13:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     13:00:00     14:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     14:00:00     15:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     15:00:00     16:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     16:00:00     17:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     17:00:00     18:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     18:00:00     19:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     19:00:00     20:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     20:00:00     21:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     21:00:00     22:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     22:00:00     23:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
Z     23:00:00   1.00:00:00     6.76000E+02     0.00000E+00  
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... 
Z 364.00:00:00 364.01:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.01:00:00 364.02:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.02:00:00 364.03:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.03:00:00 364.04:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.04:00:00 364.05:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.05:00:00 364.06:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.06:00:00 364.07:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.07:00:00 364.08:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.08:00:00 364.09:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.09:00:00 364.10:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.10:00:00 364.11:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.11:00:00 364.12:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.12:00:00 364.13:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.13:00:00 364.14:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.14:00:00 364.15:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.15:00:00 364.16:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.16:00:00 364.17:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.17:00:00 364.18:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.18:00:00 364.19:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.19:00:00 364.20:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.20:00:00 364.21:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.21:00:00 364.22:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.22:00:00 364.23:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.23:00:00 365.00:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
==================================================== variable_odor_100.def 
. 
  Eq.qB2-S.gas.odor_100 = qB2-S.odor_100 
  Eq.qB2-FM.gas.odor_100 = qB2-FM.odor_100 
!           T1           T2  qB2-S.odor_100 qB2-FM.odor_100 
Z     00:00:00     01:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     01:00:00     02:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     02:00:00     03:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     03:00:00     04:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     04:00:00     05:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     05:00:00     06:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     06:00:00     07:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     07:00:00     08:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     08:00:00     09:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     09:00:00     10:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     10:00:00     11:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     11:00:00     12:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     12:00:00     13:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     13:00:00     14:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     14:00:00     15:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     15:00:00     16:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     16:00:00     17:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     17:00:00     18:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     18:00:00     19:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     19:00:00     20:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     20:00:00     21:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     21:00:00     22:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     22:00:00     23:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
Z     23:00:00   1.00:00:00     4.40000E+01     0.00000E+00  
... 
Z 364.00:00:00 364.01:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.01:00:00 364.02:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.02:00:00 364.03:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.03:00:00 364.04:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.04:00:00 364.05:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.05:00:00 364.06:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.06:00:00 364.07:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.07:00:00 364.08:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.08:00:00 364.09:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.09:00:00 364.10:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.10:00:00 364.11:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.11:00:00 364.12:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.12:00:00 364.13:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.13:00:00 364.14:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.14:00:00 364.15:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.15:00:00 364.16:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
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Z 364.16:00:00 364.17:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.17:00:00 364.18:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.18:00:00 364.19:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.19:00:00 364.20:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.20:00:00 364.21:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.21:00:00 364.22:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.22:00:00 364.23:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00  
Z 364.23:00:00 365.00:00:00     0.00000E+00     0.00000E+00 
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1 Aufgabenstellung 

�Ɛ�ŝƐƚ�ĚŝĞ��ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƐ��ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶƐ�ͣKď�ĚĞŵ��ŽƌĨ�,ƂĐŚƐƚďĞƌŐ�V͞�ŝŶ�'ƵŶͲ
delsheim vorgesehen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die  
Schallimmissionen zu ermitteln, die auf das Bebauungsplangebiet einwirken. 
Maßgeblich sind zwei angrenzende landwirtschaftliche Betriebe. 

Die Immissionen werden nach den geltenden Normen und Regelwerken be-
rechnet. Die Beurteilung der Situation erfolgt im Bebauungsplanverfahren nach 
der DIN 18005 1,2͘��ƵƐćƚǌůŝĐŚ�ǁŝƌĚ�ǌƵƌ��ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ�ĚĞƌ�>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ�ĚŝĞ�ͣTech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm͞ (TA Lärm)3 mit ĚĞŵ�sĞƌĨĂŚƌĞŶ�ͣĚĞͲ
taillierte Prognose͞� ŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ. Bei Überschreiten der gültigen Orientie-
rungs- bzw. Richtwerte sind Lärmschutzmaßnahmen zu konzipieren.  

Die Schallabstrahlung der Landwirtschaftsbetriebe wird im Bebauungsplanver-
fahren detailliert erhoben. Es erfolgt eine Bestandsaufnahme mit Ermittlung 
der heutigen Schallabstrahlung. Betriebliche Änderungen oder Erweiterungen 
sind gemäß Betreiberangaben nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. 

 

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben, eigenen 
Messungen und Angaben seitens der Betreiber, sowie die Bestimmung der 
Abstrahlung aller relevanten Schallquellen, 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung, 

o Konzeption von Minderungsmaßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Ori-
entierungs-/Richtwerte, 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten, 

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse. 

  

                                                      
1 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau ʹ Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2023. 

2 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau ʹ Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023. 
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o �ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶ�ͣOb dem Dorf Höchstberg V͞�;Vorentwurf) der Stadt Gun-
delsheim, Maßstab 1:500, digital, Planstand 18.08.2023. 

o Angaben zur bestehenden Auslastung seitens der Betreiber. 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen 
und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. über-
arbeitete Auflage. 

o Bundesumweltamt GmbH (AT) (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der 
Landwirtschaft. Wien. 

o DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau ʹ Beiblatt 1: Schalltechni-
sche Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 2023. 

o DIN 18005 Schallschutz im Städtebau ʹ Grundlagen und Hinweise für die 
Planung. 2023. 

o DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik ʹ Berechnung der akustischen Eigenschaf-
ten von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften ʹ  Teil 4: Schallübertragung 
von Räumen ins Freie (ISO 12354-4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-
4:2017. 2017. 

o DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999. 

o Krämer, Erich; Kämpfer, Helmut; Weiser, Karsten (1999): Technischer Be-
richt Nr. L 4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissio-
nen von Tankstellen. Wiesbaden: Hessische Landesanst. für Umwelt. 

o Kropsch, Michael; Lechner, Christoph (2013): Praxisleitfaden - Schalltechnik 
in der Landwirtschaft. Wien. 

o Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz 
der RLS-90 mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Aus-
gabe 2019. 

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 
August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft 
getreten am 9. Juni 2017. 
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o Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselge-
triebenen Stapler im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhoch-
schule Stuttgart - Hochschule für Technik. 

o VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976. 

o VDI 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanla-
gen. 2012. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der Situation werden folgende Regelwerke angewendet: 

o Die DIN 180051,2 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-
rens angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten für alle 
Lärmarten.  

o Für Gewerbebetriebe mit allen dazugehörenden Schallimmissionen ist die 
TA Lärm3 heranzuziehen. Die TA Lärm gilt für Anlagen im Sinne des BIm-
SchG. Landwirtschaftsbetriebe sind zwar explizit aus dem Anwendungsbe-
reich der TA Lärm ausgenommen, die Verwaltungsvorschrift wird dennoch 
in ihrer Eigenschaft als antizipiertes Sachverständigengutachten für die Be-
urteilung herangezogen. Die TA Lärm ist im Bebauungsplanverfahren zwar 
nicht bindend, es sollte jedoch im Rahmen der Abwägung geprüft werden, 
ob deren Anforderungen eingehalten werden können. 

Die Richtwerte der TA Lärm entsprechen weitestgehend den Orientierungswer-
ten der DIN 18005. Durch die Berücksichtigung von besonders schutzbedürfti-
gen Stunden (Ruhezeiten) und die Betrachtung der lautesten Nachtstunde, lie-
gen die Anforderungen der TA Lärm über denen der DIN 18005 und stellen die 
ͣƐƚƌĞŶŐĞƌĞ͞��ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ�ĚĂƌ͘ 

  

                                                      
1 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau ʹ Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2023. 

2 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau ʹ Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.1 Anforderungen der DIN 18005 

Das Beiblatt 1 der DIN 18005-11 enthält schalltechnische Orientierungswerte 
für die städtebauliche Planung.  

Tabelle 1 ʹ Orientierungswerte der DIN 18005  

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Gewerbegebiet (GE) 65 55 / 50 

Kerngebiete (MK) 63 53 / 45 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohn-
gebiete (MDW), Mischgebiete (MI), 
Urbane Gebiete (MU) 

60 50 / 45 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 / 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 / 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 / 35 

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, 
der höhere für Verkehrslärm.  

Nach der DIN 180052 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von 
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für 
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese 
Betrachtungsweise lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusammen-
setzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen 
Lärmquelle begründen. 

  

                                                      
1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau ʹ Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
2 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau ʹ Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2023. 
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3.2 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der gewerblichen Schallimmissionen werden die Immissions-
richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 her-
angezogen. Folgende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Be-
triebes nicht überschritten werden: 

Tabelle 2 ʹ Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 
und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäu-
ser, Pflegeanstalten 

45 35 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 
sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskate-
gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-
chenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 
22 und 6 Uhr maßgeblich. 

Seltene Ereignisse 

Bei seltenen Ereignissen an höchstens zehn Tagen oder Nächten eines Kalen-
derjahres können folgende Richtwerte außerhalb von Gebäuden angesetzt 
werden (betrifft Gebietskategorien b) bis g)): 

o tags 70 dB(A) 

o nachts 55 dB(A) 

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die o.g. Richtwerte nicht über-
schreiten: 

o für Gebietskategorie b) tags um nicht mehr als 25 dB(A) und nachts um 
nicht mehr als 15 dB(A) 

o für Kategorie c) bis g) tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht 
mehr als 10 dB(A) 
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3.3 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungsplänen. Das Plangebiet soll als allgemeines Wohnge-
biet (WA) ausgewiesen werden.  

Abbildung 1 ʹ �ƵƐǌƵŐ�ĂƵƐ�ĚĞŵ��ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶ�ͣKď�ĚĞŵ��ŽƌĨ�,ƂĐŚƐƚďĞƌŐ�V͞1  

 

  

                                                      
1 BebauunŐƐƉůĂŶ�ͣKď�ĚĞŵ��ŽƌĨ�,ƂĐŚƐƚďĞƌŐ�s͞�;sŽƌĞŶƚǁƵƌĨͿ�ĚĞƌ Stadt Gundelsheim, Maßstab 

1:500, digital, Planstand 18.08.2023. 
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3.4 Zusammenfassung der Orientierungs- und Richtwerte 

In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Orientierungs- und Immissions-
richtwerte für allgemeine Wohngebiete dargestellt. 

Tabelle 3 ʹ Orientierungs- und Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohnge-
biete  

Regelwerk Orientierungs- und Immissionsrichtwerte für 
allgemeine Wohngebiete in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

DIN 18005 (Verkehr / Gewerbe) 55 45 / 40 1 

TA Lärm 55 40 2 

Außenwohnbereiche 62 - 

Schwellenwerte der Gesund-
heitsgefährdung 

70 60 

 

  

                                                      
1 Der höhere Wert gilt für Straßenverkehr, der niedrigere für die anderen Lärmarten. 
2 Maßgeblich ist die lauteste Nachtstunde. 
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4 Beschreibung der örtlichen Situation 

In Gundelsheim ŝƐƚ�ĚŝĞ��ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƐ��ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶƐ�ͣKď�ĚĞŵ��ŽƌĨ�,ƂĐŚƐƚͲ
ďĞƌŐ�s͞�ǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶ͘�Darin sollen 7 Baufenster ausgewiesen werden. Nordöst-
lich sowie südöstlich des Plangebiets befinden sich zwei landwirtschaftliche Be-
triebe.  

 

4.1 Beschreibung der landwirtschaftlichen Betriebe 

Auf Basis von Betreiberangaben wurden aus schalltechnischer Sicht die Rand-
bedingungen für drei Situationen ermittelt:  

o Regelbetrieb  

o Erntebetrieb 

o Seltenes Ereignis 

Die Schallquellen der einzelnen Betriebssituationen sowie deren Einwirkzeiten 
sind in den folgenden Abschnitten aufgeführt und beziehen sich auf einen Tag 
mit hoher Auslastung. Eine detaillierte Beschreibung der Schallquellen erfolgt 
in Kapitel 6.  

Die nachfolgend aufgelisteten Tätigkeiten und Vorgänge wurden bei den Be-
rechnungen berücksichtigt. Es wurde unterstellt, dass all diese Tätigkeiten und 
Vorgänge am selben Tag erfolgen. 
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4.1.1 Betrieb 11 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 

  

                                                      
1 Die Randbedingungen des Betriebs wurden mit dem Betreiber im persönlichen Gespräch am 

02.05.2022, 20.10.2022 und 16.05.2023 sowie per Mail am 20.06.2022 erhoben. 
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- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 
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4.1.2 Betrieb 21 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 

  

                                                      
1 Die Randbedingungen des Betriebs wurden mit dem Betreiber im persönlichen Gespräch am 

17.05.2022 und 20.10.2022 sowie per Mail am 20.05.2022 und 23.10.2022 erhoben. 
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- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 
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4.1.3 Lage der Schallquellen 

- Aus Datenschutzgründen kann die Lage der landwirtschaftlichen Schallquellen 
nicht dargestellt werden. - 
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5 Geplante Schallschutzmaßnahmen 

Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der gelten-
den Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits berück-
sichtigt wurden. Die Maßnahmen wurden mit den Betreibern abgestimmt.  

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Schallschutzmaßnahmen 
nicht aufgeführt werden. - 
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6 Bildung der Beurteilungspegel 

6.1 Verfahren വ TA Lärm 

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm1 beschriebenen Ver-
ĨĂŚƌĞŶ�ͣĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚĞ�WƌŽŐŶŽƐĞ͞�ĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘��Ƶƌ��ĞƐƚŝŵŵƵŶŐ�ĚĞƌ�ŬƺŶĨƚŝŐĞŶ�^ŝƚƵĂͲ
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben, eigenen Mes-
sungen sowie Angaben zur Auslastung seitens der Betreiber erarbeitet.  

Entsprechend den einschlägigen Regelwerken und Verordnungen werden nur 
die Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände betrachtet und den Richtwerten ge-
genübergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum befin-
det, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung. 

Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Berücksichtigung 
der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der TA Lärm nach folgender Gleichung bestimmt: 

>ƌ�с�ϭϬ�ͼ�ůŐ ൥
ϭ

dƌ
� ෍ dũ�ͼ�ϭϬϬ͕ϭ൫>�ĞƋ͕ũ�Ͳ��ŵĞƚ�н�<d͕ũ�н�</͕ũ�н�<Z͕ũ൯

E

ũсϭ

൩ dB(A) 

Mit:  
 

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur 

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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6.2 Emissionen der maßgeblichen Schallquellen  

6.2.1 Schallabstrahlung der Hallen 

Innenpegel 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 

Schallabstrahlung der Außenbauteile 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 
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Schalldämmung 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 

 

6.2.2 Pkw Fahrwege 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 
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6.2.3 Traktor 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 
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6.2.4 Gabelstapler 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 

 

6.2.5 Hochdruckreiniger 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 

 

6.2.6 Holzspalter 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 
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6.2.7 Kommunikation im Freien 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 

 

6.2.8 Gebläse 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 

 

6.2.9 Kühler 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 
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6.3 Spitzenpegel 

- Aus Datenschutzgründen können die betrieblichen Randbedingungen nicht 
aufgeführt werden. - 
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6.4 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan auf der Basis 
der DIN ISO 9613-21. Das Modell berücksichtigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde 
bis zur 3. Reflexion 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption 

o Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung, es 
wird für den gesamten Untersuchungsraum ein Bodenfaktor von 0,8 
(0,0 = schallhart; 1,0 = schallweich) berücksichtigt 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen) 

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-
rinversion, die beide die Schallausbreitung fördern 

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne 
ĞŝŶĞƌ�ͣtŽƌƐƚ��ĂƐĞ͞-Betrachtung mit 0 dB(A) angesetzt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 2 m und in einer Höhe von 5 m über Gelände 
(ca. 1. OG) wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungsgebiet 
berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) 
bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewählt, dass ab den hellroten Farbtö-
nen die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete 
(WA) überschritten werden. 

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Reflexi-
onen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-
chen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen.  

                                                      
1 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Be-

rechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 
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7 Ergebnisse und Beurteilung 

Die Beurteilung der Schallimmissionen durch die landwirtschaftlichen Betriebe 
erfolgt in Anlehnung an die TA Lärm1. Es treten folgende Beurteilungspegel am 
Rand der Baufenster auf (detaillierte Ergebnisse siehe Anlagen A3 bis A8, Pe-
gelverteilung siehe Karten 1 bis 6):  

Tabelle 4 ʹ Beurteilungspegel im Plangebiet, ausgewählte Immissionsorte  

Immissionsort Beurteilungspegel 
dB(A) 

Immissionsrichtwert 
dB(A) 

Überschreitung 
dB(A) 

 tags / in der lautesten Nachtstunde 

Regelbetrieb 

IO 1 1.OG 45 / 17 

55 / 40 

- / - 

IO 2 1.OG 47 / 23 - / - 

IO 3 1.OG 47 / 35 - / - 

IO 4 1.OG 49 / 34 - / - 

IO 5 2.OG 53 / 33 - / - 

IO 6 2.OG 54 / 35 - / - 

Erntebetrieb 

IO 1 1.OG 51 / 21 

55 / 40 

- / - 

IO 2 1.OG 52 / 25 - / - 

IO 3 1.OG 51 / 35 - / - 

IO 4 2.OG 50 / 35 - / - 

IO 5 1.OG 53 / 36 - / - 

IO 6 1.OG 54 / 38 - / - 

Seltenes Ereignis 

IO 1 EG 52 / 48 

70 / 55 

- / - 

IO 2 EG 53 / 49 - / - 

IO 3 1.OG 52 / 49 - / - 

IO 4 2.OG 55 / 43 - / - 

IO 5 2.OG 59 / 42 - / - 

IO 6 2.OG 59 / 42 - / - 

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Die Beurteilungspegel betragen im Regelbetrieb bis 54 dB(A) tags und bis 
35 dB(A) in der lautesten Nachtstunde, im Erntebetrieb bis 54 dB(A) tags und 
bis 38 dB(A) in der lautesten Nachtstunde und im seltenen Ereignis bis 59 dB(A) 
tags und bis 49 dB(A) in der lautesten Nachtstunde. Die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm werden tags und nachts eingehalten. 

Es werden keine Festsetzungen gegenüber den gewerblichen Schallimmissio-
nen im Bebauungsplan erforderlich. 

Spitzenpegel 

An der geplanten Bebauung im allgemeinen Wohngebiet werden im ungüns-
tigsten Fall Pegelspitzen bis 67 dB(A) tags im Regel- und Erntebetrieb sowie bis 
67 dB(A) tags und bis 65 dB(A) nachts im seltenen Ereignis erreicht. Die Forde-
rung der TA Lärm, dass Maximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht 
mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten sollen 
(allgemeine Wohngebiete 85 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts; seltenes Ereignis: 
90 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts), wird erfüllt. 
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8 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung ǌƵŵ��ĞďĂƵƵŶŐƐƉůĂŶ�ͣKď�ĚĞŵ��ŽƌĨ�,ƂĐŚƐƚͲ
berg V͞�ŝŶ�'ƵŶĚĞůƐŚĞŝŵ�kann wie folgt zusammengefasst werden: 

o Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Schallimmissions-
prognose erstellt. Die Beurteilung der Schallimmissionen erfolgt im Bebau-
ungsplanverfahren in der Regel anhand den Orientierungswerten der 
DIN 180051.  

o Die Schallimmissionen durch die Landwirtschaftsbetriebe wurden in Anleh-
nung an die TA Lärm2 beurteilt.  

o Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. 

o Für die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung wurden die Richtwerte 
für allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) heran-
gezogen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen den Tagrichtwert um 
nicht mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um nicht mehr als 20 dB(A) 
überschreiten. 

o Entsprechend der Regelung der TA Lärm muss der Gesamtbetrieb betrach-
tet werden. Eine Abkopplung einzelner Anlagen oder Schallquellen ist in 
der Regel nicht zulässig.  

o Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und 
zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Ein-
wirkzeit, der Ton- und Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem 
Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangaben, eigene Mes-
sungen sowie Angaben seitens der Betreiber. 

o Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der zu-
lässigen Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits 
berücksichtigt wurden. 

o Es treten folgende Beurteilungspegel in den verschiedenen Betriebszustän-
den auf: 

x Regelbetrieb: bis 54 dB(A) tags und bis 35 dB(A) in der lautesten 
Nachtstunde 

x Erntebetrieb: bis 54 dB(A) tags und bis 38 dB(A) in der lautesten 
Nachtstunde 

                                                      
1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau ʹ Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
2 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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x Seltenes Ereignis: bis 59 dB(A) tags und bis 49 dB(A) in der lautesten 
Nachtstunde 

o Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden tags und nachts eingehal-
ten. 

o Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird er-
füllt.  

o Es werden keine Festsetzungen gegenüber den gewerblichen Schallimmis-
sionen im Bebauungsplan erforderlich. 
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9 Anhang 

Ergebnistabellen 

Rechenlaufinformation Anlage A1 - A2 

Einzelpunktberechnung Regelbetrieb Anlage A3 - A4 

Einzelpunktberechnung Erntebetrieb Anlage A5 - A6 

Einzelpunktberechnung Seltenes Ereignis Anlage A7 - A8 

Lärmkarten 
 

Regelbetrieb - Pegelverteilung tags Karte 1 

Regelbetrieb - Pegelverteilung nachts Karte 2 

Erntebetrieb - Pegelverteilung tags Karte 3 

Erntebetrieb - Pegelverteilung nachts Karte 4 

Seltenes Ereignis - Pegelverteilung tags Karte 5 

Seltenes Ereignis - Pegelverteilung nachts Karte 6 
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Schalltechnische Untersuchung
BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V" in Gundelsheim

- Einzelpunktberechnung, Regelbetrieb -

Anlage A3

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
HR Richtung
SW Stockwerk
Nutzung Gebietsnutzung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LN,max

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 1006 +HLQH���-XG�� ,QJHQLHXUE�UR�I�U�8PZHOWDNXVWLN



Schalltechnische Untersuchung
BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V" in Gundelsheim

- Einzelpunktberechnung, Regelbetrieb -

Anlage A4

Immissionsort HR SW Nutzung RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

LN,max,diff

dB

IO 1 EG WA 55 40 44,4 15,8 --- --- 85 60 64,7 ---

IO 1 1.OG WA 55 40 44,5 16,1 --- --- 85 60 64,6 ---

IO 1 2.OG WA 55 40 44,4 16,1 --- --- 85 60 64,0 ---

IO 2 EG WA 55 40 46,4 22,0 --- --- 85 60 64,9 ---

IO 2 1.OG WA 55 40 46,4 22,2 --- --- 85 60 64,6 ---

IO 2 2.OG WA 55 40 46,4 22,3 --- --- 85 60 63,9 ---

IO 3 EG WA 55 40 45,9 34,1 --- --- 85 60 65,0 ---

IO 3 1.OG WA 55 40 46,1 34,3 --- --- 85 60 64,7 ---

IO 3 2.OG WA 55 40 46,0 34,3 --- --- 85 60 64,1 ---

IO 4 EG WA 55 40 48,2 33,3 --- --- 85 60 63,5 ---

IO 4 1.OG WA 55 40 48,5 33,4 --- --- 85 60 63,5 ---

IO 4 2.OG WA 55 40 48,7 33,4 --- --- 85 60 63,5 ---

IO 5 EG WA 55 40 52,6 32,6 --- --- 85 60 65,9 ---

IO 5 1.OG WA 55 40 52,6 32,7 --- --- 85 60 66,0 ---

IO 5 2.OG WA 55 40 52,6 32,8 --- --- 85 60 65,9 ---

IO 6 EG WA 55 40 53,2 34,2 --- --- 85 60 66,1 ---

IO 6 1.OG WA 55 40 53,3 34,0 --- --- 85 60 66,2 ---

IO 6 2.OG WA 55 40 53,3 34,1 --- --- 85 60 66,1 ---

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 1006 +HLQH���-XG�� ,QJHQLHXUE�UR�I�U�8PZHOWDNXVWLN



Schalltechnische Untersuchung
BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V" in Gundelsheim

- Einzelpunktberechnung, Erntebetrieb -

Anlage A5

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
HR Richtung
SW Stockwerk
Nutzung Gebietsnutzung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LN,max

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 1007 +HLQH���-XG�� ,QJHQLHXUE�UR�I�U�8PZHOWDNXVWLN



Schalltechnische Untersuchung
BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V" in Gundelsheim

- Einzelpunktberechnung, Erntebetrieb -

Anlage A6

Immissionsort HR SW Nutzung RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

LN,max,diff

dB

IO 1 EG WA 55 40 50,2 19,3 --- --- 85 60 64,6 ---

IO 1 1.OG WA 55 40 50,3 20,2 --- --- 85 60 64,5 ---

IO 1 2.OG WA 55 40 50,3 20,1 --- --- 85 60 64,0 ---

IO 2 EG WA 55 40 51,4 24,6 --- --- 85 60 64,8 ---

IO 2 1.OG WA 55 40 51,4 25,0 --- --- 85 60 64,5 ---

IO 2 2.OG WA 55 40 51,3 25,0 --- --- 85 60 63,9 ---

IO 3 EG WA 55 40 51,0 34,3 --- --- 85 60 64,9 ---

IO 3 1.OG WA 55 40 51,0 34,5 --- --- 85 60 64,6 ---

IO 3 2.OG WA 55 40 51,0 34,6 --- --- 85 60 64,0 ---

IO 4 EG WA 55 40 49,2 34,8 --- --- 85 60 63,5 ---

IO 4 1.OG WA 55 40 49,6 34,9 --- --- 85 60 63,5 ---

IO 4 2.OG WA 55 40 49,9 34,9 --- --- 85 60 63,5 ---

IO 5 EG WA 55 40 52,9 35,9 --- --- 85 60 65,9 ---

IO 5 1.OG WA 55 40 53,0 36,0 --- --- 85 60 66,0 ---

IO 5 2.OG WA 55 40 53,0 36,0 --- --- 85 60 65,9 ---

IO 6 EG WA 55 40 53,4 37,7 --- --- 85 60 66,1 ---

IO 6 1.OG WA 55 40 53,5 37,7 --- --- 85 60 66,2 ---

IO 6 2.OG WA 55 40 53,5 37,7 --- --- 85 60 66,1 ---

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 1007 +HLQH���-XG�� ,QJHQLHXUE�UR�I�U�8PZHOWDNXVWLN



Schalltechnische Untersuchung
BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V" in Gundelsheim

- Einzelpunktberechnung, Seltenes Ereignis -

Anlage A7

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
HR Richtung
SW Stockwerk
Nutzung Gebietsnutzung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB Grenzwert¿berschreitung in Zeitbereich LN,max

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 1008 Heine + Jud - Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V" in Gundelsheim

- Einzelpunktberechnung, Seltenes Ereignis -

Anlage A8

Immissionsort HR SW Nutzung RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

LN,max,diff

dB

IO 1 EG WA 70 55 51,2 47,8 --- --- 90 65 64,6 64,7 --- ---

IO 1 1.OG WA 70 55 51,2 47,8 --- --- 90 65 64,5 64,5 --- ---

IO 1 2.OG WA 70 55 51,2 47,8 --- --- 90 65 64,0 64,0 --- ---

IO 2 EG WA 70 55 53,0 48,5 --- --- 90 65 64,8 64,8 --- ---

IO 2 1.OG WA 70 55 52,9 48,5 --- --- 90 65 64,5 64,5 --- ---

IO 2 2.OG WA 70 55 52,9 48,5 --- --- 90 65 63,9 63,9 --- ---

IO 3 EG WA 70 55 51,3 48,2 --- --- 90 65 64,9 64,9 --- ---

IO 3 1.OG WA 70 55 51,4 48,2 --- --- 90 65 64,6 64,6 --- ---

IO 3 2.OG WA 70 55 51,2 48,1 --- --- 90 65 64,0 64,1 --- ---

IO 4 EG WA 70 55 54,4 41,7 --- --- 90 65 63,5 49,9 --- ---

IO 4 1.OG WA 70 55 54,5 42,4 --- --- 90 65 63,5 49,7 --- ---

IO 4 2.OG WA 70 55 54,7 42,5 --- --- 90 65 63,5 49,7 --- ---

IO 5 EG WA 70 55 58,5 40,7 --- --- 90 65 65,9 47,6 --- ---

IO 5 1.OG WA 70 55 58,4 41,3 --- --- 90 65 66,0 46,9 --- ---

IO 5 2.OG WA 70 55 58,5 41,6 --- --- 90 65 65,9 46,9 --- ---

IO 6 EG WA 70 55 58,8 40,9 --- --- 90 65 66,1 47,7 --- ---

IO 6 1.OG WA 70 55 58,8 41,0 --- --- 90 65 66,2 47,2 --- ---

IO 6 2.OG WA 70 55 58,8 41,2 --- --- 90 65 66,1 44,7 --- ---

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 1008 Heine + Jud - Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik
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BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V"
in Gundelsheim

Karte 1 - Regelbetrieb tags

Pegelverteilung landwirtschaftliche Betriebe

Beurteilungsgrundlage: TA Lªrm
Beurteilungspegel Tag
Rechenhºhe 5 m ¿ber Gelªnde
Stand: 09.10.2023

Legende

Gebªude

Geltungsbereich

Baufenster

Immissionsort

MaÇstab 1:1.500
0 20 40 60 80 100

m

Anmerkung: Die Lªrmkarte kann nur eingeschrªnkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhºhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung:TH-NB
Projektnummer: 3332
Auftraggeber:Stadtverwaltung Gundelsheim
Heine + Jud, Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik

Pegelwerte tags
in dB(A)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60  WA
60 < <= 65  MI 
65 < <= 70  GE
70 <  
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BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V"
in Gundelsheim

Karte 2 - Regelbetrieb nachts

Pegelverteilung landwirtschaftliche Betriebe

Beurteilungsgrundlage: TA Lªrm
Beurteilungspegel Nacht
Rechenhºhe 5 m ¿ber Gelªnde
Stand: 09.10.2023

Legende

Gebªude

Geltungsbereich

Baufenster

Immissionsort

MaÇstab 1:1.500
0 20 40 60 80 100

m

Anmerkung: Die Lªrmkarte kann nur eingeschrªnkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhºhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung:TH-NB
Projektnummer: 3332
Auftraggeber:Stadtverwaltung Gundelsheim
Heine + Jud, Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik

Pegelwerte nachts
in dB(A)

 <= 15
15 < <= 20
20 < <= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45  WA
45 < <= 50  MI 
50 < <= 55  GE
55 <  
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BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V"
in Gundelsheim

Karte 3 - Erntebetrieb tags

Pegelverteilung landwirtschaftliche Betriebe

Beurteilungsgrundlage: TA Lªrm
Beurteilungspegel Tag
Rechenhºhe 5 m ¿ber Gelªnde
Stand: 09.10.2023

Legende

Gebªude

Geltungsbereich

Baufenster

Immissionsort

MaÇstab 1:1.500
0 20 40 60 80 100

m

Anmerkung: Die Lªrmkarte kann nur eingeschrªnkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhºhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung:TH-NB
Projektnummer: 3332
Auftraggeber:Stadtverwaltung Gundelsheim
Heine + Jud, Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik

Pegelwerte tags
in dB(A)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60  WA
60 < <= 65  MI 
65 < <= 70  GE
70 <  



IO 1
IO 2

IO 3

IO 4

IO 5

IO 6

IO 1
IO 2

IO 3

IO 4

IO 5

IO 6

32516300

32516300

32516400

32516400

32516500

32516500

32516600

32516600
5

4
5

9
8

0
0

5
4

5
9

8
0

0

5
4

5
9

9
0

0

5
4

5
9

9
0

0

5
4

6
0

0
0

0

5
4

6
0

0
0

0

5
4

6
0

1
0

0

5
4

6
0

1
0

0

BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V"
in Gundelsheim

Karte 4 - Erntebetrieb nachts

Pegelverteilung landwirtschaftliche Betriebe

Beurteilungsgrundlage: TA Lªrm
Beurteilungspegel Nacht
Rechenhºhe 5 m ¿ber Gelªnde
Stand: 09.10.2023

Legende

Gebªude

Geltungsbereich

Baufenster

Immissionsort

MaÇstab 1:1.500
0 20 40 60 80 100

m

Anmerkung: Die Lªrmkarte kann nur eingeschrªnkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhºhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung:TH-NB
Projektnummer: 3332
Auftraggeber:Stadtverwaltung Gundelsheim
Heine + Jud, Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik

Pegelwerte nachts
in dB(A)

 <= 15
15 < <= 20
20 < <= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45  WA
45 < <= 50  MI 
50 < <= 55  GE
55 <  
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BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V"
in Gundelsheim

Karte 5 - Seltenes Ereignis tags

Pegelverteilung landwirtschaftliche Betriebe

Beurteilungsgrundlage: TA Lªrm
Beurteilungspegel Tag
Rechenhºhe 5 m ¿ber Gelªnde
Stand: 09.10.2023

Legende

Gebªude

Geltungsbereich

Baufenster

Immissionsort

MaÇstab 1:1.500
0 20 40 60 80 100

m

Anmerkung: Die Lªrmkarte kann nur eingeschrªnkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhºhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung:TH-NB
Projektnummer: 3332
Auftraggeber:Stadtverwaltung Gundelsheim
Heine + Jud, Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik

Pegelwerte tags
in dB(A)

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75  
75 < <= 80   
80 < <= 85  
85 <  
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BPL "Ob dem Dorf Hºchstberg V"
in Gundelsheim

Karte 6 - Seltenes Ereignis nachts

Pegelverteilung landwirtschaftliche Betriebe

Beurteilungsgrundlage: TA Lªrm
Beurteilungspegel Nacht
Rechenhºhe 5 m ¿ber Gelªnde
Stand: 09.10.2023

Legende

Gebªude

Geltungsbereich

Baufenster

Immissionsort

MaÇstab 1:1.500
0 20 40 60 80 100

m

Anmerkung: Die Lªrmkarte kann nur eingeschrªnkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhºhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung:TH-NB
Projektnummer: 3332
Auftraggeber:Stadtverwaltung Gundelsheim
Heine + Jud, Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik

Pegelwerte nachts
in dB(A)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60  
60 < <= 65  
65 < <= 70
70 <  
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1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Gundelsheim beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans 
Höchstberg    in Gundelsheim. Im Jahr 2020 wurde 

 
Gundelsheim (vgl. Abbildung 1 schwarz gestrichelte Abgrenzung) abgegrenzt. Der aktuelle 

kleinräumigen Teilbereich, wohingegen die Abgrenzung im Norden große Bereiche des 
ursprünglichen Geltungsbereichs nicht mehr mit einbezieht. Im Rahmen der Umsetzung des 
Bebauungsplans soll Wohnbebauung entstehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass im Zuge der Realisierung des Bebauungsplans in Lebensräume von besonders und 
streng geschützten Tierarten eingegriffen wird. Dabei ist maßgeblich für die 
artenschutzrechtlich relevanten Tiergruppen Vögel (insbesondere bodenbrütende Vogelarten 
wie z. B. Feldlerche), Reptilien und der Schmetterlingsart Großer Feuerfalter eine 
Betroffenheit anzunehmen. Um artenschutzrechtliche Konfliktsituationen konkret bewerten 
und ggfs. erforderliche Vermeidungs- und/oder CEF-Maßnahmen planen zu können, wird 
wurde die Tiergruppe Vögel bereits im Jahr 2020 explizit erfasst, neu erfasst werden die 
Tiergruppe Reptilien sowie der Große Feuerfalter im Jahr 2022. Ergänzend erfolgt eine 
Erfassung geeigneter Habitatstrukturen und Lebensräume aller artenschutzrechtlich 
relevanten Tiergruppen und -arten.  

Die Untersuchungsergebnisse bilden die Grundlage für die spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) auf der Basis des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Sofern das 
Vorhaben Zugriffsverbote berührt, ist die Planung so genannter CEF-Maßnahmen 
(continuous ecological functionality measures) erforderlich, gegebenenfalls ist auch ein 
Ausnahmeantrag nach § 45 BNatSchG zu stellen. Art und Umfang der CEF-Maßnahmen 
werden innerhalb des zu erstellenden Gutachtens definiert.  

Wick + Partner Architekten und Stadtplaner hatte die Planbar Güthler GmbH mit den oben 
beschriebenen Untersuchungen von Vögeln und Habitatstrukturen im Jahr 2020 und der 
artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt. Die Stadtverwaltung Gundelsheim hat die Planbar 
Güthler GmbH 2022 mit den ergänzenden Erfassungen der Reptilien, des Großen Feuer-
falters und zusätzlicher Habitatstrukturen sowie der Aktualisierung der artenschutzrechtlichen 
Prüfung aus dem Jahr 2020 beauftragt. 

1.2 Datengrundlagen 

Für die Erstellung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurden folgende Daten-
grundlagen herangezogen: 

 Erhebungen:  
- Eigene Erhebungen von April bis Juli 2020 
- Eigene Erhebungen von Mai bis September 2022 

 
 Luftbilder, topografische Karten 

 
 Fachliteratur (siehe auch Literaturverzeichnis): 
- Listen der in Baden-Württemberg vorkommenden besonders und streng geschützten 

Arten sowie deren Erhaltungszustand (LUBW 2008, 2013) 
- Grundlagen der FFH-Arten (BFN 2007, LANUV NRW 2014, LFU 2015, LUBW 2013)  
- Die Grundlagenwerke Baden-Württembergs zu verschiedenen Artengruppen: 

 Vögel (HÖLZINGER 1997, 1999, HÖLZINGER und MAHLER 2001, HÖLZINGER und 
BOSCHERT 2001) 
 



2  Einleitung 
 

 
Planbar Güthler 

 Gesetzliche Grundlagen: 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
- Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 
- Vogelschutzrichtlinie (VRL) 

 
 

1.3 Rechtliche Grundlage 

Bezüglich der Pflanzen- und Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL sowie der europäischen 
Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für 
nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  
 

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten/Standorten wild lebender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare 
Verletzung oder Tötung von wild lebenden Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. 
Beschädigung oder Zerstörung von Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer 
Entwicklungsformen. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. Standorte im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  
 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
 

Tötungsverbot: Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare, der durch 
den Eingriff oder das Vorhaben betroffenen Arten. 
Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 
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1.4 Beschreibung des Vorhabens 

Die Stadt Gundelsheim Teilort Höchstberg - 
Nordrand  (vgl. Abbildung 1 und Abbildung 2). Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 4,52 ha. 

Die Stadt Gundelsheim plant die Aufstellung des Bebauungsplans 
Abbildung 3). Der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 3,18 ha. 

 

 
Abbildung 1: Plangrundlage zum Bebauungsplan Teilort Höchstberg  Nordrand dt Gundels-

heim. Das Untersuchungsgebiet für die Habitatstrukturen 2020 entspricht dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplans (schwarze, gestrichelte Linie). Die Abgrenzung 

entspricht der blauen gestrichelten Linie. 
  Quelle: Wick + Partner, Stand: 12.05.2020. 
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Abbildung 2: 

Höchstberg   
   Quelle: Wick + Partner, Stand: 12.05.2020. 

 
Abbildung 3: 

 
   Quelle: Wick + Partner mbB, Stand: 26.01.2022.  
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1.5 Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

Der Geltungsbereich des - Nordrand  bzw. des 
 befindet sich 

östlich von Gundelsheim im nördlichen Bereich des Stadtteils Höchstberg (vgl. Abbildung 4). 
  

 
Abbildung 4: Lage des Geltungsbereichs des - Nordrand

Stadt Gundelsheim sowie des Bebauungsplans  
Stadt Gundelsheim (rote Ellipse). 
Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung 
Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 

Das Untersuchungsgebiet wird nördlich von ackerbaulich genutzten Flächen, östlich von der 
Bernbrunner Straße, südlich von der Wohnbebauung am Ortsrand von Höchstberg sowie 
westlich von einem gehölzgesäumten Feldweg bzw. von Ackerflächen begrenzt. Das 
Untersuchungsgebiet selbst besteht aus einer ackerbaulich genutzten Fläche sowie in 
geringem Umfang aus einem Hohlweg mit Feldhecke und einer Wiese, die als Lagerplatz 
genutzt wird (vgl. Abbildung 5). In nächster Umgebung zum Untersuchungsgebiet befinden 
sich östlich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit unterschiedlichen Gebäuden und Garten mit 
Gehölzen, sowie einige weitere Wohngebäude. Im Süden schließt die Wohnbebauung 
Höchstbergs an, nördlich und westlich befinden sich ackerbaulich genutzte Flächen. 
Großräumig betrachtet schließen östlich und westlich Waldgebiete, nördlich der kleine 
Stadtteil Bernbrunn und südlich von Höchstberg weitere landwirtschaftlich geprägte 
Lebensräume an das Untersuchungsgebiet. 

Für die Erfassung der Tiergruppe Vögel wird das Untersuchungsgebiet nach Norden, Osten 
und Westen erweitert (vgl. Abbildung 5, gelbe, gestrichelte Linie), um eine Betroffenheit von 
insbesondere bodenbrütenden Arten bewerten zu können. Die Erfassung geeigneter 
Lebensräume und Habitatstrukturen im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung wird innerhalb des Geltungsbereichs des Teilort Höchstberg - 
Nordrand Stadt Gundelsheim sowie des Bebauungsplans 

 durchgeführt (vgl. Abbildung 5, rote Linie). Die Tiergruppe 
Reptilien sowie die Schmetterlingsart Großer Feuerfalter werden im Jahr 2022 innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
Gundelsheim erfasst. 
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Abbildung 5: Teilort Höchstberg 

- Nordrand Stadt Gundelsheim (rote Linie) sowie das erweiterte Untersuchungsgebiet 
zur Erfassung bodenbrütender Vogelarten (gelbe, gestrichelte Linie) aus dem Jahr 
2020 und Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

 (blau gestrichelte Linie), die gleich-
zeitig dem Untersuchungsgebiet für Habitatstrukturen, Reptilien und Großer 
Feuerfalter im Jahr 2022 entspricht. 
Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden- Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 
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2 METHODIK  

Im Zeitraum vom April bis Juli 2020 wurden Erfassungen der Tiergruppe Vögel sowie 
Kartierungen potenzieller Habitatstrukturen und Lebensräume verschiedener Tiergruppen im 
Untersuchungsgebiet durchgeführt. Im Zeitraum Mai bis September 2022 wurden innerhalb 

Erfassungen 
der Tiergruppe Reptilien und der Schmetterlingsart Großer Feuerfalter sowie Kartierungen 
potenzieller Habitatstrukturen und Lebensräume verschiedener Tiergruppen ergänzt. 

Habitatstrukturen 

Am 19.05.2020 wurden innerhalb 
Höchstberg - vorkommende Gehölze gezielt nach Baum-
höhlen sowie Holz- und Rindenspalten abgesucht, die wichtige Habitatstrukturen für höhlen-
brütende Vögel, baumhöhlenbewohnende Fledermäuse oder xylobionte Käfer darstellen 
können. Am 17.05.2022 erfolgte diese Untersuchung auch für den Geltungsbereich des 

. Die Unter-
suchung der Gehölze erfolgte bodengestützt unter Verwendung eines Fernglases und (falls 
notwendig) mit Hilfe eines Videoendoskops. Außerdem wurde auf dauerhaft nutzbare 
Vogelnester (Reisignester) geachtet. 
 
Im Rahmen der Erfassung wurde zudem auf Biotopstrukturen geachtet, die sich als Habitate 
für weitere artenschutzrechtlich relevante Tierarten eignen könnten, z. B. besondere 
Pflanzenarten (Anhang IV-Arten und Nahrungspflanzen für artenschutzrechtlich relevante 
Schmetterlingsarten) oder potenzielle Reptilienhabitate.  
 
Vögel 

Für die Erhebung der Vögel erfolgten insgesamt fünf Begehungen zwischen April und Juli 
2020, wobei sowohl Sichtbeobachtungen als auch akustische Nachweise aufgenommen 
wurden. Sämtliche Begehungen erfolgten in den frühen Morgenstunden. Dabei wurden die 
arttypischen Gesänge und Rufe unterschieden und die zugehörigen Arten lagegenau in einer 
Karte eingetragen. Die Sichtbeobachtungen wurden teils mit bloßem Auge, teils unter 
Zuhilfenahme eines Fernglases vorgenommen. Die Auswertung der Erhebungsdaten erfolgte 
nach den Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 
2005). 

Reptilien 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte mittels Sichtbeobachtung. Hierzu wurden bei vier 
Begehungen zwischen Mai und September 2022 die für die Tiergruppe relevanten 
Biotopstrukturen abgegangen. Die Begehungen fanden teils während der vormittäglichen 
Aufwärmphase teils am späteren Nachmittag statt. Dadurch wurden die potenziellen Habitate 
in unterschiedlichen Besonnungssituationen erfasst und die für den Tages- und Jahresverlauf 
typischen Aktivitätsmuster der Arten berücksichtigt. Am ersten Begehungstermin wurden 
zehn künstliche Verstecke (je 1 m²) in Form von Teppichstücken (teilgummiert) im Bereich 
potenzieller Reptilienhabitate ausgebracht (siehe Karte 1). Diese künstlichen Verstecke 
wurden bei den drei folgenden Erfassungsterminen zusätzlich zu den natürlichen 
Biotopstrukturen überprüft. Die Erfassung der Tiergruppe Reptilien erfolgte anhand des 
Methodenstandards von LAUFER et al. (2007) und LAUFER (2014) sowie von HACHTEL et al. 
(2009). 
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Großer Feuerfalter 

Die Erfassung der Schmetterlingsart Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) erfolgte im 
Untersuchungsgebiet an zwei Begehungsterminen im Zeitraum zwischen Juni und 
September 2022. Dabei wurde bei Tagbegehungen eine zielorientierte Suche nach Eiern und 
frühen Raupenstadien am Ende der Flugzeit der jeweiligen Generation in Vorkommen der 
Raupenfraßpflanzen durchgeführt. Darüber hinaus wurde nach adulten Faltern Ausschau 
gehalten (HERMANN und TRAUTNER 2011).  

Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die Termine der faunistischen Erfassungen. 

Tabelle 1: Begehungstermine zur Erfassung von Tiergruppen bzw. Habitatstrukturen 

 

Tiergruppe bzw. Habitatstrukturen Datum 

Erfassung potenzieller Habitatstrukturen an Gehölzen 
sowie flächenhafter Habitatstrukturen 

19.05.2020 
17.05.2022 

Erfassung der Tiergruppe Vögel 
 

17.04.2020 
30.04.2020 
19.05.2020 
16.06.2020 
07.07.2020 

Erfassung der Tiergruppe Reptilien 
 

17.05.2022 
02.06.2022 
20.06.2022 
05.09.2022 

Erfassung der Schmetterlingsart Großer Feuerfalter 
 

20.06.2022 
05.09.2022 
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3 WIRKUNGEN DES VORHABENS 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 
Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen 
können (vgl. Tabelle 2). 

Baubedingte Wirkfaktoren:  
Baubedingte Wirkungen sind vom Baufeld und Baubetrieb ausgehende Einflüsse, die 
während der Zeit der Baudurchführung zu erwarten sind.  
 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 
Anlagebedingte Wirkfaktoren sind im Gegensatz zu baubedingten Faktoren in der Regel 
dauerhaft. 
 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren entstehen durch den Betrieb der Anlage. 
 
Tabelle 2:  Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren und deren mögliche Wirkungsweise 

auf einzelne Tiergruppen oder -arten ohne Durchführung von Vermeidungs-, 
Minimierungs- und CEF-Maßnahmen 

Wirkfaktoren Wirkungsweise 

Flächeninanspruchnahme durch Baustellen-
einrichtungsflächen 

Temporärer Verlust von Habitaten 

Störreize (Lärm, Erschütterung, künstliche Licht-
quellen) durch Baubetrieb 

Störung von Nahrungshabitaten, 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Flucht- und 
Meidereaktionen  

Fällung von Bäumen im Zuge der Baufeldfrei-
machung 

Verletzung, Tötung, Beschädigung streng 
geschützter Tierarten einschließlich deren 
Entwicklungsstadien  

Gebäudeabbruch im Zuge der Baufeld-
freimachung 

Verletzung, Tötung, Beschädigung streng 
geschützter Tierarten einschl. deren 
Entwicklungsstadien während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht- und 
Überwinterungszeiten 

Vorrübergehende Inanspruchnahme unbebauter 
Fläche als Lager- oder Arbeitsfläche für den 
Baubetrieb  

Bodenverdichtung 

Bautätigkeiten unter Maschineneinsatz Verletzung, Tötung, Beschädigung, Zerstörung 
streng geschützter Tierarten durch Maschinen 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch 
Versiegelung und Bebauung 

Dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sowie von Nahrungshabitaten, 
Erhöhung intra- und interspezifischer 
Konkurrenz 

Hinderniswirkung durch Glasfassaden/große 
Fenster 

Erhöhtes Kollisionsrisiko bei großflächiger 
Verwendung von Glas- oder Metallfronten 

Direkte oder indirekte Beleuchtung von 
Habitaten 

Erhöhung des Risikos von Prädatoren erbeutet 
zu werden 

Störung von Tieren durch Lärm, Erschütterung, 
künstliche Lichtquellen im Rahmen von 
Betriebsabläufen 

Die geplante Umsetzung des Bebauungsplans 
stellt eine neue Nutzungsweise des Geltungs-
bereichs dar. Demzufolge sind durch die 
Umsetzung neue bzw. zusätzliche erheblichen 
betriebsbedingten Wirkungen zu erwarten. 
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4 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE UND BETROFFENHEIT 

4.1 Habitatstrukturen 

Habitatstrukturen an Gehölzen 
Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Gehölze wurden hinsichtlich ihrer Habitat-
eignung für höhlenbrütende Vögel, baum- und spaltenbewohnende Fledermäuse und 
holzbewohnende Käfer untersucht. Die wenigen an der östlichen Grenze des Geltungs-
bereichs stehenden Gehölze weisen keine nutzbaren Habitatstrukturen für Vögel oder 
Fledermäuse auf, sodass sich keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten von höhlenbrütenden 
Vögeln und gehölzbewohnenden Fledermäusen im Geltungsbereich befinden. Auch eine 
Nutzung der Bäume durch xylobionte Käfer kann ausgeschlossen werden, da die Gehölze zu 
jung sind und nur geringe Dimensionen aufweisen.  
 
Der gesamte Gehölzbestand innerhalb des Untersuchungsgebiets eignet sich für freibrütende 
Vogelarten als Fortpflanzungs- und Ruhestätte und stellt für diverse Vogel- und Fledermaus-
arten ein geeignetes Nahrungshabitat dar. Im Untersuchungsgebiet konnten keine dauerhaft 
nutzbaren Reisignester festgestellt werden. 

 
Flächenhafte Habitatstrukturen 
Im Rahmen der Erfassung der flächenhaften Habitatstrukturen sowie Lebensräume konnten 
keine zwei kleine Bereiche mit für Reptilienarten relevanten Strukturen nachgewiesen 
werden. Im Geltungsbereich selbst liegt ausschließlich eine intensiv bewirtschaftete 
Ackerfläche, die kein Potenzial für Reptilien bietet. Auch Randstrukturen sind so gut wie nicht 
vorhanden. Aus diesem Grund kann ein Vorkommen von Reptilien im Untersuchungsgebiet 
ausgeschlossen werden. Der größte Teil des Geltungsbereichs wird bislang intensiv 
ackerwirtschaftlich bestellt, weshalb hier keine Lebensräume für Reptilien bestehen. Entlang 
der östlichen Grenze des Geltungsbereichs befindet sich jedoch eine schmale ostexponierte 
Böschung mit grasreicher Gras-/Krautvegetation, welche eine mäßige Eignung als Lebens-
raum für Reptilien aufweist (vgl. Abbildung 6). Die Gras-/Krautvegetation ist vorwiegend 
homogen dicht und hochwüchsig ausgeprägt. Jedoch war die Böschung an den Terminen am 
02.06.2022 und am 05.09.2022 frisch gemäht (vgl. Abbildung 6). Sonnenplätze und 
potenzielle Eiablageplätze sind in geringer Anzahl in kleineren lückig ausgeprägten Bereichen 
vorhanden. Der Boden ist zumindest teilweise grabbar. Versteckstrukturen sind in Form von 
Säugerbauten in mäßiger Anzahl vorhanden. Weiterhin weist eine Wiesenfläche im 
Südwesten inklusive der direkt angrenzenden ostexponierten Böschung mit heterogen 
ausgeprägter Gras-/ Krautvegetation eine potenzielle Eignung als Reptilienlebensraum auf. 
Auf einem Teil der Fläche wird Feuerholz gelagert (vgl. Abbildung 7). Die Holzstapel stellen 
zugleich gute Versteckstrukturen sowie Sonnenplätze dar. Die Vegetation wird größtenteils 
kurzgehalten, in den Randbereichen sowie um die Holzstapel ist sie jedoch höher 
aufgewachsen und stellt ein geeignetes Jagdhabitat für Reptilien dar. Der Boden ist durch 
häufiges Befahren mit schwerem Gerät allerdings nur an einzelnen Stellen grabbar und zur 
Eiablage geeignet. Zudem kommt es zu regelmäßigen Störungen durch Befahren und 
Umlagern, Abtragen und Umschichten der Holzstapel. Die östlich des Krautweges gelegene 
westexponierte und mit einem Feldgehölz bestandene Böschung weist eine zu hohe 
Beschattung auf und ist somit als Lebensraum für Reptilien nicht geeignet. 
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Abbildung 6: Ostexponierte Böschung entlang des östlichen Rands des Geltungsbereichs (linkes 

Bild: mit Gehölzen bestandene südliche Hälfte mit Blick nach Süden; rechtes Bild: an 
Ackerfläche angrenzende nördliche Hälfte mit Blick nach Norden). 

 

 
Abbildung 7: Holzstapel auf der Fläche im Südwesten des Untersuchungsgebiet mit angrenzender 

hochgewachsener Ruderalvegetation mit großen Anteilen an Stumpfblättrigem Ampfer 
(Aufnahmedatum 02.06.2022). 

 
 



12  Untersuchungsergebnisse und Betroffenheit 
 

 
Planbar Güthler 

Auf der Fläche im Südwesten des Untersuchungsgebiets konnten Bestände nichtsauren 
Ampfers festgestellt werden (vgl. Abbildung 7), welche als Raupenfraßpflanzen des streng 
geschützten Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) dienen. Es handelte sich dabei 
vorwiegend um Stumpfblättrigen Ampfer (Rumex obtusifolius) sowie in kleinen Mengen um 
Krausen Ampfer (Rumex crispus). Innerhalb des gesamten Geltungsbereichs konnten keine 
sonstigen Pflanzenarten festgestellt werden, welche als potenzielle Wirtspflanzen für weitere 
artenschutzrechtlich relevante Schmetterlingsarten dienen. Lediglich im erweiterten 
Untersuchungsgebiet konnten einige einzelne Pflanzen des Stumpfblättrigen Ampfers 
(Rumex obtusifolius) entlang des Feldweges im Norden des erweiterten 
Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. Ein Vorkommen von weiteren artenschutz-
rechtlich relevanten Vertretern aus der Tiergruppe Schmetterlinge kann somit ausge-
schlossen werden. 

Betroffenheit 

Teilort Höchstberg - Nordrand
Gundelsheim bzw. des Bebauungsplans 
Gundelsheim können mögliche Fortpflanzungs- und Ruhestätten boden- und freibrütender 
Vogelarten, streng geschützter Reptilienarten sowie des Großen Feuerfalters beeinträchtigt 
bzw. entfernt werden. Hier besteht das Risiko, dass potenziell vorkommende Individuen 
dieser Tiergruppen bzw. -arten getötet oder verletzt werden.  
 

4.2 Vögel 

Bei der Erfassung der Brutvögel konnten im Untersuchungsgebiet und dessen Umgebung 
21 Vogelarten nachgewiesen werden (vgl. Tabelle 3 und Karte 1). Davon werden fünf Arten 
aufgrund ihrer Verhaltensweisen (mit Brutnachweis bzw. Brutverdacht) im Weiteren als 
Brutvögel betrachtet (vgl. Tabelle 3). Arten, die nur mit einzelnen Brutzeitbeobachtungen im 
Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden konnten, aufgrund ihrer Habitatansprüche 
jedoch im Untersuchungsgebiet brüten könnten, wurden den potenziellen Brutvögeln (sieben 
Arten) zugeordnet. Alle anderen Arten wurden als Überflieger (drei Arten) oder als Nahrungs-
gast (sechs Arten) aufgenommen. 
 

Tabelle 3: Schutzstatus, Gefährdung sowie Anzahl der Reviere der im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesenen und potenziell vom Vorhaben betroffenen Vogelarten 

Deutscher 
Name 

Wissenschaftlicher 
Name 

RL 
BW 

RL 
D 

VRL BG Trend Rev. Status Gilde 

Amsel Turdus merula * * 1 b +1 2 B f 
Bachstelze Motacilla alba * * 1 b -1 - Ü g 
Blaumeise Cyanistes caeruleus * * 1 b +1 - pB h 
Buchfink Fringilla coelebs * * 1 b -1 - pB f 

Fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

3 * 1 b -2 - pB f 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 1 b -2 4 B b 
Goldammer Emberiza citrinella V * 1 b -1 2 B f 
Grünfink Carduelis chloris * * 1 b 0 - pB f 
Grünspecht Picus viridis * * 1 s 0 - Ü h 

Hausrotschwanz 
Phoenicurus 
ochruros 

* * 1 b 0 - pB g 

Haussperling Passer domesticus V V 1 b -1 - Ng g 
Kohlmeise Parus major * * 1 b 0 1 B h 
Mäusebussard Buteo buteo * * 1 s 0 - Ü f 
Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 V 1 b -1 - Ng g 
Mönchsgras-
mücke 

Sylvia borin * * 1 b +1 - pB f 
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Deutscher 
Name 

Wissenschaftlicher 
Name 

RL 
BW 

RL 
D 

VRL BG Trend Rev. Status Gilde 

Rabenkrähe Corvus corone * * 1 b 0 - Ng f 
Ringeltaube Columba palumbus * * 1 b +2 - Ng f 
Schafstelze Motacilla flava flava V * 1 s 0 - Ng f 
Star Sturnus vulgaris * 3 1 b 0 - Ng h 
Stieglitz Carduelis carduelis * * 1 b 0 1 B f 

Zilpzalp 
Phylloscopus 
collybita 

* * 1 b 0 - pB f 

RL BW Rote Liste der Vogelarten Baden-Württembergs (BAUER et al. 2016) 
RL D Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015) 
3 gefährdet 
* nicht gefährdet 
V Arten der Vorwarnliste 

VRL EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) 
1 Art. 1, Abs. 1 der VRL stellt alle wildlebenden Vogelarten, die im Gebiet der Mitgliedstaaten der EU heimisch sind 

(Ausnahme: Grönland) unter Schutz. 

BG Bundesnaturschutzgesetz 
b besonders geschützte Art nach §7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
s streng geschützte Art nach §7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

Trend Bestandsentwicklung im 25-jährigen Zeitraum 1985- 2009 (BAUER et al. 2016) 
+2 = Bestandszunahme größer als 50 % 
+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50   
  0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner 20 % 
 -1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % 
-2 = Bestandsabnahme größer als 50 % 

Rev. 
Anzahl der Brutreviere je Art 

Status 
B Brutvogel 
pB potenzieller Brutvogel 
Ng Nahrungsgast 
Ü Überflieger 

Gilde  
b Bodenbrüter 
f Freibrüter 
h Höhlenbrüter 
g Gebäudebrüter 

 
 
Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans wird nicht in Bestandsgebäude bzw. Gehölze 
eingegriffen, so dass eine Beeinträchtigung von gebäudebrütenden und höhlenbrütenden 
Vogelarten nicht gegeben ist. Gegebenenfalls bieten die geplante Bebauung sowie die neue 
Bepflanzung gebäude- und höhlenbrütenden Vogelarten sogar neue Nistmöglichkeiten. Das 
Feldgehölz im Südwesten, welches innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

 liegt, soll im Bebauungsplan als 
Pflanzbindung festgesetzt und zusätzlich im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrags 
gesichert werden. Baubedingte Störungen von im Umfeld des Eingriffsbereichs brütenden 
Vögeln sind nicht zu erwarten, da die erfassten gebäude- und höhlenbrütenden Vogelarten 
als Bewohner des Siedlungsraums eine relativ hohe Störungstoleranz gegenüber Lärm 
aufweisen. Die überplante Fläche stellt für die genannten Arten zudem kein essentielles 
Nahrungshabitat dar. Eine erhebliche Betroffenheit der gebäude- und höhlenbrütenden Arten 
ist folglich nicht gegeben, weshalb sie im Weiteren nicht näher betrachtet werden. Sofern 
jedoch zukünftig Eingriffe in die angrenzend an das Untersuchungsgebiet befindlichen 
Gehölze (vgl. Karte 1) geplant sind, müssen diese vor Beginn der Bauarbeiten von 
qualifiziertem Fachpersonal auf eine aktuelle Nutzung durch Vögel untersucht werden. Auf 
diese Weise können vorkommende Arten und Nester im Detail erfasst und bei Bedarf 
geeignete Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen festgelegt werden. 
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Haussperling, Mehlschwalbe, Rabenkrähe, Ringeltaube, Schafstelze und Star konnten im 
Untersuchungsgebiet als Nahrungsgäste erfasst werden. Keine der Arten zeigte revier-
anzeigendes Verhalten. Im Untersuchungsgebiet befinden sich weder potenzielle Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten von Gebäudebrütern (Haussperling, Mehlschwalbe), da 
Gebäude im Geltungsbereich fehlen, noch potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Reisignester nutzenden Rabenkrähe und Ringeltaube und Habitatstrukturen an Gehölzen für 
den Star fehlen ebenfalls. Dementsprechend kann eine Brut der Arten im Untersuchungs-
gebiet ausgeschlossen werden. Auch eine Brut der Schafstelze im Untersuchungsgebiet 
kann, aufgrund der einmaligen Sichtung, ausgeschlossen werden. Da in den umliegenden 
Bereichen ähnliche Biotope, wie sie im Untersuchungsgebiet vorkommen, in ausreichendem 
Maße zu finden sind, können die genannten Arten ausweichen. Eine Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten sowie eine Beeinträchtigung in Form einer 
erheblichen Störung ist durch die Umsetzung des Bebauungsplans nicht zu erwarten. Folglich 
werden die genannten Arten nicht weiter betrachtet. 

Bachstelze, Grünspecht und Mäusebussard sind ausschließlich als Überflieger registriert 
worden. Die Arten wurden lediglich einmalig beim Überflug über das Untersuchungsgebiet 
beobachtet und zeigten keinerlei revieranzeigendes Verhalten. Zudem befinden sich weder 
potenziell nutzbare Gebäude für die Bachstelze, Baumhöhlen in Gehölzen für den 
Grünspecht noch Reisignester/Horste für den Mäusebussard im Untersuchungsgebiet, 
sodass eine Brut dieser Arten im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden kann. 
Beeinträchtigungen in Flugkorridoren oder während saisonaler Wanderungen sind für diese 
Arten nicht zu erwarten. Es ist daher von keiner Störung der Arten durch die Umsetzung der 
geplanten Baumaßnahmen auszugehen und folglich werden die Arten Wanderfalke und 
Mauersegler nicht weiter betrachtet. 

Für die übrigen neun im Untersuchungsgebiet und dessen näherer Umgebung erfassten 
Vogelarten der beiden Gilden Freibrüter und Bodenbrüter sind geeignete Strukturen für Brut- 
und/oder Nahrungshabitate vorhanden. Die Umsetzung des Bebauungsplans hat daher 
Auswirkungen auf diese heimischen Brutvogelarten. Die betroffenen Vogelarten bzw. -gilden 
werden im Weiteren betrachtet. 

Die Betroffenheit der Brutvögel und potenziellen Brutvögel durch die Umsetzung der 
geplanten Baumaßnahmen ist im Einzelnen zu überprüfen. Dies erfolgt anhand des 
Formblatts für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, das im Mai 2012 vom MLR 
herausgegeben wurde. Die Formblätter befinden sich im Anhang (vgl. Kapitel 8.1). Eine 
Zusammenschau der nötigen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen befindet sich in 
Kapitel 5.  

4.3 Fledermäuse 

Im Rahmen der Gehölzkontrolle konnten keine potenziellen Quartiere für Fledermäuse 
nachgewiesen werden. Aufgrund der umliegenden Strukturen ist es wahrscheinlich, dass das 
Untersuchungsgebiet als Jagdhabitat von Fledermäusen genutzt wird, allerdings 
ausschließlich entlang der Siedlungsgrenze sowie den Feldgehölzen. Da der Eingriff jedoch 
lediglich innerhalb einer Ackerfläche sowie einer als Lagerplatz genutzten Wiese geplant ist 
und das Feldgehölz innerhalb des Bebauungsplans erhalten werden soll, ist eine 
Beeinträchtigung eines Jagdhabitats von Fledermäusen nicht gegeben. Die für Fledermäuse 
attraktiven Landschaftselemente bleiben bestehen. Das Untersuchungsgebiet stellt ebenfalls 
keine essentielle Leitstruktur für Fledermäuse dar, sodass auch keine negativen Folgen durch 
eine spätere Bebauung entstehen. Eine Beeinträchtigung der Tiergruppe Fledermäuse durch 
die Umsetzung des Bebauungsplans kann daher ausgeschlossen werden. Die Tiergruppe 
Fledermäuse wird somit zunächst nicht weiter betrachtet.  
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Ein Vorkommen der übrigen artenschutzrechtlich relevanten Vertreter der Tiergruppe 
Säugetiere kann aufgrund ihrer Habitatansprüche und deren aktueller Verbreitung in Baden-
Württemberg ausgeschlossen werden. Die restlichen Arten der Tiergruppe Säugetiere sind 
daher nicht vom Vorhaben betroffen und werden nicht weiter betrachtet.  

4.4 Reptilien 

Im Rahmen der vier Begehungen fanden sich keinerlei Hinweise auf ein Vorkommen 
artenschutzrechtlich relevanter Reptilienarten innerhalb des Untersuchungsgebiets. Die 
Tiergruppe Reptilien wird daher nicht weiter betrachtet. 

4.5 Schmetterlinge 

Im Untersuchungsgebiet wurde im Südwesten des Untersuchungsgebiets nichtsaurer Ampfer 
(Rumex spec.), eine der Raupenfraßpflanzen des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar), 
festgestellt. Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen der Tiergruppe Schmetterlinge 
konnten keine Nachweise dieser Falterart in Form von Eiern, Raupen oder Faltern erbracht 
werden. Demzufolge wird der Große Feuerfalter im Weiteren nicht näher betrachtet. 
 
Ein Vorkommen der übrigen artenschutzrechtlich relevanten Schmetterlingsarten kann 
aufgrund ihres Verbreitungsmusters und/oder ihrer Lebensraumansprüche ausgeschlossen 
werden. Die übrigen Arten der Tiergruppe Schmetterlinge werden daher im Weiteren nicht 
näher geprüft. 
 

4.6 Sonstige Tiergruppen 

Ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Vertretern der Tiergruppen Reptilien, 
Amphibien, Fische, Weichtiere, Käfer, Schmetterlinge und Libellen kann aufgrund der 
Habitatausstattung des Untersuchungsgebiets und deren Verbreitung in Baden-Württemberg 
ausgeschlossen werden.  

 

4.7 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet wurden keine Pflanzen des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
nachgewiesen. Das Vorkommen solcher Arten im Untersuchungsgebiet erscheint aufgrund 
der Verbreitung der Arten in Baden-Württemberg und der artspezifischen Standortansprüche 
als ausgesprochen unwahrscheinlich. 
 
Die artenschutzrechtlich relevanten Farn- und Blütenpflanzen, sowie Moose werden in der 
artenschutzrechtlichen Prüfung nicht weiter betrachtet. 
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5 VERMEIDUNGS- UND CEF-MAßNAHMEN 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung  

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen durch 
Verbotstatbestände gem.  § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu 
mindern. 

Baubedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen vor Baubeginn 

 Die Baufeldgröße muss auf ein Minimum beschränkt werden.  

 Die Entfernung von Gehölzen muss auf ein Minimum beschränkt werden. 

 Baustelleneinrichtungsflächen sind innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans   

 anzulegen. 

 Gehölze dürfen für die Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen nicht entfernt 
werden. 

 Bei Eingriffen in Gehölzbestände müssen diese außerhalb der Brutzeit der Gilde, also 
zwischen dem 01. Oktober und 28./29. Februar stattfinden. 

Alternative: Ist dies aus schwerwiegenden Gründen nicht möglich, müssen die 
Gehölze unmittelbar vor der Entfernung durch qualifiziertes Fachpersonal auf ein 
aktuelles Brutvorkommen hin überprüft werden.  

 Die Baufeldräumung (Abschieben des Oberbodens und andere Bodenarbeiten) 
müssen außerhalb der Brutzeit der Feldlerche zwischen dem 01. September und dem 
31. März stattfinden, um die Zerstörung besetzter Brutplätze zu vermeiden. 

 
 
Anlagebedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen während der Bauphase 

 Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende 
Umgebung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind 
unzulässig. Weiterhin sind spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem Außen-
reflexionsgrad größer 15 % an Gebäudefronten, die an den Außenbereich grenzen 
oder sich in Nachbarschaft zu Gehölzbeständen befinden unzulässig. 

 

5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (= CEF-Maßnahmen) müssen die Anforderungen 
nach  FROELICH & SPORBECK (2010) erfüllen. Um die ökologische Funktion für die 
Tiergruppe/Art während und nach der Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen zu 
sichern, sind folgende CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality measures) 
nötig: 

 Drei Zwei Brutreviere der Feldlerche verschieben sich aufgrund der natürlichen 
Meidedistanz zur Gebäudekulisse der Neubebauung und sind somit teilweise 
beeinträchtigt. Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des 
Feldlerchenlebensraums wird daher außerhalb des Vorhabenbereichs die Anlage 
einer Buntbrache in einem Umfang von insgesamt 0,225  0,15 ha in offenen Flurlagen 
erforderlich. Alternativ kann auch Extensivgrünland angelegt werden. Nachrangig 
wäre auch die Anlage von Rotkleeansaaten möglich. Die Anlage von Buntbrachen 
sollte mit einer Mindestbreite von ca. 15 m 10 m (inkl. 2-3 m Schwarzbrache) und 
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einer Länge von min. 100 m in Form eines Blühstreifens erfolgen. Die Umsetzung der 
Buntbrache kann auch mit 2-3 etwa gleichgroßen Blühstreifen erfolgen. Diese 
Maßnahme dient der Verbesserung des Nahrungsangebots und der Aufwertung der 
Brutreviere. Dabei muss ein Mindestabstand von 150 m zu der momentanen 
Bebauung und der geplanten Neubebauung sowie zu Waldrändern eingehalten 
werden. Die Buntbrache sollte zudem nach Möglichkeit mit einem Abstand von 
mindestens 50 m von Feldgehölzen und anderen einzelnstehenden vertikalen 
Strukturen angelegt werden. Die Fläche sollte maximal an der Stirnseite an Wege 
angrenzen und Störstellen mit lichter und niedriger Vegetation enthalten. Es ist darauf 
zu achten, dass die Maßnahmenflächen nicht weiter als zwei Kilometer von den im 
Zuge der Bauarbeiten überplanten Revieren entfernt liegen. 

 Die Ausführungsplanung ist durch einen entsprechend qualifizierten Fachplaner 
festzulegen. 

5.3 Hinweise und Empfehlungen 

Hinweise 

 Folgende Anforderungen müssen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erfüllen: 

- Die Funktion der konkret betroffenen Lebensstätte für die betroffenen Individuen 
oder die Individuengruppe muss in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
vollständig erhalten werden. Die Maßnahmen müssen daher mit hoher 
Wahrscheinlichkeit den betroffenen Individuen unmittelbar zu Gute kommen, z. B. 
in Form einer Vergrößerung eines angrenzenden Habitats oder der Neuschaffung 
von Habitaten in direkter funktioneller Beziehung zu diesem. 

- Die ökologisch- -
gesichert sein. D. h. die Maßnahmen müssen wirksam sein, bevor die Beein-
trächtigungen durch das Vorhaben beginnen. 

- CEF-Maßnahmen bedürfen einer Wirksamkeitskontrolle, um den Erhalt der 
ökologischen Funktionalität sicher zu stellen. Diese ist nach Inhalt und Umfang im 
Einzelfall festzulegen. Bei der Wirksamkeitskontrolle ist der Nachweis zu 
erbringen, dass die durchgeführten Maßnahmen die benötigte Funktionalität der 
beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. der Lebensräume der 
gestörten Populationen im räumlichen Zusammenhang bereitstellen. Dies ist in der 
Regel über ein Monitoring abzusichern. 

 
Empfehlungen 

 Bei Nachpflanzungen sollten Vogelnährgehölze, wie heimische Obst- und Laub-
bäume (z. B. Süß- oder Sauerkirsche, Apfel, Felsenbirne, Feldahorn, Eberesche) und 
beerentragende Sträucher (Schwarzer Holunder, Liguster, Hartriegel, Weißdorn, 
Pfaffenhütchen, Schlehe oder Wolliger Schneeball) verwendet werden um das 
Nahrungsangebot zusätzlich zu erhöhen. 

 Es sollten ausschließlich insektenschonende Leuchtmittel verwendet werden. Private 
Dauerbeleuchtung sollte unterlassen werden.
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6 GUTACHTERLICHES FAZIT 

 
Ackerflächen. Dabei ist insbesondere 

für die artenschutzrechtlich relevante Tiergruppe Vögel eine Betroffenheit anzunehmen. 
Um artenschutzrechtliche Konfliktsituationen konkret bewerten und ggfs. erforderliche 
Vermeidungs- und/oder CEF-Maßnahmen planen zu können, wurde die Tiergruppen 
Vögel daher explizit erfasst.  

 

Zusammenhang wäre vor allem eine Betroffenheit der Tiergruppe Vögel wahrscheinlich 
gewesen. Um artenschutzrechtliche Konfliktsituationen konkret bewerten und ggfs. 
erforderliche Vermeidungs- und/oder CEF-Maßnahmen planen zu können, wurde die 
Tiergruppe Vögel im Jahr 2020 daher explizit erfasst. Im Zuge einer Flächenreduzierung 
wurde im Jahr 2021 ein neuer Bebauungsplanentwurf erstellt mit veränderten 
Außengrenzen. 
im Westen einen zusätzlichen, kleinräumigen Teilbereich, wohingegen die Abgrenzung im 
Norden große Bereiche des ursprünglichen Geltungsbereichs nicht mehr mit einbezieht. 
Aus diesem Grund wurden im Jahr 2022 Erfassungen der Tiergruppe Reptilien sowie die 
Schmetterlingsart Großer Feuerfalter ergänzt. 

Die Erfassung der Brutvögel im Untersuchungsgebiet erbrachte Nachweise für 
21 Vogelarten. Davon wurden fünf als Brutvögel eingestuft, sieben weitere Arten als 
potenzielle Brutvögel. Als Bruthabitate eignen sich im Geltungsbereich Gehölze für 
Freibrüter und Ackerflächen für Bodenbrüter. Da von der Umsetzung des Bebauungsplans 
keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten gebäudebewohnender und höhlenbewohnender 
Vogelarten betroffen sind, wurde lediglich die Betroffenheit frei- und bodenbrütender 
Vogelarten abgeprüft.  

Die Untersuchung der Tiergruppe Reptilien erbrachte keine Hinweise auf ein Vorkommen 
artenschutzrechtlich relevanter Reptilienarten innerhalb des Geltungsbereichs. 

Auch für ein Vorkommen des Großen Feuerfalters fanden sich keinerlei Hinweise. 

Die Betroffenheit weiterer Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie kann entweder 
aufgrund der aktuellen Verbreitung dieser Arten oder der vorhandenen Habitatstrukturen 
im Geltungsbereich ausgeschlossen werden.  

Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans Teilort Höchstberg  Nordrand  
, Stadt Gundelsheim entfallen Nistplätze verschiedener 

frei- und bodenbrütender Vogelarten. Für einzelne artenschutzrechtlich relevante 
Tierarten wird - ausgelöst durch das Vorhaben - die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang nicht gewahrt. Sofern jedoch die im vorliegenden Gutachten darge-
stellten Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt 
werden, ist die Umsetzung des Bebauungsplans Teilort Höchstberg  Nordrand  

 nach den Erkenntnissen der durchgeführten Untersuchung 
nicht geeignet, Zugriffsverbote nach  § 44 BNatSchG zu verletzen und damit aus 
artenschutzrechtlicher Sicht zulässig. 
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Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  

des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  
nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 

 
Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 
Hinweise:  

 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die 
Europäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der 
Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 
 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils 
gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt 
artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 
 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
Siehe Kapitel 1 
 
Für die saP relevante Planunterlagen: 

Siehe Kapitel 1 
 

 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Freibrüter   0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art 

geografischer 
Restriktion) 

  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art 

geografischer 
Restriktion) 

  V (Vorwarnliste) 

Amsel 
Buchfink 
Fitis 
Goldammer 
Grünfink 
Mönchsgrasmücke 
Stieglitz 
Zilpzalp 
 

Turdus merula 
Fringilla coelebs 
Phylloscopus trochilus 
Emberiza citrinella 
Carduelis chloris 
Sylvia atricapilla 
Carduelis carduelis 
Phylloscopus collybita 

 

 1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der 
Erlass einer Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

 2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 
zusammengefasst werden. 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 
3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. 
Angaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des 
Vorhabens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und 
Charakter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Die Gilde umfasst Vögel, die ihr Nest frei in Bäumen, Sträuchern oder auch dicht über dem Boden anlegen. 
Es handelt sich bei dieser Gilde um Arten, die im Wald und in halboffener Landschaft brüten und 
größtenteils auch mehr oder weniger weit in Siedlungsbereiche vordringen (HÖLZINGER 1997, 1999). 
 
Die Arten der Gilde nehmen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Lebensräumen in der kleinräumig 
strukturierten Kulturlandschaft an und haben daher keine besonderen Ansprüche an die Flächengröße 
eines bestimmten Habitattyps. Sie benötigen verschiedenste Bäume und Sträucher zur Anlage ihrer 
Nester. Die meisten Arten der Gilde legen jährlich neue Nester an und sind in der Wahl ihres Nistplatzes 
entsprechend anpassungsfähig (HÖLZINGER 1997, 1999). 
 
Zur Nahrungssuche werden je nach Nahrungsspektrum offene oder halboffene Bereiche benötigt. Hier 
suchen die Arten der Gilde z. B. nach Insekten, Ringelwürmern, Schnecken und Sämereien. Auch 
beerentragende Sträucher stellen für viele Mitglieder der Gilde eine wichtige Nahrungsquelle dar (vgl. 
HÖLZINGER 1997, 1999). 
 
Bei den häufigeren Arten schwankt die Siedlungsdichte stark, eine der höchsten Siedlungsdichten weißt 
die Mönchsgrasmücke mit zehn Brutpaaren pro 10 ha auf (vgl. HÖLZINGER 1997, 1999). 
 
Die Brutzeit der festgestellten Arten dieser Gilde beginnt frühestens Anfang März mit der früh brütenden 
Amsel. Ihre Brut beenden die Arten nahezu gleichzeitig im Juli. Die Mehrheit der Arten dieser Gilde sind 
Standvögel. Ein Teil der Arten dieser Gilde verlassen Baden-Württemberg im Winter. Davon zählen einige 
Arten zu den Kurz- und Langstreckenziehern oder überwintern nur teilweise (vgl. HÖLZINGER 1997, 1999).  
 
Die Gilde umfasst Arten, die in der Kulturlandschaft sowie im Siedlungsbereich anzutreffen sind und daher 
häufig Lärm und optischen Reizen ausgesetzt sind. Sie weisen daher eine schwache Störungs-
empfindlichkeit auf. Aufgrund dessen kann von einer relativ hohen Störungstoleranz ausgegangen werden.  

 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

 
3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

Die Brutareale der Arten dieser Gilde erstrecken sich über weite Teile Europas und somit auch größtenteils 
über ganz Deutschland. Die Mehrheit der Arten dieser Gilde sind in Baden-Württemberg häufige Brutvögel 
und flächendeckend verbreitet. Einige Arten haben jedoch kleinräumige Verbreitungslücken in den 
Hochlagen oder in den stark bewaldeten Regionen, v.a. im zentralen und östlichen Schwarzwald und Teilen 
der Schwäbischen Alb sowie des Allgäus (vgl. HÖLZINGER 1997, 1999).  
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Amsel und Goldammer wurden mit jeweils zwei Revieren, der Stieglitz mit einem Revier im Untersuchungs-
gebiet nachgewiesen.  

Buchfink, Fitis, Grünfink, Mönchsgrasmücke und Zilpzalp wurden mit Einzelbeobachtungen im 
Untersuchungsgebiet sowie in dessen nächster Nähe erfasst, es konnten jedoch keine Brutreviere der 
Arten nachgewiesen werden, obwohl geeignete Habitatstrukturen vorhanden wären. Die Arten müssen 
folglich als im Untersuchungsgebiet und dessen nächster Umgebung potenziell brütende Vogelarten 
angesehen werden. 

Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 
 welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 

und 
 aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-

Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 
 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Art Brutpaare in BW² Rote Liste BW Trend   

         

Amsel 900.000-1.110.000 *  +1   

Buchfink 850.000-1.000.000 *  -1  

Fitis 35.000-50.000 3  -2  

Goldammer 130.000-190.000 V  -1  

Grünfink 320.000-420.000 *  0  

Mönchsgrasmücke 550.000-650.000 *  +1  

Stieglitz 43.000-55.000 *  0  

Zilpzalp 300.000-400.000 *  0  

      
² Bezugszeitraum 2005-2009, Quelle (BAUER et al. 2016) 

                

Rote Liste der Vogelarten Baden-Württembergs (BAUER et al. 2016)  

3 = gefährdet 

* = nicht gefährdet 

V = Arten der Vorwarnliste 

                

Trend (Bestandentwicklung im 25-jährigen Zeitraum 1985 - 2009 (BAUER et al. 2016))     

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %       

 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner 20 %     

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 %       

-2 = Bestandsabnahme über 50 %    

 
Das Untersuchungsgebiet bietet mit den insbesondere randlich des engeren und erweiterten 
Untersuchungsgebiets befindlichen Gehölzen einen Lebensraum für freibrütende Vogelarten. Großräumig 
betrachtet finden sich gebietsweise noch weitere strukturreiche Lebensräume, wie Waldflächen östlich 
und westlich des Untersuchungsgebiets. Offene landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Hecken und 
Feldgehölzen finden sich nördlich des Untersuchungsgebiets. Die Habitatqualität kann für Siedlungsarten 
dennoch als gut angesehen werden. Arten des Halboffenlandes finden einen relativ stark beeinträchtigten 
Lebensraum vor. Potenzielle Gefährdungsquellen der Halboffenlandarten dieser Gilde sind der Trend zur 
intensiven Landwirtschaft und zur Asphaltierung landwirtschaftlicher Wege sowie der Verlust von 
hochwertigen Nahrungsflächen wie Acker- und Wiesenrandstreifen und Feldgehölzen. Waldarten leiden 
besonders unter dem Verlust an strukturreichen Gehölzen wie Waldrändern, naturnahen Wäldern, alt- und 
totholzreichen Streuobstwiesen sowie deren Verbund. Für die lokale Population der freibrütenden Arten 
ist zudem der Erhalt geeigneter Gehölze, insbesondere Obstgehölze, im Siedlungsrandbereich sowie in 
der halboffenen Landschaft von großer Bedeutung. 
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3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
erfolgen. 

  

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 
4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 

Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans werden Gehölze entfernt und somit auch 
(potenzielle) Fortpflanzungs- und Ruhestätten von freibrütenden Vogelarten 
entnommen, beschädigt oder zerstört. 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Im Zuge der Entfernung von Gehölzen sowie der Versiegelung von Grünflächen gehen 
geeignete Strukturen als Nahrungs- und Bruthabitate verloren. Im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang schließen sich ausreichend große Bereiche mit ähnlicher bzw. 
besserer Habitatausstattung an, auf welche die Arten kurz- bis mittelfristig ausweichen 
können. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass durch die Umsetzung des 
Bebauungsplans essenzielle Nahrungshabitate für die Arten der Gilde erheblich 
beschädigt oder zerstört werden. Damit bleibt die Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten weiterhin erhalten.  
 
Langfristig muss jedoch sichergestellt werden, dass das Nahrungs- und Brutangebot 
für Freibrüter nicht zunehmend eingeschränkt wird bis die Erheblichkeitsschwelle er-
reicht ist (Kumulationswirkung). Negative Entwicklungen können sich z. B. durch den 
fortschreitenden Verlust von Gehölzen bzw. Freiflächen in der Nähe des Unter-
suchungsgebiets ergeben. Durch die Nachpflanzung von Vogelnährgehölzen im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang kann sichergestellt werden, dass Nahrungs-
flächen für Siedlungsarten, sowie Arten des Siedlungsrandbereichs auch in Zukunft 
vorhanden sind.  

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Da die Arten der Gilde in der Kulturlandschaft und im Siedlungsbereich häufig 
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anzutreffen sind, ist von einer relativ hohen Störungstoleranz auszugehen. Die im 
Untersuchungsgebiet angetroffenen Arten können kurz- bis mittelfristig auf umliegende 
Flächen ausweichen. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
 Die Baufeldgröße muss auf ein Minimum beschränkt werden.  

 Die Entfernung von Gehölzen muss auf ein Minimum beschränkt werden. 

 Gehölze dürfen für die Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen nicht entfernt 
werden. 

Empfehlung: 

 Nachpflanzung von Vogelnährgehölzen, wie heimische Obst- und Laubbäume 
(z. B. Süß- oder Sauerkirsche, Apfel, Felsenbirne, Feldahorn, Eberesche) und 
beerentragende Sträucher (Schwarzer Holunder, Liguster, Hartriegel, Weißdorn, 
Pfaffenhütchen, Schlehe oder Wolliger Schneeball). 

 Es sollten ausschließlich insektenschonende Leuchtmittel verwendet werden. 
Private Dauerbeleuchtung sollte unterlassen werden. 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Die artenschutzrechtliche Prüfung für die Gilde der Freibrüter erfolgte anhand der 
aktuellen Plangrundlage zum Bebauungsplan Teilort Höchstberg  Nordrand
Gundelsheim (Stand: 12.05.2020, Quelle: Wick + Partner, Stadt Stuttgart) 

, Stadt Gundelsheim (Stand: 26.01.2022, Quelle: Wick + Partner 
mbB, Stuttgart)..   

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Die Arten dieser Gruppe sind flexibel bei der Wahl ihres Brutplatzes. Zudem bauen die 
meisten Arten dieser Gilde ihr Nest jährlich neu und können somit auf andere geeignete 
Habitate in der näheren Umgebung ausweichen. Zum einen bleiben in unmittelbarer 
Umgebung zum Untersuchungsgebiet geeignete Strukturen bestehen und zum anderen 
bieten jene Flächen zahlreiche Nistmöglichkeiten für die Arten der Gilde. Daher kann 
davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion auch ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen gewahrt wird. 

 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 
- Art und Umfang der Maßnahmen,  
-  der ökologischen Wirkungsweise,  
-  dem räumlichen Zusammenhang,  
-  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
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-  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
-  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
-  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 
-  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 
Die ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. CEF-Maßnahmen sind daher nicht nötig. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein  

 
 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 
Sofern Eingriffe in die Gehölzbestände während der Brutperiode der Gilde stattfinden, 
können hier brütende Vögel, ihre Eier und Küken mit hoher Wahrscheinlichkeit verletzt 
oder getötet werden. 
 

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  

 
Ein signifikant erhöhtes Risiko, das nicht im Zusammenhang mit der Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten steht, kann in Form eines erhöhten Kollisionsrisikos für 
die Vögel der Gilde durch die Installation großer Glasfenster oder ganzflächig verglaster 
oder verspiegelter Fassaden im Rahmen der Neubaumaßnahmen entstehen. 
 

 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 
 den artspezifischen Verhaltensweisen, 
 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 
 
c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
 Bei Eingriffen in Gehölzbestände müssen diese außerhalb der Brutzeit der Gilde, 

also zwischen dem 01. Oktober und 28./29. Februar stattfinden. 
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 Ist dies aus schwerwiegenden Gründen nicht möglich, müssen die Gehölze 
unmittelbar vor der Entfernung durch qualifiziertes Fachpersonal auf ein aktuelles 
Brutvorkommen hin überprüft werden.  

 Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende 
Umgebung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind 
unzulässig. Weiterhin sind spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem Außen-
reflexionsgrad größer 15% an Gebäudefronten in Nachbarschaft zu Gehölz-
beständen bzw. der offenen Feldflur unzulässig. 

 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
 

 ja 
 

 nein 

 
4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Erhebliche Störungen sind nicht zu erwarten. Die Arten dieser Gilde vertragen ein 
gewisses Maß an Störung. Im Rahmen der Bauarbeiten kann es u.U. zwar zu massiven 
Störungen durch Lärm und Erschütterungen auch in der Nähe besetzter Nester 
kommen, die zu einer Aufgabe des Brutplatzes und ggf. auch einer bereits begonnenen 
Brut führen können. Die Arten dieser Gilde sind jedoch in Baden-Württemberg nicht 
gefährdet und weisen große bis sehr große Brutbestände auf. Zwar weisen Buchfink 
und Goldammer eine Bestandsabnahme zwischen 20-50 % auf und der Fitis sogar von 
über 50 %, bei der Aufgabe einer einzelnen Brut ist jedoch nicht von einer erheblichen 
Beeinträchtigung der lokalen Populationen auszugehen. Auch deshalb nicht, weil die 
meisten Arten der Gilde in der Lage sind, eine Ersatzbrut in ungestörteren Bereichen 
durchzuführen.  
 
Alle Arten der Gilde sind ganzjährig flugfähig. Dem Untersuchungsgebiet kommt keine 
besondere Bedeutung als Winterrefugium zu. Daher ist im weiteren Jahresverlauf nicht 
mehr mit erheblichen Störungen zu rechnen. 

 

b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 

Da keine erhebliche Störung der freibrütenden Vögel zu erwarten ist, sind Vermei-
dungsmaßnahmen nicht nötig. 
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
 

 ja 
 

 nein 

  
 



 FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 29 

 
 
 

 

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 

Hinweise:  

 Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die 
Europäischen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der 
Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 
 Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei 
Europäischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils 
gesonderte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt 
artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen 
Gesamtprüfung erfolgen. 
 Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 
siehe Kapitel 1 
 
Für die saP relevante Planunterlagen: 

siehe Kapitel 1 
 

 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Feldlerche 
 

Alauda arvensis   0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder 
verschollen) 

  1 (vom Erlöschen 
bedroht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1 Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 
 Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 2 Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden 
zusammengefasst werden. 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 
3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. 
Angaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des 
Vorhabens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und 
Charakter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Die Feldlerche benötigt als Lebensraum eine möglichst offene, abwechslungsreiche Landschaft mit vielen 
Randstrukturen. Weiträumige offene Landschaften sowie ackerbaulich genutzte Hochebenen und Kuppen 
sind bevorzugte Habitate, da die Art nur geringe Horizontwinkel toleriert. Waldlandschaften werden nicht 
besiedelt. Es handelt sich bei der Feldlerche um einen Bodenbrüter des Offenlandes, der einen gewissen 
Mindestabstand zu vertikalen Strukturen wie z. B. Waldrändern und Gebäuden einhält. Die Art duldet zwar 
einzelnstehende Gehölze, vertikale Strukturen wirken sich ansonsten jedoch eher nachteilig auf den 
Brutbestand aus. Bevorzugte Brutbiotope der Feldlerche bilden abwechslungsreiche Feldfluren, vorzugs-
weise mit Wintergetreide, Luzerne oder Rotklee, für Zweitbruten auch Sommergetreide. Als Brutplatz nutzt 
die Feldlerche bevorzugt grasartige Kulturen wie Weizen, Hafer und Fettwiesen. Besonders häufig findet 
man sie daher im Bereich kleinräumig strukturierter Ackerflächen oder in den Randbereichen größerer 
Bewirtschaftungseinheiten. Die Brutzeit beginnt frühestens im April und dauert bis Juli bzw. August 
(HÖLZINGER 1999). 
 
Die Feldlerche ist üblicherweise ein Teil- und Kurzstreckenzieher und hat ihre Winterquartiere in West- und 
Südeuropa, östlich bis an den Rhein. Die Abwesenheitszeit der ziehenden Vögel umfasst im Wesentlichen 
die Zeit von September bis Februar. Die Feldlerchen in Baden-Württemberg sind teils Stand- und teils 
Zugvögel (BEZZEL 1996, HÖLZINGER 1999). 
 
Im unmittelbaren Nestumfeld der Feldlerche können ungewohnter Lärm und optische Reize zu Meide- und 
Fluchtreaktionen führen. Nach OELKE (1968) hält die Feldlerche über 120 m Abstand zu Gehölzflächen mit 
1 bis 3 ha, Baumreihen oder Feldgehölzen und ca. 150 m zu geschlossenen Waldbeständen mit 3 bis 
30 ha. Bei Waldflächen über 30 ha steigt der Abstand zwischen Waldrand und Lerchenterritorium nach 
dieser Untersuchung auf bis zu 220 m. Zu vertikalen Einzelstrukturen wie Einzelbäumen oder Strommasten 
hält die Feldlerche eine Meidedistanz von 50 m ein. Zu geschlossenen Gebäudekulissen wird ein Abstand 
von bis zu 150 m gewahrt. 

 3 Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 
3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 
 Lage zum Vorhaben, 
 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

 
Das Verbreitungsgebiet der Feldlerche erstreckt sich über ganz Europa. In Baden-Württemberg kommt die 
Art flächendeckend ohne größere Verbreitungslücken, bei guten Lebensraumbedingungen mit einer 
durchschnittlichen Siedlungsdichte von zwei bis vier Brutpaaren pro 10 ha Fläche vor (HÖLZINGER 1999).  
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Die Feldlerche konnte mit drei Revieren innerhalb des erweiterten Untersuchungsgebiets des 
Bebauungsplans Teilort Höchstberg - Nordrand Ein weiteres Revier konnte 
außerhalb des erweiterten Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden, jenes wird allerdings nicht weiter 
betrachtet. Die Reviere im erweiterten Untersuchungsgebiet befinden sich nördlich und westlich des 
Geltungsbereichs auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Brutreviere befinden sich in einem Abstand 
von ca. 75-90 m zum Geltungsbereich Höchstberg   und ca. 100, 
120 und 190 m zum Geltungsbereich des Bebauungsplans , Stadt 
Gundelsheim. 

 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

 welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 
und 

 aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-
Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 

 
  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;    
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Der Brutbestand in Deutschland wurde im Zeitraum 2005-2009 auf 1.300.000 bis 2.000.000 Brutpaare 
geschätzt, wovon ca. 85.000 bis 100.000 Brutpaare auf Baden-Württemberg entfallen. Insgesamt musste 
die Feldlerche im Zeitraum von 1985 bis 2009 jedoch sowohl in Deutschland als auch in Baden-
Württemberg Bestandsabnahmen von über 50 % hinnehmen. In der Roten Liste Baden-Württembergs 
sowie in der Roten Liste Deutschlands wird die Art daher unter dem Gefährdungsst -  
geführt (BAUER et al. 2016). 
 
In Baden-Württemberg sind die Bestände stark rückläufig. Hauptgefährdungsursachen sind die 
Intensivierung der Landwirtschaft und der Verlust vielfältiger und kleinräumig strukturierter Agrarland-
schaften durch die zunehmende Ausräumung und Flächeninanspruchnahme in der Landschaft (BAUER et 
al. 2016). 
 
Die Feldlerche konnte mit drei Revieren innerhalb des erweiterten Untersuchungsgebiets zur Erfassung 
der Bodenbrüter festgestellt werden. Feldlerchen finden rundum das Untersuchungsgebiet eine Vielzahl an 
Brutmöglichkeiten innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flächen vor. Eine geeignete Nahrungsfläche 
stellen die Feldsäume und -wege dar. Die Habitatqualität als Lebensraum für die Feldlerche ist daher als 
gut einzustufen. 

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
erfolgen. 
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4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 
4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 

Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans  
Teilort Höchstberg - Nordrand  werden Ackerflächen und Ackerrandstreifen überplant, 

die die Feldlerche potenziell als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nutzen kann. Folglich 
werden potenziell nutzbare Fortpflanzungs- und Ruhestätten entnommen, beschädigt 
oder zerstört.  

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 

Durch die Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen entfallen Ackerflächen und 
Randsäume, welche von der Feldlerche als Nahrungshabitate genutzt werden können. 
Der innerartliche Konkurrenzdruck um Nahrung nimmt somit zu. Ebenso wie im Fall der 
Brutreviere muss auch in Bezug auf die für die Feldlerche geeigneten Nahrungshabitate 
die natürliche Meidedistanz der Art beachtet werden. Folglich entfallen durch das 
geplante Bauvorhaben nicht nur die zu überbauenden Ackerflächen und Randsäume, 
sondern es werden auch die rund um das Untersuchungsgebiet anschließenden 
Flächen, die von der Art zur Nahrungssuche genutzt werden können, erheblich 
beeinträchtigt. Es ist daher davon auszugehen, dass Nahrungshabitate der Feldlerche 
durch den geplanten Bebauungsplan erheblich beschädigt oder zerstört werden und die 
Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht mehr gewährleistet 
werden kann. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

Durch die geplanten Baumaßnahmen sind zwei von drei im erweiterten Untersuchungs-
gebiet festgestellte Feldlerchenreviere betroffen. Aufgrund der natürlichen Meide-
distanz der Art von 150 m zu einer geschlossenen Gebäudekulisse sind geeignete 
Flächen im Umfeld des Geltungsbereichs für die Art nicht mehr nutzbar. Daher werden 
die drei zwei der Reviere nördlich und westlich des Geltungsbereichs aufgrund der 
Meidedistanz zur künftigen Gebäudekulisse der Neubebauung teilweise beeinträchtigt. 
Da sich das dritte Revier in einer Entfernung von ca. 190 m zur geplanten Bebauung 
befindet, ist eine Betroffenheit für diese Brutpaar nicht zu erwarten. 
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d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

 Die Baufeldgröße muss auf ein Minimum beschränkt werden.  
 

 Baustelleneinrichtungsflächen sind innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans   

 anzulegen. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
Die artenschutzrechtliche Prüfung für die Feldlerche erfolgte anhand der aktuellen 
Plangrundlage zum Bebauungsplan Teilort Höchstberg - Nordrand Gundels-
heim (Stand: 12.05.2020, Quelle: Wick + Partner, Stadt Stuttgart).  

, Stadt Gundelsheim (Stand: 26.01.2022, Quelle: Wick + Partner 
mbB, Stuttgart). 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 
 

Durch die Kulissenwirkung der geplanten Bebauung werden die Feldlerchen eine 
künftige Meidedistanz zur geplanten Neubebauung einhalten. Folglich ist mit Revierver-
schiebungen der im erweiterten Untersuchungsgebiets befindlichen Feldlerchenpaare 
zu rechnen, da dieses in Folge der natürlichen Meidung von Vertikalstrukturen von der 
Art nicht mehr genutzt werden. Aufgrund dieses zunehmenden Verlusts an für die Feld-
lerche geeigneten Flächen, steigt die Revierdichte in den verbleibenden potenziellen 
Brutgebieten und der innerartliche Konkurrenzdruck um Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten sowie Nahrungshabitate nimmt erheblich zu. Es ist davon auszugehen, dass die 
Brutreviere, die im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Teilort Höchstberg  Nordrand  , 
Stadt Gundelsheim liegen, bereits besetzt sind, so dass keine Ausweichflächen für die 
betroffenen drei zwei Feldlerchenpaare zur Verfügung stehen. Mit Hilfe von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen können jedoch Lebensräume im räumlich-
funktionalen Zusammenhang zum Geltungsbereich geschaffen werden, um die 
Siedlungsdichte zu erhöhen. 
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 
 Art und Umfang der Maßnahmen,  
  der ökologischen Wirkungsweise,  
  dem räumlichen Zusammenhang,  
  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  
  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  
  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  
  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 
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  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 
Verfügbarkeit). 

 
 Drei Zwei Brutreviere der Feldlerche verschieben sich aufgrund der natürlichen 

Meidedistanz zur Gebäudekulisse der Neubebauung und sind somit teilweise 
beeinträchtigt. Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des 
Feldlerchenlebensraums wird daher außerhalb des Vorhabenbereichs die Anlage 
einer Buntbrache in einem Umfang von insgesamt 0,225 ha 0,15 ha in offenen 
Flurlagen erforderlich. Alternativ kann auch Extensivgrünland angelegt werden. 
Nachrangig wäre auch die Anlage von Rotkleeansaaten möglich. Die Anlage von 
Buntbrachen sollte mit einer Mindestbreite von ca. 15 m 10 m (inkl. 2-3 m 
Schwarzbrache) und einer Länge von mind. 100 m in Form eines Blühstreifens 
erfolgen. Die Umsetzung der Buntbrache kann auch mit 2-3 etwa gleichgroßen 
Blühstreifen erfolgen. Diese Maßnahme dient der Verbesserung des Nahrungs-
angebots und der Aufwertung der Brutreviere. Dabei muss ein Mindestabstand von 
150 m zu der momentanen Bebauung und der geplanten Neubebauung sowie zu 
Waldrändern eingehalten werden. Die Buntbrache sollte zudem nach Möglichkeit 
mit einem Abstand von mindestens 50 m von Feldgehölzen und anderen 
einzelnstehenden vertikalen Strukturen angelegt werden. Die Fläche sollte maximal 
an der Stirnseite an Wege angrenzen und Störstellen mit lichter und niedriger 
Vegetation enthalten. Es ist darauf zu achten, dass die Maßnahmenflächen nicht 
weiter als zwei Kilometer von den im Zuge der Bauarbeiten überplanten Revieren 
entfernt liegen. 

 
 Die Ausführungsplanung ist durch einen entsprechend qualifizierten Fachplaner 

festzulegen. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 

  

 
4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 
Die Feldlerche kommt als Brutvogel im erweiterten Untersuchungsgebiet vor. Sofern die 
Baufeldräumung und Bauarbeiten im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans 
Teilort Höchstberg  Nordrand  

Gundelsheim innerhalb der Brutzeit der Art stattfinden, ist es als wahrscheinlich 
anzusehen kann nicht ausgeschlossen werden, dass adulte Tiere, ihre Küken oder Eier 
verletzt, getötet bzw. zerstört werden. 
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b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  

 
Die Umsetzung des Bebauungsplans Teilort Höchstberg  Nordrand  

, Stadt Gundelsheim führt zu keinem signifikant erhöhten 
Verletzungs- oder Tötungsrisiko, da die Feldlerche aufgrund ihrer natürlichen 
Meidedistanz zu vertikalen Strukturen die geplante Bebauung meiden wird.  
 

 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 
 den artspezifischen Verhaltensweisen, 
 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder 
 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 
c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Die Baufeldräumung (Abschieben des Oberbodens und andere Bodenarbeiten) 
müssen außerhalb der Brutzeit der Feldlerche zwischen dem 01. September und dem 
31. März stattfinden, um die Zerstörung besetzter Brutplätze zu vermeiden. 
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 

 

 
 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
Sofern die Baufeldräumung und Bauarbeiten während der Brutzeit der Feldlerche 
erfolgen, kann es durch die Störung zur Aufgabe von Brutplätzen der im unmittelbaren 
Umfeld brütenden Feldlerchen kommen. Der Brutbestand der Feldlerche in Baden-
Württemberg beläuft sich auf 85.000 bis 100.000 Brutpaare. Die mögliche baubedingte 
Aufgabe von einzelnen Bruten im Umfeld des Geltungsbereichs führt zu keiner 
erheblichen Betroffenheit der lokalen Population, zumal regelmäßig Zweitbruten ange-
legt werden. Das Abschieben des Oberbodens vor Beginn der Brutzeit der Feldlerche 
innerhalb des Geltungsbereichs verhindert, dass Bruten in diesem Bereich angelegt 
werden. Eine erhebliche Störung kann daher ausgeschlossen werden. 
 
Die Art ist ganzjährig flugfähig. Dem Untersuchungsgebiet kommt keine Bedeutung als 
Winterrefugium zu. Daher ist im weiteren Jahresverlauf nicht mit erheblichen Störungen 
zu rechnen. 
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b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Vermeidungsmaßnahmen sind nicht notwendig, da nicht mit einer erheblichen Störung 
gerechnet wird. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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1 Einleitung 

 
1.1 Veranlassung 

 
 Die Stadt Gundelsheim plant die Erschließung des Baugebietes „Ob dem Dorf 

V“ im Ortsteil Höchstberg. 

 

Unser Büro (Töniges GmbH) wurde mit dem Schreiben vom 06.10.2023 durch 

die Stadt Gundelsheim beauftragt, auf dem vorgesehenen Baugebiet zur Er-

kundung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse Kleinramm-

bohrungen sowie bodenmechanische Versuche durchzuführen und ein Flä-

chengutachten zu erstellen.  

 

 Das vorliegende Flächengutachten beinhaltet ingenieurgeologische Aussagen 

über: 

� den geplanten Kanalbau (anstehende Bodenarten, Beurteilung der Wie-

derverwendbarkeit des Aushubmaterials, Grundwasserstand, Graben-

verbau usw.); 

� erdbautechnische Angaben für den geplanten Bau von Straßen (Aufbau 

und Erstellung des Rohplanums); 

� die allgemeine Baugrundsituation der Gesamtfläche (u. a. Gründungs-

vorschläge mit Angaben der notwendigen Bodenkennwerte); 

� die hydrologische Versickerungsfähigkeit von nicht verschmutztem  

Oberflächenwasser im Baugebiet; 

� umwelttechnische Aussagen über anstehende Asphaltflächen und Bö-

den im Baugebiet. 

 

1.2 Unterlagen 

 
 Folgende Planunterlagen wurden uns durch das Ingenieurbüro Willaredt, Sins-

heim zur Verfügung gestellt:  
 

- 1 Lageplan (25.10.2023)  Maßstab 1 : 500 
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2 Lagebeschreibung 

 
 Das geplante Baugebiet „Ob dem Dorf V“ befindet sich am nördlichen Ortsrand 

von Höchstberg westlich der „Bernbrunner Straße.  

 
 Das Untersuchungsgebiet steigt in Richtung Westen von ca. 250,00 m ü. NN 

auf 270,00 m ü. NN an.  

 
 Die Nord - Süd - Erstreckung liegt bei ca. 130 - 230 m und die Ost - West - 

Erstreckung bei ca. 50 - 220 m. Das geplante Erschließungsgebiet wird zurzeit 

als landwirtschaftliche Fläche (Acker) genutzt.  

 

 

 

3 Durchführung 

 

3.1 Aufschlussarbeiten 

 
 Zur Erkundung des Untergrundes wurden am 12.10.2023 auf der Untersu-

chungsfläche insgesamt 8 Kleinrammbohrungen (RKS) bis max. 5,0 m unter 

Geländeoberkante (GOK) niedergebracht.  

 

3.2 Vermessungsarbeiten 

 
 Die Bohransatzpunkte wurden nach Lage und Höhe eingemessen. Als Be-

zugshöhe diente die Oberkante eines Kanaldeckels im „Krautweg“ (siehe An-

lage 1). Die Oberkante des Kanaldeckels wurde in den uns zur Verfügung ge-

stellten Unterlagen mit einer Höhe von 258,79 m ü. NN angegeben. 
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 Für die Bohransatzpunkte und Endteufen werden folgende Höhenkoten in [m 

ü. NN] angegeben: 

Rammkernsondierung Ansatzpunkt Endteufe 

RKS 1 260,20 255,20 

RKS 2 265,93 260,93 

RKS 3 269,82 264,82 

RKS 4 264,56 259,56 

RKS 5 263,23 258,23 

RKS 6 255,82 250,82 

RKS 7 257,58 252,58 

RKS 8 258,34 253,34 

 

 

3.3 Darstellung der Baugrundprofile 

 

 Die angetroffenen Bodenschichten wurden nach DIN 4022 analytisch ange-

sprochen und in Schichtenverzeichnissen detailliert beschrieben (Anlage 2) 

sowie nach DIN 4023 in Schichtenprofilen dargestellt (Anlage 3). 

 

3.4 Grundwasserstandsmessungen 

 

 Während der Bohrarbeiten wurde in keiner Kleinrammbohrung ein Wasserzu-

tritt zu dem Bohrloch registriert, auch stellte sich nach Abschluss der Bohrar-

beiten kein Wasserspiegel in den Bohröffnungen ein (siehe Kapitel 5).  
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4 Geologische Situation 

 

4.1 Allgemeiner Überblick 

 

 Der Felsuntergrund im Bereich des Bauvorhabens besteht aus der geologi-

schen Formation des „Unteren Keupers“ („Erfurt-Formation“). Es handelt sich 

dabei um eine Wechsellagerung von Ton- Tonmergelsteinen, Dolomit- und 

Sandsteinen. 

 

 Das Felsgestein des „Unteren Keupers“ wurde bei den Baugrunduntersuchun-

gen nicht erreicht. Im Untersuchungsgebiet wurden Verwitterungslehme, 

Lösslehme, Lösse und Auffüllungen angetroffen.  

 

4.2 Geologie im Untersuchungsgebiet 

 

Im Folgenden werden die angetroffenen Bodenschichten nur allgemein be-

schrieben. Detaillierte Daten können den Schichtenverzeichnissen (Anlage 3), 

den Schichtenprofilen (Anlage 4) und dem Kapitel 6.2 (Bodenmechanische 

Kenngrößen) entnommen werden. 

 

4.2.1 Im Bereich der RKS 1 und RKS 6 wurde der Feldweg- bzw. Straßenaufbau 

angetroffen. Es handelt sich dabei im Bereich der RKS 6 um eine ca. 0,09 m 

mächtige Asphaltschicht mit einem ca. 0,31 m mächtigen Schotterunterbau 

aus Kalksteinbruchstücken. 

 

 Im Bereich der RKS 1 wurde als Feldwegaufbau ein ca. 0,6 m mächtiger mit-

teldicht gelagerter Schotteraufbau aus Kalk- und Ziegelbruchstücken angetrof-

fen.  
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4.2.2 Als oberste Schicht wurde in den Kleinrammbohrungen RKS 2, 3, 4, 5, 7 und 

8 ein ca. 0,3 – 0,5 m mächtiger Oberboden angetroffen. Dieser durchwurzelte 

Bereich besteht zum Großteil aus schwach tonigen und feinsandigen Schluf-

fen mit organischen Beimengungen. 

 

4.2.3 Unterhalb der Tragschicht bzw. des Wegeaufbaus wurden in den Kleinramm-

bohrungen RKS 1 und RKS 6 ca. 0,5 – 2,1 m mächtige Auffüllungen erbohrt. 

Es handelt sich dabei um tonigen, feinsandigen und kiesigen Schluff mit halb-

fester Konsistenz und leichter Plastizität. Die kiesigen Komponenten bestehen 

aus Muschelkalkbruchstücken und gerundeten Kiesen.  

 

4.2.4 Unterhalb der Auffüllung bzw. des Oberbodens wurde in den Kleinrammboh-

rungen Lösslehme und Lösse aufgeschlossen. Die Lösslehme bestehen aus 

tonigem und feinsandigem Schluff. Die Lösslehme wurden mit halbfesten Kon-

sistenz und leichter bis mittlerer Plastizität festgestellt. Die Lösse setzen sich 

aus schwach tonigen und stark feinsandigen Schluffen mit halbfester Konsis-

tenz und leichter Plastizität zusammen. In den Kleinrammbohrungen RKS 2 – 

RKS 4 reichen die Lösse und Lößlehme bis zur Endteufe von 5,0 m unter GOK. 

In den übrigen Bohrungen erreichen sie Mächtigkeiten von 1,3 – 3,7 m. 

 
4.2.5 Als unterste Schicht wurden in Kleinrammbohrungen RKS 1, 5, 6, 7 und 8 Ver-

witterungslehme erbohrt. Es handelt sich dabei um stark tonige Schluffe bzw. 

schluffigen Tone mit halbfester Konsistenz und leichter Plastizität. Als kiesige 

Komponenten treten untergeordnet Sandsteinbruchstücke und Eisen-Man-

gan-Konkretionen auf.  
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4.3 Schichtoberkanten 

 

Für die jeweiligen Schichtoberkanten werden folgende Höhenkoten in [m. ü. 

NN] und in Klammern die Schichtmächtigkeiten in [m] angegeben: 

 RKS 1 RKS 2 RKS 3 RKS 4 

Oberboden -- 
265,93 
(0,40) 

269,82 
(0,50) 

264,56 
(0,40) 

Asphalt -- -- -- -- 
Tragschicht -- -- -- -- 
Feldweg-
schotter 

260,20 
(0,60) 

-- -- -- 

Auffüllungen 
259,60 
(0,50) 

-- -- -- 

Lösslehm / 
Löss 

259,10 
(1,30) 

265,53 
(>4,60) 

269,32 
(>4,50) 

264,16 
(>4,60) 

Verwitte-
rungslehm 

255,40 
(>0,20) 

-- -- -- 

Endteufe 
255,20 
(5,00) 

260,93 
(5,00) 

264,82 
(5,00) 

259,56 
(5,00) 

 

 RKS 5 RKS 6 RKS 7 RKS 8 

Oberboden 
263,23 
(0,40) 

-- 
257,58 
(0,40) 

258,34 
(0,30) 

Asphalt -- 
255,82 
(0,09) 

-- -- 

Tragschicht -- 
255,73 
(0,31) 

-- -- 

Auffüllungen -- 
255,42 
(2,10) 

-- -- 

Lösslehm / 
Löss 

262,83 
(3,10) 

253,32 
(1,90) 

257,18 
(3,60) 

258,04 
(3,70) 

Verwitte-
rungslehm 

259,73 
(>1,50) 

251,42 
(>0,60) 

253,58 
(>1,00) 

254,34 
(>1,00) 

Endteufe 
258,23 
(5,00) 

250,82 
(5,00) 

252,58 
(5,00) 

253,34 
(5,00) 
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5 Hydrogeologische Situation 

 

Während der Bohrarbeiten wurde im Bereich der Kleinrammbohrungen kein 

Wasserandrang festgestellt. Nach Abschluss der Bohrarbeiten konnte auch 

kein Wasserspiegel eingemessen werden. 

 

 Wasserschutzgebiet 

 Das Untersuchungsgebiet liegt nach den im Internet veröffentlichten Daten der 

Landesanstalt für Umwelt (LUBW) (Stand vom 24.10.2023) außerhalb von 

Wasserschutzzonen. 

 

5.1 Auswertung der Siebschlämmanalyse 

 

Zur Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwerts (kf-Werts) des Lösslehms wurde 

eine Sieb-Schlämm-Analyse zur Bestimmung der Kornverteilung nach 

DIN 18123 durchgeführt (Körnungslinie siehe Anlage Nr. 4). 

 

Anhand des Ergebnisses der Kornverteilung wurde nach MALLET/PAQUANT 

folgender Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) des Lösslehms ermittelt: 

Bereich Versickerungs-
versuch 

Entnahmetiefe 
unter GOK 

Bodenart 
kf-Wert nach 

MALLET/PAQUANT 
[ms-1] 

VV 0,4 - 1,0 m Löss/Lösslehm 8,0 x 10-8 

 

Dieser kf-Wert von kf = 8,0 x 10-8 m/s gilt nach DIN 18130 als „sehr schwach 

durchlässig“. 

 

Für die Bemessung von Versickerungsanlagen muss nach dem DWA-

Regelwerk „Arbeitsblatt DWA-A 138“, 04/2005, bei der Bestimmungsmethode 

„Sieblinienauswertung“ allerdings ein Korrekturfaktor von 0,2 zur Festlegung 

des Bemessungs-kf-Werts(Sieb-Schlämm-Analyse) angesetzt werden. 
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Bei einem Sieblinien-kf-Wert von kf = 8,0 x 10-8 m/s ergibt sich dann ein Be-

messungs-kf-Wert(Sieb-Schlämm-Analyse) von 
 

kf (Bemessung) = 8,0 x 10-8 m/s x 0,2 = 1,6 x 10-8 m/s. 

 

Der durch die Sieb-Schlämm-Analyse indirekt ermittelte Bemessungs-kf-Wert 

des Lösslehms gilt nach DIN 18130 als „sehr schwach durchlässig“. 

 

5.2 Auswertung des Versickerungsversuches 

Im Bereich der Sondierung RKS 7 wurde ein Versickerungsversuch „VV“, d. h. 

ein Auffüllungsversuch mit Leitungswasser im verrohrten Bohrloch (DN 50), in 

dem dort anstehenden Lösslehm durchgeführt. Hierbei tritt das unter dem Druck 

der vorhandenen Wassersäule stehende Wasser durch die Bohrlochsohle in 

den Boden ein. Anhand der Versickerungsrate wird der Durchlässigkeitsbeiwert 

(kf-Wert) der Bodenart bestimmt. 

 

Für die Berechnung des Versuchs wurde die Formel nach KOLLBRUNNER-

MAAG (1946,1941) angewandt: 

 

       r     h1 
   kf  = ---------- x 2,303 x log ------- (ms-1) 
    4∆t     h2 

 

r = Radius des Pegelrohrs 
 ∆t = Zeitintervall 
 h1 = Wasserstand im Pegelrohr zum Beginn des Zeitintervalls 

h2 = Wasserstand im Pegelrohr am Ende des Zeitintervalls ∆t 
 

Es wurde folgender Durchlässigkeitsbeiwert bestimmt: 

Versickerungs-
versuch 

Fallhöhe Pegeltiefe Bodenart Messintervall 
kf-Wert 
[ms-1] 

VV 2,0 m 2,0 m Lösslehm 8.6400 Min. 5,01 x 10-10 

 

Dieser kf-Wert von kf = 5,01 x 10-10 m/s gilt nach DIN 18130 als „sehr schwach 

durchlässig“.  
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Für die Bemessung von Versickerungsanlagen muss nach dem DWA-

Regelwerk „Arbeitsblatt DWA-A 138“, 04/2005, bei der Bestimmungsmethode 

„Versickerungsversuch“ (Feldversuch) ein Korrekturfaktor von 2 zur Festlegung 

des Bemessungs-kf-Werts(Versickerungsversuch) angesetzt werden. 

 

Daraus ergibt sich somit ein Bemessungs-kf-Wert(Versickerungsversuch) von: 

VV: kf (Bemessung) = 5,01 x 10-10 m/s x 2 = 1,00 x 10-9 m/s 

 

Der durch den oben beschriebenen Versickerungsversuch ermittelte Bemes-

sungs-kf-Wert des Lösslehms gilt nach DIN 18130 als „sehr schwach durch-

lässig“. 

 

5.3 Ansetzbarer Bemessungs-kf-Wert für den Lösslehm 

Der durch den Versickerungsversuch und die Sieb-Schlämm-Analyse ermittelte 

bzw. für die Dimensionierung der Versickerung ansetzbare Bemessungs-kf-

Wert des Lösslehms beträgt: 

kf(Bemessung) = (1,60 x 10-8 m/s + 1,0 x 10-9 m/s) / 2 = 8,50 x 10-9 m/s 

 

Der Bemessungs-kf-Wert von 8,50 x 10-9 m/s des Lösslehms gilt nach 

DIN 18130 als „sehr schwach durchlässig“. Mit zunehmender Tiefe wer-

den die Versickerungsraten voraussichtlich nicht signifikant zunehmen. 

 

5.4 Beurteilung der Grundwasserdeckschichten 

Im Baugebiet wurde bis in eine Tiefe von 5,0 m unter Geländeoberkante kein 

Grundwasserspiegel angetroffen. Es ist davon auszugehen, dass Grundwasser 

erst in deutlich größeren Tiefen zu erwarten ist. Somit ergibt sich für die geplan-

ten Baumaßnahme eine grundwasserfreie Sickerstrecke von � 1,5 m. Somit ist, 

entsprechend der „Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung“ 

(09.Juli 2021), von „günstigen“ Bedingungen auszugehen. 
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6 Baugrundbeurteilung und bodenmechanische Kennwerte 

 

6.1  Hinweise zur Wohnbebauung 

 
 Da uns keine konkreten Pläne über die vorgesehenen Bebauungen vorliegen 

und die Aufschlüsse relativ weit auseinander liegen, können die folgenden Hin-

weise zu den Bebauungen nur allgemein gehalten werden. Sie können Einzel-

gutachten für die Bebauungen nicht ersetzen. 

 

Aufgrund der im Neubaugebiet anstehenden Böden mit überwiegend halbfes-

ter Konsistenz sind relativ gute, d.h. tragfähige Baugrundverhältnisse vorhan-

den.  

 

Die Zusammendrückbarkeit bindiger Böden ist allgemein umso größer, je hö-

her der natürliche Wassergehalt bzw. je geringer die Konsistenzzahl des Bo-

dens ist.  

 

Die Bauwerksgründungen können mittels Streifen- und Einzelfundamenten  

oder statisch bemessener Bodenplatte in dem gewachsenen Boden durch-

geführt werden.  

 

Im Folgenden werden Anhaltswerte für die Gründung von Bauwerken ange-

geben. Die endgültigen Werte müssen im Einzelfall in Abhängigkeit von der 

jeweiligen Konstruktion, den auftretenden Lasten und den tatsächlichen Bau-

grundverhältnissen festgelegt werden. 

 

Für die Gründung von Bauwerken mit Einzel- und Streifenfundamenten in den 

halbfesten Löss und Lösslehm kann man vorläufig von zulässigen Boden-

pressungen von σ = 200 kN/m² - 250 kN/m² ausgehen. 
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 Hinweis: 

 Eine fachtechnische Überprüfung und Untersuchung sollte bei der Erstellung 

von Bauwerken in jedem Falle erfolgen. Je nach Bauwerksgestaltung reicht 

eine Überprüfung der ausgehobenen Baugrube oder das Anlegen von Bag-

gerschürfen aus. Die Gründung muss allseits in denselben Boden- oder Fels-

arten erfolgen. 

 

6.2 Bodenmechanische Kenngrößen 

 

Entsprechend der DIN 18300:2015-08 geben wir für die anstehenden Böden 

die folgenden Homogenbereiche für den Erdaushub (E) mittels Bagger an. 

 

Werden weitere Erd-, Grund-, Durchpress-, Verbaumaßnahmen, etc. erforder-

lich, sind ggf. andere Einteilungen der Homogenbereiche für Ausschreibungen 

gemäß VOB/C erforderlich. 

Böden 
Homogen- 
bereich E 1 

Homogenbe-
reich E 2 

Homogen- 
bereich E 3 

Ortsübliche Bezeichnung Oberboden 
ungebundene 

Tragschicht /Auf-
füllungen 

Auffüllungen / 
Löss / Lösslehm / 

Verwitterungs-
lehm 

Aushub nach DIN 18300:2012-09 BKL 1 + 4 BKL 3 BKL 4 

Bodengruppen nach DIN 18196 OH GW / GU UL / UM / TL /  

Plastizitätszahl, Konsistenzzahl nach 
DIN 18122-1 

halbfest n.n. halbfest 

Korngrößenverteilung n.n. n.n. siehe Anlage 

Lagerungsdichte nach DIN EN ISO 
14688-2 

locker mitteldicht n.n. 

Wassergehalt nach DIN ISO 1789-1 n.n. n.n. n.n. 

Scherfestigkeiten n.n. n.n. n.n. 
Massenanteil Steine, Blöcke und 
große Blöcke nach DIN EN ISO 

14688-1 
n.n. n.n. n.n. 

organischer Anteil nach DIN 18128 vorhanden n.n. n.n. 
n.n.: nicht nachgewiesen 

 

 
  



   

P21-2482/guta01: Gundelsheim-Höchstberg, NBG „Ob dem Dorf V“ /25.10.2023  Seite 15 

TÖNIGES GmbH
Beratende Geologen
und Ingenieure
Sinsheim
Tel. (0 72 61) 92 11-0
Fax (0 72 61) 92 11-22

 

Bodenkennwerte (cal) nach DIN 1055-2 

 

Lösslehm / Löss / (UL, halbfeste Konsistenz) 

 Wichte erdfeucht: 19,5 kN/m³ 

Wichte gesättigt: 21,0 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb: 11,0 kN/m³ 

 Reibungswinkel: 25,0 - 27,5° 

 Kohäsion, c`: 5 – 10 kN/m² 

 

Verwitterungslehm / (TL, halbfeste Konsistenz) 

 Wichte erdfeucht: 19,5 kN/m³ 

Wichte gesättigt: 21,0 kN/m³ 

Wichte unter Auftrieb: 11,0 kN/m³ 

 Reibungswinkel: 25,0 - 27,5° 

 Kohäsion, c`: 10 – 15 kN/m² 

 

Frostklassen gemäß ZTVE-StB 17 und DIN 18 196 

 
Bodenart 

(DIN 18196) 
Frostklasse 

(ZTV E-StB 17 und DIN 18196) 

Tragschicht GW F1; nicht frostempfindlich 

Auffüllungen GU 
F2; gering bis mittel frostemp-

findlich 
Löss / Lösslehm / Verwitte-

rungslehm 
UL / UM / TL F3; sehr frostempfindlich 
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7 Beurteilung der Böden hinsichtlich des Wiedereinbaus, 

Maßnahmen beim Wiedereinbau 

 

7.1 Wiederverwendbarkeit des Bodenaushubes 

 

Zur Untersuchung der Wiederverwendbarkeit des anfallenden Aushubes im Be-

reich des geplanten Kanal- und Straßenbaus wurde eine Bodenmischprobe aus 

den Lösslehmen / Löss erstellt und die Proctordichte nach DIN 18 127 bestimmt 

(Anlage 4). 

Bodenart 
Natürlicher 

Wassergehalt 
Optimaler 

Wassergehalt 

            Wassergehalt bei 
97 % Proctor            95 % Proctor  
  nasser Ast               nasser Ast 
trockener Ast           trockener Ast 

Mischprobe 
Lösslehm / Löss 

20,75 % 14,8 % 
18,0 % 
11,6 % 

18,9 % 
10,7 % 

  

 

Bei der Bestimmung der Wassergehalte ergaben sich folgende Werte: 

Rammkern-
sondierung 

Entnahmetiefe u. Ge-
lände OK 

Bodenart Wassergehalt 

RKS 1 1,1 – 2,4 m Löß 20,79 % 

RKS 2 1,0 – 3,5 m Löß 18,47 % 

RKS 2 3,5 – 4,0 m Lößlehm 21,15 % 

RKS 3 1,0 – 3,5 m Löß 17,22 % 

RKS 4 0,4 – 1,7 m Löß 16,16 % 

RKS 4 1,7 – 3,5 m Lößlehm 23,79 % 

RKS 5 1,0 – 2,0 m Lößlehm / Löß 21,60 % 

RKS 6 2,5 – 4,4 m Lößlehm / Löß 20,65 % 

RKS 7 0,4 – 2,0 m Lößlehm / Löß 19,71 % 

RKS 8 0,7 – 2,0 m Lößlehm / Löß 16,27 % 

 

Nach dem vorliegenden Ergebnis des Proctorversuchs wird eine Verdichtung der 

Lösse / Lösslehme auf 95 % Proctor bei Wassergehalten zwischen 10,7 % und 

18,9 % erreicht und eine Verdichtung auf 97 % Proctor bei Wassergehalten zwi-

schen 11,6 % und 18,0 %.  
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Der durchschnittliche Wassergehalt der anstehenden Lösslehme und Lösse 

wurde mit 19,58% ermittelt.  

 

Nach ZTVE-StB ist bei Leitungsgräben innerhalb und außerhalb des Straßen-

körpers in der Leitungszone und im Bereich ab Planumsoberkante bis 0,50 m 

unter Planumsoberkante je nach Verdichtbarkeitsklasse des Einbaumaterials 

ein Verdichtungsgrad von � 97 % - � 100 % Proctor zu erreichen. Im übrigen 

Kanalgrabenbereich ist je nach Verdichtbarkeitsklasse des Einbaumaterials 

eine Verdichtung auf � 97 % - � 98 % Proctor ausreichend. 

 

Die anstehenden Böden sind grundsätzlich für den Wiedereinbau geeignet.  

 

Der durchschnittliche Wassergehalt der Böden liegt für ein einbaufähiges Maß 

ca. 2 – 3 % zu hoch. Die Wassergehalte der Böden müssen für einen Wieder-

einbau durch Kalkzugabe auf ein einbaufähiges Maß reduziert werden (siehe 

Kapitel 8.1). 

 

Der anfallende Aushub muss in Lagen von max. 0,30 m Schütthöhe einge-

bracht und verdichtet werden. 

 

Die Überprüfung der Verdichtung sollte mittels Künzelstabsondierung erfolgen. 

Hierbei ist eine mindestens gleiche oder bessere Dichtigkeit wie im natürlich an-

stehenden Boden zu erreichen. Die Überprüfungen können durch unser Büro 

(Töniges GmbH) durchgeführt werden. 

 

7.2 Maßnahmen beim Wiedereinbau 

 

 Der anfallende Aushub muss in Lagen von max. 0,30 m Schütthöhe einge-

bracht und verdichtet werden. 

 Das anfallende Aushubmaterial ist bei Schlechtwetterperioden mit Regener-

eignissen mit Folien abzudecken, um eine Durchfeuchtung zu verhindern. 



   

P21-2482/guta01: Gundelsheim-Höchstberg, NBG „Ob dem Dorf V“ /25.10.2023  Seite 18 

TÖNIGES GmbH
Beratende Geologen
und Ingenieure
Sinsheim
Tel. (0 72 61) 92 11-0
Fax (0 72 61) 92 11-22

 

 Weiterhin sollte eine Wassergehaltsreduzierung über eine Kalkung in der Aus-

schreibung vorgesehen werden (siehe Kap. 8.1). 

 

 Die Kalkung kann über einen Separator erfolgen. 

 

 Die Überprüfung der Verdichtung sollte mittels Künzelstabsondierung erfol-

gen. Hierbei ist eine mind. gleiche oder bessere Dichtigkeit wie im natürlich 

anstehenden Boden zu erreichen. Die Überprüfungen können durch unser 

Büro durchgeführt werden. 

 

 

8 Erdbautechnische Hinweise 

 

8.1 Kanal- und Leitungsbau 

 

 Aushub 

 

Wir gehen von einer geplanten Kanalsohle von ca. 3,0 – 6,0 m u. GOK aus.  

 

Die im Baugebiet angetroffenen Auffüllungen, Lösse, Lösslehme und Verwitte-

rungslehme sind der Bodenklasse 4 zuzuordnen.  

 

Kanalbau / Kanalauflager 

 

Auf Grundlage der Baugrunduntersuchung und der o.g. Einbindtiefe der Ka-

nalsohle besteht der Gründungsboden aus Lössen, Lösslehmen und Verwitte-

rungslehmen. 

 

Eine Auflagerverbesserung wird nicht notwendig. Eventuell auftretende 

Weichzonen an den Grabensohlen müssen ausgeräumt und durch geeignetes 

Material ersetzt werden. 
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Für den Einbau von Rohren und anderen Fertigteilen gelten die Mindestanforde-

rungen der DIN EN 1610. 

 
Bei den angetroffenen Untergrundverhältnissen gilt nach DIN EN 1610 der Bet-

tungs-Typ 1.  

 

Entsprechend darf die Dicke der unteren Bettungsschicht, gemessen unter dem 

Rohrschaft, folgende Werte nicht unterschreiten: 

 
• 100 mm bei normalen Bodenverhältnissen (halbfesten Löss / Lösslehme / 

Verwitterungslehm) 

 

Verbauarbeiten 

 
Verbauarbeiten, außer dem obligatorischen Kulissen-Verbau, werden nicht not-

wendig.  

 

Die Grabenwände können mit folgenden Böschungsneigungen abgeschrägt 

werden: 

    bis 1,0 m Tiefe 80° 

    bis 3,0 m Tiefe 60° 

    bis 5,0 m Tiefe 45° 

 

Hinweis: 

Die Arbeitsraumbreiten und Hinweise der DIN 4124 (z.B. unbelastete Bö-

schungskrone) sind zu beachten. 

  

Die Überprüfung der Verdichtung im Kanalgraben sollte mittels Künzelstab-

sondierung erfolgen. Diese kann von unserem Büro durchgeführt werden. 
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Wasserhaltung 

 

Werden im Zuge der Baumaßnahme (z.B. bei Ausführung im Frühjahr) tem-

poräre Schicht- bzw. Stauwässer angetroffen, sind diese über Baudränagen 

bzw. Entwässerungsrinnen und vorauseilende Pumpensümpfe abzuleiten. Wir 

gehen aber davon aus, dass dies nicht erforderlich wird. 

 

Wiederverfüllung des Kanalgrabens  

 

 Das Aushubmaterial im Untersuchungsgebiet setzt sich aus Lössen, Lössleh-

men und Verwitterungslehmen zusammen.  

 

Der durchschnittliche Wassergehalt der Böden liegt für ein einbaufähiges Maß 

ca. 2 – 3 % zu hoch. Die Wassergehalte der Lösslehme müssen für einen 

Wiedereinbau durch Kalkzugabe auf ein einbaufähiges Maß reduziert werden. 

 

Wir empfehlen daher, für 60 % der Grabenverfüllung eine Kalkung (ca. 30 – 

35 kg/m³) vorzusehen.  

 

Für 10 % der Grabenverfüllung sollte Fremdmaterial in der Ausschreibung vor-

gesehen werden, um z.B. bei Schlechtwetterperioden entsprechend Verfü-

gungsmasse zu haben.  

 

Das Material muss in Lagen von max. 0,3 m Schütthöhe eingebaut und verdich-

tet werden (Kapitel 7). Hierbei ist eine mind. gleiche oder bessere Dichtigkeit wie 

im natürlich anstehenden Boden zu erreichen. Die Überprüfungen können durch 

unser Büro durchgeführt werden.  
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Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren können aufgrund langanhal-

tender Trockenperioden die Böden auch zu trocken für einen direkten Einbau 

vorliegen. Wir empfehlen, daher das Wässern der Böden als Eventualposition 

mit auszuschreiben. 

 

8.2 Straßenbau 

 

 Beim Bau der Erschließungsstraßen muss eine ausreichende Tragfähigkeit 

und Frostsicherheit des Straßenaufbaues erzielt werden. Grundlagen hierfür 

sind die Richtlinien der RStO 12 und der ZTVE–StB 17 (Fassung von 1997). 

 

Seitens des Gutachters wird davon ausgegangen, dass aufgrund der geplan-

ten Nutzung der Verkehrsflächen nach RStO 12 mindestens die Belastungs-

klasse Bk1,0 (Wohnstraße) erforderlich wird. Die Belastungsklassen sind im 

Vorfeld zu überprüfen. 

 

Der Unterbau der Verkehrsfläche ist gemäß den Richtlinien der ZTVE-StB 17, 

und RStO 12 auszuführen. Die angetroffenen Lösslehme / Lösse werden 

durch ihren überwiegend feinsandigen, schluffigen und tonigen Charakter in 

die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 (sehr frostempfindlich) eingestuft, so dass 

unabhängig von den Anforderungen an die Tragfähigkeit eine Mindestdicke 

des frostsicheren Straßenaufbaus von ≥ 0,60 m erforderlich ist. 

 

Im Bereich der Straßentrassen ist das Rohplanum so zu verdichten, dass ein 

Verformungsmodul von mind. Ev2 � 45 MN/m² nachgewiesen werden kann.  

 
Die anstehenden Bodenarten sind für die Erstellung des Rohplanums grund-

sätzlich geeignet. Die Wassergehalte liegen jedoch bereichsweise zu hoch, 

was eine Rohplanumsverbesserung notwendig macht.  
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 Wir schlagen deshalb für 80 % der Straßenabwicklung eine Kalkung von ca. 

10 – 15 kg Weißfeinkalk pro Quadratmeter (ca. 0,4 m Frästiefe) vor. Für wei-

tere 10 % der Straßenabwicklung sollte ein Grobschlag (0,20 m mächtig / 

0/150) zur Verbesserung vorgesehen werden, da je nach Witterung das Pla-

num durch Befahren gestört sein könnte.  

 

Auf der Oberkante der Frostschutzschicht einer bituminösen Tragschicht ist 

gemäß des ZTVE-StB 17 bzw. RStO 12 für die Tragfähigkeit ein Verformungs-

modul von Ev2 ≥ 120 MN/m² erforderlich. 

 

Entsprechend der RStO 12 ist für Kreisverkehrsflächen - bezogen auf den am 

stärksten belasteten Abschnitt der Kreisverkehrsfläche - die nächsthöhere Be-

lastungsklasse vorzusehen. Somit ergibt sich, je nach Belastungsklasse, eine 

Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus von 60 bzw. 65 cm. 

 

 Wo im Bereich des Erdplanums aufgeweichte oder – bei Ausführung im Winter 

– gefrorene Böden angetroffen werden, sind diese sorgfältig auszuräumen und 

durch das Material der Frostschutz- / Tragschicht zu ersetzen. 

 

Die Überprüfung des Verformungsmoduls sollte mittels Lastplattendruckver-

suchen erfolgen. Dies kann von unserem Büro durchgeführt werden. 

 

8.3 Regenrückhaltebecken 

 

 Nach den durchgeführten Feld- und Laborversuchen liegen im Untersu-

chungsgebiet sehr schwach durchlässige Böden (Lösse / Lößlehme und Ver-

witterungslehme) vor. Für eventuell geplante Regenrückhaltebecken werden 

daher keine zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen vor.  
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9 Umwelttechnische Untersuchungen 
 

9.1 Asphaltanalyse 

 

Um den bestehenden Asphaltbelag der „Bernbrunner Straße (RKS 6) auf eine 

mögliche Kohlenteerstämmigkeit bzw. PAK-Belastung hin zu untersuchen, 

wurde eine Asphaltprobe nach den Richtlinien der RuVA-StB 01 („Richtlinien für 

die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- / pechtypischen 

Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau“) un-

tersucht. 

 

Die Bewertung der Asphaltprobe erfolgt in Anlehnung an die RuVA-StB 01 

(„Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-

/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im 

Straßenbau“) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ar-

beitsgruppe Asphaltstraßen. 

 

Für die Aspekte des Arbeitsschutzes sind die enthaltenen Polycyclischen Aro-

matischen Kohlenwasserstoffe (PAK) und Phenole zu betrachten. Die Betrach-

tung erfolgt anhand der Gesamtgehalte an PAK nach EPA. 

 

Für den Boden- und Gewässerschutz ist von Bedeutung, in welchen Mengen 

PAK nach EPA und Phenole durch Wasser eluiert werden. Die Bewertung rich-

tet sich und dem PAK-Gehalt im Feststoff. Phenole werden anhand des Pheno-

lindex im Eluat bewertet. 
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In Abhängigkeit dieser beiden Parameter ist die Einordnung in die entspre-

chende Verwertungsklasse gemäß der folgenden Tabelle vorzunehmen: 

Verwer-
tungsklasse 

Art der Straßenbaustoffe 
Gesamtgehalt im 

Feststoff 
PAK nach EPA 

Phenolindex 
im Eluat 

A Ausbauasphalt � 25 mg/kg � 0,1 mg/l 

B Ausbaustoffe 
mit teer- / 

pechtypischen 
Bestandteilen 

vorwiegend 
steinkohlen-
teertypisch 

> 25 mg/kg � 0,1 mg/l 

C  vorwiegend 
braunkohlen-
teertypisch 

Wert ist anzugeben > 0,1 mg/l 

 

Aus der Einstufung in die Verwertungsklassen nach RuVA-StB 01 ergibt sich 

die folgende Zuordnung der Verwertungsverfahren: 

 

Verwertungsklasse A: Verwertung als Asphaltgranulat im Heißmisch-

verfahren. Dabei Einsatz in Asphaltmischanlagen 

und Baustellenmischverfahren möglich. 

 

Verwertungsklasse B: Verwertung in Kaltmischverfahren mit Bindemittel 

 

Verwertungsklasse C: Verwertung in Kaltmischverfahren mit Bindemittel 

 

Hinweis 1: Für die Verwertungsklassen B und C ist das Kaltmischverfahren nur 

zulässig, wenn im Rahmen der Eignungsprüfung nachgewiesen 

wird, dass die Probekörper die Grenzwerte gemäß folgender 

Tabelle einhalten: 

Verwertungsklasse 
PAK nach EPA 

[mg/l] 
Phenolindex im Eluat 

[mg/l] 

B � 0,03 kein Nachweis erforderlich 

C � 0,03 � 0,1 
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Hinweis 2: Für die Verwertungsklasse A kann auch eine Kaltverarbeitung ohne 

Bindemittel durchgeführt werden. Dabei muss der Einbau jedoch 

unter vollständiger Überbauung durch eine wasser-undurchlässige 

Schicht erfolgen. 

 

Ein Einsatz des Materials ist dann jedoch nur außerhalb von Wasser-

schutzzonen, außerhalb von Gebieten mit häufigen Überschwemmungen bzw. 

außerhalb von Karstgebieten ohne Deckschichten möglich. 

 

Ausbauasphalt ist grundsätzlich getrennt auszubauen, um diesen zielgerichtet 

möglichst hochwertig als Zugabematerial für Heißmischgut einzusetzen. 

 

Bei den Analysen wurden folgende PAK-Gehalte festgestellt: 

 Probenart 
PAK 

nach EPA 
[mg/kg] 

Phenol-in-
dex 

[mg/l] 

Verwertungs- 
klasse 

nach RuVA 

Asphalt RKS 6 Asphalt 1,69 � 0,01 A 

 

Die Detailergebnisse sind in dem Laborbericht 449/9361 der BVU Bioverfah-

renstechnik und Umweltanalytik GmbH, Markt Rettenbach, aufgeführt (Anlage 

Nr. 5). 

Aus den Analysen ergibt sich, dass der Asphaltaufbruch entsprechend der Ver-

wertungsklasse A verwendet werden kann. Der Ausbauasphalt kann entweder 

im Heißmischverfahren verwendet oder aufgrund des PAK-Gehalts unter 100 

mg/kg im Kaltmischverfahren ohne Bindemittel unter vollständiger Überbauung 

durch eine wasserundurchlässige Schicht eingebaut werden. Dieses Material ist 

somit unter o. g. Auflagen frei verwendbar. 
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Eventuell geruchlich auffälliges Material sollte in einem Container zwischengela-

gert werden. Eine Trennung des Asphaltaufbruchs müsste dann vor Ort beim Aus-

bau erfolgen. Im Zweifel ist der Gutachter hinzuzuziehen. Für eine entsprechende 

Verwertung / Entsorgung sind dann nochmals Analysen notwendig. 

 

9.2 Bodenuntersuchung 

 

Zur Untersuchung des anfallenden Aushubes wurde eine Mischprobe aus den 

Auffüllungen und den anstehenden Böden (Löss / Lößlehm) untersucht.  

 

Die Proben wurden bezüglich der Richtlinien der Ersatzbaustoffverordnung 

(EBV) chemisch orientierend untersucht. Dadurch kann eventuell anfallendes 

Aushubmaterial hinsichtlich der Verwertung orientierend beurteilt werden. 

 

Die Bewertung der vorliegenden Ergebnisse erfolgt auf Grundlage der folgen-

den Unterlagen in der jeweils gültigen Fassung: 

 

1. Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Er-

satzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - Er-

satzbaustoffV) vom 09.07.2021 (kurz: EBV) gemäß Anlage 1 Tabelle 3 

Gemäß EBV werden die Messbefunde des zu verwertenden Bodenmaterials 

den Zuordnungswerten gemäß Anlage 1 Tabelle 3 und 4 gegenübergestellt. 

Dadurch kann das Bodenmaterial einer „Materialklasse“ für den Wiedereinbau 

zugeordnet werden.  

In Abhängigkeit des Massenanteils an mineralischen Fremdbestandteilen er-

folgt zunächst die Einstufung für Bodenmaterial in die Klassen ‚BM‘ (bis 

10 Vol-%) bzw. ‚BM-F‘ (bis 50 Vol-%) seitens des sachkundigen Probenehmers. 
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Bei einer Voreinstufung in die Klasse BM werden für die Bodenarten Sand, 

Lehm/Schluff und Ton für die Parameter Schwermetalle im Feststoff unter-

schiedliche Grenzwerte zur Einhaltung der Materialklasse BM-0 genannt. 

Innerhalb der Klasse BM wird zwischen den Einbaukonfigurationen BM-0 und 

BM-0* unterschieden. Bodenmaterial der Klassenzuordnung BM-0 darf außer-

halb der Wasserschutzgebietszone I (WSZ I) und Heilquellenschutzgebietszone 

I (HSZ I) uneingeschränkt in technischen Bauwerken verwertet werden.  

Der Einbau von BM-0* sowie BM-F0* Material ist nur außerhalb der WSZ I und 

II sowie HSZ I und II in technischen Bauwerken möglich. Es sind die Einsatz-

möglichkeiten gemäß Anlage 2 Tabelle 5 zu beachten. 

Die Verwertung von Bodenmaterial mit der Klasse BM-F1, BM-F2 und BM-F3 

in technischen Bauwerken setzt steigende Anforderungen an die hydrogeologi-

schen Verhältnisse und Grundwasserabstände gemäß Anlage 2 Tabelle 6 - 8 

der EBV voraus. 

Die Detailergebnisse sind in den Laborberichten 449/9359 und 449/9360 der 

BVU Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH, Markt Rettenbach, auf-

geführt (Anlage Nr. 5). 
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9.3 Analyseergebnisse (Zuordnungswerte EBV) 

Parameter Einheit 
MP Auffüllun-

gen 
EBV MP Löß / 

Lößlehm 
EBV 

Feststoff   Schluff  Schluff 

TOC [Masse-%] 0,65 BM-0 0,20 BM-0 

EOX [mg/kg] < 0,5 BM-0 < 0,5 BM-0 

MKW C10-C22 [mg/kg] < 30 -- / BM-0* < 30 -- 
MKW C10-C40 [mg/kg] 51 -- / BM-0* < 50 -- 

PAK n. EPA [mg/kg] 15,3 BM-F3 n.n. BM-0 

Benzo(a)pyren [mg/kg] 1,2 -- < 0,04 BM-0 

PCB6 und PCB-118 [mg/kg] n.n. BM-0 n.n. BM-0 

Arsen [mg/kg] 8,7 BM-0 13 BM-0 

Blei [mg/kg] 15 BM-0 18 BM-0 

Cadmium [mg/kg] 0,25 BM-0 0,3 BM-0 

Chrom, gesamt [mg/kg] 36 BM-0 47 BM-0 

Kupfer [mg/kg] 20 BM-0 19 BM-0 

Nickel [mg/kg] 28 BM-0 33 BM-0 

Quecksilber [mg/kg] 0,02 BM-0 0,02 BM-0 

Thallium [mg/kg] < 0,4 BM-0 < 0,4 BM-0 

Zink [mg/kg] 45 BM-0 59 BM-0 

Eluat      

pH-Wert [  ] 8,38 -- 8,21 -- 

el. Leitfähigkeit** [µS/cm] 319 -- / BM-0* 174 -- / BM-0* 

Sulfat [mg/l] 18 BM-0 10 BM-0 

PAK15 [µg/l] 4,3 BM-F3 0,072 -- 

1-Methylnaphtalin 
2-Methylnaphtalin 
Naphthalin 

[µg/l] 
0,18 
1,03 
0,69 

-- < 0,005 
0,007 
0,012 

-- 

PCB6 und PCB-118 [µg/l] n.n. -- n.n. -- 

Arsen [µg/l] < 4 -- < 4 -- 

Blei [µg/l] < 5 -- < 5 -- 

Cadmium [µg/l] < 0,1 -- < 0,1 -- 

Chrom, ges. [µg/l] < 5 -- < 5 -- 

Kupfer [µg/l] < 5 -- < 5 -- 

Nickel [µg/l] < 5 -- < 5 -- 

Quecksilber [µg/l] < 0,05 -- < 0,05 -- 

Thallium [µg/l] < 0,2 -- < 0,2 -- 

Zink [µg/l] < 10 -- < 10 -- 

Gesamteinstufung   BM-F3  BM-0 

-- kein Zuordnungswert für Bodenmaterial der Klasse BM-0 vorhanden 

** Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen 
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9.4 Bewertung der Mischprobe „MP Auffüllungen“ 

In Hinsicht einer möglichen Verwertung ergibt sich gemäß der Ersatzbau-

stoffverordnung für die Mischprobe „MP Auffüllungen“ eine orientierende Ein-

stufung als BM-F3 Material. Ausschlaggebender Parameter ist der PAK-Gehalt 

im Feststoff und Eluat. Das Material kann gemäß Anlage 2 Tabelle 8 der Er-

satzbaustoffverordnung verwendet werden.  

 

9.5 Bewertung der Mischprobe „MP Löß / Lößlehm“ 

In Hinsicht einer möglichen Verwertung ergibt sich gemäß der Ersatzbau-

stoffverordnung für die Mischprobe „MP Löß / Lößlehm“ eine orientierende 

Einstufung als BM-0 Material.   

Wir empfehlen beim Aushub weitere Haufwerksbeprobungen durchzuführen 

bzw. dies im Vorfeld mit der annehmenden Stelle zu klären. Das Material kann 

gemäß den Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung verwendet werden.  

 

10 Anmerkungen 
 

Die Untergrundverhältnisse wurden anhand von 6 punktuellen Rammkernson-

dierungen beschrieben und beurteilt. Die im Gutachten enthaltenen Angaben 

gelten streng genommen nur für diese Untersuchungsstellen. Abweichungen 

von den im vorliegenden Gutachten enthaltenen Angaben können nicht ausge-

schlossen werden und sind dem Gutachter sofort anzuzeigen. 

 

Eine sorgfältige Überwachung der Erdarbeiten und eine laufende Überprüfung 

der während der Aushubarbeiten angetroffenen Boden- und Wasserverhält-

nisse im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und Folgerungen im 

Gutachten sind erforderlich. 

 

Der Gutachter ist frühzeitig in die Fertigstellungsplanung mit einzubeziehen.  
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Ebenfalls ist bei Planungsänderungen oder sich ankündigenden Schäden der 

Gutachter sofort zu verständigen. Die Erdarbeiten sind mit dem Gutachter ab-

zustimmen.  

 

Wir empfehlen, die Verdichtungsarbeiten mittels Rammsondierungen und Last-

plattendruckversuchen überprüfen zu lassen. Hierzu stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

Das Gutachten darf nur als Gesamtes an Dritte weitergegeben werden. Bei 

der Weitergabe von einzelnen Kapiteln oder Anlagen besteht die Gefahr einer 

Fehlinterpretation. 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit unseren Fachkenntnis-

sen zur Verfügung. 

 

 
 pdf-Dokument, ohne Unterschrift gültig 

M. Leibing, Dipl.-Geol. 
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b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  3,50  3,50

Schluff, stark feinsandig, tonigSchluff, stark feinsandig, tonig

halbfesthalbfest braunbraun

LößLöß

ULUL

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  4,00  4,00

Schluff, feinsandig, tonigSchluff, feinsandig, tonig

halbfesthalbfest braunbraun

LößlehmLößlehm

UL,UMUL,UM

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  5,00  5,00

Schluff, feinsandig, tonigSchluff, feinsandig, tonig

halbfesthalbfest braunbraun

LößlehmLößlehm

UL,UMUL,UM

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:

Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

Töniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 SinsheimTöniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 Sinsheim

P21-2482P21-2482

Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"

RKS 3RKS 3

12.10.202312.10.2023BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,50  0,50

Schluff, feinsandig, schwach tonig, organischSchluff, feinsandig, schwach tonig, organisch

OberbodenOberboden

halbfesthalbfest braunbraun

MutterbodenMutterboden

OHOH

BKL 1+4BKL 1+4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  3,50  3,50

Schluff, stark feinsandig, schwach tonigSchluff, stark feinsandig, schwach tonig

halbfesthalbfest braunbraun

LößLöß

ULUL

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  4,00  4,00

Schluff, feinsandig, tonigSchluff, feinsandig, tonig

halbfesthalbfest braunbraun

LößlehmLößlehm

UL,UMUL,UM

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  5,00  5,00

Schluff, stark feinsandig, tonigSchluff, stark feinsandig, tonig

halbfesthalbfest braunbraun

LößLöß

ULUL

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:

Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

Töniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 SinsheimTöniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 Sinsheim

P21-2482P21-2482

Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"

RKS 4RKS 4

12.10.202312.10.2023BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,40  0,40

Schluff, feinsandig, schwach tonig, organischSchluff, feinsandig, schwach tonig, organisch

OberbodenOberboden

halbfesthalbfest braunbraun

MutterbodenMutterboden

OHOH

BKL 1+4BKL 1+4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  1,70  1,70

Schluff, stark feinsandig, schwach tonigSchluff, stark feinsandig, schwach tonig

halbfesthalbfest braunbraun

LößLöß

ULUL

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  3,50  3,50

Schluff, feinsandig, tonigSchluff, feinsandig, tonig

halbfesthalbfest braunbraun

LößlehmLößlehm

UL,UMUL,UM

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  5,00  5,00

Schluff, feinsandig, tonigSchluff, feinsandig, tonig

halbfest bis steifhalbfest bis steif braunbraun

LößlehmLößlehm

UMUM

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:

Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

Töniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 SinsheimTöniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 Sinsheim

P21-2482P21-2482

Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"

RKS 5RKS 5

12.10.202312.10.2023BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,40  0,40

Schluff, feinsandig, schwach tonig, organischSchluff, feinsandig, schwach tonig, organisch

OberbodenOberboden

halbfesthalbfest braunbraun

MutterbodenMutterboden

OHOH

BKL 1+4BKL 1+4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  3,50  3,50

Schluff, feinsandig, tonigSchluff, feinsandig, tonig

halbfesthalbfest braunbraun

Lößlehm/LößLößlehm/Löß

UL,UMUL,UM

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  5,00  5,00

Schluff, feinsandig, tonigSchluff, feinsandig, tonig

halbfesthalbfest braunbraun

VerwitterungslehmVerwitterungslehm

UL,TLUL,TL

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:

Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

Töniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 SinsheimTöniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 Sinsheim

P21-2482P21-2482

Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"

RKS 6RKS 6

12.10.202312.10.2023BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,09  0,09

AsphaltAsphalt

AsphaltAsphalt

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  0,40  0,40

Kies, sandigKies, sandig

Kies = KalksteinbruchstückeKies = Kalksteinbruchstücke

dichtdicht graugrau

ungeb. Tragschichtungeb. Tragschicht

GWGW

BKL 3BKL 3a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  2,50  2,50

Schluff, tonig, feinsandig, kiesig bis stark kiesigSchluff, tonig, feinsandig, kiesig bis stark kiesig

kiesig = Kalksteinbruchstückekiesig = Kalksteinbruchstücke

halbfesthalbfest braun-olivbraun-oliv

AuffüllungAuffüllung

UL,GU¯UL,GU¯

BKL 3-4BKL 3-4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  4,40  4,40

Schluff, tonig, feinsandigSchluff, tonig, feinsandig

halbfesthalbfest braunbraun

Löß/LößlehmLöß/Lößlehm

UL,UMUL,UM

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  5,00  5,00

Ton, schluffig, feinsandig, kiesigTon, schluffig, feinsandig, kiesig

halbfesthalbfest braun-olivbraun-oliv

VerwitterungslehmVerwitterungslehm

TLTL

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:

Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

Töniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 SinsheimTöniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 Sinsheim

P21-2482P21-2482

Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"

RKS 7RKS 7

12.10.202312.10.2023BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,40  0,40

Schluff, feinsandig, schwach tonig, organischSchluff, feinsandig, schwach tonig, organisch

OberbodenOberboden

halbfesthalbfest braunbraun

MutterbodenMutterboden

OHOH

BKL 1+4BKL 1+4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  2,00  2,00

Schluff, tonig, feinsandigSchluff, tonig, feinsandig

halbfesthalbfest braunbraun

Löß/LößlehmLöß/Lößlehm

UL,UMUL,UM

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  4,00  4,00

Schluff, stark feinsandig, schwach tonigSchluff, stark feinsandig, schwach tonig

halbfesthalbfest braunbraun

LößLöß

ULUL

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  5,00  5,00

Schluff, stark tonig, feinsandigSchluff, stark tonig, feinsandig

Eisen-/Mangan-KonkretionenEisen-/Mangan-Konkretionen

halbfesthalbfest braunbraun

VerwitterungslehmVerwitterungslehm

UL,UMUL,UM

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Anlage:Anlage:

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:

Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

Töniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 SinsheimTöniges GmbH, Kleines Feldlein 4, 74889 Sinsheim

P21-2482P21-2482

Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"

RKS 8RKS 8

12.10.202312.10.2023BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b) Ergänzende Bemerkungen ¹)Ergänzende Bemerkungen ¹)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f) Übliche
Benennung
Übliche
Benennung

g)g) Geologische
Benennung ¹)
Geologische
Benennung ¹)

h) ¹)
Gruppe
h) ¹)
Gruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  0,30  0,30

Schluff, feinsandig, schwach tonig, organischSchluff, feinsandig, schwach tonig, organisch

OberbodenOberboden

halbfesthalbfest braunbraun

MutterbodenMutterboden

OHOH

BKL 1+4BKL 1+4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  0,70  0,70

Schluff, tonig, feinsandigSchluff, tonig, feinsandig

halbfesthalbfest braunbraun

LößlehmLößlehm

ULUL

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  2,00  2,00

Schluff, feinsandig, tonigSchluff, feinsandig, tonig

halbfesthalbfest hellbraunhellbraun

Löß/LößlehmLöß/Lößlehm

UL,UMUL,UM

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  4,00  4,00

Schluff, tonig, feinsandigSchluff, tonig, feinsandig

halbfesthalbfest braunbraun

Löß/LößlehmLöß/Lößlehm

ULUL

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

  5,00  5,00

Ton, schluffig, schwach feinsandigTon, schluffig, schwach feinsandig

halbfesthalbfest braun-olivbraun-oliv

VerwitterungslehmVerwitterungslehm

TLTL

BKL 4BKL 4a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor¹) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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NN+260,20m

0,30

0,60

1,10

2,40

4,80

5,00

255,20

RKS 1

Auffüllung (Kies, schwach schluffig, sandig), mitteldicht, GW ,GU , Kies = 

Muschelkalkbruchstücke, grau

Auffüllung (Kies, sandig), mitteldicht, GW , Kies = Ziegelsteinbruchstücke, 

rot

Auffüllung (Schluff, feinsandig, tonig, schwach kiesig), halbfest, UL , 

schwach kiesig = gerundete Kiese, grau-braun

Löß, Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, halbfest, UL , braun

Verwitterungslehm, Schluff, feinsandig, tonig bis stark tonig, halbfest, UL ,

TL , braun

Verwitterungslehm, Schluff, feinsandig, tonig, kiesig, halbfest, UL ,TL , 

kiesig = Sandsteinbruchstücke, graubraun

0,30

0,30

0,50

1,30

2,40

0,20

261,00

260,00

259,00

258,00

257,00

256,00

255,00

NN+m

Bauvorhaben:
Gundelsheim-Höchstberg,
NBG "Ob dem Dorf V"

Planbezeichnung:
Schichtenprofile

Plan-Nr:

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: M. Leibing

Projekt-Nr: P21-2482

Datum: 12.10.2023

Töniges GmbH

Beratende Geol. und Ing.

Kleines Feldlein 4
74889 Sinsheim

Tel.: 07261/9211-0
Fax: 07261/9211-22



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 B

y
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 1

9
9

4
 -

 2
0

2
0

 -
 G

:\
D

A
T

E
N

\2
0

2
1

\P
2

1
-2

4
8

2
 G

u
n

d
el

sh
ei

m
-H

ö
ch

st
b

er
g

, 
N

B
G

 O
b

 d
em

 D
o

rf
\P

ro
fi

le
\r

k
s2

.b
o

p

NN+265,93m

0,40

3,50

4,00

5,00

260,93

RKS 2

Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach tonig, organisch), halbfest, OH

, Oberboden, braun

Löß, Schluff, stark feinsandig, tonig, halbfest, UL , braun

Lößlehm, Schluff, feinsandig, tonig, halbfest, UL ,UM , braun

Lößlehm, Schluff, feinsandig, tonig, halbfest, UL ,UM , braun

0,40

3,10

0,50

1,00

266,00

265,00

264,00

263,00

262,00

261,00

260,00

NN+m

Bauvorhaben:
Gundelsheim-Höchstberg,
NBG "Ob dem Dorf V"

Planbezeichnung:
Schichtenprofile

Plan-Nr:

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: M. Leibing

Projekt-Nr: P21-2482

Datum: 12.10.2023

Töniges GmbH

Beratende Geol. und Ing.

Kleines Feldlein 4
74889 Sinsheim

Tel.: 07261/9211-0
Fax: 07261/9211-22



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 B

y
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 1

9
9

4
 -

 2
0

2
0

 -
 G

:\
D

A
T

E
N

\2
0

2
1

\P
2

1
-2

4
8

2
 G

u
n

d
el

sh
ei

m
-H

ö
ch

st
b

er
g

, 
N

B
G

 O
b

 d
em

 D
o

rf
\P

ro
fi

le
\r

k
s3

.b
o

p

NN+269,82m

0,50

3,50

4,00

5,00

264,82

RKS 3

Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach tonig, organisch), halbfest, OH

, Oberboden, braun

Löß, Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, halbfest, UL , braun

Lößlehm, Schluff, feinsandig, tonig, halbfest, UL ,UM , braun

Löß, Schluff, stark feinsandig, tonig, halbfest, UL , braun

0,50

3,00

0,50

1,00

270,00

269,00

268,00

267,00

266,00

265,00

264,00

NN+m

Bauvorhaben:
Gundelsheim-Höchstberg,
NBG "Ob dem Dorf V"

Planbezeichnung:
Schichtenprofile

Plan-Nr:

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: M. Leibing

Projekt-Nr: P21-2482

Datum: 12.10.2023

Töniges GmbH

Beratende Geol. und Ing.

Kleines Feldlein 4
74889 Sinsheim

Tel.: 07261/9211-0
Fax: 07261/9211-22



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 B

y
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 1

9
9

4
 -

 2
0

2
0

 -
 G

:\
D

A
T

E
N

\2
0

2
1

\P
2

1
-2

4
8

2
 G

u
n

d
el

sh
ei

m
-H

ö
ch

st
b

er
g

, 
N

B
G

 O
b

 d
em

 D
o

rf
\P

ro
fi

le
\r

k
s4

.b
o

p

NN+264,56m

0,40

1,70

3,50

5,00

259,56

RKS 4

Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach tonig, organisch), halbfest, OH

, Oberboden, braun

Löß, Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, halbfest, UL , braun

Lößlehm, Schluff, feinsandig, tonig, halbfest, UL ,UM , braun

Lößlehm, Schluff, feinsandig, tonig, halbfest bis steif, UM , braun

0,40

1,30

1,80

1,50

265,00

264,00

263,00

262,00

261,00

260,00

259,00

NN+m

Bauvorhaben:
Gundelsheim-Höchstberg,
NBG "Ob dem Dorf V"

Planbezeichnung:
Schichtenprofile

Plan-Nr:

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: M. Leibing

Projekt-Nr: P21-2482

Datum: 12.10.2023

Töniges GmbH

Beratende Geol. und Ing.

Kleines Feldlein 4
74889 Sinsheim

Tel.: 07261/9211-0
Fax: 07261/9211-22



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 B

y
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 1

9
9

4
 -

 2
0

2
0

 -
 G

:\
D

A
T

E
N

\2
0

2
1

\P
2

1
-2

4
8

2
 G

u
n

d
el

sh
ei

m
-H

ö
ch

st
b

er
g

, 
N

B
G

 O
b

 d
em

 D
o

rf
\P

ro
fi

le
\r

k
s5

.b
o

p

NN+263,23m

0,40

3,50

5,00

258,23

RKS 5

Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach tonig, organisch), halbfest, OH

, Oberboden, braun

Lößlehm/Löß, Schluff, feinsandig, tonig, halbfest, UL ,UM , braun

Verwitterungslehm, Schluff, feinsandig, tonig, halbfest, UL ,TL , braun

0,40

3,10

1,50

264,00

263,00

262,00

261,00

260,00

259,00

258,00

NN+m

Bauvorhaben:
Gundelsheim-Höchstberg,
NBG "Ob dem Dorf V"

Planbezeichnung:
Schichtenprofile

Plan-Nr:

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: M. Leibing

Projekt-Nr: P21-2482

Datum: 12.10.2023

Töniges GmbH

Beratende Geol. und Ing.

Kleines Feldlein 4
74889 Sinsheim

Tel.: 07261/9211-0
Fax: 07261/9211-22



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 B

y
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 1

9
9

4
 -

 2
0

2
0

 -
 G

:\
D

A
T

E
N

\2
0

2
1

\P
2

1
-2

4
8

2
 G

u
n

d
el

sh
ei

m
-H

ö
ch

st
b

er
g

, 
N

B
G

 O
b

 d
em

 D
o

rf
\P

ro
fi

le
\r

k
s6

.b
o

p

NN+255,82m

0,09

0,40

2,50

4,40

5,00

250,82

RKS 6

Asphalt

ungeb. Tragschicht, Kies, sandig, dicht, GW , Kies = 

Kalksteinbruchstücke, grau

Auffüllung (Schluff, tonig, feinsandig, kiesig bis stark kiesig), halbfest, UL ,

GU , kiesig = Kalksteinbruchstücke, braun-oliv

Löß/Lößlehm, Schluff, tonig, feinsandig, halbfest, UL ,UM , braun

Verwitterungslehm, Ton, schluffig, feinsandig, kiesig, halbfest, TL , braun-

oliv

0,09

0,31

2,10

1,90

0,60

256,00

255,00

254,00

253,00

252,00

251,00

250,00

NN+m

Bauvorhaben:
Gundelsheim-Höchstberg,
NBG "Ob dem Dorf V"

Planbezeichnung:
Schichtenprofile

Plan-Nr:

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: M. Leibing

Projekt-Nr: P21-2482

Datum: 12.10.2023

Töniges GmbH

Beratende Geol. und Ing.

Kleines Feldlein 4
74889 Sinsheim

Tel.: 07261/9211-0
Fax: 07261/9211-22



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 B

y
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 1

9
9

4
 -

 2
0

2
0

 -
 G

:\
D

A
T

E
N

\2
0

2
1

\P
2

1
-2

4
8

2
 G

u
n

d
el

sh
ei

m
-H

ö
ch

st
b

er
g

, 
N

B
G

 O
b

 d
em

 D
o

rf
\P

ro
fi

le
\r

k
s7

.b
o

p

NN+257,58m

0,40

2,00

4,00

5,00

252,58

RKS 7

Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach tonig, organisch), halbfest, OH

, Oberboden, braun

Löß/Lößlehm, Schluff, tonig, feinsandig, halbfest, UL ,UM , braun

Löß, Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, halbfest, UL , braun

Verwitterungslehm, Schluff, stark tonig, feinsandig, halbfest, UL ,UM , 

Eisen-/Mangan-Konkretionen, braun

0,40

1,60

2,00

1,00

258,00

257,00

256,00

255,00

254,00

253,00

252,00

NN+m

Bauvorhaben:
Gundelsheim-Höchstberg,
NBG "Ob dem Dorf V"

Planbezeichnung:
Schichtenprofile

Plan-Nr:

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: M. Leibing

Projekt-Nr: P21-2482

Datum: 12.10.2023

Töniges GmbH

Beratende Geol. und Ing.

Kleines Feldlein 4
74889 Sinsheim

Tel.: 07261/9211-0
Fax: 07261/9211-22



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 B

y
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 1

9
9

4
 -

 2
0

2
0

 -
 G

:\
D

A
T

E
N

\2
0

2
1

\P
2

1
-2

4
8

2
 G

u
n

d
el

sh
ei

m
-H

ö
ch

st
b

er
g

, 
N

B
G

 O
b

 d
em

 D
o

rf
\P

ro
fi

le
\r

k
s8

.b
o

p

NN+258,34m

0,30

0,70

2,00

4,00

5,00

253,34

RKS 8

Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach tonig, organisch), halbfest, OH

, Oberboden, braun

Lößlehm, Schluff, tonig, feinsandig, halbfest, UL , braun

Löß/Lößlehm, Schluff, feinsandig, tonig, halbfest, UL ,UM , hellbraun

Löß/Lößlehm, Schluff, tonig, feinsandig, halbfest, UL , braun

Verwitterungslehm, Ton, schluffig, schwach feinsandig, halbfest, TL , 

braun-oliv

0,30

0,40

1,30

2,00

1,00

259,00

258,00

257,00

256,00

255,00

254,00

253,00

NN+m

Bauvorhaben:
Gundelsheim-Höchstberg,
NBG "Ob dem Dorf V"

Planbezeichnung:
Schichtenprofile

Plan-Nr:

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: M. Leibing

Projekt-Nr: P21-2482

Datum: 12.10.2023

Töniges GmbH

Beratende Geol. und Ing.

Kleines Feldlein 4
74889 Sinsheim

Tel.: 07261/9211-0
Fax: 07261/9211-22



✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡✡✆✂ *☛☞✌☛✍✎☛

✏✑✠✒✄✂✓✑✔✆✟ ✕✖✗✘✙✚✛✜✙✢✣✤ ✥✦✧✜✛★✩✙✪✫✤✬✭✕

✮✑✞✠✡ ✯✰✱✯✲✱✰✲✰✳

-------------------Feldversuch---------------- 

Versickerungsversuch 

✏✆✴✆✵✶✓✟✠✟✷ ✸✸ ✹ ✸✸ ✺

✻✼✽✾✿❀❁❂❂❁✽ ❃❄❅ ✾❀

❆❁❇ ❈❉❊❋❇❁✽✼❊● ❍■❏ ❑

❆❉❋❁❊▲✽▼ ◆❖pp◗✆✓✡

❘❁●❁❙▼❇❁❚❁ ✰❯✲ ✡

❱▲❙❙✿❲✿❁ ✰❯✲ ✡

❳✆✂✷✑✟✷✆✟✆ ❨✆✵✞ ❩✵✆❬✆ ✑✔ ✁❭■

☞☛❪☞❫❪☛❫☛❴ ☞❫✤☛❵ ❛✜✪ ✲

☞☛❪☞❫❪☛❫☛❴ ☞❫✤❴❜ ❛✜✪ ✰ ✡✡

☞☛❪☞❫❪☛❫☛❴ ☞☞✤❫❫ ❛✜✪ ❝ ✡✡

☞☛❪☞❫❪☛❫☛❴ ☞❴✤❫❫ ❛✜✪ ✯ ✶✡

☞❴❪☞❫❪☛❫☛❴ ☞❫✤☛❵ ❛✜✪ ❞❯❝ ✶✡



Projekt:            Gundelsheim, OT Höchstberg,NBG                      P21-2482

Datum: ✁!✂✁✄✂☎✄☎✆

      Bestimmung des Wassergehalts nach DIN 18121 

✝✞✟✞✠✡☛☞✌✟☞✍✍☞ ✎✏☞✑☞ ✒✓✔☞✞✠✕✟ ✖✕✓✗☞ ✑☞✘✙✡✟ ✖✕✓✗☞ ✟✕✓✙✚☞✞ ✒☞✡✛✍✟☞✕ ✜✠✌✌☞✕✢☞✡✠✍✟

[m] [g] [g] [g] [ % ]

RKS 1 1,1-2,4 204,86 177,35 45,04 20,79

RKS 2 1,0-3,5 199,40 175,19 44,13 18,47

RKS 2 3,5-4,0 259,31 230,14 92,20 21,15

RKS 3 1,0-3,5 233,74 209,94 71,71 17,22

RKS 4 0,4-1,7 256,56 232,65 84,73 16,16

RKS 4 1,7-3,5 164,81 141,49 43,45 23,79

RKS 5 1,0-2,0 193,63 167,22 44,95 21,60

RKS 6 2,5-4,4 292,67 261,04 107,85 20,65

RKS 7 0,4-2,0 181,24 158,97 45,99 19,71

RKS 8 0,7-2,0 276,19 249,01 81,95 16,27

✣✤✥✥✦✧ ★ ✩✦✪✫ ✬✦✭✫✦✮✯✰✪✱ ✲✭✳✦✰✴✦✮✯✵✰✪✶✮✯✦✶ ✷✵✸✭✧
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Müller & Weit Geotechnik
Abt:     Labor/Bodenmechanik

74889 Sinsheim, Kleines Feldlein 4

m.w.geotechnik@gmx.de

Körnungslinie
Bad Rappenau-Siegelsbacherstr. 

P23-0601
  M & W Datum:  25.07.2023



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  M&W Datum:  18.10.2023

Gundelsheim, OT   Höchstberg, NBG 
P21-2482

Müller & Weit Geotechnik
Abt: Labor/Bodenmechanik

74889 Sinsheim, Kleines Feldlein 4

Tel:07261-978688 Fax:07261-978861 mail:m.w.geotechnik@gmx.de

Entnahmestelle: MP RKS 1-8

Entnahmetiefe: 3,5-5,0 m

Bodenart:  Löss/Lösslehm

Natürlicher Wassergehalt:  20,75 %

Wassergehalt [%]
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d
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g

/c
m

³]
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1.82

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.793  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 14.8 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.740  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 11.6 / 18.0 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.704  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 10.7 / 18.9 %
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Analysenbericht Nr.  449/9359 Datum: 20.10.2023 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : TÖNIGES GmbH 

Projekt : Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"  

Projekt-Nr. : P21-2482 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 12.10.2023 Probeneingang : 17.10.2023 

Originalbezeich. : MP Auffüllungen  

Probenbezeich. : 449/9359  

Untersuch.-zeitraum : 17.10.2023 – 20.10.2023 

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BM-0/BM-F) 

Parameter Einheit Messwert  
BM-0-L BM-0* BM-F0*  BM-F1  BM-F2  BM-F3  

Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe        DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 87,9  - - - - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 67  - - - - - - Siebung 

Glühverlust [Masse %] 3,4  - - - - - - DIN EN 15169 :2007-05 

TOC [Masse %] 0,65  1 1 5 5 5 5 DIN EN 15936 :2012-11 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BM-0*/BM-F) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  BM-0-L BM-0* BM-F0*  BM-F1  BM-F2  BM-F3  Methode 

Arsen [mg/kg TS] 8,7  20 20 40 40 40 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 15  70 140 140 140 140 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,25  1 1 2 2 2 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 36  60 120 120 120 120 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 20  40 80 80 80 80 320 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 28  50 100 100 100 100 350 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,02  0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  1 1 2 2 2 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 45  150 300 300 300 300 1200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser         EN 13657 :2003-01 
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2.2 Summenparameter, PCB, PAK 

Parameter Einheit Messwert  BM-0-L BM-0* BM-F0*  BM-F1  BM-F2  BM-F3 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1     DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30   300 300 300 300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 51   600 600 600 600 2000 DIN EN 14039 :2005-01 
           

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 118 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01         

S PCB (7): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1     DIN EN 15308 :2016-12 
           

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04         

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,12         

Acenaphthylen [mg/kg TS] 0,09         

Fluoren [mg/kg TS] 0,29         

Phenanthren [mg/kg TS] 1,6         

Anthracen [mg/kg TS] 0,79         

Fluoranthen [mg/kg TS] 2,6         

Pyren [mg/kg TS] 2,1         

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1,4         

Chrysen [mg/kg TS] 1,0         

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1,6         

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,58         

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 1,2         

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,24         

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,93         

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,73         

S PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
15,3 

 3 6 6 6 9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat -Schütteleluat (BM-0/BM-F) 

Parameter Einheit Messwert  BM-0-L BM-0* BM-F0*  BM-F1  BM-F2  BM-F3  Methode 

Eluatherstelllung – Schütteleluat [l:s] 2 : 1        DIN 19529 : 2015-12 

pH-Wert [ - ] 8,38    6,5 – 9,5 6,5 – 9,5 6,5 – 9,5 5,5 -12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 319   350 350 500 500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
           

Arsen [µg/l] < 4   8 12 20 85 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5   23 35 90 250 470 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,1   2 3,0 3,0 10 15 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5   10 15 150 290 530 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5   20 30 110 170 320 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5   20 30 30 150 280 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,05   0,1     DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 0,2   0,2     DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10   100 12 20 85 1600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

           

Sulfat [mg/l] 18  250 250 250 450 450 1000 EN ISO 10304 :2009-07 
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Parameter Einheit Messwert  BM-0-L BM-0* BM-F0*  BM-F1  BM-F2  BM-F3 Methode 

PCB 28 [µg/l] < 0,002         

PCB 52 [µg/l] < 0,002         

PCB 101 [µg/l] < 0,002         

PCB 118 [µg/l] < 0,002         

PCB 138 [µg/l] < 0,002         

PCB 153 [µg/l] < 0,002         

PCB 180 [µg/l] < 0,002         

S PCB (7): [µg/l] n.n.   0,01     DIN EN 15308 :2016-12 

           

1-Methylnaphthalin [µg/l] 0,18   

2     

DIN 38 407 F 39 : 2011-09 

2-Methylnaphthalin [µg/l] 1,03   DIN 38 407 F 39 : 2011-09 

Naphthalin [µg/l] 0,69   DIN 38 407 F 39 : 2011-09 

Acenaphthylen [µg/l] 0,45         

Acenaphthen [µg/l] 2,36         

Fluoren [µg/l] 0,99         

Phenanthren [µg/l] 0,2         

Anthracen [µg/l] 0,26         

Fluoranthen [µg/l] 0,023         

Pyren [µg/l] 0,022         

Benzo(a)anthracen [µg/l] 0,01         

Chrysen [µg/l] 0,006         

Benzo(b)fluoranthen [µg/l] 0,007         

Benzo(k)fluoranthen [µg/l] < 0,005         

Benzo(a)pyren [µg/l] < 0,005         

Dibenz(a,h)anthracen [µg/l] < 0,005         

Benzo(a,h,i)perylen [µg/l] 0,005         

Indeno(1,2,3-cd)pyren [µg/l] 0,007         

S PAK (15): [µg/l] 4,3   0,2 0,3 1,5 3,8 20 DIN 38 407 F 39 : 2011-09 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (EBV Anl. 1, Tab3) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es 
handelt sich um absolute Messwerte. 
BM-0-L = Grenzwerte BM-0 Lehm 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

 

Markt Rettenbach, den 20.10.2023 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
M.Sc. Ruth A. Schindele 

(stellv. Laborleiterin)
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Analysenbericht Nr.  449/9360 Datum: 20.10.2023 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : TÖNIGES GmbH 

Projekt : Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"  

Projekt-Nr. : P21-2482 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 12.10.2023 Probeneingang : 17.10.2023 

Originalbezeich. : MP Löß/ Lößlehm  

Probenbezeich. : 449/9360  

Untersuch.-zeitraum : 17.10.2023 – 20.10.2023 

Fremdstoffanteil : < 10 % TS 

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BM-0/BM-F) 

Parameter Einheit Messwert  
BM-0-L BM-0* BM-F0*  BM-F1  BM-F2  BM-F3  

Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe        DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 83,9  - - - - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 100  - - - - - - Siebung 

Glühverlust [Masse %] 3,8  - - - - - - DIN EN 15169 :2007-05 

TOC [Masse %] 0,20  1 1 5 5 5 5 DIN EN 15936 :2012-11 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BM-0*/BM-F) 

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  BM-0-L BM-0* BM-F0*  BM-F1  BM-F2  BM-F3  Methode 

Arsen [mg/kg TS] 13  20 20 40 40 40 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 18  70 140 140 140 140 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,3  1 1 2 2 2 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 47  60 120 120 120 120 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 19  40 80 80 80 80 320 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 33  50 100 100 100 100 350 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,02  0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  1 1 2 2 2 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 59  150 300 300 300 300 1200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser         EN 13657 :2003-01 

 

  

TÖNIGES GmbH 
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2.2 Summenparameter, PCB, PAK 

Parameter Einheit Messwert  BM-0-L BM-0* BM-F0*  BM-F1  BM-F2  BM-F3 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1     DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30   300 300 300 300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50   600 600 600 600 2000 DIN EN 14039 :2005-01 
           

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 118 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01         

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01         

S PCB (7): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1     DIN EN 15308 :2016-12 
           

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04         

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04         

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04         

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04         

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04         

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04         

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04         

Pyren [mg/kg TS] < 0,04         

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04         

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04         

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04         

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04         

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04         

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04         

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04         

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04         

S PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 6 6 6 9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat -Schütteleluat (BM-0/BM-F) 

Parameter Einheit Messwert  BM-0-L BM-0* BM-F0*  BM-F1  BM-F2  BM-F3  Methode 

Eluatherstelllung – Schütteleluat [l:s] 2 : 1        DIN 19529 : 2015-12 

pH-Wert [ - ] 8,21    6,5 – 9,5 6,5 – 9,5 6,5 – 9,5 5,5 -12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 174   350 350 500 500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 
           

Arsen [µg/l] < 4   8 12 20 85 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] < 5   23 35 90 250 470 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,1   2 3,0 3,0 10 15 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5   10 15 150 290 530 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5   20 30 110 170 320 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5   20 30 30 150 280 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,05   0,1     DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 0,2   0,2     DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10   100 12 20 85 1600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

           

Sulfat [mg/l] 10  250 250 250 450 450 1000 EN ISO 10304 :2009-07 
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Parameter Einheit Messwert  BM-0-L BM-0* BM-F0*  BM-F1  BM-F2  BM-F3 Methode 

PCB 28 [µg/l] < 0,002         

PCB 52 [µg/l] < 0,002         

PCB 101 [µg/l] < 0,002         

PCB 118 [µg/l] < 0,002         

PCB 138 [µg/l] < 0,002         

PCB 153 [µg/l] < 0,002         

PCB 180 [µg/l] < 0,002         

S PCB (7): [µg/l] n.n.   0,01     DIN EN 15308 :2016-12 

           

1-Methylnaphthalin [µg/l] < 0,005   

2     

DIN 38 407 F 39 : 2011-09 

2-Methylnaphthalin [µg/l] 0,007   DIN 38 407 F 39 : 2011-09 

Naphthalin [µg/l] 0,012   DIN 38 407 F 39 : 2011-09 

Acenaphthylen [µg/l] < 0,005         

Acenaphthen [µg/l] 0,015         

Fluoren [µg/l] 0,018         

Phenanthren [µg/l] 0,032         

Anthracen [µg/l] 0,007         

Fluoranthen [µg/l] < 0,005         

Pyren [µg/l] < 0,005         

Benzo(a)anthracen [µg/l] < 0,005         

Chrysen [µg/l] < 0,005         

Benzo(b)fluoranthen [µg/l] < 0,005         

Benzo(k)fluoranthen [µg/l] < 0,005         

Benzo(a)pyren [µg/l] < 0,005         

Dibenz(a,h)anthracen [µg/l] < 0,005         

Benzo(a,h,i)perylen [µg/l] < 0,005         

Indeno(1,2,3-cd)pyren [µg/l] < 0,005         

S PAK (15): [µg/l] 0,072   0,2 0,3 1,5 3,8 20 DIN 38 407 F 39 : 2011-09 
Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (EBV Anl. 1, Tab3) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es 
handelt sich um absolute Messwerte. 
BM-0-L = Grenzwerte BM-0 Lehm 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

 

Markt Rettenbach, den 20.10.2023 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
M.Sc. Ruth A. Schindele 

(stellv. Laborleiterin)

 



 

 

TÖNIGES GmbH   

Kleines Feldlein 4 

74889 Sinsheim 
 

 

Analysenbericht Nr.  449/9361 Datum: 20.10.2023 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : TÖNIGES GmbH 

Projekt : Gundelsheim-Höchstberg, NBG "Ob dem Dorf V"  

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : Bohrung  

Art der Probe : Asphalt Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Entnahmedatum : 12.10.2023 Probeneingang : 17.10.2023 

Originalbezeich. : Asphalt RKS 6  

Probenbezeich. : 449/9361 Untersuch.-zeitraum : 17.10.2023 – 20.10.2023 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz  

Parameter Einheit Messwert  Methode 

Trockensubstanz [%] 98,9  DIN EN 14346 : 2017-09 

Naphthalin [mg/kg TS] 0,15  DIN ISO 18287 :2006-05 
Acenaphthylen  [mg/kg TS] < 0,04  DIN ISO 18287 :2006-05 
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04  DIN ISO 18287 :2006-05 
Fluoren [mg/kg TS] 0,05  DIN ISO 18287 :2006-05 
Phenanthren [mg/kg TS] 0,2  DIN ISO 18287 :2006-05 
Anthracen [mg/kg TS] 0,06  DIN ISO 18287 :2006-05 
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,17  DIN ISO 18287 :2006-05 
Pyren [mg/kg TS] 0,16  DIN ISO 18287 :2006-05 
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,11  DIN ISO 18287 :2006-05 
Chrysen [mg/kg TS] 0,11  DIN ISO 18287 :2006-05 
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,17  DIN ISO 18287 :2006-05 
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,05  DIN ISO 18287 :2006-05 
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,14  DIN ISO 18287 :2006-05 
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,05  DIN ISO 18287 :2006-05 
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,16  DIN ISO 18287 :2006-05 
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,11  DIN ISO 18287 :2006-05 

S PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 1,69   

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat 

Parameter Einheit Messwert  Methode 

Eluatherstellung  DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 9,13  DIN EN ISO 10523 04-2012 
elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 177  DIN EN 27 888 : 1993 

Phenolindex [µg/l] < 10  DIN EN ISO 14402:1999-12 

Markt Rettenbach, den 20.10.2023 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
M.Sc. Ruth A. Schindele 

(stellv. Laborleiterin)



 

 

Probenbegleitprotokoll (gemäß DIN 19747:2009-07-30) 
 

Nummer der Feldprobe: Asphalt RKS 6 

Tag und Uhrzeit der Probenahme: 12.10.2023 

Probenahmeprotokoll-Nr: ……………………….. 
 
Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe) 
 

Nummer der Laborprobe: 449/9361. 

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 17.10.2023 

Probenahmeprotokoll:  Ä ja O nein 

Ordnungsgemäße Probenanlieferung: ja. 

Probengefäß:PE-Eimer  Transportbedingungen (z. B. Kühlung)………………………..……. 

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein 

Kommentierung:………………………………………………………………………………………………… 

Größe der Laborprobe: Volumen [ l ]:1.  oder Masse [ kg ]: ………………….. 

 
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe) 

Sortierung:  O ja   Ä nein    separierte Stoffgruppen: 

 

Teilung / Homogenisierung: 

O fraktionierendes Teilen 

Ä Kegeln und Vierteln 

O Cross-Riffling 

O Sonstige: 

Rückstellprobe: 

Ä Ja O Nein: 

Herstellung der Prüfprobe 

Vorkleinerung: Ä ja O nein Feinkleinerung:  Ä ja  O nein 

Teilmassen [ 3 kg ]:  Teilmassen [ 0,3 kg ] 

Ä Backenbrecher Ä Kugelmühle 

O Schneidemühle O Mörsermühle 

O Bohrmeisel / Meisel Ä Endfeinheit 0,15 mm 

O Sonstige: O Endfeinheit ____ mm 

 

Trocknung: 

Ä 105° C O Lufttrocknung: 
 
17.10.2023 Jonathan Schwarz 
Datum Bearbeiter 



 

 

 Erklärung der Untersuchungsstelle 

1.  

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH 
 

Anschrift: Gewerbestr. 10 
 

 87733Markt Rettenbach 
 

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele 
 

Telefon/Telefax: 08392/9210 
 
eMail: bvu@bvu-analytik.de 
 

  

Prüfbericht – Nr.: 449/9361 
 

Prüfbericht Datum: 20.10.2023 
 

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:                    ja                               nein 
 

Auftraggeber: TÖNIGES GmbH 
 

Anschrift: Kleines Feldlein 4 
 

 74889 Sinsheim 
 
 

3. Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in 
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt 

      ja                          teilweise 
 

Gleichwertige Verfahren angewandt                    nein                           ja 
 

Parameter/Normen:  
 
 

 Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei. 
 

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden 
 

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert    
 

nach dem Fachmodul Abfall von                                                              notifiziert  
                                                                                               Behörde 

 
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt     ja        nein 
 

Parameter: 
 
Untersuchungsinstitut: 
 
Anschrift: 
 

 
Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025         Notifizierung Fachmodul Abfall   
 

4.  

Markt Rettenbach, 20.10.2023       
Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle 
 (Laborleiter) 
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/138 
 
 
Beschaffung eines Gerätewagen-Transport (GW-T ü. 9,0 t zGM) für die Abteilung 
Gundelsheim der Freiwilligen Feuerwehr Gundelsheim  
- Vergabe der Lieferung 
 
 

Sachverhalt: 
 
Entsprechend der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans ist für die Abteilung Gundelsheim 
ein neuer Gerätewagen-Transport zu beschaffen. 
 
Der Zuwendungsantrag auf eine Landesförderung in Höhe von 55.000 € wurde gestellt und 
bewilligt. Zur Finanzierung wurde der Gesamtbetrag von 330.000 €, verteilt in den Haushalten 
2025 bis 2027, bereits eingeplant. Bei der kommenden Haushaltsplanung sind die 
erforderlichen Mittel weiterhin zu berücksichtigen. 
 
Im April 2025 erfolgte die Beauftragung der BFG GmbH mit der Ausschreibung. Diese wurde 
unterteilt in die Lose „Fahrgestell“, „Aufbau“ und „Beladung“. 
 
Bis zum Ende der Angebotsfrist gingen jeweils ein Angebot für Los 1 (Fahrgestell) und Los 3 
(Beladung) sowie zwei Angebote für Los 2 (Aufbau) ein.  
Die eingegangenen Angebote wurden von der Verwaltung gemeinsam mit 
Feuerwehrkommandant Tobias Gärtner geprüft. 
 
LOS 1 (Fahrgestell) 
 

Bieter Angebotspreis 

Fa. MAN Truck & Bus Deutschland GmbH 158.769,80 € (brutto) 

 
Es wurde nur ein Angebot abgegeben. Bei der Prüfung des Angebots gab es keine 
Beanstandungen. Es entspricht den Angebotsschätzungen und ist markt- und 
wettbewerbsgerecht. Es wird deshalb empfohlen, der Firma MAN Truck & Bus Deutschland 
GmbH den Zuschlag zu erteilen.  
 
LOS 2 (Aufbau) 
 

Bieter Angebotspreis 

Fa. Junghans Fahrzeugbau GmbH & Co. KG 154.807,10 € (brutto) 

Bieter 195.540,32 € (brutto) 

 
Das wirtschaftlichste Angebot gab die Firma Junghans Fahrzeugbau GmbH & Co. KG ab. Bei 
der Prüfung des Angebots gab es keine Beanstandungen. 

TOP Ö  5TOP Ö  5



 

 

Die Wertung entsprechend den Wertungskriterien bestätigt die Wirtschaftlichkeit des Angebots 
gegenüber den Angebotsschätzungen und dem verbleibenden Anbieter. Es wird deshalb 
empfohlen, der Firma Junghans Fahrzeugbau GmbH & Co. KG den Zuschlag zu erteilen.  
 
LOS 3 (Beladung) 
 

Bieter Angebotspreis 

Fa. BTL Feuerwehrtechnik GmbH & Co. KG 10.620,75 € (brutto) 

 
Es wurde nur ein Angebot abgegeben. Bei der Prüfung des Angebots gab es keine 
Beanstandungen. Es entspricht den Angebotsschätzungen und ist markt- und 
wettbewerbsgerecht. Es wird deshalb empfohlen, der Firma BTL Feuerwehrtechnik GmbH & 
Co. KG den Zuschlag zu erteilen.  
 
Vergabevorschlag 
 
Dem Gemeinderat wird vorgeschlagen, den Auftrag der Neubeschaffung eines Gerätewagen-
Transport (GW-T ü. 9,0 t zGM) für die Abteilung Gundelsheim der Freiwilligen Feuerwehr 
Gundelsheim mit einer Gesamtinvestition von 324.197,65 € wie folgt durchzuführen: 
 
Los 1 (Fahrgestell):  Fa. MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Winterbach  
 zum Angebotspreis von 158.769,80 €  
 
Los 2 (Aufbau):  Fa. Junghanns Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, Hof  
 zum Angebotspreis von 154.807,10 €  
 
Los 3 (Beladung):  Fa. BTL Feuerwehrtechnik GmbH & Co. KG, Neresheim-Elchingen  
 zum Angebotspreis von 10.620,75 € 
 
Die Zuschlagsfrist/Bindefrist läuft am 15.11.2025 ab.  
      
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Fa. MAN Truck & Bus Deutschland GmbH wird mit der Lieferung von Los 1  

(Fahrgestell) zum Angebotspreis von 158.769,80 € (brutto) beauftragt. 
2. Die Fa. Junghanns Fahrzeugbau GmbH & Co. KG wird mit der Lieferung von Los 2 

(Aufbau) zum Angebotspreis von 154.807,10 € (brutto) beauftragt 
3. Die Fa. BTL Feuerwehrtechnik GmbH & Co. KG wird mit der Lieferung von Los 3  

(Beladung) zum Angebotspreis von 10.620,75 € (brutto) beauftragt. 
     
 
 

Anlagen: 
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/125 
 
 
Feuerwehr Gundelsheim  
– Zugang Theresienstraße 
 
 

Sachverhalt: 
 
Bereits in der Verkehrsschau im Mai 2019 sowie bei der Begehung der Unfallkasse Baden-
Württemberg im Mai 2023 wurde durch den Zugang zur Feuerwehr über die Theresienstraße 
das hohe Gefahrenpotenzial aufgrund des Begegnungsverkehrs festgestellt.  
 
In nichtöffentlicher Sitzung am 19.05.2025 und 23.07.2025 hat der Gemeinderat bereits über 
das Thema vorberaten. Bei letzterem Termin wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Die bauliche Schließung der Zufahrt wird befürwortet. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Angebote einzuholen, damit diese in 

einer öffentlichen Sitzung im Gemeinderat vergeben werden können. 
 
Ein Angebot in Höhe von 1.127,53 € (brutto) der Firma Vielerlei aus Mosbach für die Errichtung 
eines Zauns (Doppelstabmatten) mit einer Länge von 2,50 m und einer Höhe von 1,40 m liegt 
vor. 
 
Weiter werden folgende Prüfaufträge aktuell durch die Verwaltung bearbeitet: 

1. Errichtung von weiteren Parkplätzen für die Feuerwehr hinter dem Rathaus 
2. Schaffung eines Fußweges hinter dem Feuerwehrgebäude und dem Rathaus bis hin zur 

Tiefenbacher Str.       
      
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird mit der Annahme des Angebots und der Umsetzung der Maßnahme 
beauftragt.     
 
 

Anlagen: 
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/146 
 
 
Industrieleichtbauhalle in Gundelsheim 
- Auftragsvergabe 
 
 

Sachverhalt: 
 
Die Stadt Gundelsheim errichtet zu Lagerzwecken für den Bereich des Katastrophenschutzes 
eine Industrieleichtbauhalle auf dem Areal des Bauhofs. 
 
Der Gemeinderat hat hierüber bereits in der nichtöffentlichen Sitzung am 30.04.2025 beraten 
sowie das Einvernehmen zum Bauantrag in der öffentlichen Sitzung am 23.07.2025 erteilt. Das 
Landratsamt Heilbronn hat zwischenzeitlich signalisiert, dass die Baugenehmigung erteilt wird. 
 
Vergaben von Liefer- und Dienstleistungen können aktuell bis 100.000 € als Direktauftrag 
vergeben werden. Von Seiten der Feuerwehr sowie dem Bauhof wurden dennoch bei vier 
Herstellern von Leichtbauhallen Angebote eingeholt.  
 
Die Angebote für Neuware inkl. Lieferung und Aufbau liegen bei ca. 80.300 – 125.500 €. Die 
Firma Haltec aus Korntal-Münchingen hat eine gebrauchte Halle für 77.382,13 € angeboten. Es 
ist jedoch anzumerken, dass lediglich das Hallengerüst gebraucht ist. Da es sich hier um das 
wirtschaftlichste Angebot handelt, schlägt die Verwaltung vor, sich für die gebrauchte Variante 
zu entscheiden. Der Gemeinderat hat bereits nichtöffentlich am 30.04.2025 diesem Vorschlag 
zugestimmt. 
 
Für die Halle sind im Haushalt Mittel in Höhe von 80.000 € bereitgestellt. 
 
Hinzukommen noch ca. 5.000 € für die Fundamente, diese wird der Bauhof in Eigenregie 
herstellen. Weiter wird der Boden der Halle gepflastert. Hierfür sind nochmals ca. 7.000 € bis 
8.000 € notwendig. Sollten Mittel zum Zeitpunkt des Aufbaus bereitstehen, würde entsprechend 
umgeplant werden, damit die Pflasterung in diesem Zuge hergestellt werden kann. 
      
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Auftrag zur Lieferung und zum Aufbau der Industrieleichtbauhalle in Höhe von 77.382,13 € 
wird an die Firma Haltec aus Korntal-Münchingen vergeben. 
   
 
 

Anlagen: 
 
 

TOP Ö  7TOP Ö  7



 

 

 



 

1 
 

Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Kenntnisnahme 
 

Vorlage Nr.: 2025/133 
 
 
Haushaltsentwicklung 2025; Grundsteuer 
 
 

Sachverhalt: 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2025 trat die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Reform bei der 
Grundsteuer in Kraft, nachdem die früher geltenden Bewertungsregeln nur noch für eine 
Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden durften. In seiner Sitzung am 
11.12.2024 erließ der Gemeinderat der Stadt Gundelsheim die erforderliche Hebesatzsatzung, 
dass das neue Recht zum 01.01.2025 in Kraft treten und angewandt werden konnte. 
 
Zum einen das neue Recht, zum anderen die besondere Außenwirkung rechtfertigen es, dass 
in diesem Jahr der Bereich Grundsteuer beim Haushaltsbericht separat behandelt wird. Zur 
Erinnerung: Der aufkommensneutrale Hebesatz bei der Grundsteuer B i.H.v. 360 v.H. wurde 
aufgrund der Haushaltsalge um 30 Prozentpunkte auf 390 v.H. angepasst, was rund 95.000 € 
Mehreinnahmen bewirken sollte. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass diese Entscheidung 
äußerst wichtig war, um überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushalt 2025 beschließen zu 
können. Bei der Grundsteuer A lag der aufkommensneutrale Hebesatz bei 546 v.H.. 
Beschlossen wurde eine geringfügige Senkung auf 520 v.H.. 
 
Aktuell liegt das Aufkommen bei der Grundsteuer B mit 1.237.572,30 € noch unter dem 
Planansatz i.H.v. 1.255.000 €. Damit liegt Gundelsheim innerhalb des Kämmerer-Sprengels im 
Bereich der 40 % der Kommunen, die ebenfalls ihre Ansätze noch nicht erreicht haben oder 
nicht erreichen werden. Dies hat verschiedene Gründe: Zwar lag die Rückläuferquote der 
Bewertungen bei der Grundsteuer B im hohen Neunzigerprozentbereich. Allerdings laufen sehr 
viele Einsprüche bei der Finanzverwaltung, bei denen es zu Einzelfallentscheidungen kommt, 
die Härtefalle betreffen, zu denen es vorher keine Vorgaben oder Rahmenbedingungen von 
Seiten des Landes gab. Gleiches gilt für Einzelgutachten. Zu guter Letzt führt das jetzt gültige 
Verfahren zu konstant sinkendem Grundsteueraufkommen. Kamen früher regelmäßig 
Neuveranlagungen durch Neubaugebiete oder Verbesserungen am Gebäudebestand dazu, so 
nehmen künftig bei Bebauungen von bebaubaren Flächen die Einnahmen ab, da mit 
beginnender Wohnnutzung die Grundsteuer B geringer wird. Erst mit einer Fortschreibung 
(voraussichtlich zum Stand 01.01.2029) der Bewertungsgrundlagen (i.d.R. der Bodenrichtwerte) 
ist mit Mehreinnahmen für die Kommunen zu rechnen.         
 
Bei der Grundsteuer A liegt das aktuelle Aufkommen bei 67.315,32 € und somit über dem 
Ansatz von 63.000 €. Ähnlich wie in den beiden Vorjahren spielen hier vor allem 
Nachveranlagungen infolge von Umschreibungen für die Jahre 2021-2024 (nach altem Recht) 
eine wesentliche Rolle. Das Steuererklärungsverfahren hat offensichtlich dazu geführt, dass vor 
allem bei der Grundsteuer A viele bisher nicht veranlagte oder wegen Geringfügigkeit bei 
Fortschreibungen untergegangene Grundstücke erstmals oder wieder mit Messbescheiden 
versehen werden. Die Beträge sind zwar häufig gering, aber die Menge solcher Fälle ist nicht 
zu unterschätzen.  
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Das Spektrum aller im Rahmen der Grundsteuerreform bei der Stadt Gundelsheim 
eingegangenen Widersprüche ist groß. Nahezu alle betreffen Bewertungs- oder 
Grundsatzfragen, wofür die Stadt der falsche Adressat ist. Einigen wenigen 
Widerspruchsführern, die auch Einspruch beim Finanzamt eingelegt oder dort 
Änderungsanträge gestellt hatten, konnte dort abgeholfen werden, mit der Folge, dass sie ihren 
Widerspruch bei der Stadt zurücknahmen. Andere, die vorsorglich bei der Stadt Widerspruch 
eingelegt hatten, nahmen diesen inzwischen angesichts der drohenden gebührenpflichtigen 
Widerspruchsentscheidung beim Landratsamt zurück. Wiederum andere bestehen auf einer 
Widerspruchsentscheidung, um möglicherweise klagen zu können.    
     
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die Haushaltsentwicklung 2025 im Bereich der 
Grundsteuer, Stand 09. Oktober, zur Kenntnis.  
    
 
 

Anlagen: 
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Kenntnisnahme 
 

Vorlage Nr.: 2025/143 
 
 
Haushaltsentwicklung 2025 
 
 

Sachverhalt: 
 
Zur Haushaltsentwicklung im Ergebnishaushalt und bei den Investitionen wird wie in den 
vergangenen Jahren ein mündlicher Vortrag erfolgen. Als Anlage zu den Sitzungsunterlagen ist 
bereits die Gesamtergebnisrechnung (Buchungsstand 09.10.2025) beigefügt. 
 
Es dürfen gerne im Vorfeld Fragen zu einzelnen Bereichen gestellt werden, die dann in der 
Sitzung beantwortet werden können. Ebenso können aber auch im Nachgang zur Sitzung noch 
Fragen per Mail eingereicht werden.     
 
Die Aufstellung mit den Investitionen wird tagesaktuell am Tag der Sitzung in mandatos 
eingestellt.  
       
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die Haushaltsentwicklung 2025 im 
Ergebnishaushalt, Stand 09. Oktober, zur Kenntnis.  
2. Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die Haushaltsentwicklung 2025 im Bereich 
der Investitionen zur Kenntnis. 
    
 
 

Anlagen: 
 
Haushaltszwischenbericht zur Gesamtergebnisrechnung 2025 
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Haushaltszwischenbericht 

Stand 09.10.2025 
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1000 Stadt Gundelsheim -2- 09.10.2025 

 Gesamtergebnisrechnung
 
 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnisrechnung 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis Vorjahr 
2024 

 
EUR 

Fortgeschrieb.
Ansatz 2025 

 
EUR 

Ergebnis 
2025 

 
EUR 

Vergleich 
Ansatz-

Ergebnis 
EUR 

Verfügbare Mittel 
abzgl. Ergebnis 

 
EUR 

Erläuterungen 

   1 2 3 4 5 6 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 9.800.013,35 9.248.109 9.222.593,31 25.516 25.516  

  30110000 Grundsteuer A 86.934,78 63.000 67.315,32 4.315- 4.315-  

  30120000 Grundsteuer B 1.158.394,63 1.255.000 1.237.572,30 17.428 17.428  

  30130000 Gewerbesteuer 2.436.967,04 1.500.000 4.243.572,46 2.743.572- 2.743.572-  

  30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 5.323.218,27 5.593.056 2.958.640,60 2.634.415 2.634.415 Zwei Quartale 

  30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 286.206,44 293.246 223.445,64 69.800 69.800  

  30310000 Vergnügungssteuer 30.081,52 30.000 34.553,49 4.553- 4.553-  

  30320000 Hundesteuer 52.208,67 53.000 52.088,00 912 912  

  30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 530,00 0 530,00 530- 530- Fischpacht 

  30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 425.472,00 460.807 404.875,50 55.932 55.932  

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.454.181,94 8.613.900 7.761.310,28 852.590 852.590  

  31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 4.526.932,40 5.480.600 4.957.360,20 523.240 523.240  

  31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG 994.356,00 1.295.600 1.180.709,20 114.891 114.891  

  31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 0,00 0 14.380,22 14.380- 14.380-  

  31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 1.186.575,15 1.011.400 910.614,70 100.785 100.785  

  31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG 566.155,99 680.000 672.089,40 7.911 7.911  

  31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG 130.997,10 110.900 0,00 110.900 110.900  

  31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 31.700,00 35.000 20.000,00 15.000 15.000  

  31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter 800,00 400 1.401,05 1.001- 1.001-  

  31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 16.665,30 0 4.755,51 4.756- 4.756-  

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 1.051.600 0,00 1.051.600 1.051.600  

  31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0,00 1.051.100 0,00 1.051.100 1.051.100  

  31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei 0,00 500 0,00 500 500  

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.629.188,84 2.395.300 1.631.084,69 764.215 764.215  

  33110000 Verwaltungsgebühren 85.282,90 77.500 70.414,30 7.086 7.086  
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnisrechnung 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis Vorjahr 
2024 

 
EUR 

Fortgeschrieb.
Ansatz 2025 

 
EUR 

Ergebnis 
2025 

 
EUR 

Vergleich 
Ansatz-

Ergebnis 
EUR 

Verfügbare Mittel 
abzgl. Ergebnis 

 
EUR 

Erläuterungen 

   1 2 3 4 5 6 

  33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.995.250,14 1.777.800 1.043.670,39 734.130 734.130  

  33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto) 267.317,90 265.000 286.379,40 21.379- 21.379- Durchlaufposten Müllgebühren 

  33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto) 97.536,00 93.000 57.150,00 35.850 35.850  

  33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J 183.801,90 182.000 173.470,60 8.529 8.529  

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 646.586,77 600.400 257.954,30 342.446 342.446  

  34110000 Mieten und Pachten 321.492,94 378.900 159.441,02 219.459 219.459  

  34112000 Erträge aus Einbauzins 15.955,00 15.000 0,00 15.000 15.000  

  34113000 Erträge aus Abbauzins 86.943,63 82.000 0,00 82.000 82.000  

  34210000 Erträge aus Verkauf 202.186,81 97.500 84.076,13 13.424 13.424  

  34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4.387,97 7.000 4.728,87 2.271 2.271  

  34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle 15.620,42 20.000 9.708,28 10.292 10.292  

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 417.221,18 518.100 327.581,77 190.518 190.518  

  34800000 Erstattungen vom Bund 109.772,97 11.000 100.163,84 89.164- 89.164-  

  34810000 Erstattungen vom Land 5.677,13 1.500 0,00 1.500 1.500  

  34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 132.246,63 74.000 94.490,60 20.491- 20.491-  

  34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic 33.164,55 0 36.985,07 36.985- 36.985-  

  34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond 0,00 318.900 0,00 318.900 318.900 Verwaltungskostenbeitrag EB 

  34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.200,00 1.500 0,00 1.500 1.500  

  34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 135.159,90 111.200 95.942,26 15.258 15.258  

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 18.818,35 500 7.162,13 6.662- 6.662-  

  36110000 Zinsertrag vom Land 202,00 0 105,00 105- 105-  

  36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. 6.514,12 0 2.246,96 2.247- 2.247- Verzinsung Eigenbetriebe 

  36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 11.565,00 0 4.433,34 4.433- 4.433- Festgelder! 

  36511000 Finanzerträge aus Dividenden 21,68 0 0,00 0 0  

  36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 515,55 500 376,83 123 123  

10 + Sonstige ordentliche Erträge 234.783,73 347.700 229.199,72 118.500 118.500  

  35110000 Konzessionsabgaben 182.258,92 301.200 177.256,00 123.944 123.944  

  35610000 Bußgelder 8.564,50 10.000 5.969,79 4.030 4.030  
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnisrechnung 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis Vorjahr 
2024 

 
EUR 

Fortgeschrieb.
Ansatz 2025 

 
EUR 

Ergebnis 
2025 

 
EUR 

Vergleich 
Ansatz-

Ergebnis 
EUR 

Verfügbare Mittel 
abzgl. Ergebnis 

 
EUR 

Erläuterungen 

   1 2 3 4 5 6 

  35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli 13.324,98 9.500 13.897,29 4.397- 4.397-  

  35620200 Nachzahlungszinsen 4.947,00 8.000 5.369,00 2.631 2.631  

  35620300 Verspätungszuschlag 1.425,00 500 2.625,00 2.125- 2.125-  

  35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb. 22,00 0 22,00 22- 22-  

  35620500 Verzugszinsen privatrechtlich 0,00 0 367,32 367- 367-  

  35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 24.237,91 18.500 23.692,86 5.193- 5.193-  

  35910100 Ausb. Kleinbetrag 2,73 0 0,00 0 0  

  35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 0,69 0 0,46 0- 0-  

11 = Ordentliche Erträge 21.200.794,16 22.775.609 19.436.886,20 3.338.723 3.338.723  

12 - Personalaufwendungen 7.953.525,58- 7.975.100- 5.876.269,18- 2.098.831- 2.098.831-  

  40110000 Beamte 305.611,55- 324.700- 286.022,69- 38.677- 38.677-  

  40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5.695.587,61- 5.650.700- 4.061.879,90- 1.588.820- 1.588.820-  

  40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 230.372,31- 284.800- 260.268,72- 24.531- 24.531-  

  40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt 495.629,22- 489.900- 348.945,79- 140.954- 140.954-  

  40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte 1.209.543,74- 1.207.500- 897.328,29- 310.172- 310.172-  

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 16.781,15- 17.500- 21.823,79- 4.324 4.324  

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.431.214,09- 5.041.000- 2.628.024,78- 2.412.975- 2.412.975-  

  42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 526.804,67- 730.000- 275.066,86- 454.933- 454.933-  

  42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände 6.743,13- 135.000- 31.402,49- 103.598- 103.598-  

  42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück 21.212,98- 35.000- 22.660,07- 12.340- 12.340-  

  42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück 275.414,55- 355.000- 69.169,88- 285.830- 285.830-  

  42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An 45.960,28- 52.500- 55.583,41- 3.083 3.083  

  42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 3.137,32- 4.000- 2.601,04- 1.399- 1.399-  

  42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung 133.174,29- 170.500- 85.100,66- 85.399- 85.399-  

  42123000 Unterhaltung Kanalnetz 309.380,56- 100.000- 16.376,70- 83.623- 83.623-  

  42124000 Grabherstellung 23.965,66- 28.000- 9.638,95- 18.361- 18.361-  

  42125000 Waldwegunterhaltung 13.970,00- 22.000- 23.074,61- 1.075 1.075  

  42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung 0,00 1.000- 675,00- 325- 325-  
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnisrechnung 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis Vorjahr 
2024 

 
EUR 

Fortgeschrieb.
Ansatz 2025 

 
EUR 

Ergebnis 
2025 

 
EUR 

Vergleich 
Ansatz-

Ergebnis 
EUR 

Verfügbare Mittel 
abzgl. Ergebnis 

 
EUR 

Erläuterungen 

   1 2 3 4 5 6 

  42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 364,27- 0 834,20- 834 834  

  42310000 Mieten und Pachten 185.009,73- 203.700- 181.849,39- 21.851- 21.851- Obdachlosenunterkünfte 

  42320000 Leasing 69.748,17- 67.400- 71.319,07- 3.919 3.919  

  42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr 2.670,68- 0 0,00 0 0  

  42410100 Aufwendung für Energie 473.460,36- 478.500- 278.352,51- 200.147- 200.147-  

  42410200 Aufwand für Wasserversorgung 68.906,78- 86.000- 16,00- 85.984- 85.984- Keine Abschläge bei eigenen Abnahmestellen 

  42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung 66.946,35- 71.800- 49.918,72- 21.881- 21.881-  

  42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung 53.105,27- 76.000- 350,81- 75.649- 75.649- Keine Abschläge bei eigenen Abnahmestellen 

  42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material 114.055,97- 132.400- 92.233,55- 40.166- 40.166-  

  42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung 36.986,02- 43.200- 41.398,87- 1.801- 1.801-  

  42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 12.397,68- 14.550- 19.317,78- 4.768 4.768  

  42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen 21.929,30- 31.500- 12.584,57- 18.915- 18.915-  

  42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe 250.149,29- 285.500- 271.113,40- 14.387- 14.387-  

  42510000 Haltung von Fahrzeugen 50.251,43- 56.700- 42.403,06- 14.297- 14.297-  

  42511000 Kfz-Steuer 2.492,13- 3.600- 2.585,63- 1.014- 1.014-  

  42512000 Kfz-Versicherung 20.159,26- 19.500- 21.041,71- 1.542 1.542  

  42513000 Betriebsstoffe, Benzin 46.980,06- 48.500- 30.237,38- 18.263- 18.263-  

  42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 127,93- 5.000- 58.930,63- 53.931 53.931  

  42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung 43.096,89- 53.500- 15.027,98- 38.472- 38.472-  

  42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung 64.943,48- 89.000- 45.361,99- 43.638- 43.638-  

  42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen) 1.940,94- 4.450- 1.099,11- 3.351- 3.351-  

  42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise 320.762,14- 294.100- 183.273,81- 110.826- 110.826-  

  42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren 546.709,23- 725.600- 345.066,62- 380.533- 380.533-  

  42710300 Abwasseruntersuchung 180,00- 0 184,00- 184 184  

  42710400 Ratsinformationssystem 5.161,50- 2.500- 385,20- 2.115- 2.115-  

  42710500 Aufwendungen für Internet 8.322,53- 11.000- 5.017,22- 5.983- 5.983-  

  42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter 3.049,67- 6.000- 3.076,65- 2.923- 2.923-  

  42710700 Aufwand f. Werbemittel 0,00 2.500- 0,00 2.500- 2.500-  
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  42710800 Holzfällung und Aufbereitung 57.595,97- 54.000- 26.269,25- 27.731- 27.731-  

  42710810 Waldkulturkosten 7.148,72- 10.000- 6.782,17- 3.218- 3.218-  

  42710820 Waldschutz 0,00 3.500- 0,00 3.500- 3.500-  

  42710830 Bestandspflege 5.400,00- 5.000- 4.467,75- 532- 532-  

  42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung 46.970,09- 24.000- 9.350,80- 14.649- 14.649-  

  42716000 Schulbücherei (neues Konto) 0,00 2.000- 0,00 2.000- 2.000-  

  42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto) 13.951,17- 12.900- 10.313,97- 2.586- 2.586-  

  42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto) 9.000,00- 12.000- 12.000,00- 0 0  

  42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.001,43- 14.500- 22.886,30- 8.386 8.386  

  42750000 Lernmittel 59.598,71- 62.100- 18.186,15- 43.914- 43.914-  

  42810000 Bezug von Speisen 93.773,93- 72.500- 74.630,00- 2.130 2.130  

  42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen 65.021,72- 23.000- 20.949,19- 2.051- 2.051-  

  42910100 Brandfälle, Einsätze 51.763,03- 15.000- 2.680,18- 12.320- 12.320-  

  42910200 Bauleitplanung 70.764,54- 170.000- 10.428,58- 159.571- 159.571-  

  42910300 Umlegung 37.708,72- 40.000- 0,00 40.000- 40.000-  

  42910400 Vermessung, Abmarkung 1.647,56- 5.000- 458,15- 4.542- 4.542-  

  42910500 Klärschlammbeseitigung 70.198,00- 70.000- 44.292,76- 25.707- 25.707-  

15 - Abschreibungen 2.725,67- 2.287.600- 1.746,95- 2.285.853- 2.285.853-  

  47000000 Planung bilanzielle Abschreibung 0,00 2.286.900- 0,00 2.286.900- 2.286.900-  

  47220100 Ausb. Kleinbetrag 4,71- 0 0,00 0 0  

  47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit 1.532,41- 500- 14,30- 486- 486-  

  47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + 1.188,55- 200- 1.732,65- 1.533 1.533  

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 47.858,05- 67.000- 72.081,76- 5.082 5.082  

  45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV 4.410,66- 0 2.115,68- 2.116 2.116 Verzinsung Eigenbetriebe 

  45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42.541,49- 61.000- 69.553,24- 8.553 8.553  

  45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit 345,95- 5.000- 9,02- 4.991- 4.991-  

  45930010 Aufwand aus Bankgebühren 559,95- 1.000- 403,82- 596- 596-  

17 - Transferaufwendungen 7.731.441,42- 7.958.900- 6.458.906,05- 1.499.994- 1.499.994-  
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  43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 103.673,17- 120.000- 25.769,36- 94.231- 94.231-  

  43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 340,89- 400- 0,00 400- 400-  

  43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich 0,00 167.000- 0,00 167.000- 167.000-  

  43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S 351.257,63- 865.500- 0,00 865.500- 865.500- Verlustausgl. Freibad, Liquid. WV 

  43170000 Zuweisungen an private Unternehmen 154.127,01- 172.900- 157.814,99- 15.085- 15.085-  

  43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche 233.809,61- 243.700- 209.516,91- 34.183- 34.183-  

  43180100 Zuwendungen Seniorenfeier 5.944,50- 6.000- 2.300,00- 3.700- 3.700-  

  43180200 Zuwendungen Geburtstage 3.204,44- 4.200- 2.483,18- 1.717- 1.717-  

  43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen 2.803,05- 5.200- 2.492,03- 2.708- 2.708-  

  43180400 Zuwendungen für Neugeborene 518,95- 900- 0,00 900- 900-  

  43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche 2.222,37- 2.200- 0,00 2.200- 2.200-  

  43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. 0,00 2.500- 0,00 2.500- 2.500-  

  43390000 Sonstige soziale Leistungen 0,00 2.500- 0,00 2.500- 2.500-  

  43410000 Gewerbesteuerumlage 304.655,43- 134.600- 104.629,55- 29.970- 29.970-  

  43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen 577.293,07- 580.000- 552.500,13- 27.500- 27.500-  

  43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 2.696.826,30- 2.492.900- 2.243.599,90- 249.300- 249.300-  

  43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeind. und Geme 3.294.765,00- 3.158.400- 3.157.800,00- 600- 600- Kreisumlage 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 926.412,92- 906.950- 772.948,59- 134.001- 134.001-  

  44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 30.946,06- 3.300- 7.519,19- 4.219 4.219  

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 109.954,19- 85.300- 43.435,79- 41.864- 41.864-  

  44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH 446,30- 1.000- 0,00 1.000- 1.000-  

  44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände 34.488,01- 34.850- 36.638,54- 1.789 1.789  

  44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab 0,00 200- 0,00 200- 200-  

  44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü 3.590,24- 10.000- 4.365,47- 5.635- 5.635-  

  44294000 Rechts- und Beratungskosten 33.717,41- 25.500- 23.597,70- 1.902- 1.902-  

  44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 0,00 2.000- 0,00 2.000- 2.000-  

  44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen 41.631,79- 49.900- 24.209,89- 25.690- 25.690-  

  44312000 Post- und Fernmeldegebühren 59.376,38- 68.600- 36.668,46- 31.932- 31.932-  
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  44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 42,00- 0 0,00 0 0  

  44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen 29.184,94- 68.600- 36.831,36- 31.769- 31.769-  

  44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben 279,25- 0 0,00 0 0  

  44410100 Schüler Unfallversicherung 43.590,00- 44.200- 44.017,28- 183- 183-  

  44410300 Versicherungen 134.662,94- 148.000- 130.103,15- 17.897- 17.897-  

  44410400 Schadensfälle 9.281,62- 0 7.801,44- 7.801 7.801  

  44410600 Weihnachtsmarkt 7.827,00- 7.500- 65,00- 7.435- 7.435-  

  44410700 Festveranstaltungen 10.022,53- 0 0,00 0 0  

  44440000 Abwasserabgabe 0,00 40.000- 0,00 40.000- 40.000-  

  44510000 Erstattungen Land 26.940,64- 30.000- 22.495,44- 7.505- 7.505-  

  44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 267.305,30- 265.000- 287.863,80- 22.864 22.864 Durchlaufposten Müllgebühren 

  44570000 Erstattungen an private Unternehmen 7.768,24- 10.000- 8.384,37- 1.616- 1.616-  

  44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 74.726,90- 10.000- 55.587,59- 45.588 45.588  

  44820000 Säumniszuschläge uä. 630,00- 3.000- 3.364,00- 364 364  

  44910500 Aufwand für diverse Differenzen 1,18- 0 0,12- 0 0  

19 = Ordentliche Aufwendungen 21.093.177,73- 24.236.550- 15.809.977,31- 8.426.573- 8.426.573-  

20 = Ordentliches Ergebnis 107.616,43 1.460.941- 3.626.908,89 5.087.850- 5.087.850-  

21 + Außerordentliche Erträge 15.376,00 0 17.085,00 17.085- 17.085-  

  53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude 15.376,00 0 0,00 0 0  

  53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 0,00 0 17.085,00 17.085- 17.085-  

22 - Außerordentliche Aufwendungen 2.466,54- 0 646,88- 647 647  

  53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude 2.466,54- 0 0,00 0 0  

  53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 0,00 0 646,88- 647 647  

23 = Sonderergebnis 12.909,46 0 16.438,12 16.438- 16.438-  

24 = Gesamtergebnis 120.525,89 1.460.941- 3.643.347,01 5.104.288- 5.104.288-  

24  nachrichtlich: Behandlung von Übersch. und Fehlbeträg. 0,00 0 0,00 0 0  

29  Entn. a. der Rückla. aus Übersch. des ord.  Ergebnisses 0,00 1.460.941 0,00 1.460.941 1.460.941  

  82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge 0,00 1.460.941 0,00 1.460.941 1.460.941  



 

1 
 

Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/140 
 
 
Vergabe von städtischen Bauplätzen in den Baugebieten "Baumgarten" in Gundelsheim-
Obergriesheim und "Rainweinberg-Steingrube" in Gundelsheim-Bachenau 
- Vergaberichtlinien im Reservierungsverfahren 
 
 

Sachverhalt: 
 
Die Stadt Gundelsheim verfügt über allgemeine Vergaberichtlinien für die Bauplatzvergabe 
sowie über Vergabekriterien. Bei den letzten Vergaberunden hat sich jedoch gezeigt, dass die 
Wertungskriterien nur noch wenig Bedeutung haben. 
 
Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat in der nichtöffentlichen Sitzung am 30.04.2025 
dafür ausgesprochen, die restlichen fünf (vier in Obergriesheim und einer in Bachenau) 
städtischen Bauplätze im Rahmen eines Reservierungsverfahrens (Windhundprinzip) zu 
vergeben. 
 
Der Entwurf der neuen Vergaberichtlininen im Resverierungsverfahren wurde von baupilot.com 
auf Umsetzbarkeit im System geprüft. Die Bewerbung und Vergabe wird über baupilot.com 
erfolgen.  
 
Der Unterschied zum bisherigen Bewerbungsverfahren ist das sogenannte Windhundprinzip. 
Das bedeutet, dass die zugelassenen Reservierungsanfragen für jeden Bauplatz anhand der 
zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs in eine Rangordnung gebracht werden. Danach erfolgt 
entsprechend der Positionierung in der Rangliste die Reservierungszusage für den 
gewünschten Bauplatz. Falls der gewünschte Bauplatz bereits für einen vorrangigen Bewerber 
reserviert ist, wird der nachrangige Bewerber auf eine Warteliste für diesen Bauplatz gesetzt.   
 
Bisher wurden die Bauplätze für private Bauvorhaben in einem zweistufigen Verfahren 
vergeben. Im ersten Teil des Verfahrens konnten sich alle Interessenten zunächst auf das 
Baugebiet bewerben. Im zweiten Teil erfolgte die Auswahl der Grundstücke durch die 
Bewerber, welche aufgrund ihrer erreichten Punktezahl zum Zuge kamen. 
 
Die Vermarktungsphase könnte voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember 2025 
starten. Vorteil des Reservierungsverfahrens ist, dass die Bewerbungsphase unbegrenzt laufen 
kann.  
 
Die Bauplätze von Einfamilien- und Doppelhäuser wurden im Baugebiet „Baumagarten“ bisher 
zum Verkaufspreis von 259,- €/m² vermarktet. Der einzig verbliebene Bauplatz in Bachenau im 
Baugebiet „Rainweinberg/Steingrube“ wurde bisher zu einem Preis von 290,- €/m² angeboten. 
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Für beide Baugebiete gilt weiterhin, dass Bewerber, mit mindestens einem im Haushalt 
dauerhaft lebendem Kind, welches das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, beim Kauf 
eines städtischen Bauplatzes besonders gefördert werden und beim Bauplatzerwerb einen 
Preisnachlass eingeräumt wird. Dieser beträgt 5,00 €/m².  
 
Hinweis zur Befangenheit: 
Nach dem VG Sigmaringen besteht ein Befangenheitstatbestand, wenn ein Mitglied des 
Gemeinderats in der Beratung und Beschlussfassung mitwirkt und sich in unmittelbaren 
zeitlichen Zusammenhang mit der Abstimmung über eine Vergaberichtlinie auf einen Bauplatz 
in dem Gebiet bewirbt.  
      
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Anwendung der Vergaberichtlinien im Resverierungsverfahren wird zugestimmt. 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Vermarktung der Bauplätze über baupilot.com 

im Reservierungsverfahren in die Wege zu leiten. 
3. Die Bauplätze werden zum bisherigen Preis von 259,- €/m² bzw. 290,- €/m² angeboten. 

     
 
 

Anlagen: 
 
Richtlinien für die Vergabe von städtischen Wohnbauplätzen im Reservierungsverfahren 
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Richtlinien  

für die Vergabe von städtischen Wohnbauplätzen  

der Stadt 74831 Gundelsheim 

im Reservierungsverfahren 

(Grundlage: Beschluss des Gemeinderats vom xx.xx.2025) 

 

1. Gegenstand, Anwendungsbereich, Ziele 

(1) Diese Vergaberichtlinien dienen der entwicklungspolitischen Zielsetzung der Stadt Gundelsheim 
und sollen Anwendung finden bei der Vergabe von Wohnbauplätzen (im Folgenden Bauplatz 
genannt) und zur Förderung des Wohnungsbaus. 

(2) Diese Leitlinie setzt einen Rahmen für die Stadtverwaltung hinsichtlich des Verfahrens und der 
inhaltlichen Ausgestaltung der Vergabe kommunaler Baugrundstücke für private Bauvorhaben 
als selbstgenutzte Eigenheime (z.B. Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus). Innerhalb 
dieses Rahmens entscheidet der Gemeinderat jeweils gebietsbezogen über die Vergabe der im 
jeweiligen Baugebiet liegenden Baugrundstücke. Bestimmungen oder Einzelfallentscheidungen 
über die Vergabe von Baugrundstücken für andere Vorhaben (Geschosswohnungen, sozialer 
Wohnungsbau, Investorenauswahlverfahren oder ähnliches) bleiben hiervon unberührt. 

(3) Die Stadt Gundelsheim entwickelt Baugebiete zur Förderung und Sicherung der mit der 
Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung unter Berücksichtigung 
baukultureller Belange und der Deckung des Wohnbedarfs von Bauwilligen sowie die 
Umsetzung einer familienfreundlichen und nachhaltigen Entwicklung der erschlossenen 
Baugebiete.  

(4) Ein Rechtsanspruch - gleich welcher Art - kann aus dieser Leitlinie nicht abgeleitet werden. 

2. Zugangsvoraussetzungen/ Antragsberechtigte 

(1) Der Verkauf von Baugrundstücken erfolgt zum Zwecke der Eigennutzung durch den/die 
Bewerber als Hauptwohnsitz. Eine entsprechende Verpflichtung wird vertraglich vereinbart. Es 
dürfen sich nur natürliche Personen bewerben. Bewerber müssen zum Zeitpunkt ihrer 
Antragstellung volljährig und vollgeschäftsfähig sein. Eltern oder Alleinerziehende sind für ihre 
minderjährigen Kinder nicht antragsberechtigt. 

(2) 

 

 

Finanzierungsnachweis 
Der Bewerbung ist der von der Stadt zur Verfügung gestellte Nachweis zur Gesamtfinanzierung 
(bzw. Vermögensnachweis) des Grunderwerbs und den voraussichtlichen Kosten des 
Bauvorhabens beizufügen. Die Finanzierung des Bauvorhabens ist durch Vorlage einer aktuell 
gültigen Bestätigung eines in der EU oder innerhalb des europäischen Wirtschafsraums (EWR) 
zugelassenen Bank oder Kreditinstituts beizufügen, welches die Finanzierung des 
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Gesamtvorhabens (Grundstückskauf zzgl. Bauvorhaben) bestätigt. Bestätigungen von reinen 
Finanzberatern und/oder Finanzvermittlern oder Online-Finanzierern reichen nicht aus. Der 
Finanzierungsnachweis darf zum Zeitpunkt der Bewerbung maximal 4 Wochen alt sein. 
Im Falle einer Eigenkapitalfinanzierung ist eine entsprechende Bestätigung als Nachweis 
vorzulegen. Für beide Fälle stellt die Stadt Gundelsheim ein entsprechendes Formular bereit. 
Liegt der Finanzierungsnachweis am Bewerbungszeitpunkt nicht vor, gilt die Bewerbung 
als zurückgenommen. 

(3) Bewerber 
Eine Bewerbung kann von einer volljährigen Person (Einzelbewerbung) oder von zwei 
volljährigen Personen gemeinsam eingereicht werden (Bewerbung als Paar). Reicht eine Person 
eine Einzelbewerbung und eine Paarbewerbung ein, geht die Einzelbewerbung in der 
Paarbewerbung auf und die Einzelbewerbung bleibt unberücksichtigt. Im Falle einer 
gemeinsamen Bewerbung müssen beide Bewerber die Zugangsvoraussetzungen erfüllen und 
gemeinsam Vertragspartner der Kommune hinsichtlich des Grunderwerbs werden. 

(4) Ausschluss von Bewerbern:  
Juristische Personen sind von der Vergabe ausgeschlossen. 

3. Vergabeverfahren und Fristen 

(1) Nach Beratung und Beschlussfassung werden die Vergaberichtlinien über die Plattform 
www.baupilot.com, auf der Homepage der Stadt Gundelsheim (www.gundelsheim.de) sowie im 
Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht. Zudem wird auch der geplante Bewerbungsstart 
veröffentlicht. 

(2) Die Reservierungsanfrage erfolgt vorzugsweise elektronisch über die digitale Plattform Baupilot 
(www.baupilot.com/gundelsheim). Besteht keine Möglichkeit zur Teilnahme am 
Vergabeverfahren über Baupilot.com, kann die Reservierungsanfrage in schriftlicher Form bei 
der Stadt Gundelsheim eingereicht werden.  
 
Wichtiger Hinweis für schriftliche Reservierungsanfragen:  
Alle notwendigen Unterlagen und Vordrucke erhalten die Bewerber nach Veröffentlichung der 
Vergaberichtlinien bei der Stadt Gundelsheim, Zimmer 008, Tiefenbacher Str. 16, 74831 
Gundelsheim zu den allgemeinen Öffnungszeiten.  
 
Schriftliche Anträge sind bei der Stadt Gundelsheim, Tiefenbacher Str. 16, 74831 Gundelsheim 
ab Bewerbungsstart während der regulären Öffnungszeiten durch den Bewerber persönlich 
oder durch eine vertretende Person abzugeben.  
 
Schriftliche Reservierungsanfragen können nur berücksichtigt werden, sofern sie mit dem 
ausgefüllten Bewerberfragebogen der Stadt Gundelsheim eingereicht werden.  
Bewerbungen, die per Post geschickt oder in den Briefkasten der Stadt Gundelsheim 
eingeworfen werden, können nicht berücksichtigt werden.  
 
Sofern die abgegebenen Bewerbungsunterlagen nicht eindeutig zugeordnet werden 
können oder der Finanzierungsnachweis nicht fristgerecht eingereicht wird oder dieser 
nicht den Vorgaben nach Ziffer 2.2. entspricht, führt dies zum sofortigen Ausschluss der 
Reservierungsanfrage und wird im weiteren Vergabeverfahren nicht berücksichtigt. 
 
Eine Reservierungsanfrage per E-Mail ist nicht möglich! 

(3) Mit Abgabe der Reservierungsanfrage versichern die Bewerber die Richtigkeit der Angaben. 
Falsche Angaben bzw. Unterlagen führen zum Verfahrensausschluss. Für alle gemachten 
Angaben bei der Reservierungsanfrage liegt die Beweislast beim Bewerber. 

(4) Jeder Bewerber kann auf ein oder mehrere Grundstücke Reservierungsanfragen stellen.  

(5) Das Reservierungsverfahren läuft solange bis die Stadt Gundelsheim dieses beendet. 
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4. Grundstücksvergabeprozess 

(1) Die zugelassenen Reservierungsanfragen werden für jeden Bauplatz anhand der zeitlichen 
Reihenfolge ihres Eingangs in eine Rangordnung gebracht.  
Für eine elektronische Reservierungsanfrage über Baupilot gilt als Zeitpunkt des Eingangs die 
registrierte Uhrzeit des Eingangs.  
Wird eine schriftliche Reservierungsanfrage bei der Stadt Gundelsheim eingereicht, ist der 
Zeitpunkt der Eingangsbestätigung bei der Verwaltung maßgebend. Bei schriftlichen 
Bewerbungen werden von der Stadtverwaltung sowohl das Datum als auch die Uhrzeit der 
Abgabe vermerkt. 

(2) Sollten mehrere Reservierungsanfragen den gleichen Zeitpunkt des Eingangs haben, 
entscheidet das Los über die Reihenfolge der betreffenden Reservierungsanfragen in der 
Rangliste. 

(3) Entsprechend der Positionierung in der Rangliste der zugelassenen Bewerbungen erfolgt die 
Reservierungszusage für den gewünschten Bauplatz. Falls der gewünschte  
Bauplatz bereits für einen vorrangigen Bewerber reserviert ist, wird der nachrangige Bewerber 
auf eine Warteliste für diesen Bauplatz gesetzt. 

(4) Ab Zugang der Reservierungsbestätigung müssen die Bewerber innerhalb einer gesetzten Frist 
von einem Monat ihre verbindliche Kaufabsicht äußern, um die endgültige Zuteilung durch den 
Gemeinderat vorbereiten und gewährleisten zu können sowie eine Reservierungsgebühr in 
Höhe von 100,00 Euro auf das Konto der Stadt Gundelsheim bei der Kreissparkasse Heilbronn: 
 

IBAN: DE79 6205 0000 0009 5001 47 
 
zu überweisen.  
Erfolgt seitens eines Bewerbers innerhalb der angegebenen Frist keine verbindliche 
Kaufabsichtserklärung, gilt die Reservierungsanfrage als zurückgenommen. Geht die 
Reservierungsgebühr nicht fristgerecht ein, gilt die Reservierungsanfrage als 
zurückgenommen und die wird die Reservierung wird aufgehoben. 
In diesem Fall rücken die jeweils nachfolgenden Bewerber entsprechend ihrer Platzziffer in der 
Warteliste auf und werden für die Reservierung der frei gewordenen Grundstücke berücksichtigt.  
Bei einer elektronischen Reservierungsanfrage über Baupilot muss die Äußerung der 
Kaufabsicht über die Plattform Baupilot erfolgen.  
Bei einer schriftlichen Reservierungsanfrage muss die Äußerung der Kaufabsicht in schriftlicher 
Form erfolgen. 

(5) Die entrichtete Reservierungsgebühr wird bei Kaufvertragsabschluss auf die Kaufpreiszahlung 
angerechnet. Kommt kein Kaufvertrag zustande, erfolgt keine Erstattung der 
Reservierungsgebühr. Die Reservierung gilt für einen Monat. Nach Kaufabsichtserklärung und 
Zahlung der Reservierungsgebühr ist es möglich eine Verlängerung zu beantragen. Wird eine 
Verlängerung um einen weiteren Monat beantragt, so wir erneut eine Reservierungsgebühr fällig.  
Erfolgt kein Antrag auf Verlängerung, so wird die Reservierung mit Ablauf eines Monats 
aufgehoben.  
Die Reservierung kann maximal 2 mal bis zu einer Gesamtlaufzeit von 3 Monaten verlängert 
werden. 

(6) Nach Zuteilung des Bauplatzes durch den Gemeinderat vereinbart die Stadt Gundelsheim zur 
Beurkundung der Grundstückskaufverträge mit den Bewerbern Notartermine. Kommt nach 
Zuteilung durch den Gemeinderat innerhalb von drei Monaten aufgrund Verschuldens durch die 
Bewerber kein Kaufvertrag zustande, kann die Stadt Gundelsheim die Zusage zurückziehen und 
den Bauplatz anderweitig vergeben. 
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5. Besondere Vertragsbestimmungen, Sicherung des Vergabezwecks 

 

Der zwischen der Stadt Gundelsheim und den zum Zuge gekommenen Bauplatzbewerbern geschlossene 

Vertrag wird zur Sicherung des Förderzwecks folgende Regelungen umfassen: 

 

(1) Bauverpflichtung 

Innerhalb von zwei Jahren nach Kaufvertragsabschluss muss mit dem Rohbau begonnen 
worden sein; innerhalb von vier Jahren nach Kaufvertragsabschluss muss ein bezugsfertiges 
Wohnhaus erstellt worden sein. 
 

(2) Veräußerungsbeschränkung  

Der Bauplatz darf weder ganz noch teilweise weiter veräußert oder anderweitig übertragen 
werden, ohne dass auf diesem ein bezugsfertiges Wohngebäude errichtet worden ist. 
 

(3) Eigennutzungsverpflichtung 

Der Erwerber ist verpflichtet, das zu errichtende Gebäude nach bezugsfertiger Erstellung als 
Hauptwohnsitz für die Mindestdauer von fünf Jahren selbst zu beziehen und persönlich zu nutzen 
(bei Doppelhäusern: eine Haushälfte). Bei Nichteinhaltung der Eigennutzungsverpflichtung ist 
eine Vertragsstrafe von 10 % des Kaufpreises zur Zahlung fällig. 

(4) Wiederkaufsrecht /Vertragsstrafe  

Bei Nichteinhaltung der Bauverpflichtung bzw. der Veräußerungsbeschränkung steht der Stadt 
Gundelsheim ein Wiederkaufsrecht zum ursprünglichen Kaufpreis zu. Eine Verzinsung erfolgt 
nicht. Zur Sicherung des Wiederkaufsrechts ist die Stadt jederzeit berechtigt, die Eintragung 
einer Rückerwerbsvormerkung zu beantragen. Bei Nichteinhaltung der 
Eigennutzungsverpflichtung ist eine Vertragsstrafe von 10 % des Kaufpreises zur Zahlung fällig. 

6. Schlussbestimmungen 

(1) Der Gemeinderat behält sich ausdrücklich vor, im Einzelfall Ausnahmen und Abweichungen von 
diesen Vergaberichtlinien zuzulassen, wenn diese aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen 
oder im gemeindlichen Interesse gerechtfertigt ist. 

(2) Genderhinweis: Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf die Verwendung verschiedener 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für jedes 
Geschlecht. 

(3) BAUPILOT ist ein kommunaler Dienstleister, welcher die Kommunen bei der Vergabe von 
Flächen und Grundstücken technisch und digital unterstützt. Als Auftragsdatenverarbeiter ist 
BAUPILOT weisungsgebunden an die Vorgaben der Stadt Gundelsheim und trifft keine 
eigenständigen Entscheidungen. Ebenso übernimmt BAUPILOT keine der Kommune hoheitlich 
obliegenden Aufgaben.  

Dies gilt insbesondere auch für die von der Kommune hier ausgeführten Vergaberichtlinien. Die 
Verarbeitung der Daten erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben und der Datenschutz 
Grundverordnung (DSGVO). Mit dem Einsatz von BAUPILOT verfolgt die Stadt 
Gundelsheim einen bürgerfreundlichen Service, die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
und die Digitalisierung der Verwaltung.  

 
  



 

Seite | 5  

 

 
7.  Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten mit Beschluss des Gemeinderats vom xx.xx.2025 in Kraft. 

 

 

Gundelsheim, den xx.xx.2025 

gez.  

Heike Schokatz 
Bürgermeisterin 
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/131 
 
 
Neubau eines Carports mit 4 Stellplätzen in Gundelsheim-Böttingen, Ortsstraße 15/1, 
Flst.Nr. 19, Antrag auf Ausnahme/Befreiung/Abweichung 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt, das o. g. Bauvorhaben im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu realisieren. 
 
Das Bauvorhaben liegt innerhalb des qualifizierten Bebauungsplans "Kelteräcker“. 
 
Der Carport soll teilweise außerhalb der Baugrenze errichtet werden; hierzu liegt ein Antrag auf 
Abweichung/Ausnahme/Befreiung vor. In der Vergangenheit wurden in der näheren Umgebung 
bereits Befreiungen durch das Landratsamt Heilbronn erteilt. 
 
Die Angrenzer haben dem Vorhaben schriftlich zugestimmt. 
 
Der Ortschaftsrat Böttingen hat keine Einwände zum geplanten Vorhaben. 
  
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Gegen das Bauvorhaben werden keine Einwendungen erhoben. 
Das Einvernehmen nach dem Baugesetzbuch wird erklärt.  
 
 

Anlagen: 
 
Planunterlagen 
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/132 
 
 
Neubau eines Carports mit 4 Stellplätzen in Gundelsheim-Böttingen, Ortsstraße 17, 
Flst.Nr. 18, Antrag auf Ausnahme/Befreiung/Abweichung 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt, das o. g. Bauvorhaben im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu realisieren. 
 
Das Bauvorhaben liegt innerhalb des qualifizierten Bebauungsplans "Kelteräcker“. 
 
Der Carport soll teilweise außerhalb der Baugrenze errichtet werden, hierzu liegt ein Antrag auf 
Abweichung/Ausnahme/Befreiung vor. In der Vergangenheit wurden in der näheren Umgebung 
bereits Befreiungen durch das Landratsamt Heilbronn erteilt. 
 
Die Angrenzer haben dem Vorhaben schriftlich zugestimmt. 
 
Der Ortschaftsrat Böttingen hat keine Einwände zum geplanten Vorhaben. 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Gegen das Bauvorhaben werden keine Einwendungen erhoben. 
Das Einvernehmen nach dem Baugesetzbuch wird erklärt.  
 
 

Anlagen: 
 
Planunterlagen 
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/134 
 
 
Errichtung Zweifamlilienhaus mit 4 offenen Stellplätzen in Gundelsheim-Obergriesheim, 
Hinter der Dreschhalle, Flst.Nr. 3631 
 
 

Sachverhalt: 
 
Die Antragsteller beabsichtigen das oben genannte Bauvorhaben im Rahmen des vereinfachten 
Baugenehmigungsverfahren nach § 52 LBO zu realisieren. 
 
Das Baugrundstück liegt innerhalb des qualifizierten Bebauungsplans „Baumgarten“ in 
Obergriesheim. 
 
Die Stellplätze befinden sich teilweise außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche. Diese 
Anordnung ist laut Bebauungsplan zulässig und entspricht den planungsrechtlichen 
Festsetzungen.  
Die offenen Stellplätze sich hintereinander angeordnet. Gemäß Bebauungsplan sind solche 
„gefangene Stellplätze“ zulässig. 
 
Die Stützmauer befindet sich außerhalb der festgesetzten Baugrenze, unmittelbar angrenzend 
an den Gebäudekörper im südwestlichen Grundstücksteil. Sie hat eine rein konstruktive 
Funktion und dient der Aufnahme des geplanten Geländeverlaufs. Sie ist erforderlich zur 
Vermeidung von Erdrutschungen und damit einhergehend notwendig, um auch die 
Standardsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten und den Höhenunterschied am Grundstück 
abzufangen. 
 
Die Stellungnahme des Ortschaftsrates Obergriesheim liegt bis zur Sitzung vor. 
 
Die Angrenzer wurden bereits benachrichtigt. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Gegen das Bauvorhaben werden keine Einwendungen erhoben. 
Das Einvernehmen nach dem Baugesetzbuch wird erklärt. 
 
 

Anlagen: 
 
Planunterlagen 
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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 22.10.2025 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2025/142 
 
 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Gundelsheim-Obergriesheim, 
Mäurichstraße, Flst.Nr. 3448 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt das o.g. Bauvorhaben im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu realisieren. 
 
Das Vorhaben liegt innerhalb des qualifizierten Bebauungsplans „Rosthäusle III mit 1. 
Änderung“. 
 
Die Garage und der Stellplatz befinden sich zum Teil außerhalb der Baugrenze. Ein Antrag auf 
Abweichung, Ausnahme und Befreiung liegt dem Landratsamt Heilbronn vor. 
 
Die Stellungnahme des Ortschaftsrat Obergriesheim liegt bis zur Sitzung vor. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Gegen das Bauvorhaben werden keine Einwendungen erhoben. 
Das Einvernehmen nach dem Baugesetzbuch wird erklärt. 
 
 

Anlagen: 
 
Planunterlagen, Flst.Nr. 3448 
 

TOP Ö  14TOP Ö  14
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